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A) Einleitung. 

Seit dem Erscheinen von Presslers „Rationeller Waldwirt“ 
wogt nunmehr der Streit zwischen der Bodenreinertrags- und 
Waldreinertragspartei schon über ein halbes Jahrhundert be- 
ständig hin und her und ist auch heute noch keineswegs 
beendet. Zwar lassen die eigentlichen 'Waldreinerträgler im 
älteren, bisherigen Sinne ihre Stimme nur mehr selten ver- 
nehmen, dafür sind aber mannigfache andere Theorien her- 
vorgetreten, welche die theoretische und praktische Brauch- 
barkeit der Bodenreinertragslehre gerade in den letzt ver- 
flossenen Jahren energisch bekämpft haben, und noch unver- 
drossen den Kampf weiterführen. | 

Die mathematische Richtigkeit und Unantastbarkeit 
der letztgenannten forstlichen Wirtschaftstheorie wurde nach 
Faustmann, Pressler, Judeich und anderen durch G. Heyer, 
Lehr, Lorey, Wimmenauer, Endres, Stoetzer u. a. in — so 
sollte man meinen — absolut einwandfreier Weise begründet 
und befestigt, sodass es in der Tat nicht recht verständlich 
erscheint, wie auch in dieser Beziehung noch Diffe- 
renzen bestehen können. Gleichwohl ist gerade in den letzten 
Jahren auch in dieser Richtung ein neuer heftiger Vorstoss 
gegen die Bodenreinertragslehre unternommen worden — mit 
welcher Berechtigung und mit welchem Erfolge, das werden 
wir im folgenden noch eingehend erörtern. 

Mit Recht sagt Trebeljahr!) in diesem Sinne: „Die Rich- 
tigkeit (scil. mathematische d. V.) der PBodenreinertrags- 
theorie zu beweisen, ist eine Aufgabe der angewandten 
Mathematik, bei deren Lösung der Forstmann nur erläuternd 
mitzuwirken hat. Es wird aber kein Berufsmathematiker aus- 
findig gemacht werden können, der die theoretische Richtig- 
keit derBodenreinertragslehre — sei es auch nur für den nach- 
haltigen Betrieb — bestreitet.“ Diesbezügliche Einwände, 
die den Keim des Todes schon in sich tragen müssen, sind 
denn auch — von vorgenannter Ausnahme abgesehen — 

!) Trebeljahr, Die Rentabilität der Forstwirtschaft, S. 74, 



neuerdings immer seltener geworden, nachdem sogar die be- 
rufensten Vertreter der Waldreinertragstheorie die mathe- 
matische Richtigkeit der Bodenreinertragslehre für den 
aussetzenden und erst zu begründenden jährlichen Nachhalts- 
betrieb wohl allgemein, zum grössten Teil auch ihre mathe- 
matisch korrekte Behandlung des normalen jährlichen Nach- 
haltsbetriebes anerkannt haben. 

Die überwiegende Mehrzahl der Einwände, welche gegen 
die Bodenreinertragslehre erhoben wurden und werden, er- | 
strecken sich naturgemäss in anderer Richtung. Sie beruhen 
zum Teil auf einer verschiedenen Würdigung der in der Forst- 
wirtschaft wirkenden Produktionselemente und den hieraus 
sich ergebenden Konsequenzen, zum Teil wenden sie sich 
gegen die Grundlagen und Methoden der Rechnung, wieder 
andere bestreiten — bei Anerkennung der Richtigkeit der 
Grundsätze — die Anwendbarkeit der Bodenreinertragslehre in 
der Praxis, besonders hinsichtlich der Staatsforstwirschaft. 

Eine eingehende Würdigung aller dieser im Laufe der Zeit 
erhobenen Einwände wäre gleichbedeutend mit einer kritisch 
gehaltenen geschichtlichen Darstellung der Waldwertrechnung 
und Statik und kann und soll daher im Sinne des gestellten 
Themas keineswegs erfolgen. Zur Klärung einiger grundlegen- 
‚der Begriffe ist es jedoch nicht zu umgehen, in äller Kürze 
ein paar allgemein gehaltene Erörterungen über den ‚Rein- 
ertragsbegriff in der Forstwirtschaft vorauszuschicken, die für 
die weitere Darstellung von prinzipieller Wichtigkeit erscheinen. 
Wir werden uns hiebei im allgemeinen an die klaren und 
präzisen Ausführungen Martins?) im 4. Abschnitt des ı. Teiles 
seiner forstlichen Statik halten, welcher die Kernpunkte der 
vorliegenden Frage in trefflicher Weise behandelt. 

Unter „Wirtschaft“ verstehen wir nach Brentano-Fuchs 
die planmässige Ordnung einer fortgesetzten Tätigkeit, welche 
die Beschaffung und Verwendung der zur Befriedigung von 
Bedürfnissen nötigen Güter für einen gewissen Zeitraum be- 
zweckt und sicherstelit. °),Der Erfolg der wirtschaftlichen 
Tätigkeit, d. h. die Menge der durch sie beschafften Güter 
(oder des dadurch erworbenen Geldes) ist ihr Ertrag“, der 
nach Abzug aller für seine Beschaffung mittelbar oder un- 
mittelbar aufgewendeten Produktionskosten den Reinertrag 
des Wirtschaftsobjektes, das reine Einkommen des 
Wirtschaftssubjektes bildet. Wir haben es also bei jeder 
Wirtschaft mit Einnahmen und Ausgaben zu tun und 

2) Martin, Die forstliche Statik, S. 197 mit 234, 
®) Fuchs, 'Volkswirtschaftslehre, Sammlung Goeschen, Band 133, Seite 13, 
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bei verschiedener wirtschaftlicher Beurteilung und Anrech- 
nung der Produktionskosten ergibt sich demnach bei gleich- 
bleibendem Rohertrag ein verschiedener Reinertrag. 

Je nach dem Wirtschaftssubjekte müssen wir nun zu- 
nächst unterscheiden zwischen volkswirtschaftlichem 
und privatwirtschaftlichem Reinertrage. Nach 
Roscher?) gehören zu den Produktionskosten im volks wirt- 
schaftlichen Sinne „bloss die für die Produktion erforderlichen 
Kapitalverwendungen, welche das verwendete Kapital aus dem 
Volksvermögen zunächst verschwinden lassen“. Auf die 
Forstwirtschaft angewandt, sind demnach Bodenwert, Holz- 
vorratskapital und Löhne einheimischer Arbeiter nicht unter 
die Ausgaben im volkswirtschaftlichen Sinne zu stellen; der 
ganze Rohertrag erscheint uns in dieser Richtung als volks- 
wirtschaftlicher Reinertrag, soweit er nicht ins Ausland geht, 
in welchem Falle dann aber die hiefür erzielten Einnahmen 
als Äquivalentbetrag an seine Stelle treten, somit rechnerisch 
korrekt a conto der heimischen Forstwirtschaft gestellt werden 
müssen. 

Nach ganz anderen Gesichtspunkten hat der Forstwirt 
bezüglich der in seinem Privateigentum stehenden Wirt- 

 schaftswaldungen zu kalkulieren. Die Ausgaben für Gehälter, 
Löhne — bzw. eine angemessene Einwertung der eigenen 
Arbeitsleistung —, Steuern und Betriebsaufwendungen jeder 
Art betreffen sein ausschliessliches Sondereigentum und sind 
bei Ermittlung des Reinertrages als negative Posten in Rech- 
nung zu stellen, in gleicher Weise aber auch entsprechende 
Zinsen für das vorhandene Holzvorratskapital und die Rente, 
welche er bei anderweitiger Verwertung des Grund und Bodens 
sicher beziehen könnte; erst die Schlussdifferenz liefert ihm 
den wahren Reinertrag seiner Wirtschaft (Unternehmergewinn). 

Wie nun aber der Privatbesitzer eines grösseren Gutes, 
von welchem Landwirtschaft im engeren Sinne, Viehzucht, 
Spiritusbrennerei, Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei usw. ver- 
schiedene Einkommensquellen bilden, bei richtiger Gesamt- 
wirtschaft) keinen einzelnen dieser Erwerbszweige auf 
Kosten der anderen und des gesamten wirtschaftlichen Er- 
folges durch unvollständige Anrechnung der Produktions- 
kosten einseitig begünstigen, vielmehr den höchsten 
Reinertrag seines Gesamtbetriebes mit Recht als Endziel 
seiner Gutswirtschaft erstreben wird, so muss auch der Staat 

*) Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie, 88 106 ff., zitiert nach 
Martin, Statik, S, 198 Fussnote. 

®?) Siehe auch Weber, Z.f.F.u.J. 1908, S. 734, 



als berufener. Vertreter der Gesamtwirtschaft seiner Volksan-. 
gehörigen es sich angelegen sein lassen, alle Zweige der 
nationalen Produktion: U’rproduktionswirtschaften, Industrie 
und Gewerbe, Handel und Verkehr — unter entsprechendem 
Schutz gegen vernichtende Konkurrenz des billiger produ- 
zierenden Auslandes — gleichmässig zu berücksichtigen und 
sich ferne halten von einseitiger Begünstigung eines einzelnen 
Wirtschaftszweiges auf Kosten der anderen und seines best- 
möglichen Gedeihens, im letzten Grunde auf Kosten der Ge- 
samtheit seiner Steuerzahler. Die sämtlichen Produktions- 
elemente der einzelnen Wirtschaftszweige — Boden, Kapital, 
Arbeit — sind daher sowohl vom privatwirtschaftlichen, wie 
auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus voll und ganz 
in Rechnung zu setzen, wenn es gilt, bei Konkurrenz ver- 
schiedener Erwerbszweige und innerhalb dieser bei verschie- 
denen Wirtschaftssystemen den höchstmöglichen Reinertrag 
der Gesamtwirtschaft zu erzielen. Wenn nun auch die Forst- 
wirtschaft infolge ihrer langen Produktionszeiträume und ihrer 
zur Befriedigung absoluter Bedürfnisse benötigten Produkte, 
sowie wegen ihrer mannigfachen Einflüsse auf Klima und 
Bodenverhältnisse usw. zu gewissen Besonderheiten in ihrer 
wirtschaftlichen Beurteilung berechtigt, so darf doch auch sie 
nicht grundsätzlich eine Ausnahmestellung einnehmen 
gegenüber dem allgemein als richtig erachteten Prinzipe der 
Erstrebung eines tunlichst hohen gesamtwirtschaftlichen Rein- 
ertrages. 

Wenn demnach auch zwischen den absoluten Beträgen 
des volkswirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Reiner- 
trages ihrem Wesen nach beträchtliche Unterschiede bestehen, 
so kann doch andererseits®) „ein Gegensatz der Folge- 
rungen des volkswirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen 
Prinzips von allgemeiner bleibender Bedeutung re 
nicht aufgestellt werden‘. 

ı. Volkswirtschaftlicher Reinertrag der 
Forstwirtschaft. 

Der volkswirtschaftliche Reinertrag der Forstwirtschaft 
im vorgenannten Sinne ist -— wie bereits bemerkt — im all- 
gemeinen gleichbedeutend mit dem Rohertrag des Waldes. 
In diesem Sinne hat auch Hundeshagen — unter Nichtbe- 
rücksichtigung des Gesetzes der Konkurrenz verschiedener 
Wirtschaftszweige und seiner Folgerungen — vom volks- oder 

®) Martin, Statik, S. 206, 
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staatswirtschaftlichen Standpunkte aus diejenige Umtriebs- 
zeit als die vorteilhafteste bezeichnet, welche durchschnittlich 
und nachhaltig jährlich ein Maximum an Gebrauchswerten 
von der Flächeneinheit ergibt, ohne Rücksicht auf Bodenrente, 
'Kapitalverzinsung und konsequenter Weise auch Arbeitslohn. 

Ney?) wollte für die Gesamt wirtschaft des Staates die- 
jenige Wirtschaftsmethode proklamieren, „bei welcher die zu 
den landesüblichen Zinsen für fixe Kapitalien auf heute 
diskontierten gesamtwirtschaftlichen Werte sämt- 
licher Nutzungen — berechnet nach dem heutigen Stande 
der Einheitswerte — die höchste Summe geben.“ Ernte- 
kosten, Steuern, Verwaltungskosten sowie die an Inländer 
bezahlten Löhne und Gehälter sollten als Abzugsposten nicht 
in Rechnung gestellt werden. Ney, welcher — wie er selbst 
sagtd) — „aus voller Überzeugung staatssozialistischen Grund- 
sätzen huldigt“, wird wohl niemals zugeben, dass Gegensätze 
allgemeiner Natur in bezug auf die Würdigung der 
Produktionskosten sich aus den begrifflichen Verschiedenheiten 
des privatökonomischen und volkswirtschaftlichen Prinzips 
nicht ableiten lassen; er wird sich wohl also auch nie von 
der allgemeinen Anwendbarkeit einer Wirtschafts- 
theorie für Privat-, Gemeinde- usw. und Staatswaldungen über- 
zeugen lassen, sondern stets einen Gegensatz konstruieren 
zwischen Einzelinteresse und Interesse der Gesamtheit. 
Contra negantem principia non est disputandum. 

2. Waldreinertrag. 

Die sogenannte Waldreinertragslehre geht einen Schritt 
weiter. Sie erstrebt ein Maximum des durchschnittlich jähr- 
lichen Ertrages an Nettowerten für die Flächeneinheit, bringt 
demgemäss die jährlich anfallenden Ernte-, Kultur-, Betriebs- 
und Verwaltungskosten im weitesten Sinne von den jährlichen 
Roherträgen des gesamten Wirtschaftskomplexes in Abzug, 
nimmt jedoch auf die Grösse und Verzinsung des Waldkapitals 
-— Boden -+ Holzvorrat — keine Rücksicht und tritt dadurch 
ebenfalls in Gegensatz zu dem vorgenannten Prinzipe der 
vollen Kostenanrechnung bei der vergleichenden Beurteilung 
der wahren Rentabilität verschiedener Wirtschaftszweige. Nach 
Borggreve,?) dem entschiedensten Vertreter der Waldrein- 
ertragslehre, „kann im modernen Staat das privatwirtschaft- 

”) Fw. Zbl, 1879, S. 551 und 1880, S. 307. 
®) Neue forstl. Blätter 1902, S. 370. 

E ®) Borggreve, Forstabschätzung, S. 67; zitiert nach Martin, Statik S. 211/212 
ussnote. 



liche Prinzip auch grundsätzlich für die Wald- (und überhaupt : = 
Boden-) wirtschaft als ein berechtigtes eigentlich gar nicht 
gelten, soferne die Gesamtheit stets darunter leidet, wenn 
Teile der gegebenen und nicht vergrösserungsfähigen Fläche 
des Landes nicht soviel Nettowerte produzieren, wie sie nach- 
weislich produzieren können, lediglich damit der Eigentümer 
derselben davon einen, wenn auch völlig gesetzlichen, so doch 
immer von seiten irgendwelcher: anderer — die den Zins an 
ihn zahlen — erlangten Vermögensvorteil hat“. Diese An- 
schauung entspricht der veralteten Auffassung der Physio- 
kraten, welche die Natur als die einzige Quelle der Güter- 
erzeugung betrachten und demgemäss jedwede Produktivität 
des Kapitals an sich in Abrede stellen. Nur die Bodenkultur 
im weitesten Sinne wird als wirklich. produktiv angesehen, 
ähnlich wie dies die extremen Vertreter des modernen So- 
zialismus von der Arbeitskraft, dem ‚variabeln Kapitale‘“ der 
Marxschen Theorie behaupten, auf deren Alleinkonto jed- 
wede Wertsmehrung des an sich sterilen „konstanten Kapi- 
tales“‘ zu setzen sei. 

Ausser der Inkonsequenz der Waldreinertragstheorie, 
welche in der verschiedenen Behandlung der Produktions- 
elemente Arbeit und Kapital liegt, geht aus dem Gesagten 
ohne weiteres hervor, dass bei einer Wirtschaft, welche die 
zu verschiedenen Zeiten fällig werdenden Erträge und Kosten, 
ohne Zinseszinsen in Rechnung zu stellen, einfach addiert und 
subtrahiert, welche ferner von dem vorhandenen Waldkapitale 
keine angemessene Verzinsung fordert, von einem „Rein- 
ertrag‘ im eingangs erwähnten Sinne überhaupt keine Rede 
sein kann. 

Die von den Nationalökonomen Helferich, Schaeffle und 
anderen, sowie-in der forstlichen Literatur von Borggreve, 
Bose, Roth, Urich, Grebe, Baur, Frey, in neuerer Zeit auch von 
Weise, Michaelis, Usener und anderen wiederholt in der ver- 
schiedensten Weise und unter der mannigfachsten Begrün- 
dung gemachten Versuche, die Waldreinertragswirtschaft all- 
gemein oder wenigstens für den Staat als einzig richtiges Wirt- 
schaftsprinzip hinzustellen und auch ihre mathematische 
Korrektheit zu beweisen, sind mit Recht als gescheitert zu 
betrachten. Sie dürften in Anbetracht der modernen Entwick- 
lung unserer Volkswirtschaft und der hieraus resultierenden 
Reinertragsdefinition und ihrer allgemeingültigen Folgerungen 
wohl grundsätzlich als unhaltbar zu bezeichnen sein und 
einer weiteren Diskussion kaum mehr bedürfen ; zum mindesten 
hätte dieselbe sich prinzipiell'nur auf die volkswirtschaftlichen 
Grundlagen zu erstrecken. 
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3: Forstliche Reinertragslehre im engeren 

Sinne. 

Im Gegensatz zu den vorgenannten Wirtschaftstheorien 
können sonach prinzipiell den Anspruch auf Richtigkeit nur 
solche erheben, welche die sämtlichen in der Forstwirtschaft 
tätigen Kapitalien und alle für die Begründung, Erziehung und 
Verwertung von Holzbeständen aufzuwendenden Produktions- 
kosten zur Bestimmung des forstlichen Reinertrages richtig 
würdigen und in Rechnung stellen. | 

Die Berechtigung und Bedeutung des Kapitalzinses wird 
heutzutage — die extremen Vertreter des theoretischen So- 

 zialismus ausgenommen —- allgemein anerkannt; die Ver- 
zinsung gehört direkt zum Wesen des Kapitalbegriffes. Die 
Beurteilung des Holzvorrates, der grössten Einkommens- 
quelle der Forstwirtschaft, hinsichtlich seiner Kapitaleigen- 
schaft ist daher von ausschlaggebender Wichtigkeit. Unter P.r o- 
duktionsvermögen (volkswirtschaftlicher Standpunkt) 
oder Erwerbsvermögen (privatwirtschaftlicher Stand- 
punkt) versteht man!P) „diejenigen Güter (oder Geldwerte), 
welche zur weiteren Produktion, also zur Herstellung neuer 
Güter oder zum Gelderwerb, also überhaupt zu weiterer wirt- 
schaftlicher Tätigkeit dienen“. Nach Brentano bezeichnen wir 
als Kapital das dem Erwerb dienende Vermögen, das rech- 
nungsmässig als werbende Geldsumme aufgefasst wird: 

Die physiokratische Auffassung des Waldes als Versor- 
gungswald!!), dessen Endzweck — ohne Rücksichtnahme 
auf Rentabilität — lediglich in der Erzeugung eines Maximums 
von Nettogebrauchswerten oder — dem ursprünglichen 
Prinzip schon nicht mehr ganz entsprechend — von Netto- 
tauschwerten im Jahresdurchschnitt der Flächeneinheit be- 
steht und die daher den Holzvorrat nicht als Einkommens- 
quelle oder Wirtschaftskapital mit der Forderung einer an- 
gemessenen Verzinsung betrachtet wissen, will, kann heute als 
veraltet nicht mehr in Frage kommen. Im Hinblick auf die 
Entwicklung unserer gesamten Volkswirtschaft müssen wir 
vielmehr auch in der Forstwirtschaft als Endziel die Erzeugung 
von Erwerbsgütern betrachten, deren Preisbildung den all- 
gemeinen nationalökonomischen. Gesetzen über Angebot Ban 
Nachfrage entsprechend zu regulieren ist. 

Bi, Fuchs, Volkswirtschaftslehre, ledig Goeschen, Band 133, S. 14, 
. 1) 8, auch Ostwald, Der Reinertrag des forstlichen Nachhaltsbetrichen, 

Z.£.F.u.J. 1907, S. 103 ff. 1% jD: 



Unter dieser Voraussetzung unterliegt es 
keinem Zweifel, dass der Holzvorrat unserer 
Wirtschaftswaldungen der obigen Begriffsbe- 
stimmung des Produktionsvermögens und Ka- 
pitalesvollinhaltlichentspriehtunddaherseine 
Verzinsung eine notwendige Forderung der 
Wirtschaft sein muss. 

Wir können daher — den Anregungen Ostmalds!?) fol- 
gend — den Theorien des sogenannten volkswirtschaft- 
lichen und des Wald-Reinertrages eine dritte Gruppe 
gegenüberstellen, die etwa als forstliche Reinertrags- 
lehre im engeren Sinne zu bezeichnen wäre und deren 
gemeinsames Hauptmerkmal gegenüber den vorgenannten. 
Wirtschaftstheorien in einer den gegenwärtigen Zeitverhältnis- 
sen entsprechenden Beurteilung und Verzinsungsforderung der 
forstlichen Produktionskapitalien zu suchen ist.13) 

Eine weitere Differenzierung dieser dritten — bei rich- 
tiger Würdigung unserer heutigen volkswirtschaftlichen Ver- 
hältnisse einzig diskutabeln — forstlichen Reinertragsgruppe 
ergibt sich je nach der verschiedenen Auffassung der ın der 
Waldwirtschaft niedergelegten Kapitalien. Theoretisch kön- 
nen wir hier zwei prinzipielle Unterschiede fest 
stellen und demgemäss folgende zwei H auptabteil S en 
bilden: 

I. Boden und Holzvorrat werden als gleich- 
artige fixe Kapitalien: betrachtet, deren Ge 
samtverzinsung durch den N-ettoertrag der 
Wirtschaft gefordert wird. Wirtschaftseinheit 
bildet die gesamte Betriebsklasse als Ganzes 
betrachtet. 

E 2) Zur Systematik forstlicher Wirtschaftstheorien, A.F.u, J. 1906 
. 109 £. 

1) Wenn Professor Dr. Wimmenauer— Giessen in der A.F.u.J. 1905, 
S. 277, betont: . dagegen muss ausdrücklich Verwahrung eingelegt werden, 
dass eine in der ‘Wissenschaft eingeführte Bezeichnung wie eben die „Wald“- 
oder die „Bodenreinertragslehre“ nach dem Belieben des Einzelnen mit einem 
ganz anderen Begriffe verbunden wird. Durch ein solches Verfahren kann nur 
Verwirrung entstehen .,... “. so ist dem gewiss zuzustimmen. Aber gerade 
diese Forderung verlangt ihrerseits eine schärfere Auseinanderhaltung ver- 
schiedener Wirtschaftstheorien, weil in der Tat die Begriffe „Bo denreinerteaue 
lehre* und „forstliche Reinertragslehre im (obigen) engeren Sinne“ keineswegs 
identisch sind, wie Ostwald a, a. O. und Schiffel (Z.f.d.g. F. 1905, S. 489/490) 
mit Recht betonen und auch vom Verfasser im folgenden schematisch durch- 
geführt wird. Dass hiebei natürlich nicht jede Detailabweichung von einer 
Gruppe Anlass zu neuer Untergruppierung bilden kann, ist wohl begreiflich, 
Hauptsache ist die gemeinsame Grundauffassung; die Methode der Be- 
rechnung kommt erst in 2. Linie zur Geltung. 

ee NE N EEE 
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1. cine weitere Zerlegung des Waldkapitals erfolgt nicht. 
Der Waldwert wird berechnet als Erwartungswert 

der jeweils höchstmöglichen Nettowaldrenten 
unter Annahme eines im voraus festbestimmten 
 Verzinsungsprozentes; eine Ausscheidung der Wald- 
renten in Boden- und Holzvorratsrenten unterbleibt, desgleichen 
eine getrennte Berechnung der Boden- und Holzvorratswerte. 
— Ostwald. — 

2. Boden- und Holzvorratswert werden getrennt ermittelt; 
ihre Summe liefert den Waldwert. 

Wirtschaftsziel ist die Anbahnung eines möglichst gün- 

stigen Verhältnisses!*) von SER = ig für welches das 

erreichbare Maximum angestrebt wird. Verschiedene Zins- 
füsse ändern hiebei naturgemäss zwar den Kapitalwert der 
erzielten Gesamtrente, die einzelnen Kapitalteile — Boden- und 
Holzvorratswert — werden aber durch den Zinsfuss in glei- 
cher Weise in ihrem Wertsverhältnisse zum Ganzen, dem 
Waldwerte, beeinflusst, entsprechend der Gleichung 

W-B+N- ro DE  Sepırkel 
‚op 0,op 

Il. Eine angemessene feste Verzinsung wird 
nur von dem Holzvorratswert ausbedungen. 
Als festester Bestandteil des forstlichen Pro- 
duktionsfonds (fixestes Kapital) gilt nur der 
Böden, der demgemäss auch allein!) „beim 
Steigen des Ertrages über den Durchschnitts- 
satz den ganzen Mehrgewinn (erhält), wie er 
andernfalls den ganzen Verlust zu tragen hat, 
der sich beim Sinken des Ertrages ergibt‘. 

Das Prinzip geht also nicht auf eine bestimmte Verzinsung 
des gesamten Waldwertes unter Einsetzung eines festen Boden- 
wertes, sondern auf die Erwirtschaftung einer höchstmöglichen 
Rente vom Boden bei ausbedungener Verzinsung aller an- 
deren in der Wirtschaft investierten Kapitalien. — Boden- 
reinertragslehre. — 

Wir müssen hier zwei Richtungen unterscheiden, nämlich: 
ı. Der Holzvorrat wird charakterisiert als (langsam) um- 

laufendes Kapital; Wirtschaitseinheit ist der Einzelbestand. 

- =) Hierin bedeutet: Wr — Waldrente, W = Waldwert, B= Bodenwert 
N = Holzvorratskapital (Verkaufswerte), p —= das gesuchte Verzinsungs- 
prozent, 

'®) Helferich in seinem Sendschreiben an Judeich, Forstliche Blätter 1872, 

zitiert nach Martin, Statik, S. 192. : 
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Die Bewertung des Bodens erfolgt nach den Grundsätzen der en 
Erwartungs-(Ertrags-)wertsmethode; der Holzvorratswert wird 
nach seinem wirtschaftlichen Werte unter Zugrunde- 
legung des Bodenertragswertes der betreffenden Wirtschaft 
prinzipiell als Kosten- oder Erwartungswert ermittelt, die unter 
den vorgenannten Voraussetzungen bei normalen Verhältnissen 
bis zur Erreichung der zugrunde gelegten Umtriebszeit 
identisch sind. Die Summe von B — N liefert sekundär den 
Waldwert. — Endres, Stoetzer, Wimmenauer, Weber, Borg- 
mann u.a. 

2. Der Holzvorrat wird als fixes Kapital betrachtet; Wirt- 
schaftseinheit bildet die Gesamtbetriebskasse, Der Waldwert 
wird primär als Rentierungswert bezw. als Erwartungswert 
künftiger Waldrenten unter Annahme eines festbestimmten 
Zinsfusses ermittelt und hieraus durch Subtraktion des Holz- 
vorratswertes sekundär der Bodenwert der Betriebsklasse ge- 
funden. | 

Sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der An- 
wendung des Rentierungswertes bezw. der Erwartungswert- 
berechnung aus den zukünftigen Waldrenten zutreffend und 
erfolgt die Berechnung des Holzvorratswertes gleichfalls als 
wirtschaftlicher Wert, wie unter I. angegeben, so besteht natür- 
lich ein Unterschied zwischen beiden Verfahren im Grunde ge- 
nommen nicht; die Rechnung bewegt sich dann nur in 
einem Zirkel, nachdem zur Berechnung des Kosten- bezw. Er- 
wartungswertes der Holzbestände ja vorher schon der Boden- 
ertragswert ermittelt sein muss, um obigen Anforderungen 
zu genügen. Gegen das Prinzip dieser Rechnung ist also 
unter den vorerwähnten Voraussetzungen theoretisch nicht 
das geringste einzuwenden; auch dieses Verfahren steht theo- 
retisch einwandfrei auf dem Standpunkte der Bodenrein- 
ertragslehre und ändert selbst eine anderweitige Ermittlung 
des Holzvorratswertes nichts an diesem prinzipiellen Ver- 
hältnis. — Martin, Hönlinger — 

4. Unternehmergewinn in der Forstwirtschaft. 

Wird neben der festen Verzinsung des Holzvor- 
ratskapitales auch einesolchevom Bodenwerteaus- 
bedungen, so muss auch dieser Betrag unter die Produk- 
tionskosten der Forstwirtschaft gestellt werden und zur Er- 
mittlung des Reinertrages vom Rohertrage in Abzug kommen. 
Man erhält dadurch den absoluten Wirtschaftserfolg (Nutz- 
effekt) oder den Unternehmergewinn in der Waldwirtschaft, 
der natürlich als positive — Gewinn gegenüber ander 
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weitiger Verwertung des Bodens — oder negative — 
Verlust beim Betriebe der Forstwirtschaft gegenüber son- 
stiger Benützung des Bodens oder dessen Geldwertes — Grösse 
erscheinen kann. 

Diese Ermittlungsmethode des absoluten forstlichen Rein- 
ertrages ist zweifellos die theoretisch exakteste und korrekteste 
vom wirtschaftlichen sowohl wie vom mathematischen Stand- 
punkte aus betrachtet. Dennoch wird von ihr in der Praxis 
nur selten Anwendung gemacht und auch nur selten gefordert 
werden können. -Voraussetzung für diese Berechnungsart ist 
nämlich entweder eine zuverlässige, mit den tatsächlichen Ver- 
hältnissen in Einklang stehende Bewertung des jederzeit reali- 
sierbaren Tauschwertes vom Boden, wofür im forstlichen 
Grossbetriebe in der Regel genügend sichere Anhaltspunkte 

nicht gegeben sind, oder eine Kenntnis des Bodenkostenwertes ° 
für den dermaligen Besitzer. Der absolute Wirtschaftserfolg 
würde sich in diesem Falle ergeben als Differenz zwischen 
der Rente des Bodenertragswertes der betreffenden Wirtschaft 
und der des Bodenkosten- bzw. Tauschwertes. 

Diese Fälle liegen jedoch gerade für den forstlichen Gross- 
betrieb, der weitaus die wichtigste Rolle in der Waldwirt- 
schaft einnimmt, nur sehr selten vor. Auch kann der Wald- 
boden wohl nur in wenigen Ausnahmefällen als Spekulations- 
objekt für „Unternehmer“ im engeren Sinne dienen. Für die Be- . 
urteilung der Waldwirtschaft sind ferner nicht lediglich kapita- 
listische, sondern auch waldbauliche und forsttechnische Ge- 

. sichtspunkte im weitesten Sinne entsprechend zu berücksich- 
tigen. Bedenkt man ferner, dass die Bodenrente nicht als 
etwas absolut Selbständiges, sondern als Folge der Wirt- 
schaft und aller den Ertrag beeinflussenden Verhältnisse zu be- 
trachten ist und dass1®) alle wesentlichen theoretischen undprak- 
tıschen Erörterungen, die den Reinertrag in der Forstwirt- 

. schaft betreffen, sich auf das allgemeinste Prinzip der Boden- 
kultur, die Erzeugung eines möglichst hohen Bodenreiner- 
trages zurückführen lassen, dass endlich!) beim Vergleich 
mehrerer forstlicher Wirtschaftsverfahren auf 
ihre Rentabilität das faktische Bodenkapital (nicht 
der Bodenertragswert) das gleiche bleibt, es somit am 
Schlussergebnisse der Rechnung nichts ändert, „wenn man den 
Zins des (faktischen) Bodenkapitals nicht abzieht, sondern statt 
des Unternehmergewinnes allein die Summe aus diesem Zins 

‘*) Martin, Statik, S. 214, ' 
) Weber, Z.f.F.u.J. 1908, S. 713 unten, 



uns dem Unternehmergewinn — gemeinhin als ‚Bodenrente 
bezeichnet — berechnet und miteinander vergleicht“, so er 
‚gibt sich ohne weiteres, dass vonder Einführung eines 
Unternehmergewinnes. ın der Forstwirtschaft 
besonders beim Grossbetrieb, im allgemeinen 
Umgang genommen werden kann. Die theoreti- 
sche Korrektheit der Methode des Unternehmergewinnes 
kann und soll dadurch natürlich nicht im mindesten bestritten N 
werden. ee 

Imfolgenden wird jedoch ausden angegebe: 
nen Gründen dieser Begriff nicht weiter «er, 
örtert und beim Vergleiche verschiedener Me- 
thoden nicht weiter herangezogen werden. 

Ausser dem Boden- und Holzvorratskapitale bezw. dm 
' Waldkapitale im engeren Sinne müssen aber inder 
Forstwirtschaft auch noch andere Kapitalien investiert 
sein, um eine richtige, geordnete Wirtschaftsführung zu err 
möglichen. Hieher gehören die Betriebs- und Transportmittel, 
Kulturaufwände, Arbeitslöhnhe und Verwaltungskosten im 
weitesten Sinne, einschliesslich der Steuer- und Umlagen 
quoten. Diese Kapitalien unterscheiden sich von den zuerst 
genannten nicht unwesentlich. Ihnen allen kommt der Cha- 
rakter reiner Geldkapitalien zu, während das Holz- 
‚vorratskapital und noch mehr das Bodenkapitalin 
der Forstwirtschaft bei unserer heutigen Volkswirtschaft 
mit ihren ausgedehnten Kreditverhältnissen in manchen Be 
ziehungen Besonderheiten gegenüber dem reinen Geld- 
kapitale aufzuweisen hat. Ein näheres Eingehen hierauf 3 
kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht erfolgen; de 
bezüglichen Merkmale werden vielmehr als bekannt vorausge- 
setzt und soll hier nur auf die einschlägigen Werke über Volks- 
wirtschaft, Forstpolitik, Waldwertrechnung und forstliche 
Statik verwiesen werden. | 

Diese Verschiedenheiten sind es auch, welche unter an- 
derem eine abweichende Festsetzung des „forstlichen“ von 
dem landesüblichen Zinsfusse sicherer Geldkapitalien berech- 
tigt erscheinen lassen. 

Es fragt sich nun, ob die bisher allgemein übliche Ver- g 
rechnung auch dieser reinen Geldkapitalien gleichmässig mit 
den anderen Kapitalien des Waldwirtschaftsbetriebes unter 
Zugrundelegung des forstlichen Zinsfusses theoretisch 
korrekt und richtig erscheinen dürfte. Der bisherigen” 
Verrechnung lag die Annahme zugrunde, dass 
alledieseKostendirektundunmittelbarausden 
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durch die Verwertung der Forstprodukte er- 
— zielten Einnahmen ın Abzug zu bringen seien 

Szzund dann die Rentierung dieser Nettoerträge 
_ mit dem forstlichen Zinsfusse zu erfolgen habe. 

_ Eine diesbezügliche verschiedene Verrechnung würde 
abermals eine Differenzierung unserer bisherigen Rechnungs- 
methoden zur Ermittlung der forstlichen Reinerträge mit 
sich bringen, die auf einem fest bestimmten Prinzipe be- 
gründet erscheint. In neuerer Zeit hat besonders Nossek!®) 
auf diese Verhältnisse aufmerksam gemacht. Zu seinen Vor- 

a schlägen soll in einem späteren Abschnitt der vorliegenden 
3 z Arbeit Stellung genommen werden. 

\ 

Diese einleitenden Bahnen welche lediglich als 
Vorbereitung für die kommenden Ausführungen zu gelten 

De: haben, sollen keineswegs Anspruch erheben auf eingehende 
Behandlung der angedeuteten Fragen, sondern beabsichtigen 

nur, einen kurzen Überblick über die wichtigsten forstlichen 
Wirtschaftstheorien zu geben, um eine präzise Auseinander- 

Sn haltung der ım folgenden erörterten Theorien zu erleichtern. 
' Verfasser steht auf dem Standpunkte der Bodenreinertrags- 

. lehre in dem bisherigen, vorstehend unter Ziff. 3 Il,ı ange- 
gebenen engeren Sinne, wie sie gegenwärtig von Endres, 

 Stoetzer, Weber u. a. vertreten wird, erkennt jedoch die von 
=. ; Kreutzer!) und Nossek angeregten Vorschläge hinsichtlich 

ihres Prinzips als richtig an. 
| Selbstverständlich soll und wird dies für diereinobjek- 
tive Kritik der im folgenden besprochenen Theorien keinen 
Hinderungsgrund bilden; schon der wissenschaftliche Zweck 
der vorliegenden Arbeit dürfte dafür hinreichend Gewähr 

- bieten. 

'8) Oesterr. Vierteljahrsschrift für Forstwesen 1906,- S. 
19) Oest. F.u.J. 1905; -Nr. 9. 17 und 1908, Nr, 32, 



B) Hauptteil. 

Unerlässliche Hauptanforderungen, welche an jede allge- 
meine Gültigkeit beanspruchende Wirtschaftstheorie Een 
werden müssen, sind folgende: 

I. Die Grundlagen müssen den gegenwärtigen wirt 
schaftstheoretischen usw. Anschauungen und den faktischen 
Verhältnissen einwandfrei entsprechen. Lässt sich eine Eini- 
gung über die Grundprinzipien nicht erzielen, so muss selbstver- 
ständlich auch die Diskussion deren Folgerungen eine 
unfruchtbare sein und sollte besser unterbleiben. 

2. Das Verfahren muss unter allen Umständen und nach 
jeder Richtung hin anwendbar sein; es darf keinen prinzi- 
piellen Unterschied zulassen in seiner Anwendung auf nor- 
male und abnorme Verhältnisse, auf bestehende oder erst zu 
begründende Betriebe, auf nachhaltig oder nur vorübergehend 
zu führende Wirtschaften, auf Betriebe mit jährlicher oder 
mit aussetzender Nutzung, schliesslich darf es — unserer ein- 
gangs besprochenen Auffassung gemäss — bezüglich der ver- ° 
schiedenen Wirtschaftssubjekte — Staat, Gemeinde, Körper- 
schaften usw., Private — keine grundsätzlich verschiedene Be- 
handlung nötig erscheinen lassen. 

3. Die Theorie des Verfahrens und seiner Methoden 
muss exakt begründet und korrekt durchgeführt werden können. 

Auf Grund dieser an jede Wirtschaftstheorie zu stellenden 
Anforderungen sollen nun: im folgenden die in neuerer Zeit 
hervorgetretenen forstwirtschaftlichen Theorien über Waldwert- 
rechnung und Statik einer kritischen Betrachtung unterzogen 
werden. 

I. Ostwald. | 

A) Grundlagen der Ostwaldschen Wirtschaftstheorie. 

L. 

Für jede Bodenwirtschaft gilt nach der zur Zeit 
vorherrschenden Auffassung die Bodenrente im Sinne der 
Ricardo-Thünenschen Theorie als allgemeiner Ren- 
tabılitätsweiser. 

Wenn auch keine sich gleichbleibende, konstante, son- 
dern von den Schwankungen der Preisbildung und sonstigen 
Verhältnissen abhängige Grösse, bildet sie doch innerhalb ge: 

v 
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wisser zeitlicher, örtlicher und’ wirtschaftlicher Grenzen 2°) ‚in 
jeder Wirtschaftsperiode ein Optimum, welches nach dem 
augenblicklichen Stand der Preise und Produktionsverhältnisse 
als Ausdruck. der zeitlich möglichen Leistungs- 
fähigkeit des Bodens angesehen werden kann. Dieses 
Optimum bildet den Vergleichsmassstab für, die Qualität der 
Wirtschaftsführung.“ 

Die allgemeine Veranlagung der Forstwirtschaft und die 
Eigenart der forstlichen Technik bedingt nun zwar gewisse 
Besonderheiten der forstlichen Bodenrente; sie können 
jedoch keinen direkten Gegensatz begründen zwischen der 
Waldwirtschaft und den sonstigen Bodenwirtschaften in wei- 
testem Sinne, sondern höchstens zu gewissen Modifizierungen 
Anlass geben, die auf das allgemein gültige Prinzip ohne 
Einfluss sind. Mit der Anerkennung der Forstwirtschaft als 
Bodenwirtschaft im weiteren Sinne ist daher die Forderung 
der Bodenrente als Rentabilitätsweiser logisch untrennbar 
verbunden. Was aber logisch richtig und theoretisch aner- 
kannt ist, muss auch — sofern nicht unüberwindliche Hinder- 
nisse im Wege stehen — für die praktische Wirtschaftsfüh- 
rung ausschlaggebend sein. 

Welche Stellung nimmt nun Ostwald bezüglich dieser For- 
derung ein? Er erkennt den ersten Fundamentalsatz der 
„Bodenrententheorie‘“, dass diejenige Wirtschaft die vorteil- 
hafteste ist, welche dauernd die grösste Bodenrente erzielt, 
unumwunden als logisch begründet an und bestreitet nur Ihre 
Anwendbarkeit in der Praxis, indem er die Möglichkeit einer 
hinreichend sicheren Ausscheidung der Waldbodenrente in 
Abrede stellt. Gleichwohl glaubt er einen Gegensatz konstru- 
ieren zu müssen zwischen der Waldwirtschaft und den sonstigen 
Bodenwirtschaften im weiteren Sinne und stellt die Behauptung 
auf,21) „dass für die nachhaltig zu betreibende Forstwirtschaft, 
obgleich sie in gewissem Sinne, wie die Landwirtschaft, eine 
Bodenwirtschaft ist, doch nicht die reine Bodenrente, wie bei 
dieser, sondern allein eine bestimmte reine Waldrente Füh- 
rerin sein kann.‘ Diese Erkenntnis nımmt dann Ostwald ‚zur 
Basis für die Entwicklung einer entsprechenden Wirtschafts- 
theorie‘ und erwartet von derselben „nicht allein eine kor- 
rekte, theoretisch haltbare, sondern auch eine praktisch brauch- 
bare Theorie‘. 

Eine Kritik der praktischen Brauchbarkeit verschiedener 
Theorien ist nicht Ziel der vorliegenden Arbeit; was aber die 

20) Endres, Waldwertrechnung S. 25. 
1) Z.£.F.u, J. 1907, S. 105 ff. 



„theoretische Haltbarkeit“ der vorgenannten Ostwaldschen An- 
schauung betrifft, so kann diese auf Grund der oben angeführ- 
ten, allgemeine Gültigkeit beanspruchenden volkswirt- 
schaftlichen Grundsätze über die Bodenrente als Rentabilitäts- 
weiser für sämtliche Bodenwirtschaften von uns nicht 
anerkannt werden. Der erste Fundamentalsatz der Ostwald- 
schen Lehre widerspricht ersichtlich unseren gegenwärtigen i 
volkswirtschaftlichen Anschauungen und eine hierauf gegrün 
dete Lehre wird daher schon Ziff. ı der oben von uns an eine 
gutzuheissende Wirtschaftstheorie gestellten Anforderungen 
nicht gerecht. Wie kann übrigens Ostwald die Erzielung des 
Bodenrentenmaximums als logisch begründete und an sich 
richtige Forderung auch für die Waldwirtschaft anerkennen 
— wie es ja die Bodenreinerträgler tun —, bald darauf aber 
prinzipiell „nicht die reine Bodenrente ..., sondern allein eine 
bestimmte Waldrente“ als Führerin für die nachhaltig zu 
betreibende Forstwirtschaft proklamieren. Die Waldrente er- 
scheint als vergleichsfähiger Rentabilitätsmasstab doch schon 
aus dem Grunde völlig ungeeignet, weil sie noch von Fall 
zu Fall verschieden hohe Produktionskosten "in sich schliesst 
und demnach für die Beurteilung des finanziellen Effekts ver 
schiedener Wirtschaften weder absolut noch relativ ausschlag- 
gebend sein kann. Schliesst nicht die eine dieser zwei prin- 
zipiell verschiedenen Grundanschauungen die andere eo ipso 
aus? Welche aber zur Zeit die einzig richtige ist, dürfte aus 
dem Vorhergehenden nicht schwer zu entnehmen sein. Er- 
achten wir eine weitere Zerlegung der Waldrente in ihre Kom- 
ponenten Holzvorratszins und Bodenrente nicht für mög- 
lich, so müssen wir eben konsequenterweise die Fest- 
setzung eines allgemein gültigen Rentabilitätsmassstabes für 
die Forstwirtschaft überhaupt leugnen, nicht aber ganz ein- 
fach die richtige Bodenrente durch die unrichtige Waldrente 
ersetzen. | RE 

Die Ostwaldsche Auffassung gestattet einen Vergleich 
zwischen Forstwirtschaft und anderen auf dem bisherigen 
Waldboden etwa möglichen Wirtschaften bezüglich ihres 
finanziellen Effektes überhaupt nicht; hinsichtlich verschiedener 
forstlicherWirtschaftsverfahren liefert sie uns keinen richtigen 
Anhaltspunkt für die Beurteilung ihrer absoluten und relativen 
Rentabilität. Auch dieser Umstand verbietet uns der Ostwald- = 
schen Theorie allgemeine Gültigkeit und Brauchbarkit zuzu. 
sprechen. 

Zur Erläuterung des Gesagten möge ein Beispiel angeführt | 
sein. Wir wählen dasselbe, “welches Ostwald nach willkür- 
licher Abänderung einer von Professor Dr.:H. Weber- Giessen 

” 
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; gestellten Annahme akzeptiert hat und ergänzen es noch be- 
-  zuglich seiner beiläufigen Rentabilität bei landwirtschaftlicher 
Behandlung etwa folgendermassen: 

Ein ı ha grosses Grundstück steht zum Verkaur das nach 
drei verschiedenen Kulturmethoden gleich gut jetzt und später 
aufgeforstet werden kann. Den Kulturkosten von 100 bezw. 
200 bezw. 300 Mk. entsprechen Abtriebserträge im Jahre 
100 von 4000 bezw. 4200 bezw. 4500 Mk:.; bei landwirtschaft- 
licher. Benützung ist ein jährlicher Reinertrag von 8 Mk. zu 
erwarten. Zinsfuss 21/,'%. Wie hoch berechnen sich die 
Bodenerwartungs(ertrags)werte für die verschiedenen. Wirt- 
schaftsarten und welches Verfahren ist demnach als das ren- 

‚tabeiste zu erachten ? 

Bodenreinertragstheorie en 

m OO LO are 072 
: au - m 10998 RAR 

Kare® Bu = Ba. 
„ 4: Landwirtschaftl. Be 8 320.00 a 

© Benützung: 0,025 

Unterstellen wir. noch die Annahme ,=100, Au=4500, 
c= 300 M so erhalten wir bei korrekter Rechnung nach un- 
serer, lediglich anders angeschriebenen Bodenertragswerts- 

- formel: 
4500 — 300 

=:1:025100 = 1 

Unser Rechnungsverfahren, welches die reine Bodenrente 
als Rentabilitätsweiser betrachtet, stellt demnach als vorteil- 
hafteste Bewirtschaftungsweise die landwirtschaftliche Be- 
nützung in Aussicht. Ihr folgt Kombination 5 und dann der 
Reihe nach die forstliche Behandlung Fall ı, 2 und schliess- 
lich 3. 

Betrachtet man ice mit Ostwald KB?) als Renta- 
bilitätsweiser — der nicht seltene und der Praxis keines- 

Fall 5: Bu = — 100 = 288,50 M 388,50 M 

. wegs widersprechende Fall, dass c, = c das heisst die Wald- 
 begründungskosten gleich den periodischen Wieder- 
verjüngskosten sind, kann, wenn anders der Ostwald- 
sche KB Br Rentabilitätsweiser allgemeine Richtigkeit bean- 

a7, 0 Bi; den Wert des kultivierten Waldbodens im Jahre 0. nach Au= 
führung der Kultur =Bu-+ cı. 

a 



spruchen will, kein Hindernis für seine Anwendbarkeit bilden 
— so muss von vornherein bemerkt werden, dass ein unmittel- 
barer Vergleich zwischen dem KB und dem reinenlandwirt- 
schaftlichen Bodenertragswerte unzulässig erscheint. In 
diesem Falle lässt das Ostwaldsche Verfahren einen Rentabili- 
tätsvergleich überhaupt nicht zu, weil eben das Ostwaldsche 
untrennbare Ganze KB seiner Auffassung entsprechend kein 
Boden-, sondern ein W ald wert ist. Des weiteren würde hie- 
nach Fall 5 und 3 gleiche Resultate liefern, d. h. es wäre 
finanziell gleichgültig, ob man cet. par. bei der Waldbegrün- 
dung einen dreimal so hohen Betrag aufwenden würde als 
zur Erreichung der gleichen Erträge erforderlich ist. Die 
zuviel aufgewendeten 200 Mk. haben aber keineswegs, wie 
Ostwald annimmt, als einmaliger Wirtschaftsverlust für die 
spätere Berechnung ausser Betracht zu bleiben, son- 
dern sind bei einer korrekten Ertragswertsmethode mit aus- 
bedungener Verzinsung aller in die Wirtschaft eingeführten 
Kapitalien lediglich dem fixesten Kapitalwerte d. i. dem Boden 
entsprechend anzurechnen, wie unsere Berechnung deutlich 
erkennen lässt. Fall 2 stünde — nach dem Ostwaldschen KB 
verglichen — an zweiter, Fall ı an letzter Stelle. — Beim Ver- 
gleiche zwischen Fall ı, 2 und 3 allein würde die Ostwald- 
sche Methode gerade das Gegenteil von der unserigen er- 
weisen. Richtige — mit den, unserigen identische — wirt- 
schaftliche Werte würde man aus dem Ostwaldschen KB un- 
serer Formel entsprechend erst dann erhalten, wenn man die 
jeweiligen Bestandsbegründungskosten in Abzug brächte. Der 
Ostwaldsche KB als Ganzes genommen ist demnach ein farb- 
loser, als Rentabilitätsweiser auch für die Forstwirtschaft völlig 
unbrauchbarer Wert. | 

2: 

Was die zweite von Ostwald aufgegriffene Fundamental- 
frage betrifft, ob nämlich der Einzelbestand oder der Gesamt- 
wald als Wirtschaftseinheit im finanziellen Sinne zu betrachten 
ist, so hat hiezu Professor Dr. H. Weber-Giessen in seiner 
Kritik der Ostwaldschen Anschauungen — Z. f. F. u. J. 1908 
S. 719 ff. — bereits eingehend Stellung genommen, so dass 
viel Neues zum vorliegenden Punkte kaum mehr gebracht 
werden kann. 

Betrachtet man die diesbezüglichen Einwände Ostwalds, 
so geht daraus hervor, dass dieser offenbar unsere Anschauung 
nicht in dem von uns vertretenen Sinne auffasst. Eine Eini- 
-gung in dieser Beziehung muss also bei objektiver Beurteilung 
der Sache zwischen Ostwald und den Bodenreinerträglern un- 



schwer zu erzielen sein, da im Grunde genommen die scheinbar 
_ entgegengesetzten Ansichten der beiden Sich in Wirklichkeit 
sehr nahe kommen. 

Nach Ostwald will das „Heyersche Axiom‘, dass ein grös- 
seres Waldganzes zusammengesetzt zu denken sei aus lauter 
"Einzelbeständen, welche — jeder für sich betrachtet — im 
aussetzenden Betriebe bewirtschaftet werden,23) „zweifellos be- 

. sagen, dass es möglich sei, vom Einzelbestande aus den Ge- 
samtwald kalkulatorisch richtig zu erfassen“. Es ist dies aber 
keineswegs der allgemeine Sinn der von uns vertretenen Heyer- 
schen Anschauung und kann unseres Erachtens dieser Sinn 
aus den obigen Worten auch gar nicht entnommen werden. 
Ein unmittelbarer Schluss von den Einzelbeständen auf 
das Waldganze ist auch nach unserer Ansicht nur dann zu- 
lässig, wenn jeder Bestand auch wirklich zur Zeit seiner finan- 

. ziellen Hiebsreife zum Einschlag gebracht und entsprechend 
verwertet werden kann, wenn sonach weder forsttechnische noch 
kommerzielle usw. Bedenken der Realisierung finanzieller For- 
derungen entgegenstehen. Solche „normale“ Verhältnisse an- 
zubahnen ist deshalb Ziel einer auf bodenreinerträglerischen 
Grundsätzen aufgebauten Forstwirtschaft und müssen Waldbau, 
Forsteinrichtung, Wegbau, sorgfältige Beobachtung der Markt- 
verhältnisse u. a. zusammenwirken, um eine derartige Wirt- 
schaft in den überhaupt möglichen Grenzen tunlichst zu er- 
reichen. 

In diesem Sinne wird wohl auch Ostwald nichts gegen 
unsere Auffassung von dem Gesamtwalde als rechnerische 
Summe der ihn bildenden Einzelbestände bezw. deren Werte 
einzuwenden haben. Liegen diese Verhältnisse vor und ent- 
sprechen ausserdem die Standorts-, Zuwachs- und Vorrats- 
verhältnisse, die den einzelnen Altersstufen zukommenden 
Flächen und Absatzlagen, sowie die jeweilige Marktlage 
den an die „Normalität“, besser gesagt an das „Ideal“ zu 
stellenden Anforderungen, dann — aber auch nur dann — 
verwandelt sich die Summe der Waldwerte der Einzelbestände 
in die bekannte Waldrentierungsformel, vorausgesetzt, dass 
man als Bodenwert den Ertragswert der faktisch eingehaltenen 
Umtriebszeit einsetzt und auf dieser Grundlage die wirt- 

schaftlichen Bestandswerte nach der Erwartungs- oder 
Kostenwertsmethode ermittelt. Nur für diesen Fall ist dem- 
nach unserer Auffassung gemäss die Waldrentierungsformel 
theoretisch korrekt anwendbar; für die grosse Praxis wird dies 
wohl nur selten oder nie zutreffen. 

2?) B.W, 1904, Nr. 9, Sonderabdruck S. 5. 



Gerade deshalb berechnen wir auch a Waldwert Sanzer 
Betriebsklassen grundsätzlich als Summe seiner Einzelbestände 
und zwar jeweils aus deren zwei Summanden, dem Boden- 
ertrags- und dem wirtschaftlichen Bestandwerte. Handelt es < 
sich hiebei um die Beurteilung des Effekts der tatsächlichen 
Wirtschaft, so ist die wirklich eingehaltene Umtriebszeit für 
die Berechnung der wirtschaftlichen Waldwerte massgebend. 
Entspricht diese der finanziellen Umtriebszeit, so wird den, 
ihr entsprechende Boden ertragswert ein maximaler und natur- 
gemäss — wie schon längst korrekt mathematisch nachge- 
wiesen — auch das Maximum des zugehörigen Walderwar- 
tungswertes erreicht, weil dieser ja nach unserer Bestands 

erwartungs- bezw. der bis zur finanziellen Umtriebzeit hiemit 
identischen Bestandskostenwertsmethode vom Bodenertrags- N 
werte und dessen Grundlagen wesentlich abhängig ist. 

Dass wir bei der Einwertung der Einzelbestände ses 
verständlich in praxı volle Rücksicht nehmen auf die Lagerung 
zu den Nachbarbeständen, auf waldbauliche und forstschutz- 
technische Bedenken, auf einen entsprechenden Absatz und 
Verwertung der Produkte unter Berücksichtigung der allge- 
meinen Marktlage, sowie forstrechtlicher, lokaler u. a. Ver 
hältnisse, widerspricht unserem Fundamentalsatze keineswegs. 
Alle diese Verhältnisse, zusammengenommen mit der richtigen 
Einschätzung der Standorts- und Bestandsbonität, der ent 
sprechenden Berücksichtigung der Absatzlagen, Bringungsver- 
hältnisse usw. usw. verlangen auch nach unserer Berechnung 
ganzer Waldkomplexe die vorherige Aufstellung eines Wirt- 
schaftsplanes und einer guten Bestandskarte, sowie eingehende 

ee 
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Kenntnis aller einschlägigen Verhältnisse. Diese Momente 

wirken in ihrer Gesamtheit regulierend auf die in unsere For- 
meln einzustellenden Ziffern bei der Berechnung der Boden- 
und HolzwerteallerEinzelbestände,deren Endsumme = 
den Waldwert der vorhandenen Betriebsklasse ergibt. 

Diese Berechnungsart dürfte den wirklichen Verhältnissen 
der Praxis voll und ganz entsprechen, sie erfüllt ferner un- 
gezwungen die einleitend an eine Wirtschaftstheorie gestellten 
Anforderungen und wird geradezu als die einzig mögliche Art 
der Erfassung des Waldwertes einer abnormen Betriebsklasse, 
angesehen werden müssen. 

Auch Wageners und Ostwalds Verfahren geht in gewissem 
Sinne von diesen Voraussetzungen aus; Beh die ihrem Er- 
wartungswertsverfahren zugrunde gelegten jeweiligen Wald- 

Te 

renten sind eben abhängig von dem Werte der Einzelbestände 
in ihrer Beziehung zu dem Waldganzen in der von uns soeben 



er führten Wen 24) „Wenn ba der Ermittlung des Wald- 
- _wertes der einzelnen Bestände bezw. des ganzen Waldes nach 
den (scil. soeben von uns vertretenen) Grundsätzen und Regeln 

- der Waldwertrechnung verfahren wird, dann läuft die Fr- 
 zielung des Walderwartungswertsmaximum (wie es Wagener 
und Ostwald anstreben) auf nichts anderes hinaus, als auf die 
Erzielung der unter den gegebenen Verhältnissen 
zu erreichenden höchsten Bodenrente.) ...... 
Die Wahl der Kombination von Wirtschaftsmassnahmen, beı 

welcher sich der höchste Walderwartungswert ausrechnet, be- 
deutet daher nichts anderes als den allmählichen Übergang 
zur finanziellen Umtriebszeit.‘ 

Bezüglich der Ostwaldschen Auffassung des Waldganzen 
Se eines?®) „gegliederten organismenartigen Gebildes‘‘ statt 
nur einer?6) „Summe seiner Teile“, können wir einerseits den 

unmittelbaren Vergleich einer Waldbetriebsklasse mit einem 
_ einheitlichen Organismus, bei dem jedes Einzelglied ohne das 
Ganze überhaupt nicht lebensfähig ist, nicht als besonders 
‘glücklich gewählt und zutreffend anerkennen, andererseits wird 
aber gegen unsere Auffassung des Gesamtwaldwertes als 

Summe der in unserem Sinne ermittelten Werte seiner Einzel- 
 ..  bestände stichhaltiges kaum vorzubringen sein. Wir können 

uns daher mit den Ostwaldschen Ausführungen nicht einver- 
standen erklären, welche besagen :”) „Von jenen Gebilden, 
in denen die Teile bei ihrem Zusammenschluss bedeutungs- 
wolle Beziehungen zueinander und zum Ganzen gewinnen, 

kann nicht behauptet werden, dass das Ganze nur der Summe 
seiner Teile gleich sei — es ist vielmehr dann nicht nur 
vielfach grösser, weil diese Beziehungen hinzutreten. sondern 

3, esistinjedem Falleetwasanderesalslediglich 
© eine Summe. Ist es aber etwas anderes, dann muss es auch 

als eine selbständige Einheit behandelt werden, und seine 
Teile können in einem solchen Falle nur dann richtig — 
d.h. in ihrer Bedeutung fürs Ganze — bewertet werden, wenn 
 . ._ vorgängig oder gleichzeitig der Wert des Ganzen festgestellt 

[Z3  ..1st.“ Jedoch glauben wir, dass Ostwald nach den oben ge- 
| gsebenen Erklärungen mit unserer Auffassung sich solidarisch 

erklären kann, welche den Gesamtwaldwert rechnerisch zwar 
„lediglich als eine Summe‘ seiner Einzelbestandswaldwerte er- 

- mittelt, die „bedeutungsvollen Beziehungen zueinander und 

24) Z.f.F.u.]. 1908, S. 715, 
R 5 Siehe hiezu auch die Ausführungen Lehrs in der A.F.u. J. 1881, 

14 
er RE u: 1997, S. 106. i 
=) B. W. 1907, Nr. 38. S. Abdr, S, 6, 



zum Ganzen“ aber bei der Bewertung der einzelnen Sum- 
manden richtig würdigt und welche eine „vorgängige oder 
gleichzeitige“ Wertsermittlung des Ganzen in einem Zuge 
nicht nur für unnötig, sondern geradezu für unmöglich er- 
achtet; die Bedeutung des Ganzen für die einzelnen Teile 
braucht nur in dem vorstehenden Sinne gewürdigt und berück- 
sıchtigt zu werden. 

2. 

Ein weiterer wesentlicher Differenzpunkt zwischen der 
Ostwaldschen Lehre und der Bodenreinertragstheorie gründet 
sich auf die verschiedene Beurteilung des Nachhaltigkeits- und 
Rentabilitätsbegriffes bezw. deren Stellung zueinander. 

Wie schon eingangs hervorgehoben, muss eine vollgül- 
tige Wirtschaftstheorie gleichmässig Anwendung finden können 
auf nachhaltig oder nur vorübergehend zu führende Wirt- 
schaften und darf allgemein als richtig anerkannten volkswirt- 
schaftlichen Grundsätzen nicht widersprechen. Nun wurde 
aber bereits in der Einleitung darauf hingewiesen, dass der 
höchste Effekt der Gesamtwirtschaft sich nur dann erzielen 
lässt, wenn für sämtliche einzelne Wirtschaftszweige in gegen- 
seitiger Konkurrenz das Maximum des Reinertrages ange- 
strebt wird. Dieser Grundsatz wurde sowohl für private wie 
auch für staatliche usw. Betriebe als massgebend anerkannt. 

Die Ostwaldsche Auffassung der Begriffe Nachhaltigkeit 
und Rentabilität entspricht diesen Anforderungen nicht. ÖOst- 
wald spricht ausdrücklich immer nur von „forstlicher 
Nachhaltigkeit“ und: „forstlicher Rentabilität“ und will 
sich28) „bei der Entwicklung einer forstlichen Wirtschafts- 
theorie lediglich auf den Wald beschränken und als nach- 
haltig nur jenen forstlichen Betrieb bezeichnen..... 
welcher die Erhaltung des Waldkapitals fest im Auge behält 
und als wirtschaftlich jenen, welcher eine solche Um- 
und Ausgestaltung des gegebenen Waldkapitales anstrebt, bei 
welcher voraussichtlich ‘die erreichbar höchste Rente von eben 
diesem Waldkapitale "dauernd erzeugt wird‘“.2?) „In erster 
Reihe muss die Theorie somit fordern, dass die Wirtschaft 
nachhaltig-geführt wird. Erst innerhalb der durch das Nach- 
haltigkeitsprinzip gezogenen Grenze kann das Rentabilitäts- 
prinzip volle Geltung beanspruchen.“ 

Auf diesen Standpunkt können wir uns nicht stellen. weil 
er die Forstwirtschaft einseitig loslöst aus dem Getriebe un- 

2», Z,f.F.u.J. 1909, S. 522, 
#) B.W, 1905, Nr. 34. S, Abdr. S, 2. 
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serer Gesamtwirtschaft und damit unserem Prinzip der Er- 
zielung eines höchstmöglichen Reinertrages der Gesamt- 
wirtschaft widerspricht. Wir steilen demgemäss das allge- 
meine Rentabilitätsprinzip über das Nachhaltigkeitsprinzip 
eines einzelnen Wirtschaftszweiges — hier der Forstwirt- 
schaft — und lassen es auch das entscheidende Wort sprechen 
bei der Wahl einer bestimmten Boden benützungsart. In 
Zweifelsfällen legen wir uns unbedenklich die Frage vor, ob 
eine bestimmte Waldfläche nicht etwa durch Umwandlung 
in landwirtschaftlich benütztes Gelände einen dauernd höheren 
Ertrag verspricht, während Ostwald die Diskussion einer der- 
artigen Frage auf Grund seiner Anschauungen völlig ausser 
Betracht lassen muss, ebenso wie sein KB — wie bereits unter 
Ziff. ı gezeigt wurde — für derartige Untersuchungen keinen 
Vergleichsmassstab abzugeben vermag. Wir vertreten viel- 
mehr die Ansicht :®0) „Erst innerhalb der durch das Renta- 
bilitätsprinzip gezogenen Grenze kann das Nachhaltig- 
keitsprinzip — im Sinne der dauernden Erhaltung des 
Waldkapitales — volle Geltung beanspruchen.‘ Dieser Satz 
entspricht der historischen Entwicklung und steht auch ım 
Einklang mit unseren allgemeinen volkswirtschaftlichen An- 
schauungen, während wir Gleiches nicht behaupten können 
von dem Östwaldschen Satze:?!) „Die Forderung, ım Er- 
tragswalde vom gegebenen Waldkapitale als von etwas Kon- 
'stantem auszugehen, erscheint als durchaus berechtigt, wenn 
man andere gut geleitete gewerbliche Betriebe, oder wenn 
man ganz allgemein die bezüglichen Lehren der National- 
ökonomie in Betracht zieht.“ Dass Ostwald mit der Forderung 
der Erhaltung des Waldkapitales natürlich nıcht etwa 
die der Unantastbarkeit des gerade zufällig vorhandenen H olz- 

.vorratskapitales identifiziert wissen will, geht aus seinen 
weiteren Lehren klar hervor. Aber auch die Erhaltung des 

vorhandenen Waldkapitales im OÖstwaldschen Sinne können 
wir auch unserer Auffassung nicht als unerlässliche Voraus- 
setzung einer richtigen Wirtschaftsführung erachten. Gewiss 
streben auch wir, solange sich dies mit unserem Rentabilitäts- 
prinzip —. von Schutzwaldungen usw. selbstverständlich abge- 
sehen — vereinigen lässt, im allgemeinen darnach, das gesamte 
Waldkapital tunlichst zu erhalten und eventuelle aus dem Ein- 
schlag hiebsbedürftiger Althölzer realisierte Kapitaleingriffe in 
erster Linie auch wieder dem Walde in irgendeiner Form 
zugute kommen zu lassen. Wo jedoch eine entsprechende 

) A,F.u.J. 1906, S, 222. 
®») Z.£,F,u.J. 1907, S. 110. 



rentable V erwertuine der aus der Waldwirtschaft vorübergehend 5 
gezogenen .Kapitalteile bei Wiederverwendung in der Por 
wirtschaft sich nicht erwarten lässt, nehmen wir keinen An- 
stand, schlecht rentierende Kapitalbeträge aus der Waldwirt- 
schaft zu entnehmen und sie anderweitigen produktiven 
Erwerbszweigen zuzuführen. Auch wir wollen das Waldkapital 
„seiner Eigenschaft als Ertragsquelle“ keineswegs berauben, 
wenn auch nicht unter allen Umständen in dem Ostwaldschen _ 
Sinne als spezifisch „forstliche Ertragsquelle“, sondern als 
„volkswirtschaftliche Ertragsquelle‘“ ım weiteren Sinne. ai 
Nicht die Forstwirtschaft oder überhaupt der Grande | 
weiteren Sinne soll für sich allein — ohne gleichzeitige 
Rücksicht auf die höchstmögliche Rentabilität der Gesamtwirt- 
schaft des Staates bezw. des Volkes — möglichst hohe Rein- 
erträge liefern, sondern Grundsatz einer richtig geleiteten 
Finanzpolitik des Staates muss es sein,??) die durch Staats- 
schulden belasteten Gesamtvermögensmassen — Grundbesitz; 
industrielle und Verkehrsanlagen; Steuerkraft des Volkes — 
so zu verwalten, dass sie zusammengenommen den 
höchsten Reinertrag liefern. Im Staatsbetriebe können aus 
der Forstwirtschaft entnommene Kapitalteile daher mit voller . 
Berechtigung eventuell zur Tilgung von Staatsschulden, für 
welche höhere Verzinsungsprozente gezahlt werden müssen, 
als dem forstlichen Rentierungsprozente entspricht, mit Ver- | 
wendung finden; sie kommen hiedurch indirekt der „Steuer 
kraft des Volkes‘ zugute, deren Kapitalstock immer mindestens x 
in der Höhe des landesüblichen Zinsfusses rentiert. 

Ein näheres Eingehen auf diese ebenso interessanten wie 
volkswirtschaftlich wichtigen Fragen kann im Rahmen dieser 
Arbeit nicht erfolgen. Jedenfalls dürfte aber aus den obigen 
Ausführungen klar hervorgehen, dass unsere Auffassung des 
Nachhaltigkeits- und Rentabilitätsprinzips den Vorzug ver- 
dient vor der zu eng begrenzten Ostwaldschen Definition. 
Dass selbstverständlich bei Kapitalnutzungen sorgfältig zu 
unterscheiden ist zwischen Renten- und ausserordentlichen Ein- 
nahmen, unterliegt keinem Zweifel und widerspricht unserem 
Prinzip und unserer Methode nicht im geringsten. 

oe 

4. 

Wenden wir uns nunmehr den Ostwaldschen Anschauun- 
gen über das „Grundkapital“ in der Forstwirtschaft zu und 
unterziehen wir die hieraus sich ergebenden scheinbar be 

3) Siehe A, f.F.u,J. 1899, 'S. 167. 



 rechtigten Folgerungen einer objektiven kritischen Betrach- 
tung. SER 
 .... Östwald versteht offenbar --- eine umfassende Definition 
wird nicht gegeben — unter dem „Grundkapitale‘‘ einer Be- 
 triebsklasse den auf das Alter Null des jüngsten Bestandes 

- diskontierten dermaligen Walderwartungswert der betreffenden 

-  Betriebsklasse. Die dem „Grundkapitale‘“ entsprechende Rente 

gilt als die normale Waldrente dieses Wirtschaftskomplexes. 
Alle anderen Entwicklungsstadien lassen sich — eine den 

gegenwärtigen Verhältnissen entsprechende gleichmässige und 
nachhaltige Waldwirtschaft vorausgesetzt — auf diesen Aus- 

gangspunkt zurückführen ; ihre Waldwerte charakterisieren sich 
lediglich als Endwerte dieses „Grundkapitales“. Die Ditfe- 

- renz zwischen den jeweiligen Waldwerten und dem „Grund- 
 kapitale“ ist gleich dem i-jährıgen Rentenendwerte der nor- 
malen Waldrente. 

JIn einer Formel ausgedrückt wäre demnach :??) 

” f . im; .. 

Pt ta et 

2 WE 
En 1,op' 1) 

: Ben l,op — 1 Be ee h) WE—G=[r ee ) 

= oder wenn man hierin den aus Gleichung 1) ermittelten Wert 
- für WE=G - 1,op' einsetzt, so erhält man: 
je ; i 
g 77 G : (1,op! — )=r 1,op | l 

e 2 0;0P 
für i=0 wird G= WE, und umgekehrt liefert die Bedingungs- 

 gleichung WE=G den Wert i=0. ER 
Nun ist bekanntlich der Walderwartungswert des normalen 

jährlichen Nachhaltsbetriebes, wenn man als Bodenwert den 
Ertragswert der eingehaltenen Umtriebszeit in Rechnung 
stellt und auf dieser Grundlage die wirtschaftlichen Bestands- 

; werte ermittelt, gleich dem Waldrentierungswerte, und da diese 
normale Betriebsklasse sich zusammensetzt aus O bis (u — 1)= 

jährigen Beständen, ist nach obiger Formel I): G=W d.h. das 
Grundkapital des normalen jährlichen Nachhaltsbetriebes ist gleich 
dem Waldrentierungswerte der ganzen Betriebsklasse. | 

Für den einzelnen im aussetzenden Betriebe bewirtschaf- 
teten Bestand liefert uns jedoch obige Formel I) — ohne Rück- 

und hieraus: r=G-0,0p ..... 9) 

227, 7.88, Es ‚bedeutet hierin: 
”  G= Grundkapital. 

 WE= Walderwartungswert der vorhandenen Betriebsklasse. 
i=Alter des jüngsten in dem Waldganzen vertretenen Bestandes. 
.r=Normale Waldrente. 
p=Forstlicher Zinsfuss, 
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sicht auf das jeweilige Bestandsalter — als G= a =Bu(+ ce) 

d. h. den Wert des kulturfähigen (bezw. kultivierten) Wald- 
bodens. Als normale Waldrente eines im aussetzenden Be- 
triebe stehenden Einzelbestandes kommt demgemäss nach For- 
mel 3) lediglich (Bu-+-c):0,0p in Betracht, bezw. die reine 
Bodenrente Bu - 0,0p; das jeweilige Holzvorratskapital stellt sich 
dar als i-jähriger Endwert dieser Rente bezw. als die wäh- 
rend i Jahren aufgelaufenen Zinsen des „Grundkapitales* 
Bu-+c bezw. Bu. Als Waldrente des normalen jährlichen Nach- 
haltsbetriebes hingegen hätte (Au+2D—c— uv) zu gelten 
und die Differenz zwischen dem Waldwerte im Jahre u und 
dem Waldgrundkapitale im Jahre (u— 1) entspräche dem ein- 
jährigen Zuwachse der Betriebskasse. | 

Ostwald schliesst nun folgendermassen :%*) „Hieraus folgt 
nun aber, dass die Annahme als sei der im jährlichen Betriebe 
stehende Wald zusammengesetzt zu denken aus einzelnen Be- 
ständen, die für sich betrachtet im aussetzenden Betriebe be- 
wirtschaftet werden, unzulässig ist. Denn das Grundkapital 
des isolierten Bestandes beträgt obigen Ausführungen zufolge 
B--c, in keinem Falle mehr, in keinem weniger. Das Grund- 
kapital des aus u Beständen zusammengesetzten Normalwaldes 
des jährlichen Betriebes beträgt aber in jedem Falle mehr 
als u- (B--c) — denn der Holzvorrat ist ja immer grösser als 
u-c. Der ım jährlichen Betriebe stehende Wald muss daher 
als eine selbständige Einheit angesehen werden und kann 
nicht als eine Summe von selbständig zu denkenden Einzel- 
beständen gelten. .... Man kann daher wohl darauf hin- 
weisen, dass der Idealwald des jährlichen Betriebes aus u 
entsprechend abgestuften Beständen gebildet werde, darf 
jedoch nicht hinzufügen, dass man sich diese Bestände als 
selbständige Einzelbetriebe zu denken habe.“ 

35), Und ferner folgt hieraus, ‚dass jede Form aussetzender 
Betriebe bis hinauf zum jährlichen Betriebe als eine selbst- 
ständige Einheit gelten muss, denn jeder Betrieb fusst auf 
einem nur ihm eigentümlichen Grundkapitale. Eine gesunde 
Wirtschaftstheorie ıst daher nur vom Gesamtwalde her, nicht 
vom isoliert gedachten Bestande zu erwarten.“ 

Es wurde bereits oben —- unter Ziffer 2 — eingehend 
ausgeführt, in welchem Sinne der Satz aufzufassen ist: „Der 
normale jährliche Betrieb ist als eine Summe oder als ein 
Komplex von u-Beständen anzusehen, von denen jeder ein- 

*#) A.F.u.J. 1906, S. 408. 
5) Z.f.F.u.]. 1909, S, 524. 
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 zelne im aussetzenden Betriebe steht und die sich zu einer voll- 
ständigen normalen Alterstufenfolge und Schlagreihe er- 
gänzen.“ Wir sprachen dabei weder von einer „Summe von 
selbständig zu denkenden Einzelbeständen“, noch 
stellten wir die Behauptung auf, „dass man sich diese Bestände 
als selbständige Einzelbetriebe zu denken habe“. 
Die bezüglichen Ostwaldschen Ausführungen sind daher als 
gar nicht gegen die hierorts vertretene Bodenreinertragslehre 
gerichtet zu erachten. 

Ausserdem sınd aber die Ostwaldschen „Grundkapitale“ 
gar keine miteinander vergleichsfähnigen Grössen, so dass allge- 

_ mein gültige Schlussfolgerungen in Ansehung verschiedener 
Betriebe aus ıhnen gar nicht gezogen werden können. Denken 
wir uns z. B. den Fall: Eine aus u Beständen bestehende völlig 
normale Schlagreihe befinde sich zurzeit in der Hand von 
u einzelnen Besitzern. Nach der Ostwaldschen Auffassung 

| beträgt demnach das „Grundkapital“ dieser u Bestände in Sa. 
u.-(B--c). Nun vereinigen sich diese u Waldbesitzer zu einer 

 Waldgenossenschaft. In demselben Momente erhöht sich das 
„Grundkapital“ der nunmehr zu einem Wirtschaftsganzen ver- 
einigten u Bestände auf den wesentlich grösseren Wert: 

Au 39 re en: 

0,0p 
Abgesehen von den praktisch bedeutungsvollen Konse- 

quenzen, welche diese Auffassung hinsichtlich der Fragen der 
- Waldbesteuerung, Waldbeleihung, Waldgenossenschaftsbil- 
dung usw. im Gefolge haben, ist es doch nicht zum mindesten 
ersichtlich, warum in dem soeben erwähnten Beispiele das 
„Grundkapital“ sich plötzlich in einen ganz anderen Wert ver- 
wandeln soll, obwohl an den äusseren Waldverhältnissen sich 
nicht das geringste geändert hat. Diese unhaltbare Folgerung 
ergibt sich lediglich daraus, dass Ostwald einmal den einzelnen. 
Beständen nur den Charakter verzinster Produktionsaufwände 
zuweist, welche selbst nicht als produktiv erachtet werden, 
‚das andere Mal hingegen dieselben Bestände als Ertrags- 
quelle neben dem Boden angesehen wissen will. Diese Auf- 
fassung entbehrt zweifellos der nötigen Einheitlichkeit und 
Konsequenz. 

Sollten wir aber im Vorstehenden das Ostwaldsche ‚„Grund- 
kapital“ in seiner allgemeinen Form nicht in dem von 
‘ihm beabsichtigten Sinne beurteilt haben, so wollen wir dies- 
bezüglich normal gedachter Verhältnisse versuchen. 

‚Nach Ostwalds eigenen Worten) ist als Grundkapital, 

) Z.f.F.u.J. 1909, S. 524, 
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als Ertragsquelle forstlicher Betriebe im Idealbilde der- 
jenige Wert anzusehen, welcher jedes n-te Jahr eine be- 
stimmte Rente abwirft. Gegen diesen Satz ist dann nichts 
einzuwenden, wenn wir jeweils gleichartige Grössen 
miteinander vergleichen. Wollen wir z. B. von diesem 
Gesichtspunkte aus einen u ha umfassenden gleichalterigen 
Einzelbestand zu einer ebenso grossen aus o bis (u—ı)-jährigen 
Beständen zusammengesetzten normalen Betriebsklasse in Be- 
ziehung setzen, so wäre es natürlich völlig unrichtig und un- 
korrekt, wenn wir für den ersteren Bestand ein o- oder auch 
ein u-jähriges Alter zugrunde legen wollten. Würden wir 
nach Duüurchschnittswerten rechnen, so wäre als massgebendes 

v 
lter er in Rechnung zu setzen; nachdem wir jedoch 

unter Zugrundelegung von Zinseszinsrechnung unsere Wald- 
werte bestimmen, kann als einzig vergleichsfähiges 
Alter xlediglich das in Betracht kommen, wel- 
ches der (abgekürzten) Gleichung entspricht?) 

Au — ce L,op* c) SANFTE 
u: ( ori +c):1,op le: 

Unter dieser Voraussetzung — aber auch nur unter dieser 
— können wir bezüglich des Einzelbestandes der obigen Auf- 
fassung des „Grundkapitales‘ zustimmen als desjenigen Wer- 
tes, welcher zum ersten Male nach u-—x Jahren und 
dann jedes u-te Jahr eine bestimmte Rente abwirft. Nur unter 
diesen Umständen erhalten wir vergleichsfähige Werte; alle 
anderen Vergleiche erfolgen auf unrichtiger Basis und Fol- 
gerungen, welche aus ihnen gezogen werden, können deshalb 
auch keinen Anspruch auf theoretische und as Rich- 
tigkeit erheben. 

Beim "Vergleiche verschiedener Bestände oder Betriebs- 
klassen untereinander sind also jeweils ganz bestimmte „Grund- 
kapitale‘ — aber nicht die . OÖstwaldschen, welche null- 
jährige Einzelbestände mit Betriebsklassen in dem Zeit- 
punkte des vollendeten Aufbaus des normalen 

9), Genau: u-WR,=WR 

[Ba +V +0): or —Vv—2D,: hops=a
]= Au+2D—c-—urv

 

0,0p 
oder mit Vernachlässigung der DDurchforstungserträge 

Au — ei Fe 
tr Prise 1,opt — V N und hieraus 

l,opt — 1 0,0p 
Au—c Au—c 

u "opt : 1,op® = Ö,op ’ was mit obiger abge- 

kürzter Gleichung identisch ist, 
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„Grundkapitales“ unmittelbar in Parallele setzen — in 
Rechnung zu stellen, wenn wir richtige vergleichsfähige Grössen 
und Resultate erhalten wollen. „Jedem Betriebe kommt in 
einem bestimmten Zeitpunkte ein selbständig zu bemessendes 
Produktionskapital zu, allein’ dasselbe ist nicht konstant, 
sondern es wechselt von Jahr zu Jahr, und es kann deshalb 
von einem jedem Betriebe eigenen konstanten Grund- 
kapitale nicht die Rede sein, es sei denn, dass man das einzig 
teststehende Kapital, das Bodenkapital als Grundkapital be- 
zeichnen will‘.38) 

5. 

Im Zusammenhang mit seiner Auffassung des „Grund- 
kapitales“ stellt nun Ostwald die Behauptung auf:??) „Der 
Grundlehre der Bodenrententheorie gemäss kommt nun dem 
aussetzenden Betriebe ein Holzvorratskapital im Sinne einer 
besonderen Einkommensquelle nicht zu; seine reine Rente 
soll eben nur die Bodenrente sein. Da nun aber, wie von 
der Bodenrententheorie vorausgesetzt wird, der Normalwald 
des jährlichen Betriebes gleich ist der. Summe von u ent- 
sprechend abgestuften Beständen, die im aussetzenden Be- 
triebe bewirtschaftet werden, so muss logisch auch für den 
Normalwald das Vorhandensein eines Holzvorratskapitales als 
Ertragsquelle in Abrede gestellt werden; denn u.O kann 
immer nur OÖ sein. 

Das heisst, auch im Normalwalde des jährlichen Betriebes 
ist, entsprechend der Grundlehre der Bodenrententheorie, die 
Gesamtheit aller Bestände nicht als eine Ertragsquelle, 

. sondern lediglich als eine Summe werdender Produkte 
anzusehen. 

Somit hat, streng genommen, als Reinertrag des Nach- 
haltsbetriebes, und zwar sowohl des jährlichen wie auch des 
aussetzenden lediglich die erwirtschaftete Badenrente zu 
gelten.“ 

Und kurz darauf fährt Ostwald fort: „Bildet nur die Boden- 
rente den Reinertrag, dann muss der Zins des Holzvorrats 
den laufenden Kosten zugezählt, der Holzvorrat selbst aber 
als umlaufendes Betriebskapital, wie ja auch tatsächlich ge- 
schehen, angesehen werden. Daraus folgt aber für den jähr- 
lichen Betrieb, dass jede planmässige Nutzung, gleichviel ob 
sıe dem Zuwachs gleich kommt, hinter demselben zeitweilig. 
zurückbleibt oder denselben mehr oder weniger überschreitet, 
als Einkommen im Sinne von Ertrag angesehen werden 

2) Z.£.F.u. J. 1908, S. 736. 
») Z.f. F.u. J. 1907, S. 106 £. 
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muss. Bei erheblicheren Vorräten an hiebsreifen Beständen 
konnte daher — wie ebenfalls tatsächlich geschehen — ein 
mehr oder weniger beträchtlicher Teil des effektiven Wald- 
vermögens irrtümlich als ‚Rente‘ der Konsumption überwiesen 
werden. Das erschien aber bei nüchterner Überlegung durch- 
aus unzulässig und selbst Vertretern des Bodenrentenprinzips 
so bedenklich, dass sie sich zu Konzessionen in bezug auf die 
eventuelle Zerlegung auch der planmässigen Einnah- 
men in Renten- und Kapitalteile verstanden. Tatsächlich wird 
nun aber mit diesem Zugeständnis nicht allein ein fundamentales 
Bedürfnis der Praxis als berechtigt anerkannt, sondern gleich- 
zeitig auch das Bodenrentenprinzip als Grundlage der Rein- 
ertragstheorie preisgegeben.‘ 

Diese Behauptungen Osıwalds sind von Professor Dr. H. 
Weber-Giessen in .der Z. f. F. u. .J. 1908, S.: 737 ff. bereits 
einer eingehenden kritischen Betrachtung unterzogen worden 
und soll hier kurz darauf Bezug genommen werden. 

Ostwald hält die Begriffe ‚Einkommen‘ und ‚reine 
Rente“ nicht scharf genug auseinander. Er unterscheidet nicht 
streng zwischen „Bodenreinertrag bezw. -rente” und 
„Waldreinertrag bezw. -rente‘“ und identifiziert n dem Aus- 
drucke „Einkommen im Sinne von Ertrag“ wirtschaftlich ver- 
schiedene Begriffe, wie er gleichzeitig auch nicht deutlich 
genug ersehen lässt, was er unter „Ertrag“ überhaupt ver- 
standen wissen will, Roh- oder Reinertrag und hiebei wieder 
Wald- oder Bodenertrag. Auf Grund dieser nicht genügend SER 
scharfen Begriffsauseinanderhaltung kommt er denn auch dazu, 
der Bodenreinertragslehre Inkonsequenzen vorzuwerfen, die bei 
richtiger Betrachtung keineswegs aufrecht erhalten werden 
können. | 

Nach unserer Auffassung besieht allerdings ein grund- 
sätzlicher Unterschied zwischen aussetzendem und jahr- 
lichem nachhaltigen Betrieb in keiner Weise. Für beide gilt 
als Rentabilitätskriterium die Bodenrente, für 
beide aber auch als Einkommen — nicht etwa Ein- 
nahme — des Wirtschaftssubjektes die Waldrente, welche 
sich in beiden Fällen als der jeweilige Jahres- 
wertszuwachs des Waldes darstellt. Beiden "Be 
trieben kommt ausser dem Boden auch ein Holz- 
vorratskapital zu, welche in ihrer Gesamtheit 
eben die Waldrente produzieren. Das Holzvor- 
ratskapital aber stellt sichsowohl im aussetzenden 
als auch im jährlichen Nachhaltsbetriebe dar 
als Ertragsquelle, zugleich aber auch Als 
Summe werdender Produkte. In beiden Fällen 



betrachten wir das Holzvorratskapital als „langsam um- 
laufendes Kapital“, dessen jeweilige Zinsen, 
nicht aber ganze Kapitalwerte, zu den jähr- 
lichen Produktionskosten zu rechnen sind 

Ein Widerspruch liegt in dieser Auffassung 
keineswegs; man muss nur die entsprechenden 
Begriffe richtig auseinanderhalten. Es kann 
also die Waldrente als jährlicher Ertrag der 
gesamten Waldwirtschaft und als jährliches 
Einkommen des betreffenden Wirtschaftssub- 
jektes sehr wohl bestehen neben dem forst- 
lichen Reinertrage im absoluten Sinne, der 
Bodenrente, die für sämtliche Bodenwirtschaf- 
ten alsoauch jedwede Waldwirtschaft — ein- 
zig und allein als Rentabilitätsweiser zur Gel- 
tung kommen kann. 

DieZerlegungder ,,‚planmässigenEinnahmen 
in Renten- und Kapitalteile“ widerspricht un- 
serer Auffassung nicht im mindesten, jagerade. 
der Bodenreinertragslehre ist es als Verdienst 
anzurechnen, auf diesen wichtigen Punkt be- 
sonders aufmerksam gemacht zu haben“) 

’ 6. 

Bevor wir auf das Ostwaldsche Rechnungsverfahren selbst 
eingehen wollen, erübrigt uns noch eine kurze Stellungnahme 
zu den nachfolgenden Ausführungen. In seinem Aufsatze 
„Zur Systematik forstlicher Wirtschaftstheorien“ äussert sich 
Ostwald folgendermassen #1) „Die Forderung der Erhaltung 
des Waldkapitales in irgendeiner geeigneten Form stempelt 
(aber) implizite das Waldkapital, d. h. Boden und Bestand 

zum Grundkapital der Wirtschaft — eine Konsequenz, 
die mehrfach heute noch üunbeachtet bleibt, der man sich 
nichtsdestoweniger aber nicht zu entziehen vermag. Ist aber 
das Waldkapital als Grundkapital der Forstwirtschaft an- 
zusehen, dann wird die Annahme zweifelhaft, dass nur der 
Boden (und das, was mit demselben wirtschaftlich _untrenn- 
bar verbunden ist) stehendes, ‘der Holzvorrat dagegen um- 
laufendes Kapital sei.“ 
= Zunächst erklärt hier Ostwald ‚das Waldkapital, d. h. 

. Boden und Bestand zum „Grundkapital“ der Wirtschaft“, 
was offenbar mit seiner obigen Charakterisierung des „Grund- 

4%) Siehe u, a. Stoetzer, Waldwertrechnung 1908, S. 207 ff. 
“) A.F.u.]. 1906, S. 110. 



kapitales“ nicht identisch ist. Denn wenn man unter dem 
Grundkapitale ganz allgemein das Wealdkapital verstanden 
wissen will, dann ist doch zweifellos auch für den ein- 
zelnen n-jährigen Bestand nicht B+c,, sondern B-+H,das 
„Grundkapital“, was mit unserer Auffassung völlig über- 
einstimmt, den Östwaldschen Ausführungen jedoch wider- 
spricht. | 3 

Unseres Erachtens ist es nun aber keineswegs er 
lich, warum diese Auffassung des Waldkapitales als „Grund- 
kapital‘‘ der Wirtschaft sich nicht vereinbaren lassen soll mit 
der Annahme, dass nur der Boden stehendes, der Holzvorrat 
dagegen umlaufendes Kapital sei. 

Über die Eigenschaft des Bodens als fixes Kapital be- 
stehen keine Meinungsverschiedenheiten. Was aber den 
Charakter des Holzvorrates als umlaufendes Kapital betrifft, 
so wurde hierüber schon so viel geschrieben,*?) dass neues 
kaum mehr zu dieser Frage gebracht werden kann. Mit Recht 
führt Professor Dr. H. Weber-Giessen hiezu aus:#) „Die alte 
Streitfrage, ob das Holzvorratskapital die Eigenschaften des 
umlaufenden oder des stehenden Kapitales im nationalökono- 
mischen Sinne besitzt, ist m. E. seinerzeit über Gebühr er- 
örtert worden. Es genügt vollständig, wenn man sich darüber 
klar und einig ist, dass das Holzvorratskapital nicht im Ver- 
laufe eines Wirtschaftsjahres,umläuft“, d. h. den Besitzer 
wechselt, wie z. B. die jährlichen Betriebskosten, dass es 
vielmehr ein „langsam umlaufendes‘“ Kapital ist; denn dann 
müssen zu den jährlichen Produktionskosten lediglich die 
Zinsen des jeweiligen Holzvorratskapitales gerechnet werden, 
nicht das gesamte umlaufende Kapital. Dass das Holzvorrats- 
kapital aber kein im Zeitraum eines Jahres umlaufendes Ka- 
pital ist, darüber besteht kein Zweifel und kein Streit.“ Seine 
Eigenschaft als umlaufendes Kapital geht aber doch deutlich 
daraus hervor, dass auch im strengsten jährlichen Nachhalts- 
betriebe der Holzvorrat sich jährlich ändert, wenn er auch 
in seinem Endwerte gleichbleibt. Nach Ablauf einer Umtriebs- 
zeit haben wir von dem ehemaligen Holzvorratskapitale über- 
haupt nichts mehr. Daran ändert die Tatsache, dass zu 
diesem Zeitpunkte dann ein neues, dem ursprünglichen gleich- 
wertiges Kapital vorhanden ist, nicht das mindeste. 

Übrigens kann sich das Grundkapital einer Wirtschaft 
doch sehr wohl aus stehendem und umlaufendem Kapitale zu- 
sammensetzen; jedes kaufmännische Geschäft lehrt dies zur Ge- 

“2) Siehe u, a. Tharandter forstl, Jahrbuch 1879 u. 1884. 
*) Z.f,F.u.J. 1908, S, 738, Fussnote, 
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nüge. Wie also die verschiedene Beurteilung der forstlichen 
Produktionskapitalien — Boden und Holzvorrat — deren An- 
nahme als „Grundkapital“ der Wirtschaft ausschliessen soll, 
ist durchaus nicht einzusehen. 

Als massgebendes Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Boden und Holzvorrat, zwischen ‚fixestem und fixem Kapi- 
tale“, wie sich Ostwald anderwärts“*) ausdrückt, wird nun sehr 
richtig hervorgehoben die Bildung einer wandelbaren 
Rente im-Gegensatz zur ausbedungenen festen 
Verzinsung. *),Welcher Gruppe ist nun aber der stehende 
Holzvorrat zuzuzählen? Da der stehende Holzvorrat, wie nicht 
in Abrede gestellt werden kann, bei freiem Verkehre einen 
Teuerungszuwachs gewährt, welcher positiv oder negativ sein 
kann und welcher dem algebraischen Unterschiede zwischen 
Bodenzins und Grundrente sachlich durchaus entspricht, so 
unterliegteskeinem Zweifel, dass derstehende 
Holzvorrat nicht ein Zins-, sondernein Renten- 
‚kapitalist, dass er zusammen mit dem Boden das fixeste 
Kapital des forstlichen Betriebes bildet.“ 

In voller Konsequenz dieser Auffassung fährt Ostwald 
dann weiter: „Die Tatsache, dass dem Holzvorrate nicht aus- 
bedingbarer Zins, sondern wandelbare, voraus nicht be- 
stimmbare Rente zukommt, in gleicher Weise wie dem Boden, 
lässt nun aber eine korrekte Zerlegung des Waldreinertrages 
in Boden- und Holzvorratsrente nicht zu: der gesamte dem 
Boden und Holzvorrate zukommende Mehrgewinn oder Ver- 
lust ist beiden Kapitalien gemeinsam als korrekt weiter nicht 
zerlegbare Grösse zuzurechnen. Daraus folgt, dass die Wald- 
rente die letzte sicher bestimmbare Grösse ist. Behufs Rege- 
lung der Wirtschaft im Erwerbswalde kann daher auch nur 
eine Waldreinertragstheorie in Frage-kommen — 
die empfohlenen Bodenreinertragstheorien müssen, als in der 
Praxis nicht durchführbar, abgelehnt werden.“ 

Hiezu ist folgendes zu bemerken: 
Der Holzteuerungszuwachs entspricht sachlich zwar 

dem Unterschiede zwischen dem ausbedungenen Zins des 
gegenwärtig vorhandenen Holzvorratskapitales und dem durch 
seinerzeitige Nutzung der planmässigen analogen Holzvor- 
ratsrente wirklich erzielten Geldwerte; niemals aber lässt er 
sich wirtschaftstheoretisch ohne weiteres vergleichen mit der 
Differenz zwischen Bodenzins und Bodenrente, zu der er 
höchstens ein: „algebraisches‘“, also rein äusserliches, mathe- 

- matisches Analogon bilden kann. Hierin liegt der springende 

4) B.W. 1902 Nr. 5, Seite 6f des Sonderabdrucks, 
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Punkt zwischen der Östwaldschen und unserer Auffassung. 

Wir betrachten den jährlichen Wertszuwachs, welcher als 
Einkommen des Wirtschaftssubjektes zu gelten hat, als = 
die Summe von Holzvorratszins und Bodenrente; Vorrat 
und Boden heben also zwar beide die Eigenschaft des Produk- 
tionsvermögens oder Kapitales, aber keineswegs die Eigen- 
schaft gleichartiger Kapitalien. Wir verlangen von 
dem jeweiligen Holzvorratskapitaleeinebestimmte 
feste Verzinsung, während wir vom Boden als dem 
fixesten Kapitale der Wirtschaft nur eine tun- 
lichst hohe Rente erwirtschaften wollen, die sich 
ziffernmässig ergibt als Differenz zwischen Wald- 
rente und ausbedungenem Holzvorratszins. 

Gewiss sind die Schwankungen im Teuerungszuwachse der 
Holzpreise nicht absolut sicher auf längere Zeiten voraus zu 
bestimmen; immerhin aber zeigt die Statistik der Holzpreise 
hinreichend sicher die allgemeine Tendenz der Preisbildung, 
die bei genügender Kenntnis der allgemeinen ‚wirtschaftlichen, 
insbesondere der Marktverhältnisse und dadurch bedingter 
Modifikation sehr wohl für einen genügend grossen Zeitraum 
als wahrscheinlichster Wert entsprechend Geltung besitzen 
kann und muss, wenn wir nicht überhaupt auf die ganze 
Erwartungs- bezw. Ertragswertsberechnung in der Forstwirt- 
schaft verzichten wollen. 

Für den Boden und dessen Wertsbildung sind jedoch 
andere Verhältnisse massgebend. Die Bildung der Boden- 
rente im engeren Sinne — der sogenannten „Prioritätsrente” 
— folgt wesentlich anderen Gesetzen als die der Holzpreise.#3) 
Der Umstand, dass der Waldboden nicht beliebig vermehr- 
bares und vertretbares, in- ganz bestimmtem, beschränktem 
Masse gegebenes, räumlich fest gebundenes Kapital darstellt, 
das für spekulative Unternehmungen kaum in Betracht kommt, 
bedingt einen ganz wesentlichen Unterschied gegenüber dem 
Holzvorrate, dessen realisierte Nutzungsteile als Weltmarkt- 
ware von der Konjunktur abhängig sind und den allgemeinen 
Grundsätzen der Preisbildung entsprechend Angebot und 
Nachfrage unterliegen. | 

Auf Grund unserer Auffassung erachten wir eine Trennung 
der Wald- und Bodenrente sehr wohl als möglich und fassen 
als fixestes Kapital der Waldwirtschaft lediglich den Boden- 
wert auf, der „beim Steigen des Ertrages über den Durch- 
schnittssatz den ganzen Mehrgewinn erhält, wie er anderer- 
seits den ganzen Verlust zu tragen hat, der sich beim 

*°) S. Endres, Waldwertrechnung S. 8/9, 

& 
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Sinken des Ertrages ergibt.‘‘t#) Als Massstab für die absolute 
Rentabilität der Forstwirtschaft erachten wir aus den früher 
erörterten Gründen die Waldrente für völlig unbrauch- 
bar und verlangen hiefür die reine Bodenrente, deren 
Maximum in ordnungsgemässer Wirtschaft wir erstreben. 

In dieser Auffassung eine Inkonsequenz finden zu wollen, 
dürfte einem objektiven Beurteiler wohl kaum möglich sein; 
sie entspricht den allgemein gültigen volkswirtschaftlichen 
Grundsätzen und muss demgemäss auch ihrerseits auf allge- 
meine Gültigkeit Anspruch erheben können. 

B) Das Ostwaldsche Rechnungsverfahren. 

Wenn auch die allgemeinen wirtschaftlichen Anschauungen 
 Ostwalds von den unserigen wesentlich abweichen, so können 
“wir uns doch mit seinem Rechnungsverfahren in der Praxis 
im allgemeinen einverstanden erklären. Es führen eben viele 
Wege nach Rom, und was Ostwald nach seiner Methode er- 
‚strebt, können wir sehr wohl auch nach der unserigen er- 
reichen. Erwähnt muss jedoch gleich im voraus werden, dass 
das ÖOstwaldsche Verfahren nur unter bestimmten Voraus- 
setzungen theoretisch korrekt ist, während das Verfahren der 
Bodenreinertragslehre jederzeit exakt verwendbar erscheint. 
In den Fällen, in welchen Ostwalds Verfahren auch den An- 
forderungen der Bodenreinertragstheorie völlig entspricht, wird 
es eben — wie später gezeigt werden soll — mit deren allge- 
“mein gültigen Methode: identisch. 

Zur Erklärung des Ostwaldschen Verfahrens wählen wir 
das Beispiel, welches Ostwald selbst in der Z. f. F. u. J. 1907, 
Seite ı65ff. als allgemeines Schema durchführt und 
welches sich anlehnt an das von Stoetzer (Waldwertrechnung 
1908, Seite 149f.) gebrachte Beispiel zur Berechnung des 
Wertes von Wäldern, die zum An- oder Verkauf bestimmt sind. 

Von einem Walde seien nach vorausgegangener Aufstel- 
lung eines speziellen Nutzungsplanes folgende Reineinnahmen 
geschätzt. 

1.26 jährige Periode ‚Jährlich 18 000 Mk. 
I. 5 a: IO000 „, 

5 ® $ IA000 „, 
IV. 3 “ 5 8.000 

von der V. 20 jähr. Periode ab iährl. 153 000 
Zinsfuss 3 %. 

4) Helferich in seinem Sendschreiben an Judeich, Forstliche Blätter 1872; 

zitiert nach Martin, Statik S. 192. 



Der Wert des Waldes ist hiernach zu veranschlagen: 

ı. Inder Gegenwart: 

Anfangswert der 20 Jahr. Rente von 18000 Mk. — 
18 000 - 14,878 

nenden zojährigen Rente von 
10 000 14,878, 0,554 REN 
Gegenwartswert einer nach 40 
nenden 2o jährigen Rente von 
I4 000 - 14,878 - 0,307 BR 
Gegenwartswert einer nach 60 
nenden 2ojährigen Rente von 
8000 : 14,878 - 0,170 er 
Gegenwartswert einer nach 8o 
nenden ewigen Jahresrente von 
15000 
003° 0,094 

10000 Mk. 

8000 Mk. 

—= 

— 

Jahren begin- 
14000 Mk. Gun. 

Jahren begin- 

"Jahren begin- 
15000 Mk. Get 

— 
m 

- 

ER —= 267 804 Mk. 
Gegenwartswert einer nach 20 Jahren begin- 

82424 „ 

63946 „ 

20234 „ 

47000 „ 

2. Nach 20 Jahren: 

Anfangswert einer 20 jähr. Rente von 10 000 Mk. 
10 000 ' 14,878 
Gegenwartswert einer nach 20 Jahren begin- 
nenden 2o jährigen Rente von 

14 000 . 14,878 - 0,554 
(segenwartswert einer nach 40 Jahren begin- 
nenden 2ojährigen Rente. von 
8000 » 14,878 - 0,307 

14000 Mk. 

8000 Mk. 

Gegenwartswert einer nach 60 Jahren begin- 
nenden ewigen Jahresrente von 15000 Mk. 
15000 
0,03 - 0,170 

—_ 

auf 481 408 Mk. 

148 780 Mk. 

—.115 394 7 

36540 ,, 

85 000 „, 

3::N ach 49-Tahren- 

Anfangswert einer 20 Jähr. Rente von 14 000 Mk. = 

14 000 * 14,878 
Gegenwartswert einer nach 20 Jahren begin- 
nenden 2ojährigen Rente von 
8000 * 14,878 + 0,554 

8000 Mk. 

Gegenwartswert einer nach 40 Jahren begin- 
nenden ewigen Jahresrente von 15000 Mk. 
15000 
0,03 0,307 

auf 385 714 Mk. 

—= 208 292 Mk. 

66039 „ 

153500 ,„ 

auf 427 83ı Mk. 



4. Nach 60 Jahren: 

Anfangswert einer 20 jähr. Rente von 8000 Mk. = 
8000 - 14,878 NE RE Eee TIEOORE 
Gegenwartswert einer nach 20 Jahren begin- 
'nenden ewigen Jahresrente von 15000 Mk. = 
15000 
0.03 9554 ea re ae 27 7:000° ;,, 

auf 396 024 Mk. 

5.:Nach 80 Jahren #5) 

 Kapitalwert einer ewigen Jahresrente von 
. 15000 

0,03: 

„Bei einer Nutzung von jährlich 18000 Mk. werden somit 
im Laufe der ersten 20 Jahre (48i 408 — 385 714=) 95 694 Mk. 
Kapital realisiert, mithin durchschnittlich jährlich rund 4785 Mk. 
Hiernach sind rund 73% der planmässıgen Nutzung 
a conto der Rente, 27% &A conto Kapital zu buchen. Die 
Zinsen von den realisierten Kapitalteilen sind jedoch wiederum 
der Rente zuzuführen. Das durchschnittliche renten- 
mässige Einkommen wäre hienach für ein Jahr der ersten 
Periode wie folgt zu veranschlagen: 

15000 Mk. — = 500000 Mk. 

 Planmässige Nutzung aa ne 190009: MR. 
Darin Kapitalnutzung . . rn 2785 
Mithin ER BIER Nutzung aus dem Holz- 
verkaufe er ae ee CE 218 
Hiezu Zinsen vom realisierten Kapital — 

=: a ae ee N LA3ZE 5, 

Zusammen 14650 Mk. 

Der anscheinend kürzere Weg der Rentenbestimmung, 
- Ableitung der Rente direkt aus dem Waldkapitale (d. h. 
481 408:0,03—= 14442 Mk.), ist deshalb nicht zu empfehlen, 
weil die durchschnittliche Zusammensetzung dieses Be- 
trages aus Einnahmen aus dem Holzverkaufe und aus Zinsen 
von den realisierten Kapitalteilen, welche für die Aufstellung 
des Wirtschaftsplanes erforderlich ist, nur durch Probieren, be- 
ziehentlich nur durch eine mühsame Aufrechnung sefunden 
werden kann. Die Kapitalnutzung im ganzen ergibt sich dann 
erst durch . Berechnung und Zusammenfassung der mit 

#7) Siehe auch Z. f.F.u. J. 1907, S. 8—21. 



18 000 — 14 442 —= 3558 rs, und von Jahr zu Jahr 
steigenden Einzelbeträge. Ausserdem kann der Übergang von 
der "Schätzung auf die Wirklichkeit, der sich nach dem. ersten 
Verfahren verhältnismässig einfach gestaltet, hier nur auf we: 
sentlich Komplizierterem Wege bewirkt werden. Die scheinbare 
Vereinfachung bedeutet somit tatsächlich eine erhebliche Ar- 
beitsvermehrung, ohne dass mit derselben ein höherer Grad 
von Sicherheit gewonnen wird.“ Theoretisch betrachtet ist 
allerdings die Rechnung in diesem Falle richtiger als bei der 
blossen Ansetzung von Durchschnittsgrössen. Wir erhielten 
hiebei folgende — mit den obigen Durchschnittszahlen zu ver- 
gleichende Werte: 

(Tabelle siehe nächste Seite.) 

Die geringen Differenzen der Schlusswerte in Spalte 8 
unter sich und gegenüber dem Durchschnittswerte lassen de 
vorerwähnten Ausführungen Ostwalds für die Praxis begrün- 
det erscheinen. 

Bezüglich der Duschechnur were im Vergleich mit den 
obigen Ziffern besteht die Gleichung: = a 

>. 2 ans 2 woraus sich berechnet N; 4 
n n - 0,0 0 

ki on und da ferner ae En 
l,op — 1 | BE Ss 

k=E-.K- 0,op, so erhalten wir für | er : 

B= n a 1, 2 oder E:(l,op—N)=K: 0.08 1,op" : S 
$) IE E 

und schliesslich 2 

Lep-=! =K .;0p° . 0,0p | u | 

d. h. die normale Beziehungsgleichung zwischen einer end- 
lichen jährlichen Rente E und dem ihr äquivalenien Ba 
jetztwerte K bezw. Kapitalnachwerte K- 1,0p*. 

Allgemein ausgedrückt berechnet Ostwald seine Waldwerte 
nach der Wagenerschen Formel für die summarische Berech- 
nung des Wertes eines grösseren Waldkomplexes auf Grund 
des Rentierungswertsverfahrens oder einer Kombination dieser 
mit der Erwartungswertsmethode. Die Formel lautet: bi 

w_. N ER | 
n 0,op l,op” n 0,op l,op?” 

u 1 

Top L,ope” 
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oder wenn man die durchschnittlichen Jahresrenten der perio- 
dischen Nettoerträge A, Aı--... a bezeichnet: 5 

l,op" er l R, 4 BR Ru l Wu TE ER ae 
0,0p | 1,op" a 1,0p?” # Fr 0,op 1,0p" 

Diese Formel stellt — wıe schon erwähnt — den Rentie- 

rungswert einer abnormen Betriebsklasse dar oder auch den 
Erwartungswert derselben berechnet aus den Endwerten künf- 
tiger verschieden hoher durchschnittlicher Waldrenten. Sie ent- 
hält — unausgeschieden — die sämtlichen Bestandserwartungs- 
werte und Bodenertragswerte aller Altersstufen und?®) „ist 
keine Näherungsformel, sondern wissenschaftlich und praktisch 
vollständig gerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit des Rentierungswertes überhaupt zutreffen und die 
Rechnungsgrundlagen richtig veranschlagt sınd“. 

Im bereits vorhandenen Normalwalde sind sämtliche zu- 
künftigen jährlichen Waldrenten einander gleich, d. h. 

Rı=Ry=.---=Ru=Au+2D, —c—uv. 

Wir erhalten demnach unter dieser Voraussetzung als Wald- 
wert: er 

_ Lop®— 1 a 1 | 17% 
ss Bet 0,op op 

Ru 1 Ru 1,0p®'®—- 1 Ru l 

room l,op" 0,op 1,0P-. > a 1,op" 

und da nach uJahren die Normalität erreicht ist, mithin 
z-n=u wird, ergibt sich: 3 

W- Ru N Bee Ru: 2 2088 _Au+2D, —c—uv 4 
0,0p 1,op" 0,op 1,op" 0,op 0,0p 

d. h. wir erhalten die bekannte Formel für den Waldrentie- 
rungswert einer normalen Betriebsklasse, welcher wiederum | 
gleich ist*?) der Summe 

a) des Erwartungswertes oder Kostenwertes 4 
des Normalvorrates (d. h. also des Bestandserwartungs- oder 
Kostenwertes aller Altersstufen), welcher sich unter Zugrunde- 3 
legung des Bodenertragswertes der eingehaltenen Umtriebs- 1 
zeit berechnet, und 

b) des Bodenertragswertesaller Altersstufen. 
Der Beweis hiefür kann in jedem Lehrbuche über Wald- 

wertrechnung gefunden werden. 

Das Verfahren setzt voraus, dass die Umtriebszeit gegeben 

*) S. Endres, Waldwertrechnung S. 145 ff. 
#) S, Endres, Waldwertrechnung S. 136. 



ist und liefert das Maxımum des Waldwertes — wie 
aus der Zusammensetzung des Rentierungswertes unmittelbar 
hervorgeht — nur dann, wenn die gegebene und strikte ein- 
gehaltene Umtriebszeit gleich der finanziellen Um- 
triebszeit ıst. Ostwald strebt also mit seinem Verfahren 
auf Umwegen ebenfalls der finanziellen Umtriebszeit zu und 
tritt somit zu uns im Grunde genommen nicht in Gegensatz. 
Ob jedoch das wenig durchsichtige, komplizierte, viel Zeit 
in Anspruch nehmende Ostwaldsche bezw. auch Wagenersche 
Verfahren der Berechnung des Waldrenten-Erwartungswertes 
auf Grund einer Reihe von Wirtschaftsplänen, mit deren Hilfe 
das erstrebte Maximum des Walderwartungs- 
wertes doch nur zufällig ermittelt werden kann, den Vorzug 
verdient vor unserer allgemein gültigen und klaren Berech- 
nung des Waldwertes als Summe aus u-B-+u-H — unter 
Beachtung der oben (A, Ziff. 2) nıedergelegten. Ausführungen 
— möchte für die grosse Mehrzahl der Fälle bezweifelt werden. 

Wenn aber Ostwald?") „Befreiung des Waldbaues, speziell 
der Waldpflege, von der Herrschaft einer durch den Umtrieb 
schematisierten Forsteinrichtung‘‘ verlangt, so widerspricht er 
damit seiner eigenen Methode. Mit der Forderung,50) ‚die 
zur Erziehung in Aussicht genonımenen Hauptsortimente und 
das Verhältnis, in welchem die wichtigsten Sortimente quan- 
titativ zueinander stehen sollen“ anzugeben, befürwortet Ost- 
wald indirekt die sogenannte „technische Umtriebs- 
zeit“, die durch seine weitere Betonung des Rentabilitäts- 
-prinzipes eben gewissermassen von selbst in die finanzielle 
übergeht. In facto rechnet also Ostwald ebenso wie wir mit 
der finanziellen Umtriebszeit, welche er auf Grund seines Ver- 

 fahrens — wie oben betont wurde — anstreben muss. Ohne 
Festlegung einer durchschnittlichen Umtriebszeit 

‚im Verein mit allgemeinen Wirtschaftsregeln und 
sonstigen Direktiven können grössere Verwaltungen kaum 
auskommen; dass natürlich die Bestandslagerung, verschiedene 
Bonitäten, Absatzlagen, Verwertungsverhältnisse u. dergl. mehr 
wesentlich verschiedene Abtriebsalter der einzelnen Be- 
stände bedingen können, ist selbstverständlich und widerspricht 
unserer Normierung eines Durchschnittsumtriebesin 
keiner Weise. 

Dass das Maximum des Walderwartungswertes sekundär 
d. h, wenn Bestandslagerung oder sonstige Verhältnisse die 
unmittelbare Anwendung des Weiserprozentverfahrens nicht 
gestatten, einen brauchbaren Rentabilitätsweiser für die Hiebs- 

®) B.W. 1901 Nr. 9. S.-Abdr. S. 13, 15. 



reife und den Vergleich des Wirtschaftserfolges mehrerer 
Waldwirtschaftsverfahren zu liefern vermag und ebenso eine 
richtige Ausscheidung des Etats in Renten- und Kapitalteile 
ermöglicht, soll keineswegs bestritten werden. Gleichwohl aber 
möchte seine allgemeine Einführung in die grosse Praxis aus 
Zweckmässigkeitsgründen ebensowenig befür- 
wortet werden, wie die an sich zweifellos richtige Dr. Raess- 
sche Forsteinrichtungsmethode, zumal da wir auch andere hin- 
reichend sichere und wesentlich leichter zu ermit- 
telnde Regulatoren — normale Jahresschlagiläche, modi- 
fiziert durch das vorhandene Altersklassenverhältnis, normaler 
und wirklicher Holzvorrat und Jahreswertszuwachs usw. — be- 
sitzen, die den Forderungen der Nachhaltigkeit, Rentabilität 
und der Ausscheidung in Renten- und Kapitalnutzungen eben- 
falls zu entsprechen vermögen. 

C) Theoretische Einwände Ostwalds gegen die Formeln 

der Bodenreinertragslehre. 

Die theoretischen Einwände, welche Ostwald gegen die 
Bodenreinertragslehre erhebt, fussen zum Teil auf seiner von 
der unserigen abweichenden Auffassung der wirtschaftstheore- 
tischen Grundlagen, wie solche unter Abschnitt A behandelt 
wurden; auf diese soll daher. hier nur nochmals verwiesen 
werden. Zum Teil haben sie aber ıhren Grund in der ver- 
schiedenen Verrechnungsweiseder Einnahme-und 
Ausgabeposten, die im letzten Grunde wieder dadurch 
bedingt ist, dass Ostwald im Gegensatz zu der von uns ver-. 
tretenen Auffassung die Betriebsklasse als’ völlig selbständige 
Einheit betrachtet, in der die einzelnen Bestände — für sich 
betrachtet — gar keine Rolle spielen. Für uns besteht der 
Grundsatz, sämtliche Produktionskosten zu Lasten derjenigen 
Einzelbestände zu verrechnen, für welche sie speziell ausgegeben 
wurden. In der seinerzeitigen Einnahme verlangen wir einen 
Rückersatzder AusgabensamtZinseszinsen, wie 
es in jedem kaufmännisch geleiteten Geschäftsbetriebe Usus ist. 

Bezüglich der Verrechnung der Erntekosten bestehen 
zwischen Ostwald und den Bodenreinerträglern keine ifferen- 
zen. Sie werden von den Abtriebs- bezw. Durchforstungs-Brutto- 
erträgen jeweils direkt in Abzug gebracht, sodass in der Rech. 
nung nur Nettowerte erscheinen. Es widerspricht jedoch 
unserem Prinzipe auch keineswegs, wenn wir in unsere be- 
kannten Formeln jeweils die Bruttowerte einsetzen und von 
diesen die entsprechenden Erntekosten in Abzug bringen, wenn 
wir also statt 
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Bei Anwendung verschiedener Zinsfüsse für absolute Wald- 
erträge und zur Führung der Wirtschaft ausserdem erforder- 
liche Geldkapitalien im engeren Sinne erscheint die letztere 
Verrechnungsart sogar direkt geboten. Die Erntekosten wer- 
den lediglich für die Ernte der betreffenden Hölzer ausgegeben, 
sind deshalb auch nur diesen aufzurechnen; da sie jeweils 
mit der Verwertung zeitlich mehr oder weniger zusammenfallen, 
so ist eine Zinsaufrechnung nicht geboten. Bei den Durch- 
forstungserträgen werden — unserer Formel gemäss — die 
bezüglichen Erntekosten zugleich mit diesen entsprechend pro- 

- longiert. 

Was die Verwaltungskosten im weitesten 
Sinne anlangt, so erscheint eine detaillierte Ausscheidung 
derselben in der Praxis mit hinreichender Sicherheit und ohne 
grossen, Zeitaufwand kaum möglich, unseres Erachtens aber 
auch nicht erforderlich. Die Rechnungsgrundlagen unserer 
Formeln sind samt und sonders nicht derartig präzis zu er- 
heben, als dass peinliche Einzelausscheidungen sich praktisch 
begründen liessen; solche erschweren nur den laufenden Be- 
trieb, ohne dass den Formeln dadurch wesentlich grössere 
Genauigkeit beigemessen werden könnte. 

Ostwald will nun die Verwaltungskosten im wei- 

teren Sinne, das —= V unserer Formeln, — theoretisch 
b) 

an sich nicht unbegründet —indrei Hauptteilezerlegt 
wissen: Steueraufwände und hier wieder verschiedene 
Verrechnung der Grund- bezw. Ertragssteuern und Einkommens- 
steuern, Schutzkosten und!) ‚Verwaltungskosten 
im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. die durch 
die technische Begutachtung, Leitung und Kontrolle des ge- 
samten Wirtschaftsbetriebes begründeten Ausgaben‘. 

Was die korrekte Verrechnung der Steuern, Um- 
lagen usw. betrifft, so ist dieselbe hauptsächlich bedingt 
durch die theoretische Fixierung der Begriffe Vermögen, 
Einkommen, Ertrag usw. in der Forstwirtschaft; 
zum Teil haben wir schon oben hierauf hingewiesen; eine 
eingehende Stellungnahme zu diesen Fragen ist aber im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit selbstverständlich unmöglich. 
Wer sich eingehend darüber orientieren will, dem seien ausser 
der Literatur der Fachzeitschriften neueren Datums die Werke 

51) Z.f.F.u.J. 1907, S. 171 #. 



von Endres, Forstpolitik, hier Abschnitt XVI, Waldbesteue- 
rung, S. 770—804 und Weber, die Besteuerung des Waldes 
(Sauerländer, Frankfurt a. M. 1909) empfohlen. | 

Bezüglich der Ausscheidung der Schutzkosten ist 
Ostwald mit uns der Auffassung, dass im allgemeinen die 
gleichmässige Verteilung derselben nach der Fläche den prak- 
tischen Bedürfnissen am besten entspricht. 

Die Verwaltungskosten im engeren Sinn an- 
langend empfiehlt Ostwald?!) „die direkte Verrechnung des 
eigentlichen Verwaltungsaufwandes A conto derjenigen wirt- 
schaftlichen Massnahmen, welche denselben beansprucht hat“. 
Dass er auch hier, wie bei sämtlichen Einnahmen und Aus- 
gaben streng zwischen Renten- und Kapitalteilen unterschieden 
wissen will, sei nur nebenbei bemerkt. 

In Konsequenz dieser Auffassung, die an sich theoretisch 
nicht unrichtig zu heissen ist, müssten aber, streng genommen, 
sämtliche bezüglichen Ausgaben in besonderer Weise 
verrechnet werden, was natürlich in praxi undurchführbar er- 
scheint. Ostwald wendet nun als Verteilungsmassstab die Geld- 
summe an, welche die Realisierung der verschiedenen Ein- 
nahmen bezw. die Ausführung der einzelnen Wirtschaftsmass- 
regeln mit sich brachte!) „Jeder Einnahme- bezw. Ausgabe- 
(posten) erscheint. .... vermindert bezw. vermehrt um einen 
gleich hohen Prozentsatz zur anteiligen Deckung des Ver- 
waltungsaufwandes.“ 

Abgesehen davon, dass auch diese Verrechnung nicht 
absolut korrekt und richtig ist, dürfte sie für die grosse 
Praxis denn doch zu umständlich erscheinen, zumal da der 
hiefür nötige rechnerische und sonstige Arbeitsaufwand in gar 
keinem Verhältnis steht zu dem erstrebten Erfolge. 

Gewiss bedingen die einzelnen Altersstufen streng ge- 
nommen verschiedene Verwaltungsaufwände; im ‚Verlaufe 
eines Umtriebes verteilen sie sich aber auf jede Fläche mehr 
oder minder gleichmässig, sodass es unseres Erachtens wohl 
angängig erscheint, die einzelnen Flächen durchschnittlich 
jährlich mit der gleichen Summe v zu belasten, welche der 

u 

Gleichung entspricht: v- er DE durchschnittlicher Ver- 
b 

waltungskostenaufwand pro ı ha im Verlauf einer ganzen Um- 
triebszeit, ebenso wie es auch Ostwald hinsichtlich der Schutz- 
kosten getan wissen will. 

Es besteht daher für uns kein Grund, von unserer bis- 
herigen zusammenfassenden Verrechnung der Steuer-, Schutz- 

*) Z.f.F.u,)J. 1907, S. 171 ff, 
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und Verwaltungsaufwände im engeren Sinne und von ihrer 
 gleichmässigen Verteilung nach der Fläche — ohne Rück- 

‚sicht auf das jeweilige Bestandsalter und die faktische Ver- 
waltungs- usw. Ausgabe — abzuweichen, da dieses Verfahren 
zweifellos den Vorzug grösserer Einfachheit besitzt und un- 
seres Erachtens für die Praxis hinreichend sichere, innerhalb 
der Fehlergrenzen für die Ermittlung der weit ausschlaggeben- 
deren Einnahmeposten gelegene Vergleichswerte liefert, wenn 
auch die absolute Korrektheit dieser Verrechnungsweise nicht 
behauptet aber in praxi auch nicht verlangt werden kann. 

‚Auch bezüglich der Verrechnung der Einnahmen aus 
Durchforstungen schlägt Ostwald einen anderen Weg 
‚vor, da seiner Ansicht nach bei Einhaltung der bisher ge- 
_bräuchlichen Regeln?!) „auch hier ein unzulässiger Unter- 
‚schied zwischen dem jährlichen und aussetzenden Nachhalts- 
 betriebe‘“‘ hervortritt. Dass dies jedoch nach unseren Grund- 
auffassungen in keiner Weise der Fall is, sobald man 
 beideBetriebeimrichtigenanalogenZeitpunkte 
miteinandervergleicht, wurde schon unter A eingehend 
erörtert und auch mathematisch korrekt wiederholt nachgewie- 
sen. Wir können daher die obige Behauptung Ostwalds nicht 
als berechtigt anerkennen. 

Als Grundformel stellt schliesslich Ostwald die Glei- 
chung auf: 

Au—k=(KB+S—D): (l,op"—]), 
die sich bei zu erstrebender Gleichheit von S und D verein- 
facht in 

| Au— k=KB:. (l1,op" — 1). 

Hierin bedeutet im Jahre u, Au den Bruttowert des Ab- 
triebsertrages 

k die „durchgehenden Summen“, welche sich zusammen- 
setzen aus den’l) „Erntekosten, Wiederverjüngungskosten, 
den Einkommensteuern, den Zinsen und Amortisationsbe- 
trägen von denjenigen zeitweiligen Anlagen, welche un- 
mittelbar der vorteilhafteren Verwertung der. Produkte 
dienen und dergleichen mehr“, 

KB=B-.c,—= den Bodenertragswert vermehrt um den Be- 
trag der Waldanlagekosten, 

S 51),,die Grund- bezw. Ertragssteuern, Schutzkosten, Zinsen 
von Meliorationsanlagen, welche die Sicherung bezw. Er- 

höhung der Produktionskraft des Standortes bezw. des Ge- 
. samtwaldes bezwecken u. dergl. mehr‘, 
D endlich dasjenige Kapital’!), ‚welches den zu erwartenden 

s Z,£.F.u.J. 1907, S. 171, 
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Nettobeträgen an Zwischen- und Nebennutzungen ent- 
spricht‘. 
Inwieweit diese Formel unserer Auffassung entspricht, ist 

aus dem Vorgesagten und der Gegenüberstellung unserer 
analog geschriebenen Formel: 

>} 17 u—n 

Au— c=(Butc,4+4V — a = ) : (1,op" — 1) bezw. 

Au— c=(Bu + c,) (1,op"— 1) 

leicht zu entnehmen; eine nähere Diskussion derselben 2 
ebenso wıe der übrigens unter Verwendung von zwei ver- 
schiedenen Zinsfüssen entwickelten und etwas anders ange- 
schriebenen, sonst aber in gleicher Weise entwickelten Formeln 
in‘.der Baltischen Wochenschrift (B. W...... 1893,.Nr. 5I, 
S. 822 — kann daher füglich unterbleiben. 

Jedoch soll es nicht unterlassen werden, zu der Ostwald- 
schen Kulturkostenverrechnung und den hieraus sich 
ergebenden Folgerungen auch hier nochmals zusammenfassend 
Stellung zu nehmen. ‘Wenn auch gerade dieses Thema in 
der Fachliteratur schon hinreichend oft erörtert worden ist, 
so ıst ein Eingehen auf diese Fragen ihrer prinzipiellen Wich. 
tigkeit wegen doch auch hierorts nicht zu umgehen. Gründet 
doch gerade hierauf Ostwald seine Hauptangriffe gegen die 
theoretische Richtigkeit und. Korrektheit der Bodenreiner- 
tragslehre. 

Das Prinzip unserer Verrechnung beruht auf dem all- 
gemein als richtig erachteten kaufmännischen Grundsatze, dass 
jede Kostenverrechnung mitsamt den angefallenen Zinsen stets 
zu Lasten derjenigen Einnahmen zu buchen ist, für deren Er- 
möglichung sie ausgegeben wurden. Ferner gehen wir bei 
der diesbezüglichen Betrachtung — wie immer — von dem 
Einzelbestande aus, da nach unserer Auffassung auch eine 
aus mehreren Beständen zusammengesetzte Betriebsklasse nur 
eine Summe oder einen Komplex von Einzelbeständen dar- 
stellt, die für sich betrachtet im aussetzenden Betriebe be- 
wirtschaftet werden, jedoch unter entsprechender Würdigung 
und Berücksichtigung der aus ihrer soziologischen Vereinigung 
zu einem Wirtschaftsganzen sich ergebenden Modifikationen. 

Bezeichnen wir die jeweiligen Abtriebserträge mit Au", 
die Waldbegründungskosten mit c, und die Wieder- 
verjüngungskosten mit c, so entwickeln wir unsere 
Formel — vom Standpunkte des unbestockten, kulturfähigen Bo- 
dens ER — folgendermassen: 

Bu=- A 1 „op“ Aut — Be l,op" AU SC 44,0p8 

FR, 1,op®* l,op®" “ 
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‘die sich, wenn Au! = Au! = Au! = .... = Au gesetzt wird 
vereinfacht zu: 

HUREN Au—c:-1,p" Au:1,0p! —c- 1,op" 
Reirco 1,0p“ op": (Kop® 1) - L,op": (L,op®-—- 1) 

 Au—c ö 
en ne] — c,; anders angeschrieben lautet diese unsere 

Formel: 

Bu+c,= eg welche mit der vorigen identisch 

und in der nämlichen Weise abzuleiten ist, wie soeben geschehen. 

Wir verrechnen also korrekt und konsequent die Anlage- 
kosten c, a conto des durch sie ermöglichten erstmaligen Ab- 
triebsertrages Au! und die jeweiligen Wiederverjüngungs- 
kosten A conto der durch sie begründeten neuen Bestände, 
‘welche dieselben in ihren Abtriebserträgen mitsamt den auf- 
gelaufenen Zinsen rückzuersetzen haben. Diese Auffassung 
entspricht der allgemein herrschenden Geschäftspraxis und der 
überall als prinzipiell richtig anerkannten Kostenverrechnung. 

Wird c,=c, d. h. sind die Anlage- und Wiederverjün- 
gungskosten einander gleich, wie es z. B. bei Kahlabtrieb mit 
darauffolgender künstlicher Verj jüngung usw. häufig der Fall 
ist, so wandelt sich obige Formel um in: 

Br Au—c = 5. Adrsez hop. 

Ip — 1 1,op" — 1 

welche unter der soeben angegebenen Voraussetzung der 
vorigen rechnerisch identisch und auch sachlich und 
grundsätzlich — wie aus ihrer Ableitung hervorgeht — 
vollständig gleich zu achten ist. 

'Ostwald will nun als Grundkapital letzten Endes nicht 
den holzleeren, kultivierfähigen Waldboden betrachtet 
wissen, sondern den soeben kultivierten Boden. Er 
setzt demgemäss auch äusserlich unser Bu+c,=KB und 

_ kalkuliert, dass die Anlagekosten nicht dem erstmaligen Ertrag 
als Betriebsausgabe anzurechnen sind, sondern vielmehr als 
ein für alle Male feststehender Posten mit dem Boden sich 
zum „Grundkapitale“ KB vereinigen. Sie müssten seinerzeit 
als „Einnahmen“ in der Rechnung erscheinen, da bei gleich- 

 bleibender Verzinsung einem höheren Grundkapitale auch 
höhere Erträge entsprächen. 

Diese Auffassung würde — abgesehen von der Beurteı- 
lung vorheriger Ausgaben als spätere Einnahmen — 
an sich nicht zu beanstanden sein, wenn c, und Bu gleichartige 
Produktionselemente wären. Dies ist aber keineswegs der Fall. 



; dan Der Boden ist unabänderlich gegeben und nimmt bezüg- 
lich seiner Kapitaleigenschaften mit Recht eine Ausnahme- 
stellung unter den sonstigen Produktionselementen der Forst- 
wirtschaft ein. Nicht so verhält es sich jedoch bezüglich der 
„Anlagekosten‘‘ c,. Diese sind mehr oder weniger willkürlich; 
denn es gibt zweifellos Kulturmethoden, die trotz verschieden 
hoher Aufwände nicht auch verschieden hohe Erträge im 'Ge- 
folge haben. Auf den finanziellen Erfolg der Wirtschaft sind 
sie aber von wesentlichem Einfluss. 52),,Nur diejenigen Kosten, 
welche bezwecken den Boden kulturfähig (urbar) zu 
machen, sind als eine bleibende Aufwendung und als eine 
Erhöhung des Bodenwertes anzusehen.“ Hieher gehören 
z. B. alle Bodenmeliorationsanlagen im weitesten Sinne des 
Wortes; bezüglich der Waldbegründungskosten kann dies 
jedoch nicht zugegeben werden. Diese haben einen ganz an- 
deren Charakter und zwischen ihnen und den Wiederverjün- 
gungskosten besteht unseres Erachtens — zumal bei künst- 
licher Verjüngung — kein prinzipieller Unterschied, der ihre 
verschiedene Verrechnung im Sinne Ostwalds gerechtfertigt 
erscheinen liesse. 

Übrigens muss die Auffassung Ostwalds, dass?) „die 
scheinbar laufende Ausgabe durch entsprechende Erhöhung 
des Grundkapitales in eine Einnahme umgeformt‘ werde, 
als eine sehr eigenartige bezeichnet werden, welche mit den 
wirklichen Verhältnissen durchaus nicht in Übereinstimmung 
steht. Faktische Aufwände und deren Zinsen sind und bleiben 
ein für alle Male Ausgaben, Produktionskosten des Betriebes. 
Diese Tatsache steht fest und daran lässt sich durch Ver- 
schleierung des wahren Inhaltes unserer Formeln und durch 
scheinbar richtige Vergleichung derselben miteinander nicht 
das mindeste ändern. Wir müssen uns hier mit den Ausfüh- 
rungen Professor Dr. H. Webers-Giessen völlig einverstanden 
erklären, welcher sagt:54) „Wenn ÖOstwald übrigens die 
Zinsen des Bodenwertes zu den Einnahmen des Betriebes 
rechnet, so ist das m. E. durchaus verkehrt. Für den Betriebs- 
unternehmer sind die Zinsen des Bodenkapitales ebensogut 
wie die Kulturkosten und deren Zinsen sowie die Verwaltungs- 
kosten Ausgaben, denn alle diese Posten wandern gewisser- 
massen in die Bodenerzeugnisse und müssen dem Besitzer bezw. 
Unternehmer im Werte der letzteren wieder ersetzt werden. 

A.F.u. J. 1906, S, 226. 
Z.1.F.u.J. 1907, S. 172/173. 

f.F.u.J. 1908, S, 727, 
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Es tritt uns hier eine vollständige Verkennung der wirtschaft- 
lichen Verhältnisse seitens Ostwalds entgegen. 

Ich begreife nicht, wie man Kulturkosten und deren Zinsen 
als Einnahmen erklären kann, ganz besonders unerklärlich 
aber ist es mir, wie man dafür eintreten kann, die erstmaligen | 
Begründungskosten als Einnahmen zu behandeln, die Begrün- 
dungskosten späterer Umtriebe dagegen als Ausgaben“, 

Übrigens ist Ostwalds äusserlich — für KB=Bu--c, ge- 
setzt —- mit der unserigen scheinbar identische Formel 
offenbar anders entwickelt und hat demnach auch einen an- 
deren Inhalt als unsere Grundgleichung. Ostwald kalku- 

liert entsprechend seiner Anschauung, dass?5) „im Nachhalts- 
walde der Verjüngungsaufwand nicht, wie zur Zeit üblich, dem 
jungen Bestand zur Last gerechnet werden kann, sondern vom 
geernteten Bestand getragen werden muss‘ bei der Ableitung 
seiner Formel offenbar folgendermassen : 

ER 

Re Ih — +... undfür Au’= Au! = 

Be 1,op" l,op?®" 

= Au ergäbe sich demnach: KB=Bu-+c,= = > —ı 

Diese Verrechnungsart entspricht aber nicht unseren oben 
als allgemein gültig bezeichneten und auch in Anwendung 
stehenden Grundsätzen. Selbst wenn man die Anlagekosten c, 
zum „Grundkapitale“ rechnen wollte, so wäre an Ostwalds 
Formel noch auszusetzen, dass er die für die Begründung 
des zweiten Bestandes ausgegebenen Kosten von einem an- 
deren Bestande, der mit ihm in weiter gar keinem Zusammen- 
hang steht, als dass er eben zu ein und derselben Betriebs- 
klasse gehört, gedeckt und dem neuen Bestande nicht 
nur nicht diese Kosten selbst, sondern auch keine Verzin- 
sung derselben angerechnet wissen will. Eine 
Verrechnung von Zinsen ist nun aber nach unserer Auffassung 
unbedingt zu fordern. Selbst wenn man sich also bezüglich 
derGrundanschauungen auf den Boden Ostwalds stellen 
wollte, müsste man doch zum mindesten eine Verzinsung 
der Ausgaben verlangen, die zweifellos dem jungen 
Bestande zur Last zulegen und von dessen seiner- 
zeitigen Erträgen in Abzug zu bringen wäre. Es wäre dem- 
nach zu kalkulieren: 

; Au! —c, Auf —.c- (1,op"— I) — c 
= = Bu E= = 1 ‚op“ + 1,0p® 

ee ar > er + .... oder unter der Voraussetzung, 

55) B,W. 1893 Nr. 51, S. 819, 
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dass Au'=Au'=....=Au: KB=Bu-c, — 

nt l,op® _Au:.1,op—c-1,op"-+c—c 1,o0p" 

FI - (1,0p" — 1) 1,0p" - (1,op" — 1) 
N c - (1,0op" — 1) SAUER 1) 

l,op—1 1,0op"-(l,op — 1) Lop—1 °"° 
uU—c c 

4 ‚op"— 1 Loop“ 

Hiebei wäre allerdings nach unserer Auffassung de 
Betrag Au’ zu stark belastet, weil er ausser c,* 1,op" auch. 
noch die Wiederbegründungskosten für Au! — ohne Zinsen — 
zu tragen hätte. Letzteres verlangt aber Ostwald offenbar, 
unterlässt es nur weiter, den nachfolgenden Beständen wenig- 
stens die Zinsen ihrer Wiederbegründungskosten anzurechnen. 
Durch diesen doppelten Fehler erzielt Ostwald mit seiner Ab- 
leitung ein Schlussresultat, welches trotz seiner scheinbaren 
Identität mit unserem Endergebnis etwas ganz anderes aus- 
drückt als unsere korrekt ae Formel. 

Nun ist ja gewiss der Betrag in der Regel ein sehr 
50 

geringer, dies ändert jedoch nich an der Beurteilung des 
Prinzips der theoretischen Ableitung der obigen Formel. Diese 
lautet in Worten ausgedrückt: Man erhält von dem soeben 
kultivierten Boden KB die. „reine Rente‘ Au—c zum ersten 
Male nach u Jahren und dann in gleicher Höhe alle weiteren 
u Jahre nur unter or Bedingung, dass man 

zu 1.) = — u d. h. den Jetztwert des u = jährigen 

Zinseszinsbetrages der Wiederverjüngungskosten als eine zum 
ersten Male nach u Jahren und dann alle u Jahre dem Betriebe 
anzurechnende ER betrachtet bezw. deren gegenwärtigen 

Kapitalwert (=; — , als weiteres Produktionskapital in 

die ATS einführt, weil sonst nur eine periodische 
„reine Rente“ von Au — c — c’ alle u Jahre bezogen werden 
könnte, oder dass man, was rechnerisch auf dasselbe hinausläuft, 
zu 2.) nach u Jahren den Wiederverjüngungsaufwand c noch- 
mals zur Verfügnng stellt. 

Diese Formel bezw. ihre Ableitung würde dann — immer 
unter der Voraussetzung ı. der Zuschreibung der Anlagekosten 
c, zum „Grundkapitale“ KB und 2. des Abzuges der Wieder- 
verjüngungskosten c des nachfolgenden Bestandes von dem 
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Ertrage des vorhergegangenen — unseren Verechnungs- 
gsrundsätzen der laufenden Ausgaben unter Anrech- 
nung der aufgelaufenen Verzinsung entsprechen, 
wie auch aus unserer Formelableitung unmittelbar ersichtlich 
ist, welche in diesem Falle lautet: 

SE EM Nee op SA C 
re led opt 
Wir sehen also, dass wır le bei Annahme jener zwei 

Ostwaldschen Grundauffassungen zu unserer Formel nur 
dann kommen, wenn wir den Betrag der Wiederverjüngungs- 
kosten nach u Jahren nochmals — ohne sie zu verrechnen — 
zur Verfügung stellen, dann aber korrekterweise im Sinne der 
vorstehenden Formelableitung verfahren. 

Als Ergebnis dieser Untersuchungen wäre demnach fest- 
zustellen, dass wir zum ersten einer Vereinigung der Anlage- 

kosten mit dem Boden zum „Grundkapitale“ KB wegen der 
Verschiedenheit ihrer Kapitaleigenschaft nicht zustimmen 
können, sodann aber auch mit den Grundsätzen der Verrech- 
nung der Wiederverjüngungskosten ohne jede Zinsanrechnung 
und zwar nicht A conto des neubegründeten, sondern des vor- 
her abgetriebenen Bestandes nicht einverstanden sein können. 
Die weiteren Folgerungen, welche Ostwald aus dieser 
seiner Auffassung ziehen zu müssen glaubt, sind demnach 
von unserem Standpunkte aus schon im Prinzip als verfehlt 
zu erachten. 

Dass übrigens Ostwald bei seinen diesbezüglichen Er- 
wägungen keineswegs immer ganz korrekt vorgeht, dass er 
einerseits den Walderwartungswert eines Einzelbe- 
standesim Jahre onach Ausführung der Kultur 

=Bu+c,=KB= Door - ohne weiteres vergleicht mit dem 
‚oO 

Rentierungswerte einer normalen Betriebsklasse in 
dem Zeitpunkte des bereits vollendeten Aufbaues des 

Au — c 
normalen Vorrates =— — —  —- , sonach einmal die Grösse 

0,0p 

Er gegen a ‚ das andere Mal die Grösse en gegen 

u e ZD, l,op"”" De 
1,op" — 1 

Fr ZD, 

u: 0,0 
der: 2.1.8: 9,1 ee 1908 unter Ziff. 8, 10 und II 
seines dortigen Aufsatzes nachgewiesen und soll Kar nur darauf 
verwiesen .sein, 



Dass es ferner für die Berechnung des Walderwartungs- 5 
wertes im Jahre o von Belang ist, ob in diesem Zeitpunkte die 
Kultur bereits -ausgeführt ist oder erst ausgeführt werden soll, 

dass man also für WE, — den faktischen Verhältnissen ent- _ 
sprechend — sowohl den Wert B-+c als auch den Wert B 
allein je nach dieser Tatsache auffassen kann und muss, wurde 
ebenfalls schon zur Genüge erörtert. Je nach dem — inner- 
halb des Wirtschaftsjahres o gelegenen — Zeitpunkte, auf den 
man sich stellt, erhält man zwei logisch begründete, korrekte, 
unseren Prinzipien keineswegs wigdersprechende Werte für dass 
Kulturkostenkapital des normalen jährlichen Nachhaltsbetrie- = 
bes, nämlich: 

1. wenn man die normale Betriebsklasse sich zusammenge- 
setzt denkt aus uim Bestandsalter entsprechend abgestuften 
Flächen, deren jüngste noch nicht aufgeforstet ist, 
aber in den nächsten Tagen te are. werden soll, so 
erhält man: 

ER RN El 

- op — 1° \1,0p° as 1 e- + RE r 1,0p 7 
WERE a 

op "on 

2. wenn man hingegen in derselben Betriebsklasse (nach 
einigen Tagen) die jüngste Fläche bereits als auf- 
geforstet annimmt, sodass der nächste Kultur- 
aufwand erst nach Ablauf eines Jahres zu 
machen ist, so man: - 
Q0.4,0p* ve \- < 
Loop: tet Een "Dop“ 

Beide Formeln und ihre Ableitungen ent- | E 
sprechen unseren Grundsätzen vollständig. Stel- 
len wir uns auf den ersten Standpunkt, so erhalten 
wir eben als Wert des normalen Vorrates — wenn 
wir der Einfachheit halber die Durchforstungen ausser Be- 
ee lassen: 

et (1,0p! + 1,0p! + ..... +1, et BLV 
= +c:1,op!+c:1,op®+#..... +c Hope =-(B-+V) 

er 
mr BU ehon: Mn "-B+V) 

Bu; (B VIER : 1,op" — ec: (1+0,0p) 

ii Ei DET BEYER 



Als Waldwert der normalen Betriebsklasse 
ergibt sich hieraus: 

| w-B+V+9-.(op—1) 
0,0p 

und wenn wir in diesen Wert für B den Bodenertragswert: 
Au — c: 1,op" 

UVC 

3 Bu = — V einsetzen, so erhalten wir: 
1,0p"— 1 

rue re .op. Au — c:Lop— uv er 

0,0p = 2 MOB 
"IAN OH N 

Br 0,op = 
welche Formeln unserem Grundprinzip keines- 
wegs widersprechen. 

Wenn wir aber gleichwohl an unserer bisherigen Ver- 
rechnungsart und an unseren bisherigen Formeln festhalten, 
so hat dies seinen guten Grund einmal darin, dass der Zeit- 
‚punkt der Ernte und Verwertung von Au mit dem der Wieder- 
aufforstung keineswegs unmittelbar zusammenfällt, sondern, 
wenn auch noch in demselben Etatsjahre, so doch. einige 
Monate auseinander liegt. Bei Winterfällung und Frühjahrs- 
kultur — ohne Schlagruhe —-. erfolgt die Ausgabe für die 
Kulturen z. B. im April bis Mai, die Realisierung der Haupt- 
nutzungen etwa im Oktober, November, also ca. !/, Jahr 
später.56%) Das Gleiche oder ähnliches ist aber auch bezüg- 
lich der Verwaltungskosten der Fall, die sich über 
das ganze Jahr verteilen und somit durchschnitt- 
lich auch etwa !/, Jahr vor Ausführung der Winter- 
fällungen als verausgabt betrachtet und für diesen Zeit- 
raum mit Zinsen belastet werden müssten. 

Weil aber bei der Aufstellung der Jahresbilanz von den 
im Laufe eines Wirtschaftsjahres erfolgten Einnahmen und 
Ausgaben nach allgemeinem Geschäftsgebrauch Zinsen i. d. 
R. nicht in Ansatz gebracht werden und konsequenterweise 
auch eine verschiedene Behandlung der Kultur- und Ver- 
waltungskosten nicht am Platze erscheint, so wird es besser 
bei unserer bisherigen Verrechnung sein Verbleiben haben. 
DemPrinzipderBodenreinertragslehre — das sei 
ausdrücklich nochmals hervorgehoben — widerspricht 
an sich keine der beiden Verrechnungsarten. 

Dass somit auch der Vorwurf Ostwalds,5”) unsere Ver- 

56) S, auch Z.f.F.u.J. 1908, S. 717 £. 
5”) A.F.u.J. 1907, S. 415 ff. 
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rechnung sei nur dann begründbar, wenn wir für den Normal- 
wald im u-jährigen Umtriebe nicht von u, sondern von u-ı 
Beständen ausgehen, nicht am Platze ist, dass ferner für das 
Wirtschaftsjahr o als Walderwartungswert der jüngsten Fläche ; 3 

sehr wohl und ohne inneren Widerspruch B-+c, oder bloss B 
in Betracht kommen kann, dürfte aus den obigen Ausführungen 
unmittelbar hervorgehen, sowie aus der Tatsache, dass — unter 
Annahme des vorigen Beispieles — z. B. vom Januar des 
JahresobiszumDezemberdesJahresu—ızweifel- 
losu-malundnichtbloss (u— r)malKulturkosten 
auszugeben sind, hingegen nach allgemeinem 
Geschäftsgebrauch die Zinsenanrechnung nur 
für u—L, u—2 „Sa2.,05nicht aber wurı 0 
Jahrzuerfolgen hat. Der gesamte Verzinsungs- 
aufwand für diesen ae beläuft sich also 
nur auf: 

| ‚op : 0,op 
nung entsricht. Denn der letzte Ausdruck stellt zugleich den 
Summierungsfaktor einer fallenden geometrischen Reihe dar, 
als welche auch die Kulturkostenkapitalien der Einzelbestände 
eines bereits aufgebauten Normalwaldes erscheinen. Wir 
erhalten demnach als Kulturkostenkapital des Nach- 
haltsbetriebes, dessen einziges normales Stadium im 
Beginn des Wirtschaftsjahres — also vor Ausgabe 
der jährlichen Betriebskosten — vorhanden ist: 

c 
op‘ unserer bisherigen Verrechnung entsprechend. 

’ 

Schliesslich widerspricht auch die Anschauung Ostwalds, 
dass zwischen Au und c oft ein inniger, schwer trennbarer 
Zusammenhang besteht und es daher im wesentlichen auf die 
Erzielung eines Maximums der positiven Differenz (Au— c) 
ankomme, unserer Auffassung durchaus nicht und kommt bei 
uns eben im schätzungsweise modifizierten Ansatz der Werte 
für Au bezw. der zugehörigen Ernte- und Kulturkosten zum 
Ausdruck; an dem Prinzip unserer Verrechnung ändert dies 
nicht das "geringste. 

Was endlich noch die Behauptung Ostwalds betrifft, wir 
stellten?8) „effektive Verlustbeträge an Betriebsmitteln — z. B. 
über die sonst zulässige Norm hinausgehende Kulturkosten, 

»®) B.W. 1905 Nr, 34, Sonderabdruck S. 2 
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deren Aufwendung durch Ralamitaten, durch Feuer, Insekten 
usw. veranlasst worden ist — den erst in einem späteren Zeit- 
punkte fälligen Erträgen, undzwardurchangerechnete 
Zinseszinsen meist vervielfacht‘ gegenüber, so ist 
hiezu berichtigend festzustellen, dass auch wir derartige 
ausserordentlicheKulturausgabennichtdemeinzel- 
nen Bestande, sondern der Gesamtunterneh- 
mung anzurechnen pflegen. Solche Mehrkultur- 
kosten’?) „sind als ein Verlust des Gesamtbetriebes im Zeit- 
punkte der Ausgabe zu betrachten, und sie dürfen deshalb 
auch in ihrem vollen Betrage nur beı Rentabilitätsberechnun- 
gen, die sich auf die Gesamtwirtschaft beziehen, in Ansatz 
gebracht werden, nicht aber . bei solchen, welche einzelne 
Flächen — Teile des Wirtschaftsganzen — betreffen. Will 
man sie bei letzteren in Betracht ziehen, so kann dies nur ın 
der Form geschehen, dass sie in ihrem durchschnittlichen Be 
trage auf sämtliche Flächen, für welche sie erfahrungsgemäss 
zu berücksichtigen sind, verteilt werden, sodass auf die Einzel- 
fläche nur ein verhältnismässiger Anteil, den man als Ver- 
sicherungsprämie gegen Gefahren betrachten kann, entfällt.“ 
Auch diese Verrechnungsweise widerspricht unseren Grund- 
sätzen nicht ım mindesten und hat im kaufmännischen Ge- 
schäftsbetriebe manche Analoga. Häufig arbeiten in kauf- 
männischen Betrieben einzelne Abteilungen mit geringem Ge- 
winn oder sogar Verlust; als rechnungsmässiger prozentiger 
Gewinn im Verhältnis zum Gesamtkapitale kommt aber doch 
nur der Gesamtdurchschnitt in Betracht, ebenso wie 
auch wir für allgemeine Einzelrentabilitätsberechnungen, zur 
Ermittlung des Bodenertragswertes usw. lediglich die den fak- 
tischen Verhältnissen tunlichst entsprechenden Durch- 
schnittsbeträge in Ansatz gebracht wissen wollen. Dass 
aber der Bodenwert durch die Kulturkosten be- 
einflusst werden muss, ist bei dem Berechnungsverfahren 
nach der Erwartungswerts- bezw. Ertragswertsmethode doch 
selbstverständlich und im Prinzip dieser Berechnungsart ge- 
legen.0) Die verloren gegangene Summe für ausserordent- 
liche Kulturen aus jeder weiteren Rechnung ganz einfach aus- 
zuscheiden, kann durchaus nicht als richtig erachtet werden. 
Jede Ausgabe muss irgendwie verrechnet erscheinen und bei 
der Erwartungswertsmethode vor Einfluss auf den Wirtschafts- 
erfolg sein und bleiben. 

Noch weiter auf Einzelheiten einzugehen, kann im 

») A. F,u.J. 1906, S, 227. 
°°) Siehe Z. £. Fru. Y 1909, S. 526, 



Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht verlangt werden. Zu 
dem ist in dem nunmehr schon jahre lang geführten Streite 
zwischen den Vertretern der bezüglichen Anschauungen wohl 
schon jeder Einzelpunkt detailliert erörtert wor n 
den, sodass Neues zur Sache kaum mehr gebracht werden 
kann. Die Hauptsache ist — wie Ostwald selbst verschiedent- 
lich vorgeschlagen hat und auch von uns einleitend gut ge- 
heissen wurde — eine entsprechende Diskussion über 
die Grundlagen der beiden widersprechenden 
und in ihren praktischen Ergebnissen doch so 
naheverwandten Methoden. Lässt sich hierüber eine = 
Einigung nicht erzielen, so ist ein Streit über deren Folge- 
rungen völlig aussichtslos. 

- 

Eine zusammenfassende vergleichende Gegenüberstellung 
der Ostwaldschen und der Bodenreinertragstheorie heiten fol- 
gende hauptsächlichsten Unterschiede: 

Ostwaldsche 
„Waldrententheorie“. 

ı. Eine Scheidung der Wald- 
rente bezw. des Waldwertes 
in die auf den Boden und 
Holzvorrat treffenden An- 
teile wird als praktisch un- 
durchführbar erachtet. 

Bodenreinertragstheorie, | 

Waldwert ist zusammenge- 
setzt zu erachten aus den 
Komponenten: 
Holzvorrat, deren geson- 
derte Erhebung. in der 
Regel erforderlich und 
durchführbar erscheint. 

. Als massgebender Weiser , 2. Als absoluter Rentabilitäts- D 

ı. Die Waldrente bezw. der | 4 

Boden — = 

für die Rentabilität gilt die 
reine Waldrente. 

. Wirtschaftseinheit ist die 

gesamte Betriebsklasse, als 
einheitliches Ganzes be- 
trachtet. 

. Wirtschaftseinheit 

weiser hat einzig und allein 
die Bodenrente zu gelten. 

ist der 
einzelne Bestand. Die Be- 
triebsklasse, das Wirt- 
schaftsganze, wird aufge- 
fasst als ein Komplex von 

- Einzelbeständen, die für 
sich. betrachtet im ausset- 
zenden Betriebe bewirt- 
schaftet werden, jedoch un- 
ter entsprechender Würdi- 
gung und Berücksichtigung 
der aus ihrer soziologischen 



 Ostwaldsche 
_„Waldrententheorie“. 

4. Die Begriffe Nachhaltigkeit 
und Rentabilität werden 

lediglich vom forstlichen 
Standpunkte aus gewürdigt. 
Das Rentabilitätsprinzip 
kann nur innerhalb “der 
durch die Nachhaltigkeit 
gezogenen Grenzen ı volle 
Geltung beanspruchen. 

5. Als „Grundkapital“ in der 
Forstwirtschaft hat beim 
jährlich nachhaltigen Be- 
trieb das vorhandene Wald- 
kapital zu gelten, für im 
aussetzenden Betriebe nach- 

‚ haltig bewirtschaftete Ein- 
zelbestände hingegen nur 
der soeben kultivierte Wald- 
boden KB=B-.c,. 

a) Als forstliches 

Bodenreinertragstheorie. 

Vereinigung zu einem Wirt- 
schaftsganzen sich ergeben- 
den Modifikationen. Die 
rechnerische Summe der 
nach diesen Gesichtspunk- 
ten ermittelten Einzelwerte 
liefert den Gesamtwert der 
Betriebsklasse. 

. Die Begriffe Nachhaltigkeit 
und Rentabilität werden 
von dem allgemein gültigen 
volkswirtschaftlichen _ (ge- 
samtwirtschaftlichen) Stand- 
punkte aus gewürdigt. Erst 
innerhalb der durch das 
gemeinwirtschaftliche Ren- 
tabilitätsprinzip gesteckten 
Grenzen kann das spezifisch 
forstliche Nachhaltigkeits- 
prinzip Anspruch auf volle 
Gültigkeit erheben. 

. Zwischen jährlichem und 
aussetzendem Nachhaltsbe- 
triebe besteht kein prin- 
zipieller Unterschied in der 
Beurteilung des „Grund- 
kapitales“. 

Produk- 
tionskapital im weiteren 
Sinne gelten, Boden, 
Holzvorrat, Kultur- und 
Verwaltungskosten usw. 
im weitesten Sinne. 

b) Als Waldkapital, dessen 
jährliche Verzinsung im 

. Jahreswertszuwachse als 
„Waldrente* (= Ein- 
kommen des Wirtschafts- 
subjektes) gefordert wird, 
gilt der Waldboden —+ 
der jeweils zu Anfang 
des Jahres vorhandene 
Holzvorrat. 



OÖstwaldsche 
„Waldrententheorie*. 

‚6. Als gleichmäßsig zu beur- 
teilendes fixestes Kapital 
der Forstwirtschaft gilt der 
Wald, d.h. Boden -—- Holz- 
vorratzusammengenommen. 
© 

. Die Berechnung des Wertes 
vorhandener, im jährlichen 
Betriebe nachhaltig bewirt- 
schafteter Waldungen ge- 
schieht prinzipiell nach 
der  Rentierungswertsme- 
thode bezw. als Erwartungs- 
wert künftiger, verschieden 
hoher . durchschnittlicher 
Waldrenten. — Bezüglich 
der Wertsberechnung von 
im aussetzenden Betriebe 
bewirtschafteten  Waldun- 
gen wird das Verfahren der 
Bodenreinertragslehre im 

Bodenreinertragstheorie. 

.c) Als „Grundkapital“ im 
engeren Sinne gilt nur 
der kultivierfähige holz- 
leere Waldboden, dessen 
reine Rente als Rentabi- 
litätsweiser bezüglich ver- 
schiedener Wirtschafts- 
arten und -verfahren an- 

zusehen ist. 

6. Das fixeste Kapital ın der 
Waldwirtschaft bildet ledig- 
‚lich der Waldboden, dessen 
höchste reine Rente gefor- 
dert wird. Der Holzvorrat 

gilt als langsam umlaufen- 
des Kapital, für welches 
eine angemessene Verzin- 
sung ausbedungen wird. 
(Wird — wie es manche tun 
— das Holzvorratskapital 
des jährlichen Nachhaltsbe- 
triebes als stehendes Kapi- 
tal betrachtet, so wird es 
gleichwohl dem Boden als 
dem fixesten Kapitale in 

- unserem Sinne gegenüber- 
gestellt.) 

. Das Ostwaldsche Verfahren 
wird nur unter bestimmten 
Voraussetzungen als theo- 
retisch richtig und korrekt 
erachtet. — Ein prinzipiel- 
ler Unterschied in der 
Wertsberechnung wird 
nicht angenommen weder 
für nachhaltig jährlichen 
noch aussetzenden nachhal- 
tigen oder auch nur vorüber- 
gehenden Forstwirtschafts- 
betrieb, weder für normale 
noch für abnorme Einzel- 
bestände und ganze Wald- 
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Östwaldsche 
„Waldrententheorie“. 

allgemeinen als theoretisch 
richtig anerkannt. 

. Bezüglich der Kulturkosten 
wird unterschieden zwi: 
schen Wald-Anlagekosten, 
welche sich mit dem unbe- 
stockten Waldboden zum 
„Grundkapitale‘ KB = B 
- c, vereinigen, und den 
Wiederverjüngungs-Kosten, 
welche als laufende Aus- 
gaben zu buchen sind, aber 
nicht dem nachfolgenden 

- Bestande mit Zinsen zur 
Last gelegt werden, sondern 
vom Abtriebsertrage des 
vorhergehenden Altbestan- 
des jeweils direkt — ohne 
spätere Zinsanrechnung — 
zu bestreiten sind. 

. Ein  prinzipieller 

Bodenreinertragstheorie. 

komplexe. — Die Berech- 
nung erfolgt in der Regel 
und korrekterweise als 
Summe von Boden -- Holz- 
vorrat; nach anderen Ver- 
fahren wird der Bodenwert 
— theoretisch entweder mit 
dem vorigen identisch (wirt- 
schaftliche Werte!) oder 
weniger korrekt (Tausch- 
und Gebrauchswerte usw.) 
— als Differenz zwischen 
Waldwert und Holzvorrats- 
wert erst sekundär ermittelt, 
kommt aber für Rentabili- 
tätsvergleiche im Sinne der 
Ziff. 2 ebenfalls allem in 
Betracht. 

Unter- 
schied in der finanzwirt- 
schaftlichen Beurteilung 
und Verrechnung von Wald- 
anlage- und Wiederverjün- 
gungskosten wird nicht an- 
genommen. Die normalen 
durchschnittlichen Kultur- 
kosten werden samt ihren 
Zinsen dem durch sie be- 
gründeten Neubestande zur 
Last gelegt, von dessen zu- 
künftigem Ertrage sie in 
Abzug zu bringen sind. 

Be Sn 
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. Auch bezüglich der anderweitigen Verrechnung der Aus- 
gaben bestehen z. T. abweichende Auffassungen zwischen 
der Östwaldschen und der‘ Bodenreinertragstheorie, ‚die 
teilweise in verschiedenen wirtschaftlichen Anschauungen 
ihren Grund haben, teilweise von uns lediglich aus Utilitäts- 
gründen als praktisch nicht ausschlaggebend erachtet wer- 
den. 
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Dass die Bodenreinertragslehre den eingangs von uns be- 
zeichneten, an eine allgemein massgebliche Wirtschaftstheorie 
zu stellenden Anforderungen in jeder Weise entspricht, wäh- 
rend das Ostwaldsche Verfahren zum Teil damit in Wider- 
spruch gerät, ist klar ersichtlich. Die Bodenreinertragstheorie 
verdient daher nach wie vor den Vorzug vor dem Östwald- 
schen ‚modifizierten Waldrentenverfahren“. Ihre Grund- 
lagen entsprechen unseren allgemeinen wirtschaftstheoreti- 
schen Auffassungen und ihre mathematische Korrekt- 
heit unterliegt keinem begründeten Zweifel.) Was die 
rechnungsmässigen Unterlagen betrifft, so können 
diese freilich auf absolute Genauigkeit und Sicher- 
heitkeinen Anspruch erheben. Sie sind jedoch nach 
unserer Auffassung hinreichend genau zu ermitteln, 
um mit Recht entsprechende Folgerungen zuzulassen, zumal 
da es sich in der Regel nur um Vergleichswerte handelt, für 
welche die aus denselben Fehlerquellen hervorgehenden Un- 
‚genauigkeiten sich gegenseitig zum grössten Teile ausgleichen. 
Übrigens gehört eine eingehende Erörterung der letzteren 
Frage nicht in unsere vorliegende Arbeit. 

II. Schifiel. 

A) Grundlagen der Schiffelschen Wirtschaftstheorie. 

r; 

Wie schon oben (Seite 24, 63%?) hervorgehoben wurde, 
betrachten wir — im Gegensatze auch zu Schiffel — als Wirt- 
schaftseinheit den Einzelbestand. Die Betriebsklasse erscheint 
uns als eine Summe von Einzelbeständen, die — für sich 
betrachtet — im aussetzenden Betriebe bewirtschaftet werden 
bei voller Würdigung der durch ihre soziologische Vereinigung 
zu einem Wirtschaftsganzen sich ergebenden Modifikationen. 
Dies ist aber nach Schiffel bereits eine Inkonsequenz unserer 
Auffassung. Schiffel sagt :62) ‚Die Reinertragslehre muss sich 
entweder auf ihren Fundamentalsatz: Betrachtung der Be- 
stände für sich zurückziehen, die Hiebsfolge und den Betriebs- 
klassenverband beiseite lassen, oder sie akzeptiert letztere und 
lässt die Betrachtung der Bestände für sich fahren. Alterum 
non datur“. Wir sind hierüber anderer Ansicht. Gewiss geht 

61) Siehe auch das Urteil des Universitätsprofessors Dr. ‚Grassmann- 

Giessen in der B,W. 1907, Nr. 24. Sonderabdruck Seite 2, 
2) Z.f.d g.F. 1904, S, 53. 
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das Bestreben der Bodenreinertragslehre auch in der 
Praxis dahin, eine von den Nachbarbeständen usw. tun- 
lichst unbeeinflusste völlig freie Bestandswirtschaft anzubah- 
nen ; man ist sich aber dabei auch wohl'bewusst, dass eine solche 
nur schwer erreichbar erscheint — besonders in Fichtenbe- 
ständen — und fordert deshalb unbeschadet des Prinzipes 
der Nutzung sämtlicher Bestände im Zeitpunkte 
ihrer finanziellen Hiebsreife eine sachgemässe Wür- 
digung aller einschlägigen Verhältnisse bei Beurteilung des 
wirklichen Abtriebes konkreter Einzelbestände. #3), Dadurch 
dass die Durchführung eines theoretisch als richtig erkannten 
Prinzips in der Praxis — eben mit Rücksicht auf gegebene 
Verhältnisse — mancher Einschränkung unterliegen kann oder 
muss, ist die Anerkennung des Prinzips als solchen noch keines- 
wegs aufgehoben.“ 

In Konsequenz dieser Auffassung unterscheiden wir strenge 
zwischen der durchschnittlichen Umtriebszeit der 
Betriebsklasse und dem speziellen Haubarkeits- 
oder Abtriebsalter der einzelnen Bestände. Als 
Umtriebszeit im ersteren Sinne möchten wir jenen Zeitraum 
bezeichnen, innerhalb welchen beı nachhaltigem Betriebe alle 
zur Zeit vorhandenen Bestände der Betriebsklasse wirklich 
zum Abtrieb gelangen sollen („Übergangszeitraum‘“) 
und welcher zugleich nach unseren dermaligen Erhebungen 
als das für die zukünftige Wirtschaft vorteilhaftestee normale 

_durchschnittliche Abtriebsalter der hiefür ent- 
sprechend zu erziehenden Bestände zu erachten ist. — Unter 
dem speziellen Abtriebsalter hingegen verstehen wir 
dasjenige konkrete Bestandsalter, welches jeder einzelne Be- 
stand im Zeitpunkte seiner wirklichen Nützung erreicht hat. 
Letzteres ist von dem Durchschnittsumtriebe völlig unabhängig 
und kann ebensowohl grösser, gleich oder kleiner wie der- 

‚selbe sein. Für seine Bestimmung haben neben rein finan- 
. ziellen auch forsttechnische und kaufmännische Erwägungen 
mit in Betracht zu kommen. _ 

| Der Unterschied zwischen Übergangszeitraum, Betriebs- 
klassenumtrieb und speziellem Abtriebsalter dürfte hieraus klar 
ersichtlich sein. 

Schiffel hingegen will die Umtriebszeit ansehen®*) ‚als 
den der gegenwärtigen Altersklassenordnung entspre- 
chendsten Durchschnitt der Haubarkeitsalter‘“, in einer For- 
mel ausgedrückt also wohl: | 

68) Z.f.d.g.F. 1904, S. 228, 
*) Z.f.d.g.F. 1904, S. 280 f. 

5* 
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Wir möchten hierin eine zu starke Betonung der gerade zu- 
fällig vorhandenen Waldstandsverhältnisse erblicken, die zu 
Umtrieben im Sinne Schiffels führen kann, welche den An- 
forderungen der zukünftigen Wirtschaft nicht voll entsprechen. 
Ausserdem widerspricht diese Umtriebsermittlung u. E. der 
sonstigen Auffassung Schiffels über den Wert und die Berück- 
sichtigung von Zukunftserwägungen, da gerade eine ziffern- 
mässige Festsetzung der zukünftigen speziellen Abtriebsalter 
auch nach unserer Ansicht heute mit hinreichender Sicherheit 
noch nicht ermöglicht sein dürfte. 

Wenn Schiffel®) „den Abnutzungszeitraum für Urwald- 
bestände nicht als Umtriebszeit, sondern als ‚Umwandlungs- 
zeitraum, welcher keineswegs mit der Umtriebszeit der zu- 
künftigen Bestockung übereinstimmen muss‘, betrachtet, 
widerspricht dies auch unserer Auffassung keineswegs. Wäh- 
len wir aber den bezüglichen „Umwandlungszeitraum“ der- 
artig, dass er mit der zukünftigen ‚Umtriebszeit in unserem 
Sinne übereinstimmen soll, so wird eben der „Umwandlungs- 
zeitraum‘ mit unserer Umtriebszeit identisch. | 

Die Behauptung Schiffels :6%4) „Erkennt die Bestandeswirt- 
schaft die Betriebsklasse, den Hiebszug und die 
Herstellung einer zukünftigen Bestandsord- 
nungan, dann muss sieauch den durch die Um- 
triebszeit geschaffenen: Zwang. der Hredsreise 
anerkennen; das Weiserprozent verliert die Bedeutung und 
die Betrachtung der Bestände für sich ın bezug auf Hiebs- 
reife wird inhaltsleer‘ kann. bei objektiver Betrachtung un- 
serer Forderungen nicht aufrecht erhalten werden. Die Um- 
triebszeit hat für uns ihre Hauptbedeutung für die Regulierung 

1 5 

F 
des Hiebssatzes im Sinne der ‘normalen Flächenfraktion = 

für die Bewertung des Normalvorrates der Betriebsklasse u. 
a. m. Sie bildet einen Durchschnittswert, der bei Be- 
trachtung einzelner Bestände nicht anwendbar erscheint. 
Für letztere und deren Hiebsreife kommt das Maximum nicht 
der durchschnittlichen Bodenrente, sondern des speziellen Be- 
standserwartungswertes unter Zugrundelegung des durchschnitt- 
lichen Bodenertragswertes der zukünftigen Umtriebszeit ın Be- 
tracht oder, was dasselbe ist, das Weiserprozentverfahren. Ent- 
spricht ein einzelner Bestand zufällig dem normalen Durch- 
schnitt in jeder Beziehung, so gehen eben: beide Verfahren 

+) Z.f.d.g.F. 1904, $. 280 f. 
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ineinander über, d. h. Weiserprozentverfahren und Methode des 
Bodenertragswertsmaximums, spezielles Abtriebsalter und 
durchschnittliche Umtriebszeit fallen zusammen und liefern 
theoretisch und praktisch identische Werte, wie weiter unten 
noch nachgewiesen werden soll. RE 

Dass neben diesen rein finanziellen Erwägungen für das 
wirkliche Abtriebsalter konkreter Einzelbestände innerhalb 
eines Waldganzen noch andere Momente Berücksichtigung 
verdienen und auch finden, wurde schon: wiederholt dargelegt. 
Ob ein objektiver Beurteiler dieser unserer Auffassung mit 
Recht Inkonsequenz vorzuwerfen vermag, möchte zum minde- 
sten stark bezweifelt werden. 

2: 

Die vorgenannte Auffassung der Betriebsklasse als Summe 
von Einzelbeständen im aussetzenden Betriebe lässt einen 
prinzipiellen Unterschied zwischen aussetzendem : und 
jährlichem Betriebe im finanzwirtschaftlichen Sinne nicht zu. 
Auch dies wurde bereits unter Abschnitt I betont. Bezüglich 
einzelner Bestände im aussetzenden Betriebe stellt auch Schiffel 
die Richtigkeit unserer Ansicht nicht in Abrede, wenn _ er 
sagt:65) „Betrachte ich den Bestand als eine Wirtschaftsein- 
heit, dann ist auch die Auffassung möglich : der Boden alleın 
ist Anlagekapital,, der darauf vorhandene Bestand ist: ver- 
zinster Produktionsaufwand, also umlaufendes Kapital, die 
Bodenrente ist eine aussetzende.“ Was aber für einen Be- 
stand gilt, muss: doch auch für eine Summe soleher Be- 
stände gelten; damit ist die Konsequenz unserer gleichheit- 
lichen Beurteilung von aussetzendem und jährlichem nachhal- 
tigen Betriebe auf Grund des vorigen Fundamentalsatzes nicht 
nur’ berechtigt, sondern sogar unbedingt erforderlich. Hin- 
gegen können wir die weiteren Schiffelschen Sätze nicht ohne 
berichtigende Ergänzung in unserem Sinne belassen... Schiffel 
sagt:65) „Keineswegs aber erscheint es mir zulässig, bei der 
Betriebsklassenwirtschaft den Boden allein als: Anlage- 
kapital zu betrachten“ und ferner.:°) „In der Betriebsklasse ıst 
nach meiner Ansicht der Wald, d. i. Boden und Holzvor- 
rat als feststehendes Wirtschaftskapital anzusehen und 
die Rentabilitätsberechnung hat es mit einem Waldkapitale 
und einer jährlichen Waldrente zu tun‘; endlich führt 
er aus:65) „Selbst wenn wir davon absehen würden, dass die 
Voraussetzung der Normalität des Altersklassenverhältnisses 
und der Gleichartigkeit der Produktionsverhältnisse (Standort, 

e5) Z.f.d.g.F. 1908, S. 139 f. 
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Holzart und Holzpreise), welche bei der Übertragung der 
Theorie des aussetzenden Betriebes auf den Nachhaltsbetrieb 
unerlässliche Vorbedingung ist, im Wirtschaftswalde nicht vor- 
handen sein kann, würde ich doch nicht zugestehen, dass der 
Holzvorrat der Betriebsklasse nicht auch Wirtschaftskapital 
gleich dem Boden sei, sondern als verzinster Produktionsauf- 
wand d. i. als Betriebskapital aufzufassen sei. Die Rente des 
Waldes ist nach meiner Meinung nicht Bodenrente mehr Zinsen 
des Produktionsaufwandes, sondern Bodenrente mehr 
Holzvorratsrente. Beide letzteren Renten sind als 
gleichartig anzusehen, ihre Höhe hängt ab von der jeweiligen 
Beschaffenheit nicht nur des Bodens und des Holzvorrates, 
sondern auch von den Verkaufswerten aller Altersstufen, 
nicht bloss der ältesten Altersstufe allein. Der’ fundamentale 
Jnterschied in der beiderseitigen Auffassung liegt also darin, 
dass ich den Holzvorratswert nicht als die fixe konstante Grösse 
ansehe, die ihr durch den Wirtschaftszinsfuss und den Pro- 
duktionsaufwand verliehen wird, sondern als ebenso varıables 
von den Erträgen, also von Holzpreisen abhängiges 
Kapital wie den Bodenwert. Diese Auffassung des Wirt- 
schaftskapitales führt zur Waldrente und nicht zur Bodenrente“. 

Dass auch wir weder im aussetzenden noch im jährlichen 
Betriebe lediglich den Boden als „Anlagekapital‘ betrachten, 
wurde schon unter Abschnitt I Ziffer 5 (Seite 35) hervör- 
gehoben und auch über die Beurteilung des Holzvorrats- 
kapitales im Gegensatz zum Bodenkapitale, sowie der Wald- 
rente im Gegensatz zur Bodenrente kann auf früher Gesagtes 
(a. a. OÖ. Ziffer 6) Bezug genommen werden. Es stehen sich 
hier zwei grundsätzlich verschiedene Ansichten gegenüber und 
kann somit eine grundsätzliche Einigung zwischen der Schiffel- 
schen und der Bodenreinertragstheorie auch nur dann 'stätt- 
haben, wenn sich vorher eine Einigung über die bezüglichen 
Grundauffassungen erreichen lässt. Ist dies’ nicht der Fall, 
so hat eine Polemik hinsichtlich der theoretischen Folgerungen 
keinen Wert und keine Aussicht auf irgendwelchen Erfolg. 

Wenn aber Schiffel®) für den aussetzenden Betrieb 
die Auffassung lediglich des Bodensals Anlagekapital 
und des Bestandswertesals eine Funktion der Pro- 
duktionskosten für zulässig erklärt, im jährlichen 
Nachhaltsbetriebe jedoch neben dem Boden auch 
den Holzvorrat als Anlagekapital aufgefasst’ wissen 
will, dessen Wert dann eine Funktion der Holzpreise 
undnicht der Produktionskosten sein soll, so dünkt 

ee) Z.f.d.g.F. 1908, S. 139 f, 
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uns diese verschiedenartige Beurteilung, der nötigen Konsequenz 
und Einheitlichkeit zu entbehren. Auch im jährlichen Betriebe 
begründen wir fortlaufend neue Einzelbestände und ganze Pe 
triebsklassen. Warum sollen deren Produktionskosten — den 
allgemeinen nationalökonomischen Grundsätzen entsprechend 
— nicht das Minimum bilden für die Werte der produzierten 
Güter d. i. der Holzbestände? Nur bei dieser Forderung ist 
eine gesunde Regulierung. der zur Zeit noch herrschenden Holz- 
preise möglich. Dass allerdings die Konkurrenz mehr oder 
weniger kostenlos erzeugter Urwaldprodukte, mit welcher un- 
sere, aus intensiver Mitwirkung von Arbeit und Kapital er- 
zeugten Wirtschaftsprodukte noch auf geraume Zeit hinaus 
rechnen müssen, ferner die blebende Verschiedenheit der Er- 
zeugungsbedingungen im In: und Auslande sowie der Ernte- 
und Beischaffungskosten bei denjenigen Hauptprodukten des 
Forstbetriebes, welche auf unserem Grossmarkte in Konkurrenz 
treten, zu einer besonderen, eigenartigen Preisbildung dieser 
Produkte, in erster Linie soweit sie als Weltmarktware für den 
Grosshändel in Betracht kommen, mit Anlass geben, ist nicht 
zu leugnen.6?) Dies gilt aber doch in gleicherweise für Einzel- 
bestände, die im aussetzenden Betriebe bewirtschaftet werden, 
wie für ganze Waldkomplexe ım jährlichen Betriebe und hat 
nur bezüglich der Anwendung der Kostenwertsmethoden even- 
tuell Berücksichtigung zu finden. Keinesfalls kann hiermit eine 
grundsätzlich verschiedene Beurteilung des Holzvorratskapitals 
im aussetzenden und jährlichen Nachhaltsbetriebe begründet 
werden. 
Warum soll ferner bei Vereinigung von u verschiedenen, 

normal abgestuften Beständen, welche bisher von u Einzel- 
besitzern jeweils im aussetzenden Betriebe bewirtschaftet wur- 
den, zu einem genossenschaftlichen Betriebsganzen mit jähr- 
lichem Betriebe plötzlich eine völlig andere Beurteilung der 
Produktionskapitalien erfolgen als bisher’? 

Unsere Auffassung führt nicht zu derartigen, theoretisch 
und praktisch anfechtbaren Konsequenzen und sollte daher 
schon aus diesem Grunde den Vorzug verdienen. 

Ausserdem erklären wir die Kostenwertsmethode 
keineswegs für die einzig richtige und anwendbare Wir 

- stellen ihr vielmehr als gleichberechtigt die Erwartungs- 
‚wertsmethode zur Seite, die für konkrete Verhältnisse 
sogar in der Regel den Vorzug verdient — wenigstens bei 
älteren Beständen. Auch die Verkaufswertsmethode 
verwerfen wir für praktische Waldwertsberechnungen durchaus 

7) Siehe auch Fw, Zbl. 1908, S. 357 ff. 



nicht, und zwar ohne uns damit einer Inkonsequenz unserer 
prinzipiellen Anschauung schuldig zu machen. 

Auch Schiffel erkennt die 68) „Zulässigkeit der Bewertung. 
des Holzvorrates einzelner Bestände (Bestandswert) nach Ver- 
kaufs-, Kosten- und Erwartungswerten auf Grundlage der be- 
kannten Lehren der Waldwertrechnung‘“ an. Warum er dies 
aber nur bezüglich ‚einzelner Bestände‘, nicht aber auch 
generell für ganze Waldkomplexe, für die Vorratswerte von 
Betriebsklassen usw. als zulässig erachtet wissen will, dürfte 
wohl — ebenso wie die vorbesprochene Auffassung — hin- 
reichender Begründung entbehren. 

Ferner nimmt Schiffel als Merkmal seiner Waldrenten- 
theorie in Anspruch.:#°) „Die Ermittlung: des Wirtschaftskapi- 
tales hat grundsätzlich nach reellen Werten zu erfolgen, ist 
also im Zeitpunkte der Untersuchung als gegeben, nicht als 
veränderlich, vom Zinsfuss abhängig, wie bei der Bodenrenten- 
lehre zu betrachten. Die Waldrentabilitätslehre braucht grund- 
sätzlich keine Zeitrechnungen anzustellen und benötigt daher 
auch keinen Wirtschaftszinsfuss.“ Diese Worte dürften mit 
den vorigen in einem teilweisen Widerspruch stehen, sowie 
mit der Tatsache, dass auch Schiffel für die jüngsten Alters- 
stufen die Kostenwertsmethode‘P) praktisch anwendet (obwohl 
er kurz darauf die Zuerkennung eines wirtschaftlichen Wertes 
für die Holzbestände, welche jünger sind als die Umtriebszeit, 
durch die Illiquidät des Vorratskapitales mehr als ausgeglichen 
erachtet) und?!) sogar unumwunden zugesteht, dass sich Ver- 
gangenheits- und Zukunftsrechnungen nach der Methode der 
Kosten- und Erwartungswerte nicht ganz vermeiden lassen, 
„weil es nun einmal eine Eigentümlichkeit der forstlichen Pro- 
duktion ist, dass die Verkaufswerte der Bestände ihrem wirt- 
schaftlichen Werte nicht in jedem Lebensalter entsprechen“. 
Nach welcher Methode nun wirklich Schiffel die Holzbestands- 
werte ganzer Betriebsklassen in praxi ein für allemal berechnet 
wissen will, ist aus dem Vorstehenden schwer ersichtlich und 
wird noch schwieriger zu entscheiden, wenn man weiter hin- 
zufügt, dass Schiffel noch eine spezielle, empirische Formel 
für die Bewertung des Holzvorratswertes aufgestellt hat, auf 
die wir später noch zurückkommen werden. 

Die Bodenreinertragstheorie ergibt unseres Erachtens in 
jedem Falle logisch einwandfreie Werte. Sie ist keineswegs, 

s) Z,f.d.g.F. 1908, S. 117. 
eo) Z.f.d.g.F. 1905, S. 497. 
”o) Z.f.d.g.F. 1908, S. 142 a.a.O. 

; 1905, S. 497 f. 
1) Z,f.d.g.F, 1908, S, 118, 
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wie Schiffel behauptet, 2) „zur Bewertung des vorhandenen wich- 
tigen Wirtschaftskapitalteiles, des Holzvorrates, untauglich‘, 
weil sie durchaus nicht alle konkreten Bestände — wie Schiffel 
meint — nach dem Kostenwerte als verzinsten Produktions- 
‚aufwand berechnet, vielmehr diese Methode nur für völlig 
normale Waldverhältnisse als allgemein gültig betrachtet; in 
diesem Falle liefern dann bekanntlich Kosten- und Erwar- 
tungswertsmethode identische Werte. Für reale Verhältnisse 
hingegen gestehen wir — wie schon erwähnt — der Methode 
der Kosten-, Erwartungs- und Verkaufswerte bezw. ıhrer sach- 
gemässen Kombination volle Berechtigung zu. Es ändert 
dies durchaus nichts an unserer prinzipiellen Auffassung und 
an unseren für bestimmte Verhältnisse entwickelten theoreti- 
schen Formeln und Lehrsätzen. Dies muss bei der Beurteilung 
der Bodenreinertragslehre und ihrer Anwendung ın der Praxis 
wohl beachtet und auseinandergehalten werden. Damit er- 
ledigt sich dann auch die unbegründete, von Wimmenauer 
schon wiederholt zurückgewiesene”?) Schiffelsche Behaup- 
tung,‘*) nach welcher als Charakteristikum der Bodenreiner- 
tragslehre zu gelten habe die Beurteilung des Holzvorrates 
als Betriebskapital, „welches in keiner anderen Weise als nach 
dem Kostenwerte, d. i. als verzinster Produktionsaufwand be- 
rechnet werden darf“. Desgleichen kann auch der Schittel- 
sche Satz:’#) „Die Waldrentabilitätslehre gestattet einen Aus- 
blick auf die Grösse des Holzvorratskapitales und erleichtert 
damit die finanziellen Wirkungen der Wahl verschiedener Um- 
triebszeiten bei gegebenem Altersklassenverhältnisse zu be- 
urteilen, d. ı. Erwägungen anzustellen, welche die Bodenrenten- 
unterschiede der Bodenreinertragslehre nicht gestatten‘, keines- 
wegs als Spezifikum seiner Waldrententhorie in Anspruch ge- 
nommen werden, sondern er gilt auch in vollem Masse für die 
Bodenreinertragslehre. Die Schiffelsche Bekämpfung der 
letzteren Theorie beruht demnach ersichtlich zum grossen Teile 
auf einer Verkennung ihrer grundsätzlichen Anschauungen und 
Forderungen. 

i ’ 3. 

Während wir als Massstab für die absolute Rentabilität 
aller Bodenwirtschaften im weiteren Sinne einzig und ‚allein 
die reine Bodenrente betrachten und deren Maximum in der 
Wirtschaft zu erreichen suchen, ist für die Schiffelsche Wald- 

2) Z.f.d.g.F. 1908, S. 156. 
8) A.F.u.]. 1906, S. 114. 409 a.a.O. 
4) Z.f.d.g.F. 1905, S. 497, 
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rententheorie”®) „das Ziel der Wirtschaft, das günstigste Ver- 
hältnis zwischen dem Wirtschaftskapitale, als welches Boden 
und Holzvorrat betrachtet wird, und dem Ertrage herzustellen, 
d. ı. die höchste Verzinsung des Waldkapitales durch die Wald- 
rente zu erreichen“. ‚Die absolute Höhe der Verzinsung des 
Waldkapitales ist gänzlich nebensächlich. Es genügt zu wissen, 
dass bei der zu wählenden Umtriebszeit die höchste Verzin- 
sung des für diese Umtriebszeit bestimmten Waldkapitales er- 
folgt.“ Unseres Erachtens steht diese Auffassung nicht ım 
Einklang mit der herrschenden Ansicht über das Rentabilitäts- 
prinzip im allgemeinen. Wir müssen berechtigt sein, eine be- 
stimmte Minimalverzinsung unseres Wirtschaftskapitales zu 
fordern. Im Rahmen dieser Zinsforderung entscheidet dann 
das Maximum des zu erzielenden Bodenreinertrages über die 
Rentabilität der Wirtschaft.’%) Die mit dem geforderten Zins- 
fusse ermittelte Bodenrente gewährt aber gleichzeitig auch die 
Verzinsung des Holzvorratskapitales, berechnet nach seinem 
wirtschaftlichen Werte. Es ist mithin der Bodenerwartungswert 
nicht nur der Massstab für die höchste Bodenrente, sondern 
gleichzeitig auch für die höchste Waldrentabilität im Rahmen 
der gestellten Verzinsungsforderung. 

Bezüglich der absoluten Rentabilität im Vergleich mit 
anderen Wirtschaften ist selbstverständlich die Höhe des aus- 
bedungenen bezw. erreichten Verzinsungsprozentes massgebend, 
welches somit keineswegs als „gänzlich nebensächlich“ zu er- 
achten sein dürfte. Bei gleichen Wirtschaftsprozen- 
ten entscheidet aber wie in allen Bodenwirtschaften so auch 
in der Forstwirtschaft lediglich die Höhe der Bodenrente über 
den finanziellen Effekt und über die Rentabilität im engeren 
Sinn. Will daher Schiffel seine Resultate mit den unserigen 
in Parallele setzen, so ist die Wahl gleicher durch die Wirt- 
schaft faktisch realisierbarer Zinsfüsse Voraussetzung für einen 
zutreffenden Vergleich. Die weiteren. Unterschiede ergeben 
sich dann lediglich aus der verschiedenen Auffassung und 
Bewertung des Boden- und Holzvorratswertes. Ob aber Schiffel 
unter Zugrundelegung seines „relativ höchsten‘ "Waldzinsfusses 
auch die mit eben diesem zu erreichende höchste Rentabilität 
wirklich erzielt, darüber gibt uns sein Verfahren keinen Auf- 
schluss, wohl aber sind wir auf Grund der Bodenreinertrags- 
lehre in der Lage, hierüber Entscheidung treffen zu können. 
Schiffel stellt sonach die Forstwirtschaft ın einen nicht hin- 
reichend begründeten Gegensatz zu sämtlichen anderen Wirt- 

15) Z.f.d.g.F. 1905, S. 497. 
16) Z.f.d.g.F.1908, S, 141 f. 



schaftszweigen, indem er die absolute Höhe der Verzinsung 
des Waldkapitales als gänzlich nebensächlich betrachtet; dass 
aber auch sein relativ höchstes Verzinsungsprozent kein mass- 
gebender Weiser für den hiebei möglichen Wirtschaftserfolg 
ıst, konnte soeben konstatiert werden. 

4- 

Was die Beurteilung der Rechnungsunterlagen und deren 
Erhebung anlangt, so kann auf das am Schluss von Abschnitt I 
Gesagte verwiesen werden. Jedoch so!l eine kurze zum Teil 
berichtigende Stellungnahme zu den nachfolgenden Schiffel- 
schen Ausführungen nicht unterbleiben. Schiffel stellt die Be- 
hauptung auf:??) „Die Berechnung der finanziellen Umtriebs- 
zeit nach der höchsten Bodenrente wird von der Bodenrein- 
ertragslehre unrichtig aufgefasst, weil sie jährliche Ausgaben 
und Einnahmen, Zinsfuss und Holzpreise als konstante Grössen 
ansieht, oder doch nicht in der Lage ist, den Einfluss ıhrer 
Veränderlichkeit auf die Höhe der Umtriebszeit auch nur an- 
nähernd abzuschätzen und zu berücksichtigen. Die Variationen 
dieser Rechnungsgrundlagen als Funktionen der Zeit sind mit 
der Sicherheit, wie sie zur Ermittlung der Basis der Forster- 
tragsregelung erforderlich wäre, im praktischen Wırtschafts- 
betriebe nicht aufstellbar.‘“‘ Hiezu ist zu bemerken, dass wir 
die jährlichen Ausgaben und Einnahmen nur als normale 
Durchschnittswerte auffassen, ebenso wie dies auch 

‚ Schiffel selbst bezüglich der Waldrente als berechtigt aner- . 
kennt.‘8) Dass wir Zinsfuss und Holzpreise nıcht als kon- 
stante Grössen betrachten, geht doch deutlich aus der Wahl 
und Begründung unseres „forstlichen Zinsfusses“ hervor, wel- 
cher eben entsprechend der wahrscheinlichsten Holzpreisbil- 
dung und sonstigen wirtschaftlichen usw. Verhältnissen festge- 
setzt wird. Ein Unterschied in unserer grundsätzlichen Auf- 
fassung besteht sonach in dieser Hinsicht nur darin, dass wir 
die fraglichen Durchschnittsgrössen auf Grund einer 
entsprechenden Wirtschaftsstatistik als mit hinreichender, 
wenn auch keineswegs absoluter Genauigkeit 
erheben zu können glauben, während Schiffel dies ın Abrede 
stellt. 

In voller Konsequenz seiner Anschauung müsste Schiffel 
allerdings unseres Erachtens dann auch die Methode des Wald- 
rentierungswertes — auf welcher seine ganze Lehre ın der 
Hauptsache aufgebaut ist — als unzulässig bezeichnen, nach- 

TZTGE = 1904, S. 286. 
18) Z,f.d.g.F. 1908, S. 109 ff. 



dem doch auch der Waldrentierungswert weiter nichts ist als 
ein Erwartungswert jährlicher, ewiger, gleichbleibender Ren- 
ten unter Zugrundelegung eines bestimmten Kapitalisierungs- 
zınsfusses. Ob als normale Waldrente allerdings der gegen- 
wärtige Wertsbetrag und der gegenwärtigelan- 
desübliche Zinsfuss — wie Schiffel dies tut — mit 
Recht eingesetzt wird, möchte stark bezweifelt werden, nach- 
dem doch die Preise im allgemeinen eine steigende, der Zins- 
fuss eine sinkende Tendenz besitzt. 

Wenn Schiffel ferner Zukunftsrechnungen, gleichgültig 
nach welcher Methode sie ausgeführt werden, nur als "9, ,Rech- 
nungen ins blaue‘ einschätzt, deren Richtigkeit oder Unrich- 
tigkeit nicht zu beweisen sei, wenn er des weiteren die Forde- 
rung stellt, dass '9),‚wer sich auf realem Boden bewegen will, 
nur Zustände der Gegenwart und nächsten Zukunft, 
also Preise, Ertragsverhältnisse und Zinsfuss der Gegenwart 
in Betracht ziehen darf“, gleichwohl aber voraussichtliche 
Änderungen in der Waldrente bis zu einem Zeitraum von etwa 
40 Jahren eingeschätzt und rechnerisch berücksichtigt wissen 
will,78}) so scheint auch dieses Verfahren unseres Erachtens der 
nötigen Konsequenz zu entbehren. Sollen nur Berechnungen, 
welche die Verhältnisse der Gegenwart berücksichtigen, mass- 
gebend und richtig sein, so ist ein Zeitraum von 40 Jahren 
wohl schon viel zu weit gegriffen. Es ist doch keineswegs 
ausgeschlossen, dass jeweils schon im Laufe der allernäch- 
sten Zeit durch Kriege, unvorhergesehene Krisen, Erfindungen 
oder sonstige Ereignisse die wirtschaftlichen Verhältnisse ganz 
wesentlich verändert werden. In der Regel folgt aber auf 
solche Ereignisse dann wieder eine besondere Gegenströmung, 
sodass gerade bei grösseren Zeiträumen derartige Diffe- 
renzen sich mehr ausgleichen und somit fixere Durchschnitts- 
grössen sich bilden. Absolute Genauigkeit und Sicherheit 
können selbstverständlich alle Zukunftsrechnungen nicht be- 
anspruchen. Nachdem aber die Eigentümlichkeit der forst- 
lichen Produktion — wie ja auch Schiffel selbst zugibt — 
solche Rechnungen nicht ganz vermeiden lässt, müssen wir 
uns eben mit ihnen abfinden, wie wir es tun, aber ebenso auch 
Schiffel tut und tun muss. Wir müssen-eben mit solchen 

Zahlen rechnen, welche wir nach Gründen der Wahrschein- 
lichkeit als der Wirklichkeit am vollständigsten entsprechend 
annehmen dürfen; dies sind aber keineswegs immer .kritik- 
los gerade die Werte der Gegenwart. 

Einwände über die Rechnungsgrundlagen der Waldwert- 

"») Z.f.d.g.F. 1908, S. 107 ff. 



rechnung sind mit mehr oder weniger Berechtigung gegen 
sämtliche forstliche Rentabilitätsrechnungen und -Erwägun- 

: gen zu erheben; sie dürfen aber unseres Erachtens nicht dazu 
führen, deshalb jedwede Waldbewertung zu unterlassen. — 

Dies sınd der Hauptsache nach die grundsätzlichen 
Verschiedenheiten, welche zwischen der Schiffelschen 
und unserer Auffassung bestehen, dass solche grundsätzlich 
verschiedene Beurteilungen bei korrekter Durchführung einer 
hierauf aufgebauten Methode auch zu prinzipiell verschiedenen 
Folgerungen führen müssen, kann aus den folgenden Dar- 
legungen ersehen werden. 

B) Das Schiffelsche Rechnungsverfahren. 

ı. Berechnüng des Wald-, Boden- und Holzvor- 

ratswertesnach der Rentierungswertsmethode. 

- Nach Schiffel ıst‘®) „der Waldwert durch die allgemein gül- 

tige Formel — K vollkommen korrekt bestimmt. Praktisch 
R 

0,op 
liegt die Schwierigkeit in der Bestimmung des reinen Er- 
trages, nämlich jener Rente R;,, die in gleicher Höhe als 
immerwährender Zins des Waldkapitales W zu veranschlagen 
ist. In einem grösseren Forstkomplex mit geordneter Rech- 
nungsführung ist der Reinertrag des Waldes unter Ausschei- 
dung aller Erträge und Auslagen, welche mit dem Walde nichts 
zu tun haben, für eine Reihe von Jahren nach rückwärts 
immer tunlich. Aus einer solchen Übersicht ist es dem Kenner 
der inneren Verfassung der Waldzustände auch möglich, ein 
begründetes Urteil darüber abzugeben, ob für die Zukunft der 
Durchschnitt der Reinerträge der letztverflossenen Jahre oder 
ein höherer, bezw. niedrigerer Reinertrag zu erwarten ist. Mit 
dieser Rente und dem gewählten Zinsfusse ist der Waldwert 
für das Wirtschaftsganze gegeben.“ Wie schon erwähnt, 
muss also auch Schiffel Zukunftskalkulationen anstellen und ıst 
seine Wertsermittlung von einem „gewählten Zinsfusse“ ab- 
hängig. Ein prinzipieller Unterschied zwischen seinem 
Verfahren und dem unserigen besteht demnach in beiden Be- 
ziehungen nicht. Schiffels Zukunftserwägungen erstrecken sich 
auf das Waldganze, während die unserigen bezüglich der Ein- 
zelbestände angestellt werden. Wir wählen einen wohlbegrün- 

. deten ‚„forstlichen Zinsfuss‘, welcher in der Regel niedriger 
‚angenommen wird als der landesübliche Zinsfuss sicherer 

1) Z,f.d.g.F. 1908, S. 109 ff. 



Geldkapitalien, ‘während Schiffel in der Waldwertrechnung 
jenen Zinsfuss angewandt wissen will, „der bei: sicher ange- 
legten Kapitalien im Leihverkehre landesüblich ist“. Als diesen 
Zinsfuss erachtet er — ‚wenn wir von kurzfristigen Schwan- 
kungen ım Leihpreise des Geldes, der auf den Hypothekar- 
zinsfuss doch nur im geringen Masse rückzuwirken vermag, 
absehen — 3!/, bis 4!1/,%. Innerhalb dieser Grenzen be- 
stimmen den Zinsfuss dıe lokalen Verhältnisse“. Der forstliche 
Zinsfuss „darf nicht namhaft niedriger sein als der Zinsfuss, 
zu welchem der Forstbesitzer Geld zu leihen bekommt, wenn 
er seinen Wald verpfändet‘“. 

Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollten wir Re aber 
mals eine eingehende Begründung des forstlichen Zinsfusses 
versuchen. In jedem Lehrbuche über Waldwertrechnung und 
forstliche Statik ist Einschlägiges hierüber zu finden. Wer 
sich in Kürze über diese Frage orientieren will, dem seien 
die zusammenfassenden Äusserungen von Oberforstmeister 
Pilz-Strassburg in der „Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung“ 
1904, S..5ff.. empfohlen, welche wohl alles Wesentliche ın 
dieser Frage enthalten. | 

Nur auf folgende zwei Punkte möge hier SHE aufmerk- 
sam gemacht sein: einmal dünkt uns dıe Kapitalisierung einer 
ewigen, gleichbleibenden Gegenwartswaldrente mit dem der- 
zeitigen Leihzinsfusse in Anbetracht der notorischen Zunahme 
der Holzpreise und der, wenn auch schwankenden, so doch im 
grossen Durchschnitt stetig sinkenden Tendenz des landes- 
üblichen Zinsfusses absolut unzulässig und zum ändern ıst. 
hervorzuheben, dass gegenwärtig wohl kein Kreditinstitut den 
ganzen Waldwert einer Betriebsklasse nach den sonstigen 
Grundsätzen der Bodenkreditgewährung verpfändet. Wo 
dies aber doch — formell — geschehen sollte, da berechnet 
eben der Verleiher mit einem zu hohen Zinsfusse einen in Wirk- 
lichkeit zu niedrigen Waldwert. Liefert beispielsweise ein Wald 
eine jährliche Rente von 10000 Mk., so beträgt dessen 4%- 
iger Kapitalwert 250000 Mk. Der Waldbesitzer wird auf seinen 
Waldbesitz aber kaum mehr als etwa die Hälfte, d.i. 125 000 Mk. 
Geld geliehen erhalten, was bei einer angeblichen Beleihung 
des Gesamtwaldwertes einer Kapitalbewertung der jährlichen 
Rente mit 8% entsprechen würde. Der Einfachheit halber 
sind die für die allgemeine Grundstücksbeleihung gültigen 
Obergrenzen nicht besonders ausgeschieden worden, weil dies 
am Prinzip der Sache nichts ändert; es ist also gleichgültig, 
ob obige Werte dem Gesamtwerte des Waldes oder nur 
dem für die normale Hypothekarbelastung in 
BetrachtkommendenMaximalbetrag des faktischen 
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Gesamtwertes entsprechen. — Bei einer Kapitalisierung mit 
2% hingegen würde cet. par. eine den sonstigen Verhält- 
nissen entsprechende Grundstückbeleihung des mit 4% be- 

 rechneten Waldrentierungswertes ermöglicht sein, wobei selbst- 
verständlich dem Kreditgewährer die nachhaltige Erwirtschaf- 
tung obiger Rente zugesichert sein müsste. 

Wenn Schiffel fortfährt :78) „Gewiss, auch mir ist es nicht 
unbekannt, dass die Mehrzahl der Wälder aus dem Verhält- 
nisse des Ertrages zum „berechneten“ Werte beurteilt, eine 
31/s—4l/,Yyoige Verzinsung nicht zu leisten vermag. Damit 
ER aber nach meiner Ansicht nur bewiesen, dass der Wald- 

wert, nicht der Zinsfuss zu hoch eingeschätzt ist‘, so können 
wir uns mit dieser Auffassung theoretisch und praktisch nicht 
einverstanden erklären. Wenn man die faktische Möglich- 
keit der Erreichung eines bestimmten Zinsfusses in einer Wirt- 
schaft für ausgeschlossen erachtet, so darf man den- 

‚selben doch auch nicht als Kapitalisierungszinsfuss für die 
in dieser Wirtschaft erzielte Rente in Ansatz bringen. 

Dass aber bei der Kapitalisierung der jährlichen Wald- 
rente mit einem 4%ıgen Zinsfuss häufig nicht einmal der Ver- 
kaufswert des Holzvorrates erreicht wird, dürfte kaum 
bezweifelt werden können. Schiffel selbst berechnet®) in 
einem von ıhm gewählten Beispiele für eine 100 ha grosse 
Betriebsklasse den ‚wirklichen Wert‘ des Holzvorrates als 
Verkaufswert bei ıoojährigem Umtriebe auf 414380 Mk. 
Der jährliche Abtriebsertrag beträgt bei diesem Umtriebe 
13 400 Mk., die reine Waldrente berechnet sich auf: 

13400 + (80 + 110-270 + 340 + 360 400 + 460 -+ 500) 
— (100 - 15 +80) = 13400 + 2520 -- 1580 — 14 340 Mk. 
Unter Zugrundelegung eines Zinsfusses von 4% erhalten 

wir hieraus einen Waldwert von — nn nn - — 358 500 Mk., der 

also um 55880 Mk. geringer wäre, als der „wirkliche Wert“ 
‘des Holzvörrates allein. Unter Einsetzung eines „auf Grund 
vergleichender lokaler Erhebungen“ mit f60000 Mk. einge- 
schätzten Bodenwertes kommt Schiffel hingegen auf einen 
Waldwert von 414 3804 100000=514380o Mk. und auf eine 
faktische Verzinsung dieses Waldkapitales durch die Rente 

14 340 

514 380 

Es besteht sonach nur die Möglichkeit, entweder den 
Waldwert zu 514380 Mk. und den Zinsfuss zu 2,8% als den 

von - 100 = 2,8%. 

8) Z.f.d.g.F. 1908, S, 109 ff. 
») Z.f.d.g.F. 1908, S. 143 ff. 



wirklichen Verhältnissen entsprechend anzuerkennen und 
daher konsequenterweise auch in Rechnung zu setzen, oder 
aber — neben der gegenwärtigen Waldrente von 14 340 Mk. — 
einen Zinsfuss von 31/5—41/,, im Durchschnitt 4% als richtig 
zu betrachten, dann aber dem Käufer einen Profit von 
155 800 Mk. bei Veräusserung des Waldes bewusst zuzuge- 
stehen. 

Welches Verfahren in praxi angewendet werden soll, dar- 
über gibt uns Schiffel keinen Aufschluss. Nach seiner Auf- 
fassung können beide in Betracht kommen. Der Boden- 
reinerträgler hingegen würde nur den 2,8%%oigen Zinsfuss 
als — bei 100 jährigem Umtriebe — realisierbares forstliches 
Verzinsungsprozent anerkennen und unter Zugrundelegung 
desselben bei Voraussetzung normaler Verhältnisse für Boden 
‘ Holzvorrat folgende Werte erhalten: 

- (13400 + 80 - 1,0287 -H 110: 1,0286 4 270: 1,0285 -L 340 
| 2 1oagen + 360 : 1,028## + 400 : 1,0282 + 460 - 1,0281 4 500 

en | 1,028 0): oe (10 +,03,)= (13400 + 6722 — 80) 
: 14,823 — 616 = 1350 — 616 = /34 Mk. pro ha, für die ganze 

Betriebsklasse also 73400 Mk. und als Holzvorratswert = a — 

73400 = 440 980 Mk. Diese Werte weichen von den Schiffelschen 
„wirklichen Werten“ nicht allzuweit ab (: Bodenwert etwa um 
!/a kleiner, Vorratswert etwa um !lıs grösser :) und liefern nur 
den neuen Beweis dafür, dass die theoretisch nicht angreifbare 
Bodenreinertragslehre bei richtiger Rechnung auch sehr wohl 
entsprechende Werte für die Praxis ergibt. Weiter unten soll 
auf diese Verhältnisse nochmals zurückgegriffen werden. 

Sind Änderungen in der Waldrente für die kommenden 
Wirtschaftsperioden vorauszusehen, so berechnet Schiffel den 
Waldwert der Betriebsklasse — analog N und Ost- 
wald — nach der Formel: | 

Rı - (1,0p®,-- 1) 2 -(1,op"— 1) Ra 

l,op” : 0,op +7 1 ae 0 PS op. Gap 
Auch die Bodenreinertragslehre gestattet die Anwendung 

W- 

dieser, wie auch ‘der — unter Annahme jährlich gleicher 
Renten mit ıhr identischen —. normalen Waldrentierungs- 

Br 
formel: W = Din} jedoch nur unter der Voraussetzung 

b) 

völlig normaler Waldverhältnise. In diesem Falle 
— aber auch nur in diesem — erhalten wir, wie schon wieder- 
holt hervorgehoben wurde, nach unserer Berechnungsmethode 
dieselben Werte. 
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Nun liegen solche normale Verhältnisse aber wohl niemals 
oder doch nur äusserst selten vor, sodass die unmittelbare 
Anwendung der beiden Rentierungswertformeln auch nur selten 
erfolgen kann, wenn man das konkrete Waldganze richtig be- 
werten will. Zudem?!) gibt die Grösse des Waldrentierungs- 
wertes nicht den mindesten Aufschluss über die Rentabilität 
‘der Wirtschaft bezw. der Wirtschaftskapitalien in unserem 
Sinne. Der in demselben enthaltene Bodenertragswert kann 
gleich o, ja sogar negativ sein, trotzdem die numerische Grösse 
des Waldrentierungswertes sehr bedeutend ist. Das Rentie- 
rungswertsverfahren besitzt also nach unserer Ansicht keines- 
wegs die „allgemeine Gültigkeit“, welche ihm Schiffel beizu- 
messen scheint. 

Um den Anteil der wirtschaftlichen Werte für den Wald- 
boden und den Holzvorrat an dem Waldrentierungswerte fest- 
zustellen, ist eine spezielle Berechnung beider nicht zu um- 
gehen, die in ihrer Summe dann eben den Gesamtwert des 
"Waldes ergeben. Die Bestimmung eines dieser Summanden 
aus dem Rentierungswerte ist unseres Erachtens prinzipiell 
nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Anwend- 
barkeit des Rentierungswertes überhaupt vorliegen. An- 
spruch auf allgemeine Gültigkeit kann sonach 
ein auf dieser Basis begründetes Berechnungs- 
verfahren — wie es auch das Schiffelsche dar- 
stellt — von vornherein nicht erheben. 

Schiffel schliesst folgendermassen:'®) „Hält man an dem 
Grundsatze fest, dass im Nachhaltswalde Boden und Holzvorrat 
gleichartige Anlagekapitalien sind, die zusammen den Wald, 
das Wirtschaftskapital bilden, so ist die Waldrente gleichfalls 
zusammengesetzt aus Boden- und Holzvorratsrente. Der Grund- 
satz, dass auch die Holzvorratsrente ein Ertrag des Wirt- 
schaftskapitales ist, folgt mit zwingender Logik aus der Art 
der Berechnung des Waldwertes als Rentierungswert. Wer 

anerkennt, dass —= W ist, muss auch anerkennen, dass 
0,0p 

die im Ri zusammengefassten Erträge gleichartig in dem 
Sinne sind, dass sie mit dem gleichen Zinsfusse kapitalisiert 
das Kapital geben, welches p%o Zinsen abwirft; insbeson. 
dere ist es dann unzulässig, anzunehmen, in 
dem W sei ein Kapital enthalten, welches ent- 
steht, wenn man die Produktionskosten des 
Holzvorrates, die niemand kennt, zu einem be- 

81) Siehe Endres, Waldwertrechnung, S. 138 a.a.O. 
78) Z.f.d.g.F. 1908, S. 109 ff. 
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sonderen Zinsfusse, dem Wirtschaftszinsfusse 
verzinst, summiert. Deswegen braucht man den Wald- 
wert nicht als ein unteilbares Ganzes anzusehen, ebensowenig 
wie dies bei einem Zinshause, das gleichfalls aus zwei wesent- 
lichen Kapitalien, dem Grundwerte und dem Gebäudewerte 
zusammengesetzt ist, geschieht. Der Vergleich stimmt auch 
in der Hinsicht, dass beim Walde wie beim Zinshause der 
Grundwert im Zeitpunkte der Bewertung unveränderlich ge- 
geben, dagegen die Grösse des zweiten Kapitales des Gebäudes, 
bezw. des Holzvorrates von dem wirtschaftlichen Ermessen 
abhängig ist. Es entfällt also ein Teil der Waldrente auf das 
Bodenkapital, ein anderer auf das Holzvorratskapital. Die ° 
Schwierigkeit besteht bloss darin, zu erforschen, wie viel von 
der Waldrente als Bodenrente, wie viel als Holzvorratsrente 
anzusehen ist.“ et 

Vom Schiffelschen Standpunkte aus ist diese 
Schlussfolgerung vollständig korrekt. Wir haben auf Grund 
unserer oben dargelegten Anschauungen folgendes hinzuzu- 
fügen: Boden- und Holzvorratswert haben einen verschiedenen 
Kapitalcharakter. Von dem umlaufenden Wirtschaftskapitale, 
zu welchem wir den Holzvorrat zählen, verlangen wir eine 
feste, ausbedungene, angemessene Verzinsung, während das 
fixeste Kapital in der Forstwirtschaft, der Boden, uns eine 
Rente zu liefern hat, die wir erst erwirtschaften müssen und 
deren absoluten Betrag wir ziffernmässig erst sekundär durch 
Abzug aller Produktionsaufwände vom Rohertiag erhalten. 

Wir erachten die Anwendung des Waldrentierungswertes 
nur unter völlig normalen Verhältnissen als prinzipiell richtig 
und betrachten ihn ın diesem Falle als zusammengesetzt aus 
den wirtschaftlichen Werten des Boden- und Holzvor- 
ratskapitales. Wir können demnach zwar sehr wohl aner- 

Ri A EZ, = 
kennen, dass 05 W ist und dass die im Ri zusammenge- 

J 

fassten Erträge gleichartigin dem Sinnesind, dass 
sie mit dem gleichen Zinsfuss kapitalisiert das 
Kapital geben, welches p% Zinsen abwirft, sind 
jedoch bezüglich der richtigen Ermittlung der Werte Ri = 
Nv-0,0p-+- Bu.o,op verschiedener Auffassung. Nach unserer 
Anschauung kann hierin B-0,0p=o oder auch kleiner als o 

sein, in welchem Falle dann natürlich analog N, 5 W werden 

muss. Es hängt dies ganz von der von dem Holzvorrats- 
kapitale geforderten Verzinsungshöhe ab. Nach Schiffel ist 
dies jedoch eo ipso ausgeschlossen, weil er eben nicht nach , 
wirtschaftlichen Werten rechnet und Boden und Holz- 
vorrat als gleichartige Kapitalien betrachtet. | 
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Was den Vergleich des Waldganzen mit einem Zinshause 
betrifft, so wäre folgendes zu erwähnen: Nach Schiffel soll 
der „Grundwert‘ im Zeitpunkte der Bewertung unveränder- 
lich gegeben, dagegen die Grösse des zweiten Kapitales des 
Gebäudes, bezw. des Holzvorrates von dem wirtschaftlichen 
Ermessen abhängig sein. _Unseres Erachtens ist dies der Aus- 
nahme-, für grössere Waldkomplexe nur sehr selten zutreffende 

- Fall. Wo sich Tauschwerte noch nicht gebildet haben, muss 
die Berechnung von anderen Gesichtspunkten ausgehen. An- 
genommen es erbaut jemand auf einem Grundstücke, dessen 
Tauschwert — wie es bezüglich des Waldbodens in der Regel 
der Fall ist — sich nicht einwandfrei ermitteln lässt, ein Haus 
unter Aufwand von 50000 Mk., das durch Vermietung eine 
jährliche reine Rente von 2500 Mk. abwirft. Verlangt der 
Hausbesitzer nun von seinem faktischen Gesamtkapitale eine 
Verzinsung von 4%, so muss er den Bodenwert veranschlagen 
als kapitalisierte Differenz zwischen der Gesamtrente und dem 
Zins des Produktionsaufwandes, sonach 

2500 — 50000 - 0,04 500 
B= — — 12500 Mk.; verlangt er eine 

0,04 0,04 
SPJo-ige Verzinsung, so stellt sich der wirtschaftliche Bodenwert 

2500 — 50.000 - 0,05 
auf 0.05 =(, fordert er gar 6°/o, so wird der 

"2500 — 50000. 0,06 500 
Bodenwert mit 0.06 Penn 8333 Mk. ne- 

gativ, während er bei der genügsamen Verzinsungsforderung 
von 3°/o den wirtschaftlichen Wert des Bodens mit 
2500 — 50000 . 0,03 

0,03 

Sollte jedoch — nach der Schiffelschen Ausnahme — der 
„Grundwert“ und die Rente als unveränderliche Grössen ge- 
geben sein, z. B. 10000 Mk. bezw. 2500 Mk., so erhält man 
die Grösse des 2. Kapitalteiles, des Gebäudes bezw. des Hölz- 
vorrates, nur dann, wenn man die Rente mit einem be- 
stimmten Zinsfusse kapitalisiert und hernach den ı. Wert 
in Abzug bringt; für p=4% erhielten wir sonach im vor- 
liegenden Falle als Gebäudewert 

nn _ 10.000 = 62500 — 10000 = 52500 Mk., für p — 3°: 
83333 — 10000 = 73333 Mk., für p= 6° hingegen nur 
41 666 — 10000 = 31 666 Mk. 

Sind endlich drei Werte (z. B. B, p und R, oder B, Nv 
und p, oder auch R, p und W; B, Nv, R usw.) bekannt, so 

6* 

= 33333 Mk. in Rechnung zu stellen hat. 



kann der vierte eindeutig ermittelt werden entsprechend | = 
der Gleichung: 

| Für Waldwertsberechnungen sind diese Beziehungen ana- 
loge, wie in dem besprochenen Beispiele. Darüber, dass ein 
Teil der Waldrente auf das Bodenkapital, ein anderer auf das 
Holzvorratskapital entfällt, besteht Rein Zweifel, und auch wir 
halten — wenn anders die Voraussetzungen für die Anwend- | 
barkeit des Rentierungswertes überhaupt vorliegen — die Auf- 
fassung für richtig, dass sowohl der Boden- als auch der 
Normalvorratswert durch Kapitalisierung eines Teiles der Wald- 
rente unter Anwendung des gleichen Zinsfusses bestimmt wer- 
den können. Der grosse Unterschied zwischen unserer und 
der Schiffelschen diesbezüglichen Ansicht besteht nur darin, 
dass Schitfel dieses Verhältnis primär als en geometri- 
sches betrachtet wissen will, also z. B. 

ae N = während wir es primär als ein 
0,0p 0,0p 

arithmetisches Verhältnis auffassen, also z. B. B- 

x 
NY 

Nach Schiffel muss eine Bodenwertsformel folgende Bedin- 
gungen erfüllen.78) 

Der Bodenwert ist durch Kapitalisierung eines Teiles 
der alle zu ermitteln; er ist also vom Zinsfusse ganz in 
der gleichen Weise abhängig wie der Waldwert. 

2. Der Bodenwert soll für die in Frage kommenden Um- 
triebszeiten tunlichst konstant sein. Es soll also in annähernd 
demselben Masse, in welchem mit zunehmender Umtriebszeit 
die Waldrente steigt, der Teil der Waldrente kleiner werden, 
welcher als Bodenwert zu :kapitalisieren ist. Diese Bedingung 
ist eben allgemein nicht erfüllbar, weil das Gesetz, nach welchem 
die Waldrenten steigen, in jedem speziellen Falle verschieden 
ist. Diese Forderung wenigstens prinzipiell zu stellen, erachte 
ich deshalb für notwendig, weil ich es für richtig finde, den 
Bodenwert für die gleiche Benutzungsart als konstant anzu- 
sehen und denselben mit den Ertragsverhältnissen der Gegen- 
wart zu berechnen. Der Bodenwert ändert sich nicht, ob der 
Boden mit dieser oder jener Holzart bestockt ist; er ändert 
sich auch nicht, ob der stockende Bestand in dieser oder 

8) Z.f.d.g.F. 1908, S. 109 ff, 
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jener Umtriebszeit bewirtschaftet wird, ebensowenig, wie der 
Wert des Baugrundes eines Hauses sich ändert, ob das darauf 
befindliche Gebäude ein- oder mehrstöckig, die Ausstattung 
mehr oder weniger kostspielig ist. Massgebend für den Boden- 
wert einer Betriebsklasse sind auch nicht die Ertragsverhält- 
nisse einer fernen Zukunft, sondern die der Gegenwart. Da 
diese aber durch die Beschaffenheit des Holzbestandes der 
'Gegenwart bestimmt werden und auch nicht im Handumdrehen 
zu ändern sind, soll der Bodenwert aus den Ertragsverhält- 
nissen der Gegenwart und nächsten Zukunft mit jener Um- 
triebszeit abgeleitet werden, welche der; zugehörigen Waldrente 
entspricht. Ich finde also, wenn ich den Bodenwert der Be- 
triebsklasse ableite, die Umtriebszeit uschonals ge- 
geben vor, und. es muss mir die Bodenwertsberechnung 
die Gewähr bieten, auch mit der gegebenen Umtriebszeit und 
mit dem Zinsfusse der Gegenwart einen brauchbaren Boden- 
wert zu ermitteln, was bekanntlich bei Anwendung der Faust- 
mannschen Formel nicht der Fall ist. 

3. Das Verhältnis zwischen Bodenwert und Waldwert darf 
sich bei gleicher Umtriebszeit mit der Variation des Zins- 
fusses nicht ändern.“ 

In diesen Forderungen tritt uns die prinzipielle Verschie- 
denheit zwischen der Schiffelschen Theorie und der von uns 
vertretenen Bodenreinertragslehre deutlich entgegen. 

Wir bestimmen den Bodenwert grundsätzlich primär als 
Ertragswert nach der bekannten Formel: 

a Au+3D, - 1,op"”" — c- hop" x, 

1,op" — 1 ; 
deren theoretisch richtige Ableitung unzweifelhaft ist und von 
Berufsmathematikern,3?2) wie auch von Schiffel selbst8?) un- 
umwunden zugestanden wird. Die Ermittlung des Bodenwertes 
durch Kapitalisierung eines Teiles der Waldrente erscheint uns 
prinzipiell nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen für 
die Anwendbarkeit der Rentierungswertsmethode überhaupt 
vorliegen und eine einwandfreie. Ermittlung des Normalvor- 
rates gewährleistet ist. Wir erhalten dann 

B— on op — W--Nv. In diesem Falle ist natürlich 

B .Ri—Nv:0,op 0,op Nv WENv 
& ta (,op e he Ri Peg 1 BET Ri * 0,op Gase SE d. h. 

das Verhältnis zwischen Boden- und Waldwert ist nur schein- 
bar (: sekundär :) ein geometrisches, dessen Abhängigkeit von 
‚p unmittelbar ersichtlich ist, während der Einfluss der Umtriebs- 

2) S, z. B. B.W. 1907, Nr. 24. 
8) S, z, B. Z,f.d.’g. F. 1908, S. 139, 



zeit nur indirekt — in den entsprechenden Werten von Nv und. 
Ri — zum Ausdruck kommt. 

Ganz allgemein dargestellt und für alle Fälle gültig ist 
nach unserer Auffassung die Proportion 

Bu Bu 

W„ ButHE, I 
woraus ebenfalls wieder die Gleichung a Bu— Em resul- 
tiert. 

Für die normale Betriebsklasse besteht, nach 
unserer Berechnung der wirtschaftlichen Werte für B und Nv, 
die Beziehung: 
u-Bu u-(Au+ZD, : 1,0p"" — c : 1L,op"— V)- az op} —]) 

Mc l,op" — 1 
0,0p 

Au+23D,—c—u:v 
oder wenn man — theoretisch allerdings nicht ganz einwand- 
frei (s. S. 60) — nur die Abtriebserträge miteinander vergleicht: 

u:-Bu u-Au 0op ® u-0,op 

Wi  0pI Au; 1l,op— 1’ 
woraus sich für Bu der Wert ergibt: | 

ewe oder e- ‚der als 
l,op" — 1 ‚op" — | | 

Näherungswert immerhin gewisse : verdient und 
wenigstens dem Prinzip unserer Rechnungsmethode entspricht. 

SEE NG TE ui | \ i 
Das Verhältniss W ist also von der Umtriebszeit und 

dem jeweiligen Wirtschaftszinsfuss abhängig und zwar in nach- 
folgender Weise: 

Tafel für den Faktor u 9,0p \ 
1,op" — 1 

11.10 | 20 | 30*]°40:| 50 | 60 | .70 |. 80.| 90 | 100 | 110 | 120 

1,0| 1 |0,956|0,908|0,862|0,818|0,776:0,7340,695|0,658|0,621'0,587|0,553|0,522 

1,5) 1 |0,934/0,865|0,799|0,737|0,679)0,6240,572|0,5240,479|0,437|0,398|0,362 

2,0| 1 |0,9130,823!0,740|0,66210,591 0,526 0,466 0,41310,364I0,320|0,28210,245 

2,5| ı |0,89310,783|0,683|0,59310.513/0,441|0,3780,32210,275|0,231|0,195[0,164 

3,0| 1 |0,87210,744\0,6310,530|0,4440,367|0,30510,25010,203|0,16510,13310,107 

3,5, 1 |0,8520,7070,581|0,473|0,382|0,305 0,242|0,191)0,149|0,116|0,090[0,069). 

4,0| 1 |0,833|0,672'0,535|0,421|0,3280,252|0,192 0,145,.0,109 0,081|0,06010,044 
| | ” 
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Die Beziehung zwischen Boden- und Waldwert unter den 
obigen Voraussetzungen geht aus der vorstehenden Tabelle 
deutlich hervor. Nach unserer Auffassung muss 
sich das Verhältnis zwischen Bund W bei glei- 
cher Umtriebszeit mit der Variation des Zins- 
fusses ändern. Es ist dies klar ersichtlich aus der Ab- 
leitung unserer Bodenertragswertsformel, die nach unserer 
prinzipiell gleichartigen Beurteilung von aussetzendem und jähr- 

'lichem Nachhaltsbetriebe für beide Wirtschaftsformen volle 
Gültigkeit beansprucht, und eine Konsequenz unserer Anschau- 
ung über die verschiedene Kapitaleigenschaft von Boden- und 
Holzvorratswert in der Forstwirtschaft. 

Unsere Bodenwertsformel lässt aber zugleich deutlich er- 
sehen, dass der Ertragswert des Bodens auch bei 
gleichbleibendem Zinsfusse von der Umtriebs- 
zeit abhängig sein muss, was in der korrekten Ver- 
rechnung der Einnahmen und Ausgaben seinen berechtigten 
Grund hat. Auch nach unserer Rechnung muss daher zwar 
mit zunehmender Umtriebszeit „der Teil der Waldrente kleiner 
werden, welcher als Bodenwert zu kapitalisieren ist,“ aber 
keineswegs in demselben geometrischen Verhältnis, in wel- 
chem mit zunehmender Umtriebszeit die Waldrente steigt, 
sondern eben in dem vorangeführten, von der 'Umtriebszeit 
abhängigen Verhältnis. 

Der von Schiffel empfohlene Bodenwert ist kein Ertrags- 
wert, welcher einen Weiser für die Rentabilität abzugeben 
"Imstande ist, sondern eine rein empirisch ermittelte Grösse, ohne 
hinreichende innere Begründung abgeleitet aus der Waldrente 
der Gegenwart und der ‚nächsten Zukunft‘ unter Berück- 
sichtigung der lokalen Verhältnisse. Haben sich gegendübliche 
Tauschwerte für Waldböden ganzer Wirtschaftskomplexe ört- 
lich noch nicht gebildet — und dies dürfte in der Regel der 
Fall sein —, so entbehrt die Schiffelsche Näherungsberechnung 
jedweder positiven Unterlage; wo aber ausnahmsweise der- 
artige einwandfreie Lokalwerte existieren, da möchte es un- 
seres Erachtens zweckmässiger erscheinen, diese Werte un- 
mittelbar in Rechnung zu setzen, statt sie erst indirekt zu 
der Schiffelschen Bodenbewertung zu verwenden. 

Nach unserer Auffassung sind Holzart und Umtriebszeit 
auf den Ertragswert von ausschlaggebender Bedeutung 
auch bezüglich seiner absoluten Grösse. Der Ertragswert bildet 
aber den einzig. richtigen wirtschaftlichen Wert und 
zugleich den Hauptbestimmungsgrund für die Entwicklung 
gegendüblicher Tauschwerte — von Liebhaberwerten usw. 
natürlich abgesehen. Für Zwecke der Veräusserung betrachten 
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allerdings auch wir den Bodenwert — unbeschadet unseres 
Prinzipes — insoferne als mehr oder weniger konstant, als 
wir ihn eben dann nicht auf Grund der jeweils besonderen 
Verhältnisse der gegenwärtigen Bestockung und Bewirtschaf- 
tung, sondern als Maximum einer überhaupt möglichen Wirt- 
schaft zu berechnen pflegen, sei diese nun Waldwirtschaft, 
landwirtschaftliche Benützung oder Verwertung als Bau- 
platz usw. | 

Auch der Wert des Baugrundes eines Hauses ändert sich 
unseres Erachtens sehr wohl mit dem Kostenpreise des Ge- 
bäudes excl. Bodenwert, wie auch unser obiges Beispiel er- 
sehen lässt. Dieser Wert ergibt sich — richtig berechnet — 
ebenfalls nur aus der Differenz zwischen der mit einem be 
stimmten Zinsfusse kapitalisierten reinen Mietsrente und dem 
verzinsten Kostenaufwand zur Errichtung und Unterhaltung 
des aufstehenden Gebäudes. Die ortsüblichen Tauschwerte 
für Bauplätze resultieren aus der gleichen Erwägung; die durch- 
schnittlichen Bau- usw. Kosten und die ihnen entsprechen- 
den normalen Mietszinse im Zusammenhang mit spekulativer 
Bewertung von Lage, Wohnungs-, Bevölkerungs- usw. Ver- 
hältnissen sind es, welche solche Durchschnittswerte bestimmen. 

Liefern uns z. B. zwei Häuser gleicher Lage, gleichgrosser 
Grundfläche usw. eine jährliche reine Rente von 5000 Mk. und 
sind als „Produktionskosten“ im einen Falle 100000 Mk., im 
anderen hingegen 120000 Mk. zu demselben Prozentsatze 
— 4% zu verzinsen, so ist eben nach unserer, mit der allge- 
mein gültigen volkswirtschaftlichen Beurteilung der Grund- 
rente übereinstimmenden Ansicht der Bauplatz für sich im 
einen Falle mit 

5000 — De i 0,04 _ 25000 Mk., im anderen Falle hingegen 

5000 — Bee en — 5000 Mk. zu bewerten; sindaber 

beide Male auch die Bodenwerte mit ihren ehemaligen Ankaufs- 
preisen von z. B. 20000 Mk. zu den „Produktionskosten®. zu 
rechnen, deren Zinsen in der Jahresrente mit ersetzt werden 
müssen, so gewährt eben das eine Haus seinem Besitzer eine 

nur mit 

; 5000 ET wies 
Verzinsung von 100 - 100000 -£ 20000 — 4,17 k das andere hin- 

5000 ES, i 
gegen nur von 100. 120000 -- 20000 — 3,57 Io; bei durch- 

gehends 4°loiger Zinsforderung arbeitet also der 2. Besitzer 
bereits mit Verlust von jährlich 600 Mk., während der erste 
noch einen Gewinn von 200 Mk. pro Jahr sein eigen nennt. 



Die beiden Verfahren entsprechen den Methoden der 
Bodenreinertragsermittlung bezw. der Berechnung des abso- 
luten Nutzeffektes oder des Unternehmergewinnes in der Forst- 
wirtschaft. Unrichtige Werte würde man aber erhalten, wenn 
man — analog dem Schiffelschen Verfahren — beide Male 
die Rente mit z. B. 4% kapitalisieren und die erhaltenen Ge- 
samtwerte derartig zerlegen wollte, dass die Bodenwerte in 
beiden Fällen gleich bleiben. Gesamtwert und Gebäudewert 
müssten hiebei notwendigerweise falsch ermittelt werden, wenn 
man zufälligerweise den Bodenwert richtig angesetzt hätte. — 

Es widerspricht auch unseren Rechnungsgrundsätzen 
durchaus nicht, eine bereits gegebene Umtriebszeit zugrunde 
zu legen und für diese bei angemessener Verzinsungsforderung 
in unserem Sinne die Wirtschaft auf ihre Rentabilität zu unter- 
suchen. Unseres Erachtens liefert eben bei richtiger Ein- 
schätzung der ziffernmässigen Grundlagen die Faustmannsche 
Formel immer richtige und brauchbare Werte. Als solche 
müssen auch die bei. bestimmter Verzinsungsforderung ‚sich 
ergebenden negativen Boödenwerte anerkannt werden. Sie 
sagen uns eben nur, dass die Wirtschaft zu dem von uns ge- 
forderten Zinsfusse nicht rentiert und kommen nur für statische 
Untersuchungen, hingegen niemals bei "Waldkäufen usw. in 
Ansatz. Ob wir durch wirtschaftliche Änderungen die verlangte 
Rentabilität erzielen können oder ob wir uns in Anbetracht 
der besonderen Verhältnisse mit einem niedrigeren Wirtschafts- 
zinsfusse begnügen müssen, ist Sache weiterer Untersuchungen 
in jedem besonderen Einzelfalle. 

Der Schiffelsche Bodenwert bietet hingegen für die Be- 
urteilung der Rentabilität nicht den geringsten Massstab und 
muss deshalb von uns prinzipiell abgelehnt werden, weil nach 
unserer Anschauung nur die Bodenrente — bei angemessener 
Verzinsung der übrigen Produktionskapitalien — als Rentabili- 
tätsweiser auch für die Forstwirtschaft zu gelten hat. 6 auch 
unter A 3). | 

Die beiderseitigen Grundauffassungen — Schiffels und der 
Bodenreinerträgler — über die an eine richtige Bodenwerts- 
formel zu stellenden Anforderungen gehen also sehr weit aus- 
einander. Sie sind Folgerungen der prinzipiell verschiedenen 
Beurteilung der Kapitaleigenschaften von Boden und Holz- 
vorrat auch im jährlichen Nachhaltsbetriebe. Fordert man 
-— wie. die Bodenreinerträgler es tun — von sämtlichen 'in 
der Wirtschaft tätigen Produktionskapitalien, mit Ausnahme 
des Bodens, eine. feste ‚Verzinsung, so kann man auch. nur 
deren Rechnungsmethode als massgebend betrachten; hält 

‘ man hingegen B und Nv im jährlichen Nachhaltsbetriebe für 
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völlig gleiche Anlagekapitalien, so müssen diese naturgemäss 
auch — der Schiffelschen Forderung entsprechend — durch 
den Zinsfuss ın ihrem Wertsverhältnisse zum Ganzen, dem 
Waldwerte, in gleicher Weise beeinflusst werden. 

Schiffel hat nun versucht 78), ‚aus den bekanntesten Ertrags- 
tafeln einen durchschnittlichen Wertzuwachsgang einer durch- 
schnittlichen Bonität und daraus das Gesetz des Steigens der 
Waldrente mit zunehmender Umtriebszeit abzuleiten, um daraus 
den Faktor zu bestimmen, mit welchem die Waldrente multipli- 
ziert werden muss, damit dieser kapitalisierte Teil der Wald- 
rente den Bodenwert ergibt. Es hat sich gezeigt, dass die 
Kurve, welche dieser Faktor als Funktion f der Umtriebszeit 
beschreibt, ein Stück eines Hyperbelastes ist, dessen Typus 

entweder durch f ee, oder einfacher auch durch 
u-+b 

f= 3; = 5 ausgedrückt werden kann.“ 

Es besteht also zwischen Boden- und Ya das vom 

Zinsfusse unabhängige Verhältnis: ee ee )> ), worin 

a, b (und c) Konstante, u die variable Umtriebszeit a 
und welches zum Vergleiche unserer Näherungs berech- 

B u:.0,op 
nung: Wie gegenüberzustellen ist. Die Koeffi- 

zienten a, b (und c) sind auf Grund von Geldertragstafeln und 
durchschnittlichen Bodenwerten unter Berücksichtigung der 
lokalen Verhältnisse festzusetzen, gegebenenfalls zu prüfen und 
eventuell entsprechend abzuändern. Schiffel hält ®%,,den For- 
meltypus für geeignet, um in jedem Falle zu richtigen Boden- 
werten mit gegebener Rente und landesüblichem Zinsfusse 
zu gelangen“. 

Nach unserer oben vertretenen Grundanschauung erscheint 
gerade der Formeltypus ungeeignet für die Böodenwerts- 
berechnung und: den von uns an eine Bodenwertsformel ge- 
stellten Anforderungen in keiner Weise entsprechend. Aber 
auch die praktische Verwertbarkeit der Schiffelschen Formel 
dünkt uns sehr problematischer Natur. 

Zur Ermittlung der Konstanten a, b (und c) ist die An- 
wendung von ee ins der Zukunftsrechnung 

Ri Ri 

| 0,op 1 nt 1 - nei, FB 

.f.d.g. F. 1908, S, 109. 
‚1.d.g.F. 1908, S. 115ff. 
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ebenso erforderlich, wie dies bezüglich unserer, gerade des- 
halb von Schiffel so heftig bekämpften Rechnungsmethoden 
der Fall ist. Dass aber für die Schiffelsche Formel eine 
weitere unerlässliche Voraussetzung das Vorliegen ortsüblicher 
Waldbodentauschwerte für grössere Komplexe ist, trägt ge- 
wiss auch nicht dazu bei, die Anwendbarkeit derselben zu 
erweitern. Auch mit der Wahl des gegenwärtig landesüblichen 
Leihzinsfusses zur Kapitalisierung der Waldrente der Gegen- 
‘wart können wir uns, wie wir schon früher dargelegt haben, 
nicht einverstanden erklären. Unser ‚forstlicher Zinsfuss“ er- 
scheint uns zu diesem Zwecke richtiger und auch genügend 
begründet. Übrigens könnte man unter der. Schiffelschen Vor- 
aussetzung, dass bereits einwandfreie durchschnittliche Tausch- 
werte für Waldböden sich gebildet haben, den durch- 
schnittlichen ‚forstlichen Zinsfuss“ ja berechnen und 
unter dessen Zugrundelegung das Maximum des Bodenertrags- 
wertes bei bestimmter Wirtschaft ermitteln. Nur so ergäben 
sich dann richtige Vergleichswerte mit den. Schiffel- 
schen Berechnungen. 

Schiffel gibt nun selbst zu,3*) „dass in der Bestimmung 
Br | a 

I as eziehungsweise az! % 

das freie Ermessen eine Rolle spielt. Allein dieser Akt der 
Willkür wird beschränkt durch die Fähigkeit, den Bodenwert 
in gewissen Grenzen nach Anhaltspunkten, welche Kauf, Tausch 
und Schätzung landwirtschaftlich benutzter Grundstücke von 
ähnlicher Beschaffenheit liefern, zu ermitteln. Solche Werte 
sind freilich nicht direkt auf den Waldboden übertragbar, 
weil aus dem Verkaufswerte kleinerer Grundstücke, welche 
etwa zu Arrondierungszwecken erworben werden, nicht auf den 
Bodenwert der an- oder umliegenden grossen Waldfläche ge- 
schlossen werden kann. Immerhin bieten sie einen Anhalts- 
punkt und geben selbst dann einen richtigeren Wert als die 
Bodenerwartungswertformel, wenn sie um das Doppelte und 
Vierfache gemindert werden sollten. Keineswegs wäre es der 
Bodenreinertragslehre gestattet, den Einwand der Willkür zu 
erheben, weil in ihrer Theorie das freie Ermessen bei der An- 
nahme des Zinsfusses und der Zukunftspreise eine sehr be- 
deutende Rolle spielt. Die sichere Bestimmung dieser Grössen 
ist mit weit mehr Schwierigkeiten verbunden und deren Va- 
riation führt zu weit grösseren Unterschieden in den Boden- 
werten als die Variation der Konstanten in der obigen Formel 
d. i. der Verhältnisse B:W und V:W. Keinesfalls wird man 

der Konstanten des Faktors 

%) Z.f.d.g.F. 1908, S. 115 ff. 



mit diesen Formeln bei realen /Ansätzen solche unsinnige Boden- 
werte oder unannehmbare Verhältnisse zwischen Boden- und 
Waldwert erhalten, wie mit der Bodenerwartungswertformel.“ 

Zunächst muss konstatiert werden, dass von „unsinnigen 
oder unannehmbaren‘“ Werten und Wertsverhältnissen unseres 
Erachtens mit Grund nur dann gesprochen werden kann, wenn 
sie. entweder auf unlogischer Basıs beruhen oder bei rich- 
tiger Grundlage auf Einsetzung unsinniger bezw. unannehm- 
barer Grössen. Über die logische Entwicklung und mathe- 
matische Korrektheit unserer Formeln besteht kein Zweifel und 
kein Streit. Was die Rechnungsunterlagen betrifft, so sind 
sie, wie wir soeben feststellen konnten, dieselben, auf welche 
auch Schiffel seine Formel begründet. Liegen aber wirklich 
einwandfreie Tauschwerte für Waldböden vor, so bilden diese 
auch für uns in „gewissen Grenzen“ Anhaltspunkte für die 
Festsetzung eines entsprechenden „forstlichen Zinsfusses“. Bei 
richtiger Einwertung unserer Rechnungsgrundlagen erhalten 
wir demnach aus unseren Formeln logisch begründete, korrekt 
ermittelte und praktisch brauchbare Werte. 

Ob es hingegen hinreichend begründet erscheint — von 
allen sonstigen, grundsätzlich verschiedenen Auffassungen ab- 
gesehen —, den Faktor, mit welchem die Waldrente multi- 
pliziert werden muss, „um in jedem Falle zu richtigen Boden- 
werten mit gegebener Rente und landesüblichem Zinsfusse 

zu gelangen“ als nach obigem Typus der Hyperbelgleichung 
veränderlich anzusehen, d. h. eine indirekte Proportionalität 
zwischen Boden- und Waldwert anzunehmen, ist noch nicht 
genügend nachgewiesen. 

Schiffel fasst also das Verhältnis RER N 
B Re | | 1 RT 1 

w DB > Fa | + | 
d. h. als eine harmonische Reihe auf, abhängig von den Kon- 
stanten a und b, sowie der variablen Umtriebszeit. | 

Martineit®5) nimmt dieses Verhältnis als ein konstantes 
Br 4 

an, indem er w=3 setzt. Dies gilt allerdings nicht all- 

gemein, wie Schiffel. anzunehmen scheint, sondern nur inner- 
halb der nach seiner Methode berechneten „rechnungsmässig 
finanziell günstigsten Umtriebszeiten“, welche mit der tat- 
sächlich günstigsten Umtriebszeit gar nichts zu tun haben 
soll. Sie ist „diejenige, bei welcher das laufende jährliche 
Wertszuw: achsprozent annähernd mit dem landesüblichen Zins- 

er M, Anleitung zur Waldwertsberechnung und Bonitierung von Wal- 
dungen. 1892, S. 74, 29 ff. 



fusse übereinstimmt ..... und fällt im allgemeinen für den 
landesüblichen Zinsfuss von 

4—5% mit der Umtriebszeit von 50—60 Jahren 
3—4% PP) „ »» PR) 60—70 PR) 

- bis 3% PP) „ >) » über 79 „ 

zusammen.“ 
Für diese Umtriebszeiten liefert sie, wie gerade die Schif- 

felschen Berechnungen auf Seite ı1ı3 des Z. f. d. g. F. 1908 
ersehen lassen, bei einem mit 3!/,% kapitalisierten .Wald- 

81 ae 30%. = 85050 mit, 42975, 

39 300 63 400 
| 2 

—= 51350 mit 25675 Mk. keineswegs „ganz unwahrscheinliche 
Resultate“. Die Schiffelsche Kritik dieser Formel scheint also 
von nicht richtigen Voraussetzungen auszugehen, wenn an- 
deres auch wir mit den Martineitschen Ausführungen keines- 
wegs einverstanden sind. 

Was die Riebelsche Formel Bi Ri: (18 — n) betrifft, 

welche also den Multiplikationsfaktor der Waldrente zur Be- 
rechnung des Bodenwertes mit der Umtriebszeit nach dem 
Gesetze einer arithmetischen Reihe erster Ordnung abnehmen 

_  rentierungswerte von 

bezw. bei einem 41/,yoigen Kapitalwerte von 

. lässt und das Verhältnis = = 0,0p° | 18 ne) neben der Um- 

triebszeit auch von dem gewählten Zinsfusse als abhängig an- 
nimmt — analog unserer Berechnungsart —, so soll später 
unter Abschnitt III nochmals kurz darauf zurückgekommen 
werden. 

Unsere Näherungs fol liefert schliesslich das Ver- 
hältnis 

E B u: 0,0p. u - 0,op | 

= | W 1. RE uw— | „u -.(u—1)-(u—2 } ET 
E u : 0,0p 

} Op ET op op Höopt = 
ii a | 1 ! - 

= u— 1 u—1)-w—2 u—| 

l 
9 

- 0,0p""3 + 0,0p"? er 0,op"=! 



die Abhängigkeit vom Zinsfuss und der Umtriebszeit ist hiebei 
eine ziemlich komplizierte; bei Anwendung der ungekürzten, 
korrekten Formeln gestaltet sich das Verhältnis natürlich noch 
weit verwickelter. — 

Schiffel hat für mittlere F ichtenbonitäten die Werte der 
Koeffizienten a und b, bezw. c seiner Formeln bestimmt und 
hiebei folgende spezielle Ausdrücke erhalten: | 

41 | 45, 1 ee Ri: men _ 0,1) 
B u+ 40 ee u 40 

0,0p 0,0p 

Die zweite Formel liefert für u=ı mit der ersten identische 

Werte, nämlich B= 105 d. h. Boden- und Waldwert werden 

in diesem Falle einander gleich; auch unsere Näherungsformel 
lıefert uns diese Beziehung: 

; 1 - 0,op 

Betr lRaop— 1 

Für alle anderen Werte von u ergibt die zweite Formel 
immer etwas kleinere Werte, wie aus folgender Anschreibung 
derselben ersichtlich: ist: 

Ri 

=  Nop-(u+40) a 
Ri 

Bi ® et (45,1 — 4,0 — u 0,1) 

i 

- 0,op (u + 40) 
Hierin wird der Wert 41,1—u:'o,ı für sämtliche Werte 

von u >1 kleiner als 41, d. h. kleiner als der Zähler der sonst 
völlig gleichen Formel I, sodass auch ihr Gesamtwert ein 
kleineres Resultat ergeben muss. Schiffel hat für beide Formeln 

W für sämtliche Zinsfüsse. 

il -u00- 

die Verhältnisse = berechnet); ihr Vergleich mit unserer 

Tabelle auf Seite 86 zeigt deutlich die Verschiedenheiten, 
welche sich für beide Berechnungsarten ergeben. 

Wenn auch die Schiffelschen Ziffern für die Ermittlung 
seiner Konstanten nicht vorliegen, so kann man doch nach 
unserem bekannten Rechnungsverfahren als forstlichen Zins- 
fuss für mittlere Fichtenbonitäten etwa den Wert 2,5—3,0, im 
Durchschnitt 2,75% annehmen, mit welchem die nachfolgende 
Vergleichsrechnung durchgeführt wurde: | 

®) Z.f.d.g.F. 1908, S. 115, 



 Bodenwerte in Kronen (M.) nach den Formeln 

‚ Um- Näherungsverfahren Schiffel 

triebs- |der Bodenreinertrags-Lehre 41 

zeit Base Ri „_. +8 
l,opu — 1 0,0p 

Jahre x 28/4%0 | 2% 31/20) 41/30] 

50 30 700 29400 | 23100 18.000 
60 41792 | ..42 500 33 400 25 900 

70° 38 953 42 900 33 700 26 200 

80 39 289 47 400 40 600 31 600 

90 40 064 53 500 42 000 32 700 

100 z 32759. | 49 100 38 600 30 000 

110 | 30594 51 850 40 700 31 600 

Pe 26 760 51 750 40 700 31 600 

130 = 22 171 | 49 300 38 800 30 200 

Rein theoretisch wäre hienach die 60 jährige Umtriebszeit 
die vorteilhafteste; in praxi würde aber wohl das zweite Maxi- 
mum im Jahre 90 als massgebende Umtriebszeit — unbeschadet 
unseres Prinzips — zu wählen sein, da der Bodenwertsunter- 
schied nur ein mässiger ist und zu seiner Berechnung ohne- 
dies nur ein Näherungsverfahren angewendet wurde. Der 
Wert mit rund 40000 Mk. d. i. pro ha 400 Mk. dürfte wohl 
kein „unsinniges und unannehmbares“ Resultat bedeuten. 
Übrigens soll hier zur Vermeidung eventueller Missverständ- 
nisse ausdrücklich erwähnt sein, dass die nur vergleichs- 
weise durchgeführte Berechnung nach unserem Verfahren 
nicht völlig korrekt ist, weil wir selbst bei der Näherungs- 

rechnung nach B=W- En 2 nicht ohne weiteres — wie 
x $ > 5 — . 

= SE A 
geschehen — W= setzen dürfen, sondern nur wen ; 

0,0 0,op 
für welchen Wert obige Näherungsformel abgeleitet ist.8”) Da 
jedoch genauere Angaben für das vorliegende Beispiel von 

Ri 
®#") Hönlinger hält die Formel mas nach welcher die obenstehenden ‚opu — 

Werte berechnet wurden, für eine korrekte Formel des Bodenwertes 
einer normalen Betriebsklasse; dass dies unzulässig ist, soll später nach- 
gewiesen werden. 



Schiffel nicht angeführt sind und es sich nur um einen allge- 
meinen Vergleich der nach beiden (Näherungs-) Verfahren 
ermittelten Werte handeln soll, dürften die obigen Werte diesem 
ihrem Zwecke genügen. 

Genaue Werte liefern nur unsere ungekürzten Formeln, 
die aber auch richtig angewendet werden müssen. 

Schiffel berechnet (Z. f. d. g. F. 1908, S. 101) die Boden- 
werte der „Bodenrentenlehre‘ nach der Formel: 

Ar (Au—+2%Dn) — c- 1,op“ Se 

l,op"— 1 
statt nach | 

p_ Mu + 3Dn - 1,0pu m — c. l,op" x 

l,op" — 1 | 
was prinzipiellunrichtig ist. Diese Bodenwerte müssen 
unter allen Umständen zu klein werden, weil sie die Zeit des 
Einganges der Durchforstungen und deren Verzinsung nicht 
berücksichtigen. In gleicher Weise muss dann natürlich auch 
ihre Differenz mit dem Waldrentierungswerte, der richtig 
7) Au tr2Dn)— c—uv 

0,op | 
für den Normalvorrat ergeben. Auf Grund solcher unrichtiger 
Rechnungsstellungen dürfen aber allgemein gültige Behaup- 
tungen nicht aufgestellt werden, zumal wenn versäumt wird, 
auf das Näherungsweise der Berechnung hinzuweisen. 

Nehmen wir das für p=2,5%0 berechnete Beispiel, so be- 
trägt der Bodenwert nicht, wie ihn Schiffel berechnet: 

9000 — 80 - 1,0251% 14 B = 100 - ( ir - 08) - 18500 Mk, 
sondern, wenn wir &Dn mit 2000 Mk. veranschlagen und als 
durchschnittliche Eingangszeit das Jahr 70 annehmen — ge- 

’ 

berechnet wurde, zu grosse Werte 

wiss mässige Ansätze für unsere Verrechnungsweise — etwa: 

B=100. 7000 -——-2000 . 1,025°° — 80 .1,025:0% 14 

2% | 1,025100 — | 0,025 
= 38800 Mk, 

d. i. über 100% mehr als nach der Schiffelschen Berechnungs- 
weise. Selbstverständlich kann auch dieser Wert keine völlig 
sichere Ziffer darstellen, dazu fehlen die nötigen Rechnungs- 
unterlagen. Immerhin verstösst aber die letztere Berechnung 
nicht gegen unser Prinzip, auch entsprechen ihre Resultate _ 
den nach unseren genauen Formeln ermittelten Werten weit 
besser als die ersteren. — 

Der Holzvorrat berechnet sich nach der Schiffelschen 
Methode als 



a En) >» 

2, von uns — normale Da der Waldwert W= 
7 

Verhältnisse vorausgesetzt — als richtig anerkannt wird (aller- 
dings nur bei entsprechender Zinsfusswahl!), so gilt für die 
Differenz zwischen diesem richtigen Werte und dem von uns 
prinzipiell abgelehnten Schiffelschen Bodenwerteanalog,d.h. 

- in entgegengesetzter Richtung das Gleiche, was bezüglich des 
letzteren gesagt wurde. 

Dasselbe muss auch bezüglich der Schiffelschen Boden- 
bewertung für einzelne Altersstufen oder für die Flächenein- 
heit als 

B- Be bezw. B=- Ri ; ven: 
0,op u ag 0,op-u \u+b 

gesagt werden, sowie bezüglich der Anwendung dieser For- 
meln für isolierte oder isoliert gedacht Bestände. 

Die Schiffelsche Berechnungsart entspricht unseren Grund- 
auffassungen in keiner Weise und bildet kein Mittel zur Er- 
kennung der Rentabilität der Wirtschaft in unserem Sinne. 
Wir können sie deshalb theoretisch nicht anerkennen und 
halten sie auch für die Praxis als ungeeignet, da ihre Werte 
mit genügender Sicherheit nur auf Grund gegendüblicher 
Tauschwerte für Waldböden ermittelt werden können, in diesem 
Falle aber völlig entbehrlich sind und nur auf Umwegen zu 
einem vorher bereits unterlegten Resultate führen. Nachdem 
jedoch einwandfreie Tauschwerte für Waldböden grösserer 
Komplexe nur selten vorliegen dürften, ausserdem die Be- 
nützung des reinen Bodenwertes als Rentabilitätsweiser im 
Sinne der Grundrententheorie eine Ertragswertsmethode 
voraussetzt, kann auch unsere Bodenwertsformel nicht aufge- 
geben werden. Auch als richtige Näherungswerte 
können nur solche Anspruch auf Gültigkeit erheben, welche 
dem Prinzipe der Bodenreinertragslehre entsprechen, also 
etwa: 

Se e) USW. 

ee opt 
1,op"—1 l,op" — 1 

2. Bu= 1 (:Hönlinger B Irre Bi önlinger 

‚3. Bu=Ri. (18-5) (: Riebel :). 

Die Wahl des Zinsfusses hat hiebei unseren Grundsätzen 
zu entsprechen, falls wir im Zähler Gegenwartswerte einsetzen. 

7 
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Wo durchschnittliche Waldbodenwerte vorliegen, kön- 
nen sie für die Berechnung des ‚„forstlichen Zinsfusses‘‘ wert- 
volle Anhaltspunkte liefern. = RR 

2.Berechnung des Boden-, Holzvorrats- und 
Waldwertes nach der Verkaufs- oder Tausch- 
wertsmethode und Vergleich mit dem Schiffel- 
schen Rentierungswertsverfahren für obige 

= Werte. 

Als Grundlagen für unsere Berechnungen wählen wir die- | 2 
selben, welche Schiffel für sein Beispiel (Z. f. d. 8. RB}, 
angenommen hat. 

140 ft.) 

I. ER SÄEALREN, | 

Geldertrag für 1 ha Auf die u prolongierte _ 
ER Summe der Zwischen- 

Abtriebs- | Zwischen- I4rijebs- Zins- | nutzungen — ZDn - 1,opun 

im Alter ertrag ertrag RT fuss | bei nebi- beip—2,75°)o für 
Zeh ee A gen Zins- sämtliche Um- 
gr es füssen triebszeiten 

Jahre Kronen (Mk.) Jahre | °Je Kronen (Mk.) 

25 -— 80 — = — —. 

30 780 —_ 30 0,87 84 92 

35 _ 110 En _ — 

40 1 560 — 40 1,8 225 247 

45 — 270 — == _ = 

50 2 530 — 50 2,4 606 634 

55 — 340 -_ E= — _ 

60 4 400 _ 60 3,3 1 339 1219 

65 _ 360 _— u —_ _ 

70 7 100 — 70 3,6 2 432 2011 

75 _- 400 _- == — — 

80 9 100 _ 80 3,3 3615 3 096 

85 u 460 _— — — — 

90 10 100 — 90 2,7 4 510 4 606 

95 — 500 _ E= — _ 

100 13 400 n— 100 2,8 6 722 6 590 

105 — 500 — — _ — 

110 14 400 — 110 2,4 7 843 9 214 

115 —_ 400 — _ — _ 

120 16 000 _ 120 2,1 8 964 12 544 

Die Kulturkosten 

veransc hlagt, 

werden mit 80 K (Mk.), die jährlichen 
Betriebs- und Verwaltungsauslagen mit 15 K (Mk.) für I ha 
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 Schiffel hat zu diesem Behufe zur leichteren Berechnung 
je 10 Altersstufen in eine Altersklasse zusammengefasst, diese 
mit dem arithmetischen Mittel aus den Werten der beiden 
Grenzstufen bewertet, den erhaltenen Wert mit der Anzahl der 
Altersstufen multipliziert und von diesem Betrage noch den 
‘Wert der jeweils letzten Altersstufen in Abzug gebracht. Die 
jüngsten zwei Altersklassen wurden annähernd als Kostenwerte 
berechnet. Allgemein ausgedrückt wurde also berechnet: 

Nvt= (HRızu er Res 10 — Au] - . 
2 

Es ergibt sich — die einzelne Altersstufe zu ı ha ange- 
setzt: — als | | 

= Wertder _ onen Altersklassg. ... = 1240 K.(M.) 
»r 2 21720 P}) BF) ra == .. 2240 5 

BEER 90 21—30 „ » EINER ara 5400 3 

» „ 3,749: 77,5 | „ 0... == 7 11700 En 

» » 41-50 arg = 2.0. = 20500 45 

„ „ 51—60 » » Sr 34600 „» 

re | A 61—70 » » = 57500 sy 

E35 RE 71—80 023g 4 —= 81100 5 

» » 51 —90 ». » Be 96000 5 

nn RR 91—-100 » 38 PER N I 17500 = 

N IOT LIDO ;;, x 2239000 
ER) 3, 3151204, Te —=152000  $,, 

3. Tauschwert des Bodens. 

Der Bodenwert wurde von Schiffel auf Grund vergleichen- 
der lokaler Erhebungen mit 1000 K pro ı ha, somit für die 
100 ha grosse Betriebsklasse auf 100000 K eingeschätzt. 

4. Waldrentierungswerte. 

Die Waldrentierungswerte wurden auf Grund der unter 1. 
4 .niedergelegten Ansätze berechnet nach der bekannten Formel: 

SR. ae ern. 
(0,0p u 

Br; Wertsansätze nach der Bodenreinertrags- 
TEHhr6, 

Die Bodenwerte wurden unter Zugrundelegung der obigen 
Geldertragstafel nach unserer Ertragswertsformel berechnet als 

On LaDn: Kap. ec | 

Be a ( au IE 
“ | | 7* 



io 

Als Zinsfüsse wurden einmal jeweils die bei der betreffen- 
den Umtriebszeit realisierten VETZADSNBESDISENE zugrunde ge-. 
legt, berechnet nach 

= ; Ru 

P” 52. Boden- —- Holzvorrats-Iauschwert 

sodann als wahrscheinlichster ‚forstlicher Zinsfuss“ 2,75% für 
sämtliche Umtriebszeiten.° Der zugehörige Normalvorratswert 
ergibt sich als Differenz zwischen Waldrentierungswert und 
Bodenertragswert der u Altersstufen. 

o6:Schiifelsche Werte 
Die Schiffelschen Bodenwerte wurden unter Anwendung 

Ru 41 
der Formel: Be dop' 240 ermittelt, die Normalvorrats- 

werte ebenso wie unter 5. als Ergänzungsbeträge zum Wald- 
rentierungswerte. Als Zinsfuss wurde der ‚„Schiffelsche“ zu 
4% und zum Vergleich auch der unter 5. bezeichnete in Rech- 
nung gestellt. 

Auf Grund dieser Daten erhalten wir folgende Vergleichs- 
werte: 

: 100, € 

(Tabelle siehe nächste Seite.) 

Die Schiffelsche Formel — p=4% — liefert, wie ersicht- 
lich, den Bodenrentierungswert in annähernd gleicher Höhe 
mit dem Verkaufswerte vom 70. Jahre ab. Die Waldrentie- 
rungswerte und demgemäss auch die Normalvorratswerte be- 
rechnen sich aber ganz wesentlich niedriger als die 
„wirklichen Verkaufswerte“, wenn der von Schiffel grundsätz- 
lich geforderte landesübliche Zinsfuss zu 4% eingesetzt wird. 

Die Konstanten der Schiffelschen Formel scheinen nicht 
unrichtig gewählt zu sein, weil die Bodenwerte vom 70. Jahre 
an die gewünschten Werte liefern und Schiffel die gleiche 
Formel bei dem vorliegenden Beispiele selbst zum Vergleiche 
heranzieht (l. c. S. 145 Fussnote). In diesem Falle hält aber 
Schiffel seine Formel#®) ‚für geeignet, um in jedem Falle zu 
richtigen Bodenwerten mit gegebener Rente und landes-: 
üblichem Zinsfusse zu gelangen‘. Bezüglich des Normalvor- 
ratswertes sagt Schiffel (Z. f.d. g. F. 1908, S. 319): „Mein 
Normalvorratswert soll so gross oder nur um ein geringes 
kleiner sein als der Verkaufswert; dagegen schätze ich im letz- 
teren Falle den Bodenwert höher ein, sodass der Waldwert 
dabei nicht zu kurz kommt.‘ Im vorliegenden Beispiele liefert 
die Schiffelsche Formel nun zwar für die praktisch in Betracht 
kommenden Umtriebszeiten entsprechende Bodentauschwerte; 

®s) Z.f.d.g.F. 1908, S, 115. 
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ihre Höhe geht aber A conto des Gesamtwaldwertes und des 
Normalvorratswertes, der sich bei 4 piger Verzinsunggegenüber 
den Verkaufswerten offenbar viel zu niedrig (z. T. um über 
300000 Mk. zu klein!) berechnet. Nach Schiffels Ansicht ist 
damit allerdings 8%),,nur bewiesen, dass der Waldwert, nicht 
der Zinsfuss zu hoch eingeschätzt ist‘; . - Demnach . hätte 
also dann die ganze Verkaufswertsberechnung keinen prak- 
tischen Wert. Das möchten wir jedoch nicht behaupten, wenn 
anders Schiffel — was wohl angenommen werden darf — für 
die Tauschwertsberechnung des Holzvorrates und Bodens ent- 
sprechende Werte zugrunde gelegt hat. Dieselben haben viel- 
mehr — trotz der ihnen anhaftenden Mängel theoretischer 
und praktischer Natur — als Minimalwert für den Ver- 
käufer immerhin eine gewisse Bedeutung und Berechtigung. 

Glaubt Schiffel wirklich, der Besitzer einer den obigen Ver- 
hältnissen entsprechenden im ı2o jährigen Umtriebe bewirt- 
schafteten Betriebsklasse würde seinen Wald um 365 375 Mk. 
veräussern, wenn er allein den Holzvorratswert der über 90- 
jährigen Bestände zu 

= (117 500 -- 139000 —- 152000 — 16000) = 327083 Mk. 
und deren Bodenwert zu 30. TO000- n = 25.0007, 

ihren Gesamtwert also zu 352083 ,, 

veranschlagen darf. Er würde nach diesem Verfahren ca. °/a 
seiner Gesamtwaldfläche d.i.75 ha mitsamt dem aufstockenden 
Holzvorrate in normaler Altersabstufung von 1—-gojährigen 
Beständen direkt verschenken! Es geht doch gerade aus 
diesem Beispiele zur Evidenz hervor, dass eine Verzinsungs- 
forderung der Waldwirtschaft von 4%, wenn auch keine „un- 
sinnigen“, so doch unannehmbare und für die Praxis völlig 
unbrauchbare Werte liefert. 

Die obigen, nach der Bödenreinerka aa ei abgelei- 
teten Werte sind zunächst unter Zugrundelegung der bei der 
betreffenden Wirtschaft realisierten Verzinsung ermittelt wor- 
den, ein Verfahren, das unserem Prinzipe durchaus nicht wider- 
spricht. Sie könnten daher an und für sich für Waldwerts- 
berechnungszwecke volle Gültigkeit beanspruchen, 
lassen aber nicht ersehen, ob die mit den betreffenden Zins- 
füssen ermittelten Bodenertragswerte auch Maximalwerte sind, 
d. h. ob die bei der betreffenden Verzinsungsforderung sich 
ergebende ‘finanzielle Umtriebszeit eingehalten ist. Da sie 

18) Z.f.d.‘g.F. 1908, S. 109, 
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| jedoch den Waldwert — zur Bestimmung des p= — 100 — 

schon als bekannt voraussetzen, kommt ihnen für diePraxis 
keinerlei Bedeutung zu. 

Den praktischen Anforderungen der Wertserhebung wie 
auch der Rentabilitätsuntersuchung und der Umtriebszeitbe- 
gründung werden die nach unserer Methode unter Zugrunde- 
legung eines Wirtschaftszinsfusses von 2,5—3% — oben für 
2,75% — berechneten Werte gerecht. Sie lassen die Wahl 
zwischen der 70—80o-, in praxi eventuell sogar noch der 
90— 100 jährigen Umtriebszeit zu und liefern für diese auch 
praktisch sehr wohl brauchbare Werte. — 

Ist der Bodenwert für grössere, Waldkomplexe, die in 
einer dem Durchschnitte nach bekannten Umtriebszeit bewirt- 
schaftet werden, wirklich einwandfrei und hinreichend genau 
unmittelbar einzuschätzen, so widerspricht es unserem “Prin- 
zipe keineswegs, auf Grund der in der massgebenden Ertrags- 

.tafel niedergelegten Ziffern und des gegebenen Bodenwertes 
und durchschnittlichen Umtriebes das ‚„forstliche Verzinsungs- 
prozent‘ zu berechnen. 

Wir benützen zu diesem Zwecke am einfachsten die 
Näherungsmethode der Regula falsi und setzen dement- 
sprechend FE 

| | - (1,0x!— 1) — Au— &Dn  1,ox""—c: 1,ox® 

=f(&)=0. 
In dieser Gleichung sind sodann alle Werte bis auf x 

bekannt und kann sonach x näherungsweise ermittelt werden 

‚ worin & und &ı Wurzeln der obigen 

Gleichung (x) — 0 bedeuten und f(«) und f(aı) entgegenge- 
setzte Vorzeichen annehmen müssen. 

Nehmen wir z. B. den Wert für ı ha Waldboden mit 
1000 Mk. an und ermitteln für die durchschnittlich eingehaltene 
80 jährige Umtriebszeit auf Grund unserer Geldertragstafel für 
4 = 2,5% und a, — 3,0% die zugehörigen Werte f(&) und 
f(@,), so erhalten wir: 

ne £f(& )=— 1475. 
2280, £(a)=-+ 289. 

und hieraus als Ra a für 
2,0039: 145 738 
a ee 2,5 + 0,16896 



Um einen noch genaueren Wert zu erhalten, kann man hei 
spielsweise weiter as für: = 

M— — 2,68. fu)=— 79. 
a2 — 2,69. fe)=— 7. 

— 2,70. f(s)=-+ 79. 

Als N ee & > Os a wir hieraus 
1 

p=2,68-4+ 2 ya D-26842 - 2,69 

Die analoge Untersuchung a “ und a, ergibt für 

p = 2,69 + nr mt 2,69081396 - 

Ähnliche Werte liefert uns auch die Newtonsche Nähe- 
rungsmethode.?0) — Hat man durch Probieren gefunden, dass 
pı annähernd eine Wurzel der Gleichung 

Au + &Dn - 1,0p!=? — c- 1,0p" v 
Bu= 1,op —1 Be ... 

oder auch: 
f (p) =Bu - 1,0p" — Bu — (Au 7 2Dn. l,op"”)+c-1 ‚op° 

v-(1,0p"— 1) = 

F 0,0p 0% 

so muss man an p; noch eine Korrektion anbringen, um einen 
genaueren Wert p’ für obige Bedingungsgleichung zu erhalten. 
Diese erste Korrektion ergibt sich nach der Newtonschen 
Näherungsmethode als 

wobei f(p,) die für p, entwickelte Funktion und ep) deren 
Differentialquotienten bedeutet. Genügt der Wert P=p,-Fy 
den Anforderungen noch nicht, so kann die ganze Operation 
mit diesem Werte nochmals wiederholt werden u..8=2,. bis 
man ein hinreichend genaues Resultat für p ermittelt hat. 

Wählen wir vergleichshalber wieder das vorige Beispiel, so 
finden wir — für p,=2,5% — als Funktion von 1,0p, ent- 
wickelt (welche bei Einführung des genauen p gleich o werden 
müsste) : 
f (1,opı)=Bu 1 an — Bu!— "(Au ZDn - 1,0pı") 4 c- 1,0pı% 

Su en 1) (=0) = 1000 . 7,210 — 1000 — (9100 + 2888) 
+ 50 - 7,210. —+- 600 - 6,210 = — 1475 

®°) Siehe auch Heyer-Wimmenauer, Waldwertrechnung, S. 18/19, 
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f(1,opı) =u : Bu - 1,0pı""! ae -—n) &Dn - 1,0pı"="=1 En ce: 
= (1,opı —1):u-v- 1,0p""!— v- (1,opı"—1)- 1 

u—1 

Bap m: (1,opı — 1)? 
=80 - 1000 - 7,034 — 78481 1.80. 80 - 7,0344 
0,025 - 80 . 15 - 7,034 — 15 - 6,210 

= + 0,0020547 , d. h. p‘= 2,5 + 0,20547 =2,70547 - 
= 1475 

© 717878 
Wir hätten sonach einen Zinsfuss von ungefähr 2,7% 

unseren Waldwertsberechnungen für obige Ertragsverhältnisse 
zugrunde zu legen und würden dann — den Voraussetzungen 
entsprechend — für die Sojährige Umtriebszeit den Boden- 
ertragswertt von ca. 1000 Mk. (bei richtigem pgenau 
= 1000 Mk.) für ı ha erhalten. Dieser braucht aber bei dem 
für eine beliebige, durchschnittliche Umtriebszeit ermittelten 
Zinsfusse kein Maximalwert zu sein; vielmehr wäre das MaxIı- 
mum im Sinne der finanziellen Umtriebsbestimmung erst durch 
Probieren zu ermitteln. 

Für p=2,7 erhielten wir auf Grund unserer Geldertrags- 
tafel zum Beispiel für 

u=60:By„= 844 Mk. 

u=70:B„ =109 „, 
u = 80: Bo = 1068 ,„ bei genauem p : 1000 Mk. 

Wesentlich einfacher gestaltet sich natürlich die Rechnung, 
wenn man D und V ausser Ansatz lässt. Als Näherungs- 
methode zur ungefähren Ermittlung des ‚forstlichen 
Zinsfusses‘“ bei bekanntem Waldbodenwerte verdient diese Be- 
rechnung unseres Erachtens wegen ihrer Einfachheit für die 
Praxis den Vorzug. 

Aus der Gleichung 

Bu= ae an folgt: (Bu + c).1,0op"= Au + Bu und hieraus: 
l,op" — 1 

| ke Au+Bu 

un 4 c 
Diese Gleichung liefert für obige Annahmen 

- 9100 + 1000 80 —_ = 0 Kopers 1000 & 80 und p = 2,83°]o, 

also immerhin einen hinreichend sicheren, wenn auch etwas 
zu grossen Näherungswert. 

Obige Berechnungen zeigen uns deutlich, dass wir als 
 Wirtschaftszinsfuss ungefähr 2,75% fordern dürfen. Ein 
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höheres Rentierungsprozent ist nicht erreichbar, wenn wir den 
Bodenwert von vorneherein mit ca. Iooo Mk. für Tr ha fest- 

setzen und die Bestände korrekt und richtig nach ihren wir 
schaftlichen Werten veranschlagen. Die hiefür sich ergeben- 
den Ziffern mögen in der obigen Tabelle (S. 101) ersehen 
werden. Sie entsprechen den Bedürfnissen der Praxis jeden- 
falls wesentlich besser als die auf Grund der Schiffelschen 
Formeln für einen Zinsfuss von .3,5—4,5, im Mittel 4% 'be- 
rechneten Werte und geben für Rentabilitäts- und Umtriebs- 
untersuchungen auch in der Praxis sehr wohl brauchbare An- 
haltspunkte. | 

C) Theoretische Einwände Schiffels gegen die 

Bodenreinertragslehre. 

B 

Die mathematische Korrektheit und Richtigkeit der 
Entwicklung unserer Bodenertragswerts-, Bestandserwartungs- 
und -kostenwertsformeln wird von Schiffel — für den aussetzen- 
den Betrieb — völlig anerkannt. In Nr. ı des Jahrgangs 1908 
der „Österreichischen Forst- und Jagdzeitung‘ sagt er aus- 
drücklich: „Wer von den Annahmen der Bodenreinertrags- 
lehre ausgeht, muss zu ihren Folgerungen gelangen.“ 

Was aber die ‚Annahmen‘ oder Grundlagen unserer 
Theorie betrifft, so wurde unter Abschnitt A (a. a. O.) das 
Nötige bereits erörtert und soll deshalb hier nur nochmals 
darauf verwiesen werden. 

Eine Diskussion der mathematischen Richtigkeit kann = 
hierorts füglich erspart bleiben, weil gegensätzliche Anschau- 
ungen in dieser Beziehung nicht vorliegen. Die Einsetzung 
eingeschätzter Zukunfts- bezw. ermittelter Vergangenheits- 
werte?!) in unsere Formeln unter Beibehaltung des dieser Zeit 
entsprechenden landesüblichen Zinsfusses — Durch- 
schnittswerte vorausgesetzt — widerspricht unserem Prinzipe 
durchaus nicht. Wir berücksichtigen eben in der Regel die 
Preisbildung durch Wahl eines entsprechenden Zinsfusses und 
und setzen dafür im übrigen Gegenwartswerte ein. Dass bei 
einer durchschnittlichen Preiszunahme um t% bei Einsetzung 
der Gegenwartspreise als Kapitalisierungszinsfus f an- 
nähernd gleich p—t zu setzen ist, wobei p den derzeitigen 
landesüblichen Zinsfuss bedeutet, wurde schon wiederholt nach- 

9) Z.f.d.g.F.1908, S, 117£. 
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 gewiesen.92?) Übrigens soll in einem späteren Abschnitt noch- 
mals auf diese Frage eingegangen werden. 

2; 

Was die Verrechnung der Verwaltungs- und 
Kulturkosten bezw. deren durchschnittliche Verteilung 
nach der Fläche betrifft,??) so haben wir unsere diesbezüglichen 
Ansichten bereits unter Abschnitt I, S. 48 ff., niedergelegt. 

Nach Schiffel ist nun die Bodenerwartungswertsformel für 
‚die Ermittlung des Bodenwertes in der jährlich nachhaltig be- 
wirtschafteten Betriebsklasse auch aus dem Grunde unbrauch- 
bar, weil %),den Kulturkosten, jährlichen Ausgaben und Ein- 
nahmen im Nachhaltsbetriebe eine ganz andere Art der Ver- 
rechnung zukommt als im aussetzenden Betriebe‘. 

Mit unserer Auffassung der Betriebsklasse als Summe von 
jeweils im aussetzenden Betriebe bewirtschafteten Einzelbestän- 
den ist diese Schiffelsche Anschauung an sich nicht vereinbar 

- und ein in dieser Beziehung konstatierter Unterschied in der Be- 
urteilung und Verrechnung dieser Beträge u. E. nicht begründet. 

Der Unterschied zwischen der Schiffelschen und unserer 
diesbezüglichen Auffassung beruht aber auch darauf, dass 
Schiffe! Boden und Holzvorrat als gleichartige Kapitalien be- 
trachtet, während wir von sämtlichen in der Forstwirtschaft 
investierten Kapitalien eine feste Verzinsung verlangen 
mit Ausnahme des Bodens, von dem wir eine höchstmög- 
licheRenteerwirtschaften wollen. So sagt Schiffel :*) 
„Ich vermag mir nicht vorzustellen, weshalb die Erhöhung der 
Verwaltungskosten den Bodenwert allein belasten soll. 
Nach meiner Meinung trifft die Verminderung der Waldrente, 
welche durch die Erhöhung der Verwaltungskosten eintritt, 
den Waldwert, d. h. den Bodenwert ganz in demselben Ver- 
hältnisse wie den Holzvorratswert. Die Bodenwertstheorie lässt 
aber den Vorratswert unberührt; sie ändert den Produktions- 
aufwand nicht, denn in dem gleichen Masse, in welchem V 
grösser geworden ist, macht sie B kleiner. ..... „Diese Art 
des Einflusses der jährlichen Ausgaben ist nach meiner An- 
sicht beim Nachaltsbetriebe auch theoretisch 
unzulässig, weil eine jährliche Ausgabe die jährliche 

92) Siehe Heyer-Wimmenauer, Waldwertrechnung, S. 46 ff, 
„  Endres, Waldwertrechnung, S. 36 f. 

Lehr in Loreys Handbuch der Forstwissenschaft (2. Auflage), Band III, 
8. 95f. 

») Z.f.d.g.F. 1904, S. 283 f. 
%) Z.f.d.g.F. 1904, S. 148. 



Waldrente und damit auch den ganzen Waldwert und nicht 
den Bodenwert allein beeinflusst.“ 

Die Aufstellung unserer Bodenertragswertsformeln erklärt 
nun aber Schiffel selbst als mathematisch korrekt und richtig. 
Nimmt man nun — wie wir es tun — zwischen aussetzendem 
und jährlichem Nachhaltsbetriebe keinen prinzipiellen Unter- 
schied an, so müssen wir geradezu zu unserer Verrechnung 
kommen. 

Die korrekte Formel für den Bestandikotenner ist — bei 
Ausserachtlassung der D — 

HK„=(B+V). (l1,op"— 1)+.c . 1,0p"” 

Diese Formel zeigt uns nur, dass bei gleichem a 
tionsaufwande, zu welchem auch B zu rechnen ist, die Be- 
standskostenwerte gleichbleiben und somit auch die Kosten- 
werte des Normalvorrates einer Betriebsklasse, dessen ab- 
weichende Beurteilung gegenüber dem Einzelbestandswerte wir 
oben als korrekt nicht anzuerkennen vermochten. 

Die Formel: 
Da Au—c- hop" x, 

1,op"— 1 

lässt aber ihrerseits deutlich ersehen, dass die Grösse des 
Bodenertragswertes Bu von der Höhe des Verwaltungskosten- 
kapitales V abhängig ist, dass demnach mit steigendem V 
cet. par. der Wert Bu geringer werden muss, und zwar um 

den ganzen Differenzbetrag nn = 025 - Der Bodenbrutto- 

wert Bu—-V bleibt aber hiebei immer der gleiche. Nachdem 
aber dieser massgebend ist für die Berechnung der Be- 
standskosten- und Erwartungswerte, ist ohne weiteres ersicht-. 
lich, dass die Verwaltungskosten auf die Grösse der wirtschaft- 
lichen Bestandswerte überhaupt keinen Einfluss haben kön- 
nen. Eine teilweise nochmalige Verrechnung dieses Betrages 
auf den Vorratswert wäre demnach unrichtig, eine Verteilung 
auf B und H aber unserer prinzipiellen Auffassung wider- 
sprechend. Eine Inkonsequenz oder unlogische Verrechnungs- 
weise können wir also bei unserer Methode nicht wahrnehmen. 

Übrigens kommt auch bei der obigen Forderung Schiffel 
in Zwiespalt zwischen der Berechnung des Normalvorratswertes 
nach seinerFormel und der anderweitig begutachteten nach 
dem Verkaufswerte. Berechnet man den Bestandswert 
— oder auch den Normalvorrats- und wirklichen Vorratswert — 
als Verkaufswert, so erhält man hiefür einen gewissen Betrag, 
der lediglich von der Masse und Beschaffenheit des vorhan- 
denen Holzes und den angenommenen Verkaufspreisen abhän- 



gig ist. Diese beiden Grössen ändern sich aber doch nicht im 
 allermindesten, wenn der Waldbesitzer in Zukunft höhere, 

für die Preisbildung irrelevante Kosten für seinen Betrieb 
auszugeben hat, mit Schiffel vorausgesetzt, dass die Produk- 
tionskosten als Preisbestimmungsgrund für die Forstprodukte 
nicht in Betracht kommen dürfen. 

Fasst man nun mit Schiffel den Holzvorrats- und Boden- 
wert als in einem bestimmten Zeitpunkte unveränderlich ge- 
gebene Grössen — Verkaufswerte — auf, dann muss auch not- 
gedrungen die Summe H — B = W, eine konstante Grösse 
sein, obwohl bei schwankenden jährlichen Ausgaben z. B. 
vı>v, die Waldrente R eine verschiedene werden kann. Stellt 
man nun W und R als im obigen Sinne zu ermittelnde Werte 
in Rechnung, so muss eben bei Veränderung von R ein anderer 
Rentierungszinsfuss p gewählt werden entsprechend der Glei-. 

chung pP - 100 = const. X R. Dieser Auffassung wider- 
w 

spricht aber die anderweitige Forderung Schiffels, aus der 
variabelen Waldrente beikonstantem Zinsfusse verschie- 
dene Waldwerte und aus diesen gemäss seiner empirischen 
Formel variabele Werte für B und H zu berechnen. 

Entweder man rechnet nach Verkaufswerten, dann 
kann man der Schiffelschen Formel einen praktischen 
Wert nicht beimessen, oder aber man rechnet nach der 
letzteren, dann ist die Forderung der Waldwertsbestimmung 
aus den „reellen“ Verkaufswerten unhaltbar; denn die Schiffel- 
sche Formel liefert, wie oben nachgewiesen werden Konnte, 
bei dem grundsätzlich geforderten landesüblichen Zinsfusse 
weder „reelle‘‘ Gesamtwaldwerte, noch entsprechen deren Sum- 
manden B— H den Verkaufswerten der Praxis. EinNeben- 
einanderbestehen der beiden völlig verschiedenen Werts- 
 ermittlungsmethoden erscheint ausgeschlossen. _ 

Bezüglich unserer VerrechnungderKulturkosten 
wurde unter Abschnitt I, S. 48ff., schon Näheres ausgeführt. 
Schiffel äussert nun folgende Ansicht :®) „Die Wirkung der 
Kulturkosten sollte sich — da im Nachhaltsbetriebe diese 
Kosten jährlich verausgabt werden — ganz in der gleichen 
Weise äussern wie die der Verwaltungskosten. Die Boden- 
rentenlehre gelangt jedoch zu anderen Resultaten. ....... 
Der Bodenwert wird durch die Verringerung der Kulturkosten, 
wie es ganz natürlich erscheint, erhöht. Der Vorratswert bleibt 
jedoch nicht mehr unverändert, sondern erfährt eine Ermässi- 
gung“, weil eben die Erhöhung des Bodenwertes im Waldwerte 

»5) Z.f.d.g.F. 1908, S. 148 £, 



nicht zum vollen Ausdrucke gelangt. „Die Verminderung der 
Kulturkosten hat also die höchst sonderbare Folge, dass da- 
durch der Boden- und Waldwert erhöht, der Holzvorratswert 
vermindert wird, während die eine gleiche Wirkung äussern 
sollenden Verwaltungskosten den Bodenwert allein berühren. 
eg: Tatsächlich geschieht jedoch im Nachhaltsbetriebe 
durch die Variation jährlicher Ausgaben und Einnahmen nichts 
anderes als dass die Waldrente erhöht oder ermässigt und 
damit der Waldwert geändert wird. Will man die Werts- 
veränderung auch im Boden- und Holzvorratswerte darstellen, 
so müssen im Nachhaltsbetriebe auch beide Teile des Wald- 
wertes gleichmässig im Verhältnisse ihres Wertes zum 
Waldwerte erhöht oder erniedrigt werden.“ 

Auch mit dieser Auffassung können wir uns nicht ein- 
verstanden erklären. Die korrekte Ableitung unserer ‘Formeln 
muss zu logisch unanfechtbaren Resultaten führen und der 
Nachhaltsbetrieb, scil. Jährliche Nachhaltsbetrieb ist bezüg- 
lich seiner Grundlagen nicht anders zu beurteilen als der aus- 
setzende Betrieb. 

Die im jährlichen Nachhaltsbetriebe verausgabten u-v 
und c sind aber keineswegs — wie Schiffel annimmt — rech- 
nerisch gleicher Natur. Die u-v werden allerdings für die 
gesamte Betriebsklasse, somit nach unserer durchschnittlichen 
Verrechnung für je ı ha v ausgegeben. Die jährlichen Kultur- 
kosten c hingegen sind nicht jeweils a conto der ganzen Be- 
triebsklasse zu setzen, sondern nur den betreffenden neukulti- 
vierten Flächen zur Last zu legen. Die ‚höchst sonderbare 
Folge‘ der Verrechnung der Kulturkosten findet aus den ein- 
wandfrei entwickelten Formeln für Bu und HKm ihre logische 
Erklärung. Eine richtige Verrechnung muss für die 
Kulturkosten als u-jährig periodische Ausgabe für dieselbe 
Fläche naturgemäss andere Resultate ergeben als für die nicht 
vergleichsfähigen Verwaltungskosten, welche für die gleiche. 
Fläche jährlich in der durchschnittlichen Höhe v ausgegeben 
werden und daher am Schlusse der Umtriebszeit auf den Betrag 
v-(1,0p"—1) 

0,op 
kosten in diesem Zeitpunkt nur den Nachwert c- 1,0p" besitzen. 

Beschränken wir unsere Betrachtung nicht auf den Einzel- 
bestand, sondern erstrecken wir sie auf die gesamte normale 
Betriebsklasse in unserem Sinne, so ergibt sich bei wechseln- 
der Höhe der Kulturkosten folgendes: 

Angenommen die Kulturkosten betragen vom Jahre © 
(dem Begründungszeitpunkt der normalen Betriebsklasse) bis 
(a—ı) jährlich pro Flächeneinheit c, und vom Jahre a ab c,, 

angewachsen sind, während die analogen Kultur- 



so beläuft sich der Waldkostenwert der normalen Betriebs- 
klasse — bei Ausserachtlassung von D — im Jahre u auf: 

FR op iwr, Mitt Zt OPT) oa 

ER vr my. EM 

Bir +c)dl,op— 1) 0 Bet cs) (l,op= — 1) 
gr 0,op Hop a 0,op 

4, E - (1,op" Sun V 

Wird hierin B=B=-B und a= 4; =c,so erhalten wir: 

- E 

yraıı Er, 
20,0 

a. h. die bekannte Formel für den Waldkostenwert der nor- 
malen Betriebsklasse. Wird jedoch B,--c, oder B,--c, oder 
beide grösser oder kleiner als B-+ cc, so ist klar ersichtlich, dass 

' auch WKu grösser oder kleiner werden muss als für B ı+% 
= B,+c, = B-+c. Den Zusammenhang zwischen c und B 
lässt die Bodenertragswertsformel ersehen, den Einfluss von B 
hinwiederum die Formel für den Holzvorratswert, der normalen 
 Betriebsklasse. Setzt man in obiger Waldwertsformel 

_ Au — c+ 1,0p" a 

so erhalten wir. bekanntlich die Waldrentierungswertsgleichung 
WR- ee Fe ER 

0,op. 

Wenn nun aber die mathematisch exakte Entwicklung der 
Bodenertragswertsformel zugegeben wird, wie kann; dann {unsere 
obige Rechnungsstellung als unrichtig bezeichnet werden ? Frei- 
lich, wenn man die normale Betriebsklasse auffasst als eine 
selbständige Einheit und nicht als das, was sie finanzwirt- 
schaftlich ist oder sein sollte, als eine Summe, einen Komplex 
von u Beständen bezw. Wirtschaftseinheiten, so sind sämtliche 
Ausgaben und Einnahmen nicht A conto der Einzelbestände, 
sondern eben des einheitlichen Waldganzen zu setzen. In 
diesem Falle erscheint dann zwar die Ansicht Schiffels und an- 
derer Autoren begründet, aber die Verrechnung der Einnahmen 
und Ausgaben erweist sich dafür als eine unrichtige, den all- 
gemeinen kaufmännischen Grundsätzen widersprechende. 

Es liegt also wieder eine Prinzipienfrage vor, die bei kor- 
rekter Durchführung der gegensätzlichen Grundanschauung 

zu solchen konträren Ergebnissen führen muss. 



ee Er El = 

Ein Beispiel möge die Sache erläutern: 

Ist u= 100, :a=60 Jahre; Wr = =400 Mk. ; Aıoo= F2 000 Mk. ; 

cı=100 Mk., @=80 Mk. und p = 2,50)o 

— Durchforstungen bleiben der Einfachheit der Rechnung 
halber ausser Ansatz —, so erhält man für normale Verhält- 
nisse im Jahre 100 entsprechend unserer obigen Gleichung: 

But! - a a nen, 600 Mk. 

Bus — a so  (80.-L 400) = 622 Mk. 
BO=3E: : . 00 + io) a ‚025% —1) | ‚02510004 

(622 +- 80) - (1,02510—80 __ |) (1,0251 — 1) 
2 0,025 a 0,025 

— 100 : 400= 2556124473144 173024 — 40.000 =: 302926 | 
—- 133024 = 435950 Mk. 

NV = 435950 — (60 - 600 + 40 . 622) = 375070 Mk. 
Wäre cı=c2=- 100, so erhielte man für 

(600 + 400 + 100) . (1,025 — 1) — 100 - 400 = 302792 
0,025 

E= 133024 — 435816 Mk. 
NV = 435816 — 60000 — 375816 Mk. 

Für cıı=c&=80 berechnet sich: 
WKu = 303657 + 133024 — 436681 Mk. 
NV = 436681 —.62200 — 374481 Mk. 

Vergleichen wir diese Werte miteinander, so ergibt sich für 

Waldwert Normalvorrats-- Bodenertrags- 
=NV-uB: wert Sweet 

. 1 #510 358 375 816 60 000 
I. cı=100 .ca=80: 435 950 375 070 60 880 
IN. ca=c&a=80 -::.. 436681 374 481 | 62 200 

I— I i — 134 + 746 — 880 
I — HI — 731 —- 589 — 1320 
I—II - — 865 —- 1335 — 2200 

Dass der Holzvorratswert — nach der Kostenwerts- 
methode ermittelt — bei abnehmenden Kulturkosten ge- 
ringer werden muss, ist ebenso logisch konsequent wie die Tat- 
sache, dass beim Fallen der Kulturkosten der Waldrentie- 
rungs- und Bodenertragswert steigt. Das Mass der Zu- und 
Abnahme geht mathematisch einwandfrei aus unseren F ormeln 
hervor. 



3. 

Sind A, D, c und v gegeben, so enthält die Bodenertrags- 
wertsformel 

B Au + ZDn  1,0p""® — c - 1,op" v 

ST l,op —1 -Iop 
ausser der Umtriebszeit immer noch zwei Unbekannte, näm- 
lich p und Bu. 

In der Regel verlangen wir nun eine bestimmte Minimal- 
verzinsung und berechnen auf Grund dieser für die verschie- 
denen Umtriebszeiten den Bodenertragswert, dessen Kulmina- 
tionszeitpunkt theoretisch als die finanzell günstigste 
Umtriebszeit für die betreffende Wirtschaft zu gelten hat. 

Ist jedoch der durchschnittliche Bodenwert für grössere 
Waldungen anderweitig zuverlässig einschätzbar, so kann aus 
der Bu-Formel — wie oben (S. 85 ff.) bereits an einem Bei- 
spiele gezeigt wurde — auch p für die verschiedenen Umtriebs- 
zeiten und bezw. die Maximalverzinsung des unterstellten Pro- 
duktionsfonds in einem bestimmten Zeitpunkte ermittelt werden. 
Dieser Zeitpunkt der Kulmination des berechneten Verzinsungs- 
prozentes würde bei Unterstellung der erreichten 
Verzinsung mit der auf Grund derselben Daten ermittelten 
finanziellen Umtriebszeit zusammenfallen und einen Bodener- 

 tragswert liefern, welcher gleich wäre dem anfangs unterstell- 
ten Waldbodenwerte. 

Zur Begründung der Wahl eines mittleren forstlichen Zins- 
fusses (wenn die ortsüblichen mittleren Umtriebszeiten, welchen 
die lokalen Waldbodentauschwerte entsprechen, bekannt sind) 
ist dieses Verfahren gegebenenfalls recht zweckmässig. Be- 
rechnet man allerdings für den gleichen (gegebenen) Boden. 
wert die erreichbare Maximalverzinsung und unterstellt 
diese den weiteren Berechnungen, so entfällt der Charakter 
der eigentlichen Ertragswertsmethode bezw. der auf sie 
gestützten Umtriebsbegründung im Sinne der Bodenreinertrags- 
lehre, weil dann eben. — wie gesagt — das Bodenwerts- 
maximum mit dem schon vorher zur Berechnung des höchsten 
Verzinsungsprozentes unterstellten Bodentauschwerte zusam- 
menfällt und auch der Zeitpunkt der Kulmination durch den 
letzteren cet. par. ausschliesslich bedingt wird. 

Für die Kulmination des Bodenertragswer- 
te s96) besteht, wenn wir der Einfachheit halber wieder D und V 
unberücksichtigt lassen, auf Grund der Gleichung: 
Bu - 1,0p - Bu+ c: 1,op—= Au=f(u) bezw. (Bu-+ c) : 1,0p" 

— Au-+ Bu 

%) Siehe auch A,F.u.J. 1885, S. 135. 
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die Bedingung: = u ee, —- c) : 1,0p" . 11,0p 

— (Au Bu) : 11,op- 

Betrachtet man hingegen nicht, wie in voriger Gleichung 
p als primär bekannt und Bu als Funktion von p, sondern 
nımmt man den -Boden-(tausch-)wert B als ein für alle Male 
gegebene Grösse an und ermittelt die Verzinsungsprozente für 
die verschiedenen Umtriebszeiten entsprechend der Gleichung: 

(B-+c) - 1,0pı“" — B= Au=f(u), 

so besteht für dass Maximum dieses Verzinsungs- 
prozentes die Bedingung: 

dfu) dAu 
En. as =(B-+e): 1,opi® - l1,opı=(Au+B) : 11,opı. 

Wird B=Bu, so muss — .wie aus den obigen zwei Glei- 
chungen ersichtlich ist — auch p,—=p werden, d. h. das Maxi- 
malverzinsungsprozent wird in diesem Falle gleich dem unter- 
stellten Wirtschaftszinsfusse.. Umgekehrt muss auch, wenn 
p=p; gesetzt wird, Bu=DB werden, d. h. in diesem Falle 
kulminiert der Bodenertragswert dann, wenn er gleich ist dem 
unterstellten Bodenwerte, was im Zeitpunkte der Kulmination 
des Zinsfusses p, erfolgt. 

Ein Zahlenbeispiel möge auch hier die Sache erläutern. 
Wir unterstellen die in der obigen Ertragstafel (S. 85) ange- 
gebenen Werte für Au und c und setzen einmal p=2,75%, 
das andere Mal B= 1000 Mk. für ı ha. Es ergibt sich hiebei 
folgendes. 

(Tabelle siehe folgende Seite.) 

Der unterstellte Wirtschaftszinsfuss wird also nur bei der 
finanziellen Umtriebszeit erreicht, wenn man als Bodenwert 
den entsprechenden Maximalertragswert in Rechnung stellt. 
97), Alle anderen p, sind kleiner als p. Es ist jedoch besonders 
darauf aufmerksam zu machen, dass die hier erreichte 
höchste Verzinsung des Produktionsaufwandes nicht die 
erreichbar höchste, sondern lediglich jene Verzin- 
sung darstellt, mit welcher der Bodenerwar- 
tungswert Bu berechnet wurde. Man kann daher 
diese Rechnung nicht zur Ermittlung der finan- 
ziellen Umtriebszeit im Sinne der Bodenrein- 
ertragslehre anwenden, weil man hiezu schon 
die Kenntnis der finanziellen Umtriebszeit, 
nämlich das Bodenerwartungswertmaximum be- 

9") Z.f.d.g.F, 1908, S, 151, 



er B= az 0 
p—2,75%/%| [156 Mk. || 1000 Mk. |P=2:92"Io | 

© Be Bemerkungen 

Bu pı pı Bu 

1 2 3 a 6 

3 2 1,51 1,68 431 dA 2 rau Bü): [i,op 
du 

40| 675 1,99 2,18 604 — (7100 + 1156) - 0,02715 
— 224 

50| 770 2.21 2,39 681. IdAu : 7100-4400. ___.. 
RE TERRT eu eebecn 

60 | 974 2,54 2,72 854 |dAu 9100-7100 f a f ne 100 200-224 
du 80-70 

80 | 1084 2,68 2,83 922 dA 
2 2 Au $B) Ilm 

du 

90| 875 2,48: | 2,62 732 — (7100 + 1000) - 0,02878 
\ 2233 

100 | 867 2,50 2,63 213 .1a4Au.- 71004400. _ 
er 

110 | 683 2,3: 1: 2,44 550 |dAu 9100-7100 
Dar Den 

120 | 558 2,22 2,32 439 

nötigt {siehe Spalte 2 u. 3 der Tabelle). Wohl aber eignet 
sich die Darstellung der durchschnittlich jährlichen Verzinsung 
dazu, um für einen beliebig angenommenen Boden- 
wert die höchste Verzinsung des Produktionsfonds zu suchen 
(siehe Spalte 4 u. 5 der Tabelle). In diesem Sinne an- 
gewendet würde jedoch dieses Verfahren dem 
Grundsatze der Bodenreinertragslehre, den 
Wirtschäftszinsiuss als gegeben anzusehen, 
und insbesondere der Theorie der höchsten zu 
suchenden Bodenrente widersprechen. 

Im Sinne der Bodenreinertragslehre, d. i. mit Unterstel- 
‚lung des Bodenerwartungswertmaximums, ist die Berechnung 
der finanziellen Umtriebszeit nach der durchschnittlich jähr- 
lichen. Verzinsung des Produktionsaufwandes nichts anderes 
als eine Probe der Rechnung nach dem Suchen der finanziellen 
Umtriebszeit.‘ 

Diese Ausführungen Schiffels sind zutreffend und werden 
von uns auch nicht in Abrede gestellt. Die -Bodenreinertrags- 
lehre benutzt dieses Verfahren aber auch nicht zur Bestim- 
mung der finanziellen Umtriebszeit, kann es aber — unbe- 

; 8* 
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schadet ihres Prinzips — sehr wohl dazu verwenden, bei be- 
kanntem B z. B. 1000 Mk. pro ha für eine beliebige 
durchscnittliche (gegendübliche) Umtriebszeit z.B 
ı00 Jahre den Zinsfuss z. B. 2,63% aus der Bodenertrags- 
wertsformel zu ermitteln, unter dessen Zugrundelegung 
dann das Maximum des Bodenertragswertes und 
damitdiefinanzielle Umtriebszeit erst zu berechnen 
ist. Zur Fixierung des „forstlichen Zinsfusses‘‘ verdient also 
dieses Verfahren, wenn anders für Waldböden grösserer Kom- 
plexe mit bekannter durchschnittlicher Umtriebszeit überhaupt 
einwandfreie Tauschwerte sich gebildet haben, sehr wohl Be- 
achtung. 

4. 

Es erübrigt noch, die Einwände Schiffels gegen das 
Weiserprozentverfahren einer kurzen kritischen Be 
trachtung zu unterziehen. 

Was die Einwände gegen die in die bekannten Formeln 
einzusetzenden Rechnungsunterlagen betrifft, so soll auf früher 
Gesagtes Bezug genommen werden. Wir hatten wiederholt 
Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass eine hinreichend 
genaue Ermittlung derselben von uns als möglich erachtet wird. 
Bezüglich Ax—+n und Ax gibt dies auch Schiffel zu; was aber 
B und V betrifft, so sind diese für den absoluten Betrag des 
zu ermittelnden Weiserprozentes verhältnismässig nur von ge- 
ringem Einfluss.) Ihre Bestimmung kann entweder schät- 
zungsweise erfolgen oder sie können nach der Bodenbrutto- 
ertragswertsformel 

Ba Au+% Dh: 1,op"”" — c- 1,op“ 

l,op" — 1 

mit hinreichender Genauigkeit berechnet werden. 

Dasselbe gilt bezüglich der Wertszuwachsermittlung von 
Beständen. Eine mathematische Gesetzmässigkeit und 
Stetigkeit zeigt der Verlauf der Wertszunahme von konkreten 
Beständen allerdings nicht. Gründe hiefür liegen nicht nur in 
den für die Preisbildung an sich in Betracht kommenden Ver- 
hältnissen, sondern auch in der Fixierung der Taxen und in 
der Sortimentsausscheidung, welche kleine Unterschiede nicht 
berücksichtigen lassen, obwohl die Produktionsaufwände zur 
Erziehung der betreffenden Hölzer eventuell wesentlich ver- 
schieden sein konnten. Unseres Erachtens soll aber gerade 
dadurch, dass wir die Produktionskosten in den Preisen rück- 
ersetzt verlangen, auf eine gesunde Preisregulierung hinge- 

»®) Siehe auch Endres, Waldwertrechnung S. 216. 
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wirkt werden. Werden alte Hölzer zu schlecht bezahlt, so 
soll durch Herabsetzung der Umtriebszeit das Angebot an den- 
selben verringert werden, bis die nachfragenden Händler usw. 
die wirtschaftlichen Minimalpreise zu zahlen bereit sind. Dass 
dabei selbstverständlich vorsichtig zu verfahren ist und mannig- 
fache volkswirtschaftliche und forstpolitische (Schutzzollfrage) 
Erwägungen mit von Bedeutung sind, die nicht unberücksich- 
tigt bleiben dürfen, soll nur nebenbei erwähnt werden. 

Immerhin lässt sich aber ein durchschnittlicher 
Wertszuwachsgang durch graphische Ausgleichung der ver- 
schiedenen Einzeldaten mit genügender Sicherheit und Ge- 
nauigkeit aufstellen, ebenso wie wir dies bezüglich der Preis- 
bildung behaupten möchten. — 

Von theoretisch wesentlichster Bedeutung für eine Kritik 
des Weiserprozentverfahrens ist die Grundgleichung, aus wel- 
cher w ermittelt werden soll. Schiffel geht hiebei grundsätzlich 
von der Bodenertragswerts- bezw. der Bestandskostenwerts- 
formel aus und entwickelt hienach: 

Hk.+, — Hk, = (Hk, + Bu +V)- (1,op— 1). 

99), ‚Setzt man links anstatt den Bestandeskostenwertzu- 
wachs den Bestandesverkaufswertzuwachs, so wird die 
Gleichung nur dann bestehen, wenn 

Hk,m — Hk, =A,m —A, 

ist. In jedem anderen Falle wird: p variabel sein müssen, um 
die Gleichung aufrecht zu erhalten.“ 

Nennt man das veränderliche Verzinsungsprozent w, so 
ergibt sich, wenn der Einfachheit halber das Eingehen einer 
Zwischennutzung zwischen a und a—.n ausser Acht gelassen 
wird: | 

Aytn — A, = (Hk, + Bu- V): (1,ow* — 1), woraus 
l,aow=A,, — A, + Hk, +Bu+V 1 

Hk, +Bu+V ie 
„die korrekte Judeichsche Formel des Weiserprozents oder die 
Formel zur Berechnung der laufend jährlichen Verzinsung des 
Produktionsaufwandes durch den Wertszuwachs resultiert. Ge- 
mäss der Ableitung wird w nur dann dem Wirtschaftszinsfuss p 
gleich sein, wenn der Bestandeswertzuwachs dem Kostenwert- 
zuwachse gleicht, was wiederum der Voraussetzung der Ab- 
leitung entsprechend nur in der Periode, in welcher B kul- 
miniert, der Fall sein kann. 

Es ist also auch das Suchen der finanziellen Umtriebszeit 
aus der laufend jährlichen Verzinsung nur dann in theoretisch 

®») Z.f.d.g.F. 1908, S. 151 £. 
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richtiger Weise möglich, wenn Bud. i. die finanzielle 
Umtriebszeit bereits bekannt ist; wenn weiters der 
mit Bu zu berechnende Kostenwert des Bestandes oder Bu+V: 
bekannt ist und vor allem aber auch p gegeben ist, aus dessen 
Vergleiche mit w eben die finanzielle Umtriebszeit zu finden 
sein soll. Die Berechnung der Hiebsreife gege- 
bener normaler Bestände mit Hilfe der Weiser- 
prozente erscheint demnach völlig überflüssig, 
weilsie schon vorher bekannt sein muss. | 

Es ist also, wie aus der Ableitung der Formel zu ersehen 
ist, gänzlich unbegründet, in der Weiserprozentformel etwas 
anderes zu suchen, als was nicht schon in der Bodenerwar- 
tungswertsformel enthalten ist. 

Geht man wie Schiffel von den Bestandskostenwerten 
unter Zugrundelegung des Bodenertragswertsmaximums aus, 
so lässt sich theoretisch gegen seine vorstehenden Schlussfolge- 
rungen nichts einwenden. Dass bei dieser Ableitung selbstver- 
ständlich auch die Verrechnung der Kulturkosten in der Weiser- 
prozentformel gefordert werden muss, ist klar ersichtlich, weil 
dieselbe für die Berechnung der Bestandskostenwerte eine 
wesentliche Voraussetzung bilden. Ebenso ist hienach die 
Substituierung des Bestandesverkaufswertes A, an Stelle des 
Kostenwertes Hk, theoretisch nicht zulässig und demnach die 
Formel 

Ant Bu En V 

A,+Bu+V 
theoretisch zu beanstanden. j 

In der Praxis hat man aber nicht von den Bestands- 
kostenwerten, sondern von den Verkaufswerten aus- 
zugehen, weil die Weiserprozentuntersuchung doch .nur für 
verwertbare, mehr oder weniger abtriebsreife, konkrete Be- 
stände in Frage kommen soll, während die Kostenwerts- 
methode auch theoretisch nur für völlig normale Be- 
stände anwendbar erscheint. Wir müssen uns in der Praxis 
die Frage vorlegen: Wird der gegenwärtig realisierbare Be- 
standesverkaufswert Aa bei fernerem Stehenlassen während 
n Jahre durch den Wertszuwachs noch zu dem unterstellten 
Wirtschaftszinsfuss p verzinst oder nicht? 

Unsere Grundgleichung für das Weiserprozent hat 
demgemäss zu lauten: 

Eh ow“ + (B’+"V) -f(1,ow® —T)= A,+, bezw. 
+n — A,="A,+B-HV) -(l,ow" — 1) 

oder wenn wir N von dem Boden- und Ver- 
waltungskapital unter allen Umständen eine p-prozentige Ver- 
zinsung fordern: 

1,ow" = 



A,: Low" +(B-+V): (1,op® — I)= A,1. bezw. 
Am —A,=A,: (Low— 1)+(B+V)- (l,op—1). 

Es sind zwei ganz verschiedene Aufgaben, die mit der 
nach dem Bestandeskostenwerte unter Zugrundelegung des 
Bodenertragswertsmaximums und mit der nach dem Bestandes- 
verkaufswerte unter Zugrundelegung eines beliebigen (eventuell 
auch das Bumax) Bodenwertes abgeleiteten Weiserprozent- 
formel gelöst werden. 100), Die erstere gibt uns an, wie hoch 
sich der Produktionsaufwand durch den gegenwärtigen. Be- 
standeswertszuwachs vorübergehend (laufend) verzinst, die 
zweite beantwortet die Frage nach der laufenden (richtiger 
periodischen) Verzinsung des wirklichen Bestandeswerts und 
des für diesen Bestand noch tätigen Grundkapitales.‘‘ Letztere 
Formel ist für konkrete Bestände sehr wohl anwendbar, 
weil sie sich aus den Bestandserwartungswerten ableiten 
lässt, deren Anwendbarkeit — im Gegensatze zu den 
Kostenwerten — für normale und abnorme Bestände zu 
Recht besteht. 

101) Soll ein jetzt m-jähriger Bestand nicht ım Jahre x, 
sondern im Jahre x+n genutzt werden, dann ist diese spätere 
oder frühere Nutzung nur gerechtfertigt, wenn der für das 
Alter x+n sich berechnende Wald- oder Bestandserwartungs- 
wert grösser oder wenigstens gleich ist dem für die Abtriebs- 
zeit x gültigen. Denn allgemein ist diejenige Ab- 
triebszeit die rentablere, welche den grössten. 
Walderw artungswert.oder, 'was dasselbe ist, den gröss- 
ten Bestandserwartungswert liefert. 

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die prolon- 
gierten Durchforstungserträge bereits in den Werten Ax-—n 
und Ax enthalten sind, dann ist für die Abtriebszeit x: 

HEm- IV _B+V) 
x—m 

und für die Abtriebszeit Es 

A an B + V 
HEm E: opt —.(B = 7) 

Setzt man beide Werte einander gleich, dann wird 
Ant B+V Axt B-+V 

1 : opt Be 1 : op 

und hieraus 
Am t+B+V=(Ax+B-+V): 1,0p" oder 

Aa =Ax - Lopr + (B+ V): (1,0p° — 1), 
100) Z.f.d.g. F. 1904, S. 234. 
ot) S. Endres, Waldwertrechnung S. 193/194. 



und wenn beiden Seiten der Gleichung — A,.zugesetzt wird: 

Axtn — Ax=(Ax+B+ V)- (l,ope — 1). - 
Noch einfacher und rascher kommen wir durch folgende 

Unterstellung zu unserer Grundgleichung. Ist der Ver- 
brauchswert des x-Jährigen Bestandes Ax, so ist dessen Nutzung 
finanziell gerechtfertigt, wenn der für das Abtriebsjahr x--n 
sich berechnende Bestandserwartungswert nicht grösser ist als 
Ax. Nun ist: 

+? A: + B + V TIEs = Lo —(B+V). 

Die Bedingungseleichune des finanziellen Gleichgewichts 
lautet daher: 

2 HER. | aut -@+V))- 

woraus | 
A, = A: op, FIBFNT - TOR + 

Hieraus folgt, dass die Grundgleichung des Wei- 
serprozentes auch gleich ist der Differenz zwi- 
schendem Bestandsverbrauchswertunddem für 
das Abtriebsalter x) sich berechnenden Be- 
standserwartungswert.“ 

Bei dieser Auffassung und Ableiiude: wird wohl kein 
Zweifel darüber bestehen, dass das Weiserprozent als „Weiser“ 
für die Hiebsreife konkreter Bestände berechtigte Anwen- 
dung verdient. Die vorliegende Materie wurde schon wieder- 
holt in eingehender und erschöpfender Weise behandelt und 
ist ausführlich in jedem grösseren Werke über Waldwertrech- 
nung bearbeitet, sodass eine Bezugnahme und Verweisung 
hierauf im Rahmen dieser Schrift als genügend erachtet wird. 

Wie schon weiter oben angedeutet wurde, ist bei älteren 
Beständen das Grundkapital B-+-V im Zähler und Nenner von 
geringem Einfluss auf das Endresultat für w. Aus diesem 
Grunde ist daher die Beurteilung der Hiebsreife nach dem 
Wertszuwachsprozente allein, also nach der Formel: 

An 

A, 
für die Praxis häufig ausreichend und auch be- 
rechtigt. Der Zusammenhang zwischen dem Wertszuwachs- 
prozente z und dem Weiserprozente w ergibt sich aus unserer 
Grundgleichung, indem 

l,ow" = 
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„ B+V. Ü ow 1) 

1,0z" = |,ow 

—_ FOW 

gesetzt werden kann. 
102), Man kann daher als allgemeine Regel den Satz auf- 

stellen, dass in älteren Beständen die Wirtschaft sich noch 
im Zustande des finanziellen Gleichgewichtes befindet, wenn das 
Wertzuwachsprozent z noch um einige Zehntel über dem W irt- 
schaftszinsfuss psteht. Für den mit den örtlichen Waldverhält- 
nissen vertrauten Wirtschafter bietet daher das Wertzuwachs- 
prozent allein schon genügende Anhaltspunkte zur Beurtei- 
lung der finanziellen Hiebszeit eines Bestandes oder Baumes.“ 

Theoretisch hingegen ist dieses Verfahren nicht un- 
anfechtbar und in zweifelhaft gelagerten Fällen 
sollteauchinderPraxisaufdaskorrekte Weiser- 
prozentverfahren zurückgegriffen werden . 

Schiffel hingegen will grundsätzlich als die vor- 
teilhafteste Umtriebszeit denjenigen. Zeit- 
punkt betrachten, in welchem der durchschnittliche 
Wertszuwachskulminiert. Er vertritt nämlich die An- 
schauung: 19%),Wenn wir das allgemeine Gesetz des Werts- 
zuwachsganges auch nur mit der Annäherung bestimmen 
könnten, wie dies hinsichtlich des Massenzuwachses möglich 
erscheint, so wäre für mich (Schiffel) kein Zweifel darüber 
übrig, dass die Kulmination des höchsten durchschnittlichen 
Wertszuwachses auch die finanziell vorteilhafteste Umtriebs- 
zeit anzeigt.‘ Dies widerspricht unserer Grundauffassung über 
Rentabilität. Die Grösse des Wertszuwachses könnte nach un- 
serer Ansicht nur dann für die Bestimmung einer „finanziellen“ 
Umtriebszeit in Anwendung kommen, wenn das Verhältnis 
des Wertszuwachses zum Produktionskapitale 
berücksichtigt würde, nicht aber nur die absolute 
Grösse desselben von ausschlaggebender Bedeutung sein 
soll. 104), Auch könnte nach dem Schiffelschen Vorschlage 
(das Maximum des Wertszuwachses nach Durchschnittser- 
trägen für gleiche Zeiträume zu bestimmen, welches Maximum 
auch die vorteilhafteste Umtriebszeit anzeige) auf Grund einer 
Geldertragstafel nur die Umtriebszeit für die Betriebsklasse, 
beziehungsweise das Haubarkeitsalter für normale Bestände, 
nicht aber die Hiebsreife des Einzelbestandes bestimmt wer- 

109) } Endres, Waldwertrechnung S. 214. 
18) Z.f.d.g.F, 1904, S. 278. 
#) Z.f.d.g.F. 1904, S, 236, 
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den, weil es unmöglich wäre am Einzelbestand durch Er- 
hebung seines Wertszuwachses zu erkennen, ob das Maximum 
desselben noch nicht erreicht oder bereits überschritten ist.“ 
Der Vorschlag Schiffels würde also keinen Ersatz für das 
Weiserprozent, sondern höchstens für die Bestimmung der 
durchschnittlichen Umtriebszeit — von uns nach dem Maxi- 
mum des durchschnittlichen Bodenertragswertes der Betriebs- 
klasse festgesetzt — ergeben. 

Dass das Maximum des Weiserprozentes nicht für die 
Ermittlung der Umtriebszeit in Betracht kommen kann, wurde 
schon wiederholt nachgewiesen; es würde dies auch dem ganzen 
Wesen seiner Ableitung und unserer Forderung eines bestimm- 
ten Wirtschaftszinsfusses p, mit welchem gerade w verglichen 
werden soll, widersprechen. Erst von dem Zeitpunkte an, von 
welchem ab der Wertszuwachs eines Bestandes dauernd 
weniger beträgt, als die geforderte Verzinsung des Produktions- 
aufwandes oder des dermaligen Verkaufswertes beansprucht, 
hat der Bestand vom finanzwirtschaftlichem Standpunkte aus 
keine Existenzberechtigung mehr, sondern ist einzuschlagen 
und das hiebei erlöste Kapital anderweitig besser verzinslich 
anzulegen. 

Dies sind im wesentlichen die Differenzpunkte, welche zwi- 
schen der Schiffelschen und der von uns vertretenen Boden- 
reinertragstheorie bestehen. Sie sind — wie wiederholt be- 
tont werden musste — veranlasst durch die wesentlich ver- 
schiedene Beurteilung der Grundlagen. Ebensowenig als 
Schiffel beim Verharren auf seinen Grundanschauungen sich 
jemals zur Bodenreinertragslehre und deren Folgerungen be- 
kennen kann, ebensowenig kann einer, der die Grundlagen 
der letzteren als richtig anerkennt von deren konsequent auf- 
gebauter Lehre abkommen und der Schiffelschen zugeführt 
werden. — — 

Eine kurze zusammenfassende Vergleichung liefert tol- 
gende Hauptergebnisse. 

Schi‘fels 
Waldrentabilitätslehre. Bodenreinertragslehre. 

ı. Die gesamte Betriebs- ı. Als Wirtschaftseinheit gilt 
klasse wird als selbstän- der einzelne Bestand; die 
dige Wirtschaftseinheit be- . Betriebsklasse bildet nur 
trachtet. einen Komplex von sol- 

chen. 

Siehe Seite 85 Ziff. 3. 
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 Schiffels 
Waldrentabilitätslehre. 

. Im aussetzenden Betriebe 
kann als einziges Anlage- 
kapital in der Forstwirt- 
schaft der Boden gelten; 
der Holzbestand charakteri- 
siert sich hier als verzin- 
ster Produktionsaufwand. 
Im jährlichen Nachhalts- 

betriebe bilden hingegen 
Boden und Holzvorrat völ- 
lig gleichartige Anlageka- 
pitalien;; letzterer erscheint 
hier nicht als eine Funk- 
tion der Produktionskosten 
sondern der Holzpreise. 

Siehe Seite 85 

. Ziel der Wirtschaft ist, 
die relativ höchste Verzin- 
sung des Waldkapitales 
durch die Waldrente zu 
erreichen. Die absolute 
Höhe dieser Verzinsung ist 
gänzlich nebensächlich. 
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Bodenreinertragslehre. 

. Zwischen der finanzwirt- 

schaftlichen Beurteilung 
des Waldkapitales im aus- 
setzenden und jährlichen 
Nachhaltsbetriebe besteht 
kein Unterschied. Als fixe- 
stes Kapital im Gegensatz 
zum (umlaufenden) Holz- 
vorrate erscheint lediglich 
der Boden. 

Ziff. 5 und 6. 

3 

- einer 

Das Wirtschaftsziel ist ge- 
richtet auf die Erreichung 

möglichst hohen 
Rente vom Boden bei aus- 
bedungener entsprechen- 
der Verzinsung der Pro- 
duktions-Kapitalien. Für 
den Rentabilitätsvergleich 
mit anderen Wirtschaften 
kommt die absolute Höhe 
des zugrunde gelegten 
„forstlichen Zinsfusses“ in 
Betracht. Innerhalb der 
gestellten Zinsforderung 
entscheidet jedoch ledig- 
lich die Höhe der erzielten 
reinen Bodenrente über 
den finanziellen Effekt des 
Forstwirtschafts- Betriebes 
und seine Rentabilität im 
engeren Sinne. 

Siehe. Seite 85: ZU: 2... 

. Alle Zukunftsrechnungen, 
gleichgültig nach welcher 
Methode sie ausgeführt 
werden, haben nur den 

4. Die Eigentümlichkeit der 
langfristigen forstlichen 
Produktion lässt Zukunfts- 
und Vergangenheitsrech- 



Schiffels 
Wealdrentabilitätslehre. 

problematischen Wert von 
„Rechnungen ins Blaue“, 
deren Richtigkeit oder Un- 
richtigkeit nicht zu bewei- 
sen ist. 
Die Rechnungsgrundla- 

gen der Bodenreinertrags- 
lehre sind zu unsicher, als 
dass sich auf ihnen mass- 
gebende Berechnungen für 
die Praxis durchführen 
liessen. 
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Bodenreinertragslehre. 

nungen nicht vermeiden. 
Bei sorgfältiger Erhebung 
von _Durchschnittsziffern 
‚auf Grund einer sorgfäl- 
tigen Statistik erachten wir 
die erforderlichen Rech- 
nungsgrundlagen als hin- 
reichend — wenn auch 
keineswegs absolut — ge- 
nau zur Erzielung prak- 
tisch brauchbarer Resul- 
tate bei Anwendung unse- 
rer theoretisch korrekten 
Grundformeln. 
Auch die Schiffelsche 

Rentierungswerts-Methode 
charakterisiert sich als Zu- 
kunftsrechnung und kann 
durchschnittliche Wertsan- 
sätze nicht entbehren. 

Siehe Seite 85 Ziff. ı, Seite 85 Ziff. 7. 

;.a) Als Grundlage für die 
Wald-, Boden- und Holz- 
vorrats-Wertsberechnung 
kommt in Betracht die 
Waldrentierungswertsfor- 

mel: wen, Für den 
0,op 

Bodenwert soll die empi- 
rische Formel B= 

SER. RT 5 a den Normal 

0,op 
vorratswert die Ergän- 
zungsformel zum Wald- 
rentierungswerte: 

Ri a 

Bi - Ü- Ba 
bei richtiger Ermittlung 
der Konstanten a und b 
ın jedem Falle mit ge- 

5. Unsere Auffassung des 
Bodenwertes als Rentabili- 
tätsweiser der Wirtschaft 
bedingt eine Ertrags- 
wertsberechnung desselben, 
die für verschiedene Um- 

triebszeiten und Wirtschafts- 
zinsfüsse .cet. par. ver- 
schiedene Resultate ergibt 
und ergeben muss. Für 
die Bewertung des Holzvor- 
rates haben bei Rentabilı- 
tätsuntersuchungen beson- 
ders- wirtschaftliche 
(Erwartungs- und ev. Ko- 
sten-)Werte in Betracht zu 

. kommen, während für 
Zwecke der eigentlichen 
Waldwertsberechnung (bei 
Kauf, Tausch usw.) auch 
die Anwendung von Ver- 

. 
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Schiffels 
Waldrentabilitätslehre. 

gebener Rente und lan- 
desüblichem Zinsfusse 
(3t/a—4/g%) zu rich- 

tigen Werten führen. 
b) Ausser dieser Recntie- 

rungswertsmethode wird 
die Verkaufswerts-Me- 
thode zur Ermittlung des 
Boden- und Holzvorrats- 
wertes für geeignet ge- 
halten, richtige Wald- 
werte zu liefern. (Schroffe 
Gegensätze zwischen Me- 
thode a) und b) sind aller- 
dings oft nicht zu ver- 
meiden.) 

6. Für den aussetzenden Be- 

trieb wird die Anwendung 
unserer theoretisch nicht 

‘ beanstandeten Formeln als 
berechtigt anerkannt. Für 
die Durchführung der 
Rechnung wird die Zu- 
grundelegung des gegen- 
wärtigen, in gewissen Gren- 
zen modifizierten landesüb- 
lichen Leihzinsfusses emp- 
fohlen, während die übri- 
gen Werte für Au, Dn;:c; 
v nicht als Durchschnitts- 
werte der Gegenwart, son- 
dern als ermittelte Vergan- 
genheits--. bezw. einge- 
schätzte Zukunftswerte an- 
gesetzt werden. 

Bodenreinertragslehre. 

kaufswerten für realisier- 
bare Holzbestände unserem 
Prinzipe keineswegs wider- 
spricht und für die Praxis 
häufig den Vorzug verdient. 

Die Rentierungswertsfor- 
mel liefert nach unserer 
Auffassung nur für nor- 
male Verhältnisse richtige 
Werte. 

Das Verhältnis zwischen 
Wald- und Boden- bezw. 
Holzvorratswert wird von 
uns nicht als geometrisches 

- sondern als arıthmetisches 

betrachtet. 
Der Br nung wird 

ein jeweils besonders zu 
begründender ‚,forstlicher 
Zinsfuss“ zugrunde _ge- 
legt; mit 31/, bis 41/,% 
kapitalisierte Waldrenten 
ergeben in der Regel für 
den Waldwert viel zu nie- 
drige Resultate. 

6. Nebige Art der Berech- 
nung widerspricht unseren 
Grundsätzen in keiner 
Weise. Der Einfachheit 
halber wählen wir hingegen 
in der Regel für Au, Dn, c 
und v Gegenwartswerte und 
berücksichtigen die Preis- 
bildung durch entspre- 
chende Regulierung des 
Zinsfusses. 



— 126 — 

Schiffels 
Waldrentabilitätslehre. 

7. Die Kultur- und Verwal- 
tungskosten, wie überhaupt 
sämtliche Einnahmen und 
Ausgaben, werden im jähr- 
lichen Betriebe anders auf- 
gefasst und verrechnet als 
im aussetzenden Betriebe. 

. Der Hauptwert der Boden- 
ertragswertsformel für die 
Bestimmung der finanziel- 
len Umtriebszeit wird von 
Schiffel darin erblickt, dass 
nach ihr für gegebene Bo- 
denwerte die höchste Ver- 
zinsung ermittelt wird. Der 
Kulminationszeitpunkt für 
die Verzinsung hätte die 
massgebende Umtriebszeit 
zu bilden. 

9. Bei der Kritik des Weiser- 
prozent- Verfahrens geht 
Schiffel von den Bestands- 
kostenwerten aus, berech- 
net unter Zugrundelegung 
des Bodenertragswertsmaxi- 
mums, sodass sich die be- 
rechtigte Schlussfolgerung 
ergibt, dass zwischen Wei- 
serprozent- und Bodener- 
wartungswertsmethode ein 
prinzipieller Unterschied 
nicht besteht, weil zur Be- 

Bodenreinertragslehre. 

7. Unsere Auffassung der 
Betriebsklasse als Summe 
von Einzelbeständen im 
aussetzenden Betriebe lässt 
eine verschiedene Bewer- 
tung und Verrechnung der 
Ausgaben und Einnahmen 
für beide Betriebe nicht zu. 

8. Bei einwandfrei gegebenen 
Tauschwerten für Wald- 
böden grösserer Komplexe, 
die in einer bestimmten 
durchschnittliichen Um- 
triebszeit bewirtschaftet wer- 
den, kann uns die Boden- 
ertragswertsformel durch 
die Ermöglichung der rech- 
nerischen Ermittlung des 
durchschnittlichen forst- 
lichen Zinsfusses, der sich 
bei dieser Umtriebszeit er- 
gibt, sehr wertvolle An- 
haltspunkte für dessen 
Fixierung bieten. Die fi- 
nanzielle Umtriebszeit in 
unserem Sinne ist aber auf 
Grund dieses realisierbaren 
Wirtschaftszinsfusses erst 
endgültig rechnerisch zu be- 
stimmen und festzusetzen. 

9. Nebige Weiserprozentme- 
thode gilt nur für normale 
Verhältnisse und hat vor- 
wiegend theoretische Be- 
deutung. Für die Praxis sind 
der Grundgleichung des 
"Weiserprozentes Verkaufs- 
werte zugrunde zu legen, 
sodass dieses Verfahren für 
konkrete Einzelbestände 
volle Gültigkeit beanspru- 
chen kann. 
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Schiffels 

Waldrentabilitätslehre. 

rechnung des ersteren das 
Maximum des letzteren und 
damit die finanzielle Um- 
triebszeit bereits gegeben 
sein muss. 

10. Schiffel betrachtet als vor- 
teilhafteste finanzielle Um- 

‚triebszeit prinzipiell das- 
jenige Alter, in welchem 
der durchschnittliche Werts- 
zuwachs kulminiert. 

— 17 — 

Bodenreinertragslehre. 

10. Wir berücksichtigen nicht 
sowohl die absolute Höhe 
des durchschnittlichen 
Wertszuwachses, als viel- 
mehr dessen Verhältnis zu 
seinen Produktionskosten. 

I Ve DEREN ORTUREHLHT 

Für die Praxis erscheint die 
Beurteilung der finanziellen 
Umtriebs- und Abtriebszeit 
auf Grund des Wertszu- 
wachsprozentes und des- 
sen Vergleichung mit dem 
geforderten Wirtschaftszins- 
fusse häufig ausreichend 
und berechtigt; theoretisch 
ist dieses Verfahren jedoch 
nicht einwandfrei und kann 
die korrekte Weiserprozent- 
methode nie vollgültig er- 
setzen. 

Die Unterscheidung Schiffels zwischen aussetzendem und 
jährlichem Betriebe, welche besonders in der verschieden- 
artigen Beurteilung und Verrechnung der Ausgaben und Ein- 
nahmen, sowie in der verschiedenen Bewertung des Holzvor- 
rates bei beiden Betrieben hervortritt, widerspricht unserer 
eingangs (S. 85) gestellten Anforderung an eine allgemeine 
Gültigkeit beanspruchende Wirtschaftstheorie. Desgleichen 
steht es unseres Erachtens mit den allgemein gültigen wirt- 
schaftlichen Anschauungen nicht im Einklang, für die Forst- 
wirtschaft — im Gegensatz zu anderen Produktionszweigen — 
die absolute Höhe des Zinsfusses als gänzlich nebensächlich 
zu betrachten, gleichwohl aber bei der Berechnung des Wald- 
rentierungswertes grundsätzlich einen in der Tat nur in sel- 
tenen Ausnahmefällen erreichbaren Zinsfuss von 31/,—41/,%o 
in Anwendung zu bringen. 

Auch die Schiffelschen Einwendungen vermögen also die 
Bodenreinertragslehre nicht zu erschüttern, tragen vielmehr 
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nur von neuem dazu bei, sie fester zu begründen und auch 
ihre praktische Anwendbarkeit — bei richtiger Rechnungs- 
stellung — zu beweisen. 

IN. Hönlinger. 

A) Grundlagen der Hönlingerschen Theorie. 

& 

Wie Östwald und Schiffel so vertritt u. a. auch Hönlinger 
die Auffassung der Gesamtbetriebsklasse als Wirtschaftsein- 
heit und bekämpft unsere gegenteilige Anschauung bezüglich 
des Einzelbestandes als finanzielle Rechnungseinheit. 105), Die 
Reinertragslehre zerlegt de Rechnungseinheit, Betriebs- 
klasse genannt, in u selbständige Rechnungsteile, welcher Vor- 
gang durchaus unberechtigt ist; sie stellt das Prinzip auf, dass 
der jährlich einlaufende Ertrag Au die mit Zinseszinsan- 
gewachsenen u-jährigen Auslagen des mit dem betreffenden 
Bestande bestockten Flächenteiles zu bezahlen hätte, während 
dieser Betrag Au tatsächlich nur für die laufenden, also 
nicht weiter zu verzinsenden Auslagen der gesamten 
Betriebsklasse aufzukommen hat und der verbleibende Rest, 
welcher in der Regel bedeutend grösser ist als die Auslagen, 
dem Eigentümer des Waldes als tatsächlicher Reinertrag ın 
die Tasche fliesst. 

Die Reinertragslehre stellt demnach mit ihrem Rein- 
l,op — 1 . a | 

ertrage Au — v- ar eine imaginäre Rechnungs- 

grundlage auf, die mit der realen Tatsache im Widerspruch 
steht.‘ 

Hönlinger hält hier die beiden Begriffe „Waldrein- 
ertrag derganzen normalen Betriebsklasse“ und 
„Bodenreinertrageines Einzelbestandes von der 

dd 

Fläche Ser nicht scharf genug auseinander. Beide finden 

in der Forstwirtschaft mit Recht Anwendung, müssen aber 
nichtsdestoweniger sorgfältig unterschieden werden. Der „tat- 
sächliche Reinertrag‘, welchen nach Abzug der laufenden Be- 
triebsausgaben vom Jahresrohertrage der Eigentümer einer 
normal bestockten, im u-jährigen Umtriebe bewirtschafteten 

106, Hönlinger, Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S. 3. 
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Betriebsklasse alljährlich bezieht, ist nicht nur nach der Hön- 
lingerschen, sondern auch nach unserer Auffassung der Wald- 
reinertrag: Au— &3Dn — c—u.v = Ri eben dieses Wirt- 
schaftskomplexes. Dem widerspricht aber keineswegs die wei- 
tere Tatsache, dass der absolute Jahresreinertrag (der produit 
net im Sinne der Physiokraten), der Reinertrag des Bodens 
allein nach Abzug aller richtig verrechneten Auslagen ein- 
schliesslich der Zinsen des N ormalvorrates für die F lächenein- 
heit sich beziffert auf: | 
RAUF 2Dn + LopP a —c top —V. (I,opa — 1) Ra 

if) Be a ae 
l,opt — 1 OP l,opt — 1 Hop 

Der Waldreinertrag stellt das reine Einkommen des 
betreffenden — schuldenfreien — Besitzers aus seinem Walde 
dar und ist zusammengesetzt aus den Zinsen des Normal- 
vorrates und der jährlichen Nettobodenrente der ganzen Be- 
triebsklasse. Nur die letztere aber bildet für die wirkliche 
Rentabilität - des Betriebes einen richtigen Massstab. Von 
„imaginären“ Grössen, die mit den realen Tatsachen im Wider- 
spruch stünden, kann also hier mit Recht nicht gesprochen 
werden. 

Auch die negativen Bodenertragswerte sind 
von diesem Gesichtspunkte aus sehr wohl zu erklären und nichts 
weniger als sinnwidrig zu nennen. Sie beweisen eben, dass 
die Wirtschaft die in ıhr investierten Kapitalien zu dem ge- 
forderten Prozente nicht zu verzinsen vermag und dass. wir 
unsere Rentabilitätsansprüche eben entsprechend reduzieren 
müssen, falls eine weitere Steigerung der Rente durch wirt- 
schaftliche Massnahmen nicht mehr möglich erscheint. 

Unsere Auffassung der Bestands- Wirtschaftseinheit, 
deren Begründung wir bereits gegeben haben (s. S. 24ff. a. a. O.), 
führt natürlich auch zu einer dementsprechenden Verrechnung 
der Ausgaben und Einnahmen unter voller Berücksichtigung 
des Zeitpunktes ihrer Realisierung. und unter Anrechnung von 
Zinsen, wie es kaufmännisch allgemein Usus ist. Jeder Einzel- 
bestand hat die für ihn aufgewendeten Kosten in seinen Er- 

‚trägen — richtig verzinst — jeweils am Ende der Umtriebs- 
zeit zurückzuerstatten;.d. h. die reine Rente der Wald- 
wirtschaft isteine Bodenrente. Die Tatsache, dass 
wir bei Vorliegen normaler Verhältnisse jährlich eine Wald- 
rente beziehen können, hat ihren Grund lediglich darin, dass 
wir mit dieser Nutzung jeweils einen Eingriff in das vorhan- 
dene Wirtschaftskapital machen, der nur dann vollberechtigt 
ist, wenn wir für die Wiederherstellung die nötigen Kosten auf- 
wenden und entsprechend verzinsen. Deshalb, weil wir faktisch 

9 
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zurzeit einen Normalvorrat besitzen, kalkulieren zu wollen, de 
für die Begründung des künftigen NV auszugebenden 
Beträge dürften nicht mehr mit Zinsen belastet werden, liegt 
unseres Erachtens ein berechtigter Grund in keiner Weise 
vor. Der Normalvorrat ist eben in der Tat kein stehendes, son- 
dern ein in seinen Teilen jährlich, in seinem Gesamtbetrage im 
Verlauf je einer Umtriebszeit umlaufendes Kapital, das jeweils 
wieder neu begründet und erzogen werden muss. Die hiefür 
nötigen Kosten müssen bei kaufmännisch richtiger Verrech- 
nung unbedingt mit entsprechenden Zinsen belastet werden. 
Wenn am Schlusse einer neuen Umtriebszeit in der Tat der 
zu Anfang d£rselben bereits vorhandene Normalvorrat in glei- 
cher Grösse und in gleichem Werte wieder vorhanden ist, so 
ist dies doch keineswegs mehr derselbe NV, und zwar nicht 
nur abstrakt gedacht, sondern auch finanzwirtschaftlich be- 
urteilt. Denn der zu Anfang einer Umtriebszeit — d. h. im 
gegenwärtigen Zeitpunkte — vorhandene Normalvorrat braucht 
tatsächlich mit Kosten der Vergangenheit nicht mehr 
belastet zu werden, wohl aber sind für den nach Ablauf von 
u Jahren in gleicher Höhe vorhandenen Holzvorrat dessen 
Erziehungskosten, die von jetzt an auszugeben sind, von uns 
voll und ganz in Rechnung zu setzen. Für uns stellt sich 
also der absolute Waldreinertrag nach u Jahren nicht dar als 

ar sondern als 1 weil wir die Erziehungskosten für 
-, ’ 

einen neuen Normalvorrat aufwenden müssen. Nach u 
Jahren beziehen wir somit faktisch alljährlich nur die reine 
Bodenrente, wie wir — streng genommen — dies auch 
jetzt schon tun. Denn auch unsere zurzeit vorhandenen Wirt- 
schaftswaldungen dürften doch nur mehr zum allergeringsten 
Teile „kostenlos“ entstanden sein; in der überwiegenden Mehr- 
zahl sind sie dereinst unter Aufwand von Ausgaben begründet‘ 
worden, deren Verzinsung mit Recht gefordert werden muss, 
weil sie bei seinerzeitiger Verwendung in anderen produktiven 
Unternehmen ja gegenwärtig auch vernachwertet erscheinen 
würden. Wenn die richtige Verrechnung wirklich unterblieben 
ist, so hat dies seinen Grund hauptsächlich in der langen Pro- . 
duktionsdauer unserer Holzbestände. Im Grunde genommen 
sind aber doch alle diese Zinsen entsprechend berücksichtigt; 
wenn sie auch in keiner Einzelrechnung erscheinen, so waren 
sie doch in irgendeinem Betriebe produktiv tätig und haben 
so zur Erhöhung des gesamten Volksvermögens beigetragen. 

Unter der Voraussetzung der Nichtberücksichtigung von 
„Vorkosten‘“, wohl aber der Erziehungskosten des künftig zu 
begründenden Normalvorrates beziehen wir aus einer normalen 
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Betriebsklasse während der ersten u Jahre in der Tat weder 
Ra Ri 

noch—— , sondern den Wert: 
0,0p 0,0 
Au+2Dn- c—u-v Au 2Dn- I,opu-2 — c. 1l,op— V (l,opa - 1 

0,op 0,0p - 1,opu 
_ @utv: (l,opt — 1) + 2Dn . 1,opu=n.. (1,opa — 1) 

are 3 | V — U 

0,0p - 1,op4 

oder abgekürzt geschrieben: 
Ri Ra 

”D,op (op - 1,0p“ 

Diesem Werte entspricht eine während u Jahren zu he- 
ziehende Jahresrente von Rx, deren Jetztwert durch folgende 
Gleichung gegeben ist: 

Ri: 1,0op— Ra Rx l,op" — 1 

(,op-L,opt "(op - 1,0p“ 
Hieraus berechnet sich für 
Ri .Lop"—Ra Ri.1,0p— Ri—-Ri—R Ra 

en 1,op —1l .- 1,0p" — 1 er & 
ein Wert, welcher immer grösser sein muss wie Ri; denn da 
die Bodenrente Ra als Teilwert immer kleiner ist wie die Wald- 

„ Ri—Ra 3: 
rente Ri, sc muss sich auch für a stets ein positiver ‚op! — 

Wert ergeben. 
Betrachten wir den Wert Rx — analog Ri — als eine 

Summe aus Boden- und Holzvorratsrente, so ergibt sich: 
Ri — Ra 

Rx= u - Bu - 0,0op-+ Nx - Lop=u Bu » -0,0p+NE - Kamerun, 
op — 

_ Ri 

woraus sich berechnet: 
Ri—Ra l 

Nx=NE-+ 
0,0p l,op" — 1 

Der Wert: 
Ri— Ra Au-+2Dn —c—u -v— Au—2Dn -1,op4-2-+c -1,opı +V .(1,opı —1) 

0,0p::r 0,0p 
l,opı — 1 1,opun — | = V 22 : er =(c+V)- 0,op ZDn er uV 

stellt aber — wie später noch bewiesen werden soll — nichts 
anderes dar als den Summenendwert der für die Erziehung dss 
Normalvorrates während u Jahren aufzuwendenden Kosten, 
vermindert um die entsprechenden Einnahmen d. h. den reinen 
Erziehungsaufwand des Normalvorrates bezogen auf den 
Schluss der Umtriebszeit. 

Nx erweist sich also um den Kapitalwert dieser zum ersten 
Male nach u Jahren und dann alle u Jahre anfallenden Begrün- 

9* 
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dungskosten ‘des Normalvorrates grösser als der Wert des 
vorhandenen, um diesen Betrag nicht verringerten (also 
„nicht mit Vorkosten belasteten“) NV. Wollen wir jedoch 
nach u Jahren alljährlich nicht bloss die reine Bodenrente 
aus der Waldwirtschaft beziehen, wie es der obigen Voraus- 
setzung entspricht, sondern nach wie vor die reine Waldrente 
Ri, so müssen wir den obigen Betrag wieder für die Begrün- 
dung eines neuen Normalvorrates verwenden und dürfen dem- 
gemäss während der ersten u Jahre nicht eine durch Kapital- 

aufzehrung erhöhte Jahresrente von Ri+t De & > Sn 

sondern nur die reine Waldrente Ri beziehen. Der jährlich 
Ri— Ra Bu 

eingesparte Betrag von Lo ‚ergibt me u Jahren 

den geometrischen Rentensummenwert 
Ri Ra 50p 4 RI BR 

-bopti—E.> 0,0p:. Dop | 
d. h. wir haben am Schlusse der Umtriebszeit wieder einen 
sachgemäss mit Erziehungskosten belasteten NV zur Verfügung 
und können daher bei gleicher Voraussetzung wie oben auch 
sofort und alljährlich wieder die reine Waldrente Ri realı- 
sieren, ohne uns einer unkaufmännischen Verrechnung schuldig 
zu machen. 

Die Vorwürfe, welche Hönlinger in dieser Beziehung er- 
hebt, erscheinen demnach völlig unbegründet. In seinen „Be- 
"weisen für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre‘ Seite 35 f. 
führt er nach einer. Ableitung der obigen Formel für U (unter 
Ausserachtlassung der Durchforstungen) nachstehendes aus: 

„Zur besseren Beurteilung dieser Berechnung ein Zahlen- 
BERPIE: u B= 100 ha; Au ='2572 Mk.; u.v =’I000 Mk.; p 
— 3005. Vi 393,333 Mk. Der Jetztwert der in den folgenden 
100 Jahren einlaufenden Reinerträge wäre nach dem Formel- 
teile für U = 2572 : 31,5989 — 100 - 333,333 + 333,333 : 31,5989 
= 81272,37 — 33333, 33 + 10532,86 = 58 4/2 Mk., jener der 

Ra Dr 
Formel Des Ion (: d.i. der Ergänzung von U zum dermaligen 

I die den künftigen reinen Waldrein- 

ertrag bedeutet:) = 4460 — 10532 = — 6072 Mk. 
Um den durchschnittlich jährlichen Reinertrag der Zeit- 

periode I (= der ersten u Jahre) zu ermitteln, müsste der Wert 
für U nach folgender Formel (für unser obiges Rx). zerlegt 
werden und es folgt: 

Waldrentierungswerte 

EEE 
De a Ar at a 
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1,0310 8 58472 . 7 ga = 1850,44 Mk. 

Es beträgt jedoch der vom a tatsächlich herab B 
ertrag bloss Au — uv = 2572 — 1000 —= 1572 Mk. 

Die Reinertragslehre täuscht uns demnach für die -ersten 
u Jahre einen höheren Jahresreinertrag von 1850,44 Mk. vor, 
während tatsächlich nur 1572 Mk. bezogen werden können. 

Ferner täuscht uns die Reinertragslehre als Wert dieser 
ı. Periode den Betrag von 58472 Mk. als Summe u-jähriger 
Reinerträge vor; während der Waldals Träger unendlic her 

Reinerträge bloss den Wert von > = 52 400: MK. 

besitzt; sie täuscht uns als Summe der endlichen u-jähri- 
gen Rente einen um 6072 Mk. höheren Betrag vor, als er 
als unendliche Rentensumme besitzt. / 

Nun sehen wir uns den Teilwert Re näher an. 
- | 0,op - 1,0p" 

Nach dieser Formel erhalten wir nach 1006 Jahren als ewigen 
Reinertrag den Wert Au — V - (1,0p" — I) = — 3500,81, also 
"um 1572 — 3500,81 = 5072,81 Mk. jährlich weniger an Er- 
trag als bisher, während wir tatsächlich alljährlich 1572 Mk. 
beziehen. | 

Die erste, 100 Jahre umfassende, glorreiche Epoche der 
erhöhten Einnahmen wird später durch zu kleine Einkünfte 
bestraft. 

Nach Ablauf von u Jahren beträgt der Waldwert nach 
der Teilformel : 

Au — V : (1,op® — Ir 3500,81 

0,0p 0,03 

und wir gelangen mit letzterer Formel abermals zu dem der 

— = — 116 693,66 Se (!) 

 Reinertragslehre gehörigen, von ihr verleugneten, falschen Re- 
sultate der Berechnung des Waldwertes, und zwar auf Grund 
ihrer eigenen Annahmen. Doch pardon, dann müssen wir die 
Bestände wieder als schon vorhanden, als ein kostenloses Ge- 
schenk betrachten und wir sind so glücklich, abermals einen 
Jahresreinertrag zu beziehen, welcher grösser ist als der wirk- 
liche. 

Wenn auch die en Teilwerte U= 

| _ 
u 0,op - 
kommt, so ne uns dies nun nicht mehr verblüffen.. 

Ri: Ra 

0,op 0 u 1 3 

0,0 
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Wir sehen in dieser Darstellung eine vollständige Ver- 
kennung des tatsächlichen, von uns oben entwickelten Sach- 
verhaltes. Die jährlichen Bezüge während der ersten 100 Jahre 
im Betrage von 1850,44 Mk. enthalten eben den Kapitalein- 

griff a: a [1572 — (— 3498)] - 0,055 = 278 Mk., welcher 

der Differenz Rx — Ri = 1850 — 1572 = 278 Mk. entspricht 
und jährlich für die Begründung des neuen Normalvorrates in 
Abzug zu bringen ist, wenn wir nach Ablauf dieses Zeitraumes 
die reine Waldrente Rı weiter beziehen wollen. Der Renten- 
summenendwert dieses Betrages nach 100 Jahren, vermehrt um 
den absoluten Waldreinertrag in diesem Zeitpunkte 

Ra ; ; 
= muss den Waldrentierungswert 

Ri— Ra 1,p"—1 Ra Rı ; 
[pp 0 + Don DR unmittelbar hervor- 

{ 1,03100 — ] ; 
geht. Es ist also 278: 0.03 — ( — 116694) = 169094 — 

116694 = 52400 d. i. gleich dem Waldrentierungswerte. 

Die Bodenreinertragslehre führt bei richtiger Beurteilung 
dieser Verhältnisse also nicht zum mindesten irre und eine 
Inkorrektheit oder Unlogik kann u. E. in dieser Berechnungs- 
art durchaus nicht erblickt werden. — 

Mit diesen Darlegungen dürften wir auch unsere Stel- 

R 
0,0p 

lungnahme zu den nachfolgenden Ausführungen Hönlingers 
hinreichend geklärt haben: 

106) Im Nachhaltswalde sind die Kulturkosten zum Unter- 
schiede vom aussetzenden Betrieb keine Waldbegrün- 
dungskosten. Wenn wir eine vereinzelt stehende Parzelle 
für den aussetzenden Betrieb bepflanzen, dann begründen 
wir einen Wald und die Kulturkosten sind dann Begründungs- 
kosten. Wenn wir aber die Jahresschlagfläche der Betriebs- 
klasse aufforsten, dann begründen wir keinen Wald, er ist ja 
trotz der einen kahlen Fläche noch immer vorhanden. Unsere 
wirtschaftliche Pflicht ist es, den Vorrat in seinem normalen 
Zustande zu erhalten und zu diesem Zwecke müssen wir 
die Schlagfläche wieder mit Holz in Bestand bringen; wir 
legen demnach die Kulturkosten zum Zwecke der Wald- 
erhaltung, nicht aber der Waldbegründung aus, sie sind 
also alljährlich wiederkehrende Erhaltungskosten der Be- 
triebsklasse, welche der jährliche Ertrag eben dieser Betriebs- 
klasse zu zahlen hat. Die Kulturkosten werden demnach von 

100) H., Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S. 27. 
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dem Ertrage sofort bezahlt und schon bezahlte Beträge 
dürfen nicht fordern, mit Zinseszins verrechnet zu werden, 
wie dies die Reinertragslehre verlangt. 

Tatsächlich bezahlt auch der Eigentümer des Waldes aus 
seinem Waldeinkommen ‚diese Kosten sofort und bleibt sie 
nicht durch u Jahre schuldig, welch letzterer Vorgang erst 
zur Verrechnung der Kulturkosten mit dem Betrage c- 1,op" 
berechtigen würde.‘ 

Erfüllen wir „unsere wirtschaftliche Pflicht, den Vorrat 
in seinem normalen Zustande zu erhalten“, so müssen wir 
denselben eben jährlich pro rata parte wieder neubegründen 
und dürfen Eaher auch nicht vorübergehend für u Jahre den 

Betrag Ri — = Fr ‚ sondern stets nur die Rente Ri be- 

ziehen. Die Bezahlung der jährlichen Kulturkosten aus dem 
Waldeinkommen erfolgt nach unserer Auffassung immer nur 
vorschussweise. Sie müssen von den Beständen, zu deren Be- 
gründung sie ausgegeben wurden, demgemäss nach Ablauf 
der Umtriebszeit samt den admassierten Zinsen im Abtriebs- 
ertrag zurückersetzt werden. Diese Ausführungen gelten 
übrigens alle nur für einen bereits normal bestockten Wald; 
wo hingegen ein Normalvorrat auf zur Zeit holzleerem 
Waldboden erst herangezogen werden muss, erhalten wir 
— wie später nachgewiesen werden soll — als jährlichen 
Waldreinertrag von Anfang an nur die reineBodenrenteRa. 

Auch bezüglich der Verrechnung der Durchforstungen 
müssen wir anderer Anschauung sein als Hönlinger, nach- 
dem wir eben einmal den Einzelbestand als Rechnungsein- 
heit betrachten und demgemäss auch alle Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend verrechnen. Nach Hönlinger sind hin- 
gegen 107), die Durchforstungserträge laufend jährliche Erträge 
der Betriebsklasse, keineswegs aber Vorerträge jener Parzelle, 
welche von dem zu durchforstenden Bestande okkupiert wird. 
Nur dieser Auffassung verdankt die Formel des Waldrentie- 

Au+Da— c-—uv 

0,0p 
Formel alle Erträge und Kosten als laufend jährliche (Ein- 
nahmen und Auslagen) der Betriebsklasse, also im Sinne der 
früheren Ausführung aufgefasst sind. 

Alle Waldverkäufe wurden und werden stets nach diesem 
Rechnungsprinzip vollzogen, es wurde aber auch nie ein Wald 
nach den Rechnungsgrundsätzen (der Vor- und Nachwerte) 

ihre Stärke, da in dieser rungswertes W = 

107) H., Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S. 28. 
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der Reinertragslehre veräussert, weil dieses Prinzip eben 
durchaus unrichtig ist. 

Tatsächlich hat auch kein Waldbesitzer den Durch- 
forstungsertrag Da in der Sparkasse angelegt und solange ge- 
wartet, bis der übrige Bestand u Jahre alt wurde und ersterer 
Betrag zu dem Werte Da- ı ‚op"”"*® angewachsen ist, wie dies 
die Reinertragslehre lehrt, sondern er hat diesen Ertrag sofort 
verbraucht, eventuell zur Bestreitung von Kulturauslagen 
gleicher Zeit, die auf einer anderen Parzelle benötigt wurden.“ 

Dass die Formel des Waldrentierungswertes auch bei 
unserer Verrechnungsweise unter der. Voraussetzung nor- 
maler Verhältnisse ın ungezwungener Weise erhalten wird, ist 
bekannt. Die Behauptung, dass alle Waldverkäufe stets nach 
dem Prinzip des Waldrentierungswertes vollzogen wurden und 
werden, und noch nie nach den Grundsätzen der Reinertrags- 
lehre Waldveräusserungen erfolgten, ist positiv unrichtig und 
braucht zum Beweis hiefür nur auf die einschlägige Fach- 
literatur und auf Namen wie Wimmenauer, Stoetzer u. a. 
verwiesen werden. | 

Was aber schliesslich die Ansicht betrifft, die Durch- 
forstungserträge würden nicht verzinslich angelegt, sondern. : 8 
sofort verbraucht, so muss dem die Tatsache gegenüber ge- 
halten werden, dass eine Verzinsung der Werte für Da auf 
DaA-1,0p"” keineswegs gerade in Geldform erfolgt sein muss, 
sondern nur in irgendeinem produktiven Unternehmen. ‚Wenn 
also z. B. im Jahre a der Betrag Da für Kulturen ausgegeben 
wurde, so hat sich eben diese Ausgabe durch den Zuwachs 
bis zum Jahre u ee verzinst, wie aus der Bestands- 
kostenwertsformel: 

HKm=(Bu+ V): (1,0p"” ac I,Oop" zu ersehen ist; für 
ce: 1,op" wäre eben in diesem Falle Da - 1,0op"”? zu setzen, 
während der Betrag c zu anderweitiger produktiver Verwertung 
dem Besitzer erhalten geblieben wäre, 

Wir könnten auch den Betrag Da in anderen, besser 
verzinslichen Betrieben anlegen, verzinsliche Industrie- oder 
Staatspapiere dafür eintauschen u. dergl.; immer aber inüssen 
wir Da bei richtiger Wirtschaft werbend anlegen und dürfen 
sie nıcht unbenützt liegen lassen. 

2. 

Nicht ohne Grund bekämpft Hönlinger in seinen Schriften 
die Berechnung des Holzvorrates einer Betriebsklasse nach 
der Methode der Verkaufswerte, wenn wir uns auch 
mit seinen diesbezüglichen Begründungen und Schlussfolge- 
rungen zum. Teil nicht einverstanden erklären können. 
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‘ Die Auffassung des Vorratswertes als Summe der Ver- 
kaufswerte der einzelnen Bestände setzt für den Kalkül eigent- 
lich den Abtrieb und die Verwertung der Bestände voraus, der 
in Wirklichkeit wohl niemals realisiert werden dürfte, zum min- 
desten nicht unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen und 
da, wo von geordneter Forstwirtschaft die Rede ist. Gesetz- 
liche Bestimmungen stehen der Durchführung eines solchen 
Projektes in der Regel im Wege und forst- und verwertungs- 
technische Erwägungen der mannigfachsten Art, Rentabilitäts- 
rücksichten usw. würden eine derartige Massnahme niemals 
rechtfertigen. Es entbehrt daher auch die Wertsberechnung 
nach dieser Methode im letzten Grunde der genügenden inne- 
ren Berechtigung. 

Ferner besitzen die jüngeren Bestände in der Regel über- 
haupt keinen Verkaufswert oder erfahren — vom Standpunkte 
der demselben zugrunde liegenden Idee — eine viel zu ge- 
ringe Einschätzung. | 

Nach Hönlinger!P®) begeht die Berechnung des Normal- 
vorrates nach der Methode der Verkaufswerte ‚den weiteren 
Fehler, nur die tatsächlich ın Geld umsetzbaren Bestände in 
ihre Rechnung einzusetzen, wohlweislich aber den auf gleiche 
Art zu berechnenden Wert der Jungbestände unkonsequenter- 
weise aus der Rechnung auszuschliessen. 

Bekanntlich enthalten aber die Ertragstafeln nur jene Be- 
standeswerte, deren Bruttoertrag die Erntekosten übertrifft, 
also nur jene Bestandeswerte, die als positive Werte in 
den Tafeln erscheinen, während sie die Werte der jungen Be- 
stände, bei welchen der Ertrag die Gestehungskosten nicht 
deckt, die also bei dem Abtriebe Verluste (negative Werte) her- 
vorbringen würden, ausschliesst. 

Bei konsequenter Zusammenstellung der Bestandesver- 
kaufswerte müssten demnach auch letztere Grössen als nega- 
tive Grössen in der Rechnung erscheinen und die Höhe .des 
gefundenen Resultates reduzieren, welche Reduktion bei der 
seither üblichen Bestimmung des Vorratsverkaufswertes jedoch 
unterlassen wird.“ | 

Die letztere Forderung kann als richtig nicht erachtet 
werden. Der Verkaufswert des Holzvorrates bildet denjenigen 
Wert, welchen der Holzhändler, der exploiteur einer auf dem 
Stock verkauften Waldung (mit Vorbehalt des Eigentums am 
Boden seitens des Waldbesitzers) zu bieten bereit ist und der 
von ihm — bei der berechtigten Forderung eines entsprechen- 
den Unternehmergewinnes — keinesfalls zu hoch: angesetzt 

108) H., Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S. 24. 
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wird; für den Verkäufer hingegen bedeutet er das Minimum des 
zu fordernden Preises, weil er eben den Wald für diesen Be- 
trag jederzeit bei genügender Konkurrenz von Käufern ander- 
weitig veräussern oder auch als Eigenunternehmer durch Ab- 
stockung verwerten kann. 

Den faktischen en bloc-Verkauf der Holzbestände einer 
normalen Betriebsklasse vorausgesetzt, würde der betreffende 
Unternehmer doch selbstverständlich nur diejenigen Bestände 
zum Abtrieb und zur Verwertung bringen, welche einen Über- 
schuss über die Gewinnungs- und Lieferungskosten erzielen 
lassen. Die in dieser Beziehung negativen Werte, bei welchen 
also der Rohertrag die Gestehungskosten nicht decken würde, 
gingen hingegen mitsamt dem Waldboden an den Verkäufer 
zurück und sind daher von diesem bei der Wertsberechnung 
zum mindesten nicht negativ in Ansatz zu bringen, weil sie für 
ihn zweifellos einen wirtschaftlichen Wert grösser als Null 
besitzen, während der Käufer sie als irrelevant weder positiv 
noch negitiv in Ansatz zu bringen hat. 

Ebenso erscheint aber auch die weitere F örderung Hönlin- 
gers, von dem Verkaufswerte die Erziehungskosten eines neuen 
Normalvorrates in Abzug zu bringen, nur bedingt richtig. Diese 
Auslagen sind aus den Zinsen des erzielten Preises zwar vor- 
schussweise mitzubestreiten, müssen aber rechnerisch den 
kommenden, erst zu begründenden Holzbeständen zur Last ge- 
legt und in deren Abtriebserträgen seinerzeit — entsprechend 
verzinst — zurückersetzt werden. Der Verkaufswert HV muss 
also — vom Standpunkte des Verkäufers aus betrachtet — sobe- 
messen sein, dass er die Heranziehung eines normalen Vorrates 
und gleichzeitig den Genuss der bisherigen Waldrente während 
der Übergangszeit gestattet. Er müsste also etwa der Formel ent- 

+ Ahu—a 

sprechen: HV.1,0p"”® = (Ri-+ x): a = | 

den Verkaufswert der verwertbaren, a das Höchstalter der 
noch nicht verwertbaren Bestände und x den jährlich für die 
Begründung eines Bestandes auszugebenden Betrag bedeuten 
(s. auch S. ızıff.). Hiervon wären jedoch noch diejenigen Be- 
träge — entsprechend verzinst — ın Abzug zu bringen, welche 
sich durch vorübergehend anderweitige Benützung der kahlen 
und erst allmählich in (u—a) Jahren wieder in Bestockung 
zu bringenden Bodenflächen erzielen liessen. Wir werden 
weiter unten auf ähnliches nochmals zurückkommen. 

‚worin HV 

Übrigens haben diese Erwägungen nur theoretischen Wert 
und hängen mit der eigentlichen Verkaufswertsmethode nur 
indirekt insoferne zusammen, als eben die Kostenwerte, deren 
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Prinzip die obigen Ausführungen entsprechen, für den Ver- 
käufer auch für die Tauschwertsbildung von Belang sind, 
so zwar, dass sie für ihn das Minimum des vom Käufer zu 
fordernden Preises bedingen. Ausserdem soll ausdrücklich her- 
vorgehoben werden, dass auch die Bodenreinertragslehre den 
Verkaufswert des Holzvorrates einer normalen Betriebsklasse 
theoretisch nicht als richtig betrachtet, wenn auch ihre An- 
wendbarkeit inder Praxis — zum mindesten als Vergleichs- 
massstab für die anderweitig ermittelten wirtschaftlichen 
Bestandswerte — oft nicht von der Hand zu weisen ist. Jeden- 
falls aber bildet nach unserer Auffassung der Verkaufswert des 
Normalvorrates den Minimalwertsansatz für densel- 
ben,nichtaber — wie Hönlinger folgert-—einen 
zu hohen „Bruttowert‘. 

Auch bezüglich der Kostenwertsmethode hat Hön- 
linger eine sehr eigenartige Auffassung. In der Österreichi- 
schen Forst- und Jagdzeitung 1908, Nr. 9/1313, führt er dies- 
bezüglich folgendes aus: „Bei gleichem Verkaufswert 
besitzt jener Bestand für den Besitzer des Waldes den gröss- 
ten Wert (im Gegensatz zum Käufer), für dessen Heran- 
ziehung diekleinsten Kosten erforderlich waren. Die Kosten 
haben demnach auf den Bestandeswert eine negative, 
nicht aber — wie die trügerische Formel der Reinertragslehre 
behauptet — eine positive Wirkung.“ 

Hönlinger will damit offenbar sagen, dass der Verkäufer 
bei gleichem Erlös jenen Bestand am vorteilhaftesten ver- 
wertet hat, der ihm die geringsten Auslagen verursachte. Die 
obige Formulierung muss aber zu Missverständnissen Anlass 
geben. 

Es wird wohl keinem Zweifel unterliegen und auch Hön- 
linger dieser Auffassung nicht entgegentreten, dass der wirt- 
schaftliche Wert eines Holzbestandes für den Verkäufer, 
welcher denselben noch begründet hat, bezw. dessen Begrün- 
dungskosten bei richtiger Rechnung in Ansatz bringen muss, 
beträgt: 

HKm=(B-+V)- (1,op"— I) + c: 1,0p" und 
HK’m=(B+V). (1,0p" — 1) + c‘ - 1,0p". 

Ist hierin c‘>c, so ist naturgemäss auch HK’m > HKm 
und zwar HK‘’m = HKm -+ (c’ — c) - 1,0p". 

Nimmt man jedoch die Verkaufswerte von vorneherein als 
vollgültige Norm an und erzielt man — bei gleicher Beschaften- 
heit, Absatzlage usw. — für HK’m denselben Wert Am wie 
auch für HKm, und zwar Am<HKm<HK’m, so ist natür- 
lich die Verlustdifferenz: HK‘m — Am > HKm — Am und zwar 
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um den Betrag: HK’m — Am — (HKm — Am) = HK‘m — HKm 
= (c‘- .c) : 1,0p",alsoum denselbenWert, um welchen HK'm>HKm. 

Die Verkaufswerte sind aber nicht absolute Werte, deren: 
Gültigkeit eine unbedingte, von dem Verkäufer nicht zu beein- 
flussende ist. Gerade durch entsprechende Erhöhung oder Er- 
niedrigung des Umtriebes hat es der letztere in der Hand, regu- 
lierend auf die Preisbildung einzuwirken, indem er das Angebot 
an bestimmten Sortimenten der Nachfrage anpasst und z. B. 
nicht dauernd eine Starkholzzucht mit Unterbilanz betreibt, 
wenn ihm ein Grubenholzumtrieb dauernd einen vollen Rück- 
ersatz der aufgewendeten Produktionskosten und eine ent- 
sprechende positive Rente verspricht. Im letzten Grunde müs- 
sen — wie schon vorhin erwähnt wurde — die Produktions- 
kosten das Minimum bilden für den Preis, welchen der Ver- 
käufer zu fordern berechtigt ist und welchen er verlangen 
muss, wenn er keine Verlustwirtschaft betreiben oder wenig- 
stens auf jeden Zinsgenuss verzichten will. Dass aber die Be- 
gründungskosten oder — wie Hönlinger sie genannt wissen 
will — die Erhaltungskosten des Normalvorrates unter ent- 
sprechender Zinsenanrechnung auf das Ausgabenkonto zu 
setzen sind, wurde bereits weiter oben nachgewiesen. 

Übrigens bedarf auch die nachfolgende Behauptung Hön- 
lingers einer Modifikation :10) „Zu den wichtigsten Ermitt- 
lungen bedient sich die Reinertragslehre der Methode der 
Kostenwerte, welche sich bekanntlich aus der Summe der in 
der vergangenen Zeit aufgewendeten Kosten zusammensetzen. 
Dieses Rechnungsprinzip kann wohl für Verbrauchsgegen- 
stände massgebend sein, nicht aber für Objekte, welche — wie 
der Wald — einen Rentierungswert darstellen. Wurde je ein- 
mal der Wert eines Staatspapieres, welches auch einen Rentie- 
rungswert vorstellt, aus den Erzeugungskosten berechnet ?“ 

Wir verwenden die Kostenwerte in der Praxis nur bei 
Vorliegen normaler Verhältnisse für jüngere Bestände, in der 
Theorie hingegen kommt ihnen für die Ableitung normaler. 
Bestandswerte usw. zweifellos eine erhebliche Bedeutung zu. 
Theoretisch bilden sie die korrektesten Werte, weil sie den 
allgemein gültigen volkswirtschaftlichen Anforderungen. an eine 
richtige Preisbildung am besten entsprechen und überdies — 
‘das Verbleiben normaler Verhältnisse vorausgesetzt — mit den 
Erwartungswerten identische Beträge ergeben. 

Auch Martin, welcher bekanntlich für die Praxis die Be- 
rechnung des Normalvorratswertes nach Verkaufswerten be- 
gutachtet und den Satz aufstellt :110) „Richtige Methoden zum 

1°, H., Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S, 4. 
10) Martin, Die forstliche Statik, S. 157. 
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Nachweis des Vorratswertes gibt es nicht. Gegen jede Art 
der Wertsberechnung lassen sich Einwände erheben, die das 
Prinzip der Berechnung, die befolgte Methode und die Aus- 
führung betreffen“, erkennt an, dass theoretisch die 
Kostenwertsmethode die richtigste ist. 

Was aber den Vergleich des wirtschaftlichen Holzvorrats-- 
 wertes mit den Erzeugungskosten eines Staatspapieres be- 
trifft, so muss — falls derselbe überhaupt ernst genommen 
werden will — betont werden, dass die Staatspapiere bekannt- 
lich Schuldscheine darstellen, deren Wert nicht in dem Stück 
Papier als solchem gelegen ist, sondern darin, dass sie eine 
bestimmte, vom Staate garantierte Geldsumme vertreten ; über- 
dies sind sie auf bestimmte Staatsgebiete beschränkt, für den 
internationalen Handel und Geldverkehr besitzen sie keine 
Bedeutung. Dass bezüglich des Holzvorrates ganz andere Ver- 
hältnisse vorliegen, ist unschwer einzusehen. 

Übrigens rechnet auch Hönlinger nach Kostenwerten. 
Seite 19/20 seiner „Waldwertrechnung und forstliche Statik 
des jährlich nachhaltigen Betriebes‘ berechnet er den Wert 
seines Normalvorrates als Summe der o bis (u—1ı)-jährigen 
Bestände in folgender Weise: 
NV=G. dep D+R: (op U-+.. en (l,op!-!— 1) 

= G- . a ei U: Gr . 
0,0p 

Dass diese Ableitung sowohl, wie auch der Formeltypus ganz 
unserer Kostenwertsformel des Normalvorrates und deren Ent- 
wicklung entspricht, u auf der Hand. Nach unserer Be- 
rechnung ist 

NK-B+V+9.2 BP —— u: (B+V), 
während in der Hönlingerschen Formel das den 

„Bodenwert‘ einer normalen Betriebsklasse bedeutet. 
Welcher Wert — unbeschadet der gleichen zur An- 

wendung kommenden Methode der Ableitung — der 
richtige ist, wird später erörtert werden. 

Die Erwartungswertsmethode wird von Hön- 
linger im allgemeinen nicht angewendet zur Berechnung seiner 
Boden-, Holzvorrats: und Waldwerte, es sei denn, dass man 
die Rentierungswerte als Erwartungswerte im weiteren Sinn 
betrachten will. Eine Ausnahme macht er bei der ‚„Ermitt- 
lung. des Reinertragswertes eines Bestandes“ (Waldwertrech- 
nhuper 7 ,, S. 16), zu der weiter unten noch Stellung ge- 
nommen werden soll. 
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Ein näheres Eingehen auf das in der Literatur schon 
sehr oft behandelte Thema über die praktische Brauchbar- 
keit der verschiedenen Berechnungsmethoden für den Holz- 
vorratswert ganzer Betriebsklassen erscheint hierorts nicht ge- 
boten. Übrigens können wir in dieser Beziehung auf das unter 
Abschnitt II (S. 77 ff. a. a. OÖ.) Gesagte verweisen und müssen. 
wiederholt feststellen, dass gerade die Rechnung nach Er- 
wartungswerten bei richtigem Ansatz die grösste Beachtung 
in der Praxis verdient, weil sie den konkreten Bestandsver- 
hältnissen am besten Rechnung trägt. 

Hönlinger rechnet fast nurnach Rentierungswerten. 
Der Waldrentierungswert bedeutet für ihn das allgemein gül- 
tige, unverrückbare Fundament, auf dem seine ganze Lehre 
fusst und von dem aus er alle seine Folgerungen ableitet. 
Dass aber gerade der Waldrentierungswert in der Praxis keines- 
wegs immer zu einwandfreien Resultaten führt, dass er an 
das Vorhandensein normaler ‚Verhältnisse und theoretisch an 
den ewigen Eingang jährlich gleicher Renten geknüpft ist, 
ist eine Tatsache, die hinsichtlich der Beurteilung seiner Brauch- 
barkeit nicht aus den Augen gelassen werden darf. !11), Man 
braucht nur auf einen aus guten Stangenhölzern und Scho- 
nungen bestehenden Wald, der zeitweise keine Rente gewährt, 
hinzuweisen, um die ‚Mängel, die dieser Methode anhaften 
können, zu erkennen.“ 

Für normale Betriebsklassenverhältnisse, 
für welche die ‚Hönlingersche Theorie allein in Betracht kom- 
men soll, erhalten aber auch wir die Waldrentierungswerts- 

formel: WR = = Br 
0,0 l,op— 1° 

—+ NE (bezw. ‚N R). Der Waldrentierungswert bildet eben für 
alle Methoden der ‚Waldwertsberechnung den „ruhenden Pol“, 
112), die Limes der Summe aus dem auf die mannigfachste Art 
und Weise berechneten ‚Normalvorrat und Bodenwert“. Als 
Beweismittel für die Richtigkeit dieser beiden Teilwerte kann 
ihre Aufsummierung zu diesem ‘richtigen Wert nicht ohne 
weiteres angeführt werden, weil ja sehr wohl der eine Summand 
um den gleichen ‚Betrag zu hoch ermittelt sein kann, als der 
andere zu niedrig angesetzt erscheint; an der Endsumme ändert 
dies bekanntlich nicht das mindeste. 

ezwungen als Summe von u: 

111) Martin in der Ö.F.u.J. 1908, Nr. 22/1326. 
Siehe hiezu Hönlinger, Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertrags- 

lehre, S. 28 (zitiert in vorliegender Arbeit, S. 135 £.). 
12) Kreutzer in der Ö.F.u.J. 1905, Nr. 34/1182, 
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3. 

Wohl der wichtigste Einwand, welchen Hönlinger gegen 
die Bodenreinertragslehre erhebt, besteht darin, dass er ihr 
vorwirft, sie gehe bei der Beurteilung der Wald wirtschaft 
immer von der holzleeren Fläche aus und belaste die gegen- 
wärtigen Werte unberechtigterweise mit Vorkosten, während 
man bei der Rentierungs- und auch Erwartungswertsmethode 
doch nur künftige Auslagen in Berücksichtigung ziehen 
dürfe. 

-  Hiezu ist ganz allgemein zu erwähnen, dass für die Be- 
rechnung von Kostenwerten stets diejenigen Kosten in 
Rechnung zu setzen sind, welche für die Ermöglichung der 
gegenwärtigen Wirtschaft ausgegeben wurden, während bei 
der Erwartungs- und Rentierungswertsmethode 
allerdings nur Auslagen der Zukunft, aber auch ä conto der 
zukünftigen Erträge verrechnet, in Ansatz gebracht werden 
dürfen. Dass dies aber von der Bodenreinertragslehre auch 
vollständig korrekt durchgeführt wird, soll im Nachstehenden 
bewiesen werden. . 

Für die Betrachtung einer normalen Wäldbetriebsklasse 
vom finanziellen vergleichenden Standpunkte aus können wir 
die verschiedensten Zeitpunkte wählen. Am meisten Bedeu- 
tung beanspruchen wohl die Jahre o, d. ı. das Begründungs- 
jahr eines forstlichen jährlichen Nachhaltsbetriebes auf einem 
zurzeit noch unbestockten Waldboden von u ha Fläche und 
das Jahr u, d. h. der Zeitpunkt der soeben vollendeten Her- 
anziehung des normalen Halzyortates auf der genannten 
Fläche. 

Denken wir uns — der vorigen ersten Annahme ent- 
sprechend — eine Waldbodenfläche von u ha, welche durch 
jährliche Aufforstung je eines Hoektars in u Jahren normale 
Bestockung zeigen soll, so kommt für die Wertserzeugung — 
bezogen auf das Jahr o, d. h. den Zeitpunkt, in welchem mit 
der Aufforstung begonnen werden soll — folgendes in Betracht: 

Gegenwärtiger Wert der Flächeneinheit, welche in Be- 
stockung gebracht werden soll 

Ä Dn -]1 N U BE | ME ae IE Are u—+%Dn .1,0p ©: Lop V (1,op BE Ra : 

i (l,op& —1) - 1,0p (!,op®— I) 1,0 
2 Ra 

2 loop 1;op 
3 Ra 

7724.09 777(),0p8 4)» 1,0 

Ra 
„(u-pten 

» = (1,0p®-- 1) - 1,opu-! 
Ra 

u ten 
—? = (1,op& — 1) - 1,0pu 
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Als Jetztwert dieser Beträge ergibt sich: 
Ra 4 l 1 

Te, ( ee ı) 
REES, l,op— 1. Ra 

Lop"— 1 0,op : 1,op" O,op : 1,0p“ 
Dieser Ausdruck repräsentiert also den Jetztwert des u ha 

umfassenden Waldbodens unter der obigen Voraussetzung 
der stufenweisen Aufforstung innerhalb u Jahren. Er bedeutet 
aber zugleich einen Waldrentierungswert, weil ja bei unserer 
Annahme nach u Jahren in der Tat eine Waldfläche mit nor- 
malem Holzvorrate vorhanden ist, welche eine jährliche reine 
Waldrente von Au +4%2Dn — c — uv = Ri liefert. Bei 
richtiger Verrechnung der Erziehungsaufwände. für den nor- 
malen Vorrat d. h. vom Standpunkte o aus betrachtet erweist 
sich diese Rente allerdings obiger Formel gemäss nur als 

Au 2Dn - 1,0p®— c: 1,op— V .(l,op— N=Ra 
d. h. als die Nettorente des Bodens. Wir sehen hier deutlich, 
dass auch in der Waldwirtschaft die absolute reine Rente 
nur eine Bodenrente ist. 

Soll hingegen dieselbe Gesamtfläche gleich im ersten Jahre 
völlig bestockt werden, so beträgt ihr Bodenerwartungswert 

—U: a I . Dieser Wert liefert wesentlich höhere Beträge 

als die vorstehend abgeleitete Formel, weil | 
u 1 

1,op" 17085 3,0p®:: 
Es findet dies seine logische Begründung darin, dass unter 
der ersten Annahme einer allmählichen Aufforstung 
innerhalb u Jahren je ı Flächeneinheit (u—ı) bezw. (u—2), 
(u—3)..... o Jahre forstwirtschaftlich ungenützt bleibt und 
jährlich nur eine solche in Bestockung gebracht wird und 
damit die Bodenkraft für sich verwertet. Diese vorübergehend 
unbewirtschafteten Flächen könnten aber zu dem jährlichen 

Preise von; 1 - 0,opjeweils für die Zeitdauer ihres Nicht- 

bestocktseins verpachtet oder anderwie gleichwertig benützt 
werden. Unter dieser Annahme allein erhalten wir einen 

} Ra ER: 
mitu Tot vergleichbaren Wert, weil nur hiebei die ganze 

’ ee 

Bodenfläche sofort und unausgesetzt zur Produktion 
verwertet wird. Wir müssen also zum Vergleich mit der letzt- 

R & 
genannten Formel den Wert, > „noch um den erwähn- 

‚ U,op : 1,0p | ä 



a 1 a a a Fr 1 u au BLU age ZU DE Panda Zul : 

ten Ertrag der zeitweilig‘ nicht bestockten Flächen während 
der ersten u Jahre erhöhen, der sich als Jetztwert folgender- 
massen berechnet: 

Ra-0,0p ‚L,opt—1 

l,op" — 1 Bon Lopet en 
l,op! — I >B P 1,op® — | l,op! — 1 

us 0,0p - Lop- 0,0p : 1,op" ' 0,op : 1,op" 

er np -(L,op! + 1,op"” 4 ..... : E31 op? 
(1,0p" — 1) : 0,op - 1,op" | £ 5 

1,0p"7? — | 

0,op : 1,op" 

E= 

Ra : 0,0p l,op" — 1 

- (,0p® — 1): 0,0p.: 1:0D° | eis 
Ra u-Ra 

= b,op : 1,0p"  (1,0op“ — 1)- 1,0p“ 

Dieser Betrag vermehrt um den Sn abgeleiteten 
Jetztwert der durch stufenweise Aufforstung innerhalb u Jahren 

zu begründenden Waldbetriebsklasse bedeutet den 
Ra 

0,op - 1,0p" 
reinen Jetztwert des gesamten Bodens vermehrt um den nach 
u Jahren aufstockenden Normalvorrat. Formelmässig ausge- 
drückt beträgt dieser Summenwert: 

Ra Ra Eur nn 

0,op - op" T Dop: 1,0p° (l,op — 1): a 

I | II 

nach u Jahren den Wert besitzt: 
Ra Ra u-Ra Ra l 

0,op  0,op “ l,op! — 1 0,op EN, 0,op l,op" — 1 
En) mm , AN - 5 

I I I II 

Teilwert I liefert bekanntlich nach unserer obigen Ab- 
leitung den reinen Waldwert der ganzen Betriebsklasse nach 
u Jahren, welcher unter Berücksichtigung aller Begründungs- 
kosten usw. sich ergibt und seinem Inhalte nach als Boden- 
wert sich erweist. “Teilwert II aber bedeutet nichts anderes 
als die Differenz zwischen reinem Waldwert und reinem Boden- 
wert der ganzen Betriebsklasse im gleichen Zeitpunkte, d. h. 
den erziehungskostenfreien Nettowert des Normalvorrates im 
Jahre u.113) Subtrahieren wir diesen vom reinen Waldwerte, 

= Derselbe ergibt sich auch nach der Gleichung 
Ri uRa Ri—Ra Ra u-Ra 

D:op - Bope 1: 2.000... 1 0,0B::-L,opı —l 
(siehe weiter unten!). 

10 



‚so muss natürlich der reine Bodenwert zurückbleiben, wie 
auch aus der Gleichung. | “ 

Bere (oa 5.0 Ra = u: Ra 
| 0,0p 0,0p:: open lie op e 

hervorgeht. a: AN TEN 

Alle diese Werte sind — wie schon äusserlich aus der 
Kapitalisierung von Bodenrenten — Ra ersehen werden 
kann — ihrem Inhalt nach Bodenwerte, wenn sie auch 
dem Sinne der Ableitung gemäss zum Teil als Boden-, zum 
Teil als Wald-, zum Teil als Holzvorratswerte zu beurteilen 
sind. Vom Zeitpunkte o ausgehend müssen eben alle unsere 
Kalkulationen auf den holzleeren Waldboden zurückführen, 
weil eben ein Normalvorrat und damit ein Wald im eigent- 
lichen Sinne zu dieser Zeit noch nicht vorhanden ist. 3 

Diese Formeln würden, wenn wir die Betriebsklasse a 
— wie Hönlinger es behauptet — in der Tat mit V o = oste a a 
belasten würden, als unsere Werte ergeben: | 

R 
l. für den Wal een der norm. Betriebsklasse— Fr ; 

ER 
; u»Kka 2 

2. „ „ Bodenertragswert „ a 5 Front ; 

1 A An 
3... „ Holzvorratswert „ | Be =—Ra* erg e 

Nun berechnen aber auch wir den Wert einer vorhan- 

denen normal bestockten Betriebsklasse nicht als - , Son- 
298 ee 

dern als et d. h. wir bringen die für die Heranziehung des 
0,op 

Normalwertes vorverausgabten Beträge bei der Rentierungs- 
wertsbemessung des Waldes nicht mehr in Ansatz. Die nach- 
folgende Ableitung wird dies deutlich ersehen lassen. 

Für die Heranziehung eines „Normalvorrates“ auf einer 
u ha umfassenden Waldbodenfläche innerhalb u Jahren fallen 
nämlich folgende Ausgaben an: 

ı. Jährliche Kulturkosten pro Flächeneinheit — 3 Summen: 
l,op — 1 — 

0,09. 
endwert im Jahre u: c- 

2. Jährliche Verwaltungskosten usw. pro Flächeneinheit = v 
Diese sind für die zunächst in Bestockung gebrachte 
Flächeneinheit (u—ı), für die im darauffolgenden Jahre 
aufgeforstete Fläche (u—2), dann (u—3)..... o Jahre 
auszugeben, liefern also im Jahre u einen Wert von: 
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hopi—j Lop—1 op i Lop-i .: Se ee ) 
0,0p 0,0p 0,0p 0,op 

# = - (L,op"t + 1,op®—+...... — 1,op! 8 l,op® — u) 

v 1,op" — 1 Kkops 7 
— (- —ul=V.- —u:V 

0,0p | 0,0p u) 0,0p Br 

| 3. Von diesen Ausgabebeträgen sind die bis zum Jahre u 
aus Durchforstungen in über n Jahre alten Beständden 
Be. bezogenen Einnahmen — entsprechend vernachwertet — 

in Abzug zu bringen. 

y> Im Jahre u beträgt der Nachwert des Durchforstungs- 
 _.ertrages des zu dieser Zeit 

| | | ee Bestandes = Dhn - I op" 

ee ur r Dr hop 

2... N »  — Da: Lopea-i ur 
Der Summenwert dieser Grössen beläuft sich auf: 

e- ee l,op"— 1 

= 0,op | 
e | Wir erhalten demnach als Nettowert für den zur 
B-:  Heranziehung des Normalvorrates betätigten Aufwand E: 
ee: hop" —1 1,op® — 1 l,op = — 1 
E: BC: DD —V.- a uV—Dn 

E Subtrahiert man diesen Betrag von dem Waldren- 

= | tierungswerte so erhält man: 
® Es ‚op | 
E = | Au Dn 2 uv N 

u; 2%. RE Dr ER 0,0p E (op 0,0p Oop 

E wr & 
= aot 

c - 1,0p ce + V.(l,op"—1) Dn-1 ‚op: = I 

20,00 . 22 0,op 0,op + DE a5 0,0p 0,0p 
= | 

__ Au-+-Dn. Lop—c- l,op—V .(l,op" —1) Ra 

0,09. - -0,0p 

d. h. den mit den Vorkosten belasteten Waldwert der nor- 
malen Betriebsklasse, der seinem Wesen nach als Boden wert 
sich erweist. 

10* 
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Der Erziehungsaufwand für den Normalvorrat beträgt also | 
— wie wir schon oben anzuführen Gelegenheit hatten 

(S. ı in . 130 ff. Ge 

Wir erhalten nun aber den mit Vorkosten offensichtlich 

nicht mehr belasteten Waldwert 0.05 auch ungezwungen als 
b 

Summe von u-Bu— NV, wenn wir die einzelnen Summanden 
jeweils nach unserer Methode berechnen; jedes Werk über 
Waldwertrechnung enthält die bezügliche Beweisführung, wes- 
halb hierorts davon Umgang genommen werden soll. Wie 
verhält es sich nun mit dem Vorwurfe Hönlingers, die Rein- 
ertragslehre bringe unberechtigterweise die Vorkosten noch 
in Anwendung, und zwar geschehe dies bei ihrer Boden- 
wertberechnung, die demnach zu niedrige Werte liefere. 

Um den reinen Bodenertragswert eines Waldes, 
die kapitalisierte Grundrente im Sinne der Ricardo-Ihünen- 
schen Theorie, zu erhalten, muss man alle aufgewendeten 
Ausgaben, welche zur Lieferung des betreffenden Ertrages 
benötigt waren, entsprechend verzinst in Abzug brin- 
gen. Für die Waldbodenwertsberechnung müssen wir also 
immer vom Standpunkte der Blösse .d. i. vom 
Jahre oausgehen, bezw. die für diesen Zeitpunkt in Be- 
tracht kommende reine Rente in Rechnung. setzen. Für den 
Boden allein stellt eben jede zum Zwecke der Wald- 
wirtschaft erfolgende Ausgabe eine zukünftige Ausgabe 
dar, weil durch sie erst ein Wald auf dem Boden begründet 
oder eventuell auch nachgezogen wird. 

Eine andere als die — für den aussetzenden Betrieb auch 
von Hönlinger als korrekt und richtig anerkannte — periodische 
Rente: Au—+%Dn : 1,0p!” — c - 1,0p" — V - (1,op® — 1)=Ra 

bezw. jährliche Rente a ER 0,op ist keine reine 

Bodenrente, sondern sie enthält noch andere Ausgaben 
eingeschlossen und setzt sich forsttechnisch betrachtet zu- 
sammen aus Bodenrente + Holzvorratszins. Letzterer ist 
jedoch für jeden Zeitpunkt der Begründung einer nor- 
malen Betriebsklasse verschieden hoch und liefert im Jahre u 

mit der Bodenrente - 0,op zusammen die Wald- 
u:-Ra 

l,op" — 1 
rente der normalen Betriebsklasse Ri. Die Differenz Ri — 
u-Ra 

l,op" — | 
malvorrates und es würde der herrschenden Grundrententheorie 

0,op geht also ganz aA conto des aufstockenden Nor- 



völlig ‚widersprechen, Ri= u-Bu-o ‚op =. NV. »© ‚op oder auch 
einen beliebig anderen Waldrentenwert u. Bu- 0,0p — H-0,0p 
als reine Bodenrente betrachten und durch Kapitalisierung 
derselben — sei es als jährliche oder als periodische ewige 
Rente — einen Bodenwert berechnen zu wollen. Für den 
Bodenwert kann also von analogen ‚„Vorkosten“ wie für den 
Holzvorratswert und den Kollektivbegriff des Wald- 
wertes überhaupt nicht gesprochen werden. 

In der Österreichischen Forst- und Jagdzeitung 1908, 
"Nr. 17/1321, führt Hönlinger, indem er es zurückweist „Schluss- 
folgerungen aus einem abgekürzten Resultate, nicht aber aus 
der Entwicklung der Formel selbst“ zu ziehen, Nachfolgen- 
des an: | 

„Zu welchen Irrtümern derartige Schlussfolgerungen 
führen können, soll durch ein einfaches Beispiel dargestellt 
werden: Es soll der rte Teil des Kubikinhaltes einer Kugel be- 
rechnet werden. Das Resultat ist sr ’w:r = 1! r ’r und 
es folgt, dass der rte Teil des Kubikinhaltes einer Kugel gleich 
ist einer ı!/.fachen Kreisfläche. Demnach wäre der rte Teil 
einer Kugel! nicht ein Körper, sondern eine Fläche! Tat- 

 sächlich aber soll die aus obiger Division resultierende Zahl 
jene Anzahl von Kubikmetern bedeuten, welche dieser Teil 

gegenüber der Anzahl der Kubikmeter des Kugelinhaltes, 
durch */sr®r ausgedrückt enthält, also doch abermals einen: 
Körper und nicht eine Fläche. Das abgekürzte Resultat, in 
dem sich infolge der Division durch r der Faktor r? des Zählers 

auf r? reduziert, kann denjenigen, welcher den Entwicklungs- 
gang der Rechnung aus dem Auge verliert, zu einer falschen 
‚Schlussfolgerung verleiten.“ 

Wenn nun auch!!#) rein mathematisch Beh 
tet diese Folgerung keineswegs absurd ist — bekanntlich 
liefert uns die ae ober 4r? zn in den 

Grenzen obis r E r2rndr = — 0 den Kugelin- 
0 

halt, den wir uns eben im Sinne dieser Ableitung als 
eine Summe unendlich vieler, konzentrisch ineinander ge- 

 schichteter Kugeloberflächen von der jeweiligen Stärke dr=o 
für Kugeln von den Radien o bis r zu denken haben —, so 
ist doch in den obigen Ausführungen Hönlingers der zweifel- 
los richtige Gedanke enthalten, dass man durch Multiplikation 
bezw. Division eines Körpers im Sinne der Rechnungs- 

114) $, auch Ö.F.u. J. 1908 Nr. 19/1323. 



stellung niemals eine Fläche und ebenso umgekehrt aus = 
einer Fläche keinen Se oder keine Linie “ 

[seRar-äre: 

erhalten kann. Man muss vielmehr immer wieder ein dem. 

Sinne der Ableitung entsprechendes. gleich- 
artiges Gebilde bekommen, wenn auch abstrakt mathe- 
:matisch dies nicht der Fall =: sein scheint. Die Integration | 

ax 
nach der Formel Jaxdx = —— > + Cliefert uns eben immer ein 

um eine Dimension höheres Gebilde, das aber im Sinne seiner 
Entwicklung als Summenwert unendlich vieler Gebilde der 
ursprünglichen Dimension, somit selbst als Gebilde dieser nie- 
dereren Dimension erscheint. Es ist daher auch vom allgemein 
logischen, nicht nur abstrakt-mathematischen Standpunkte aus 
betrachtet, ein Widerspruch hierin keineswegs zu finden. 

Gerade aus diesem Beispiele geht aber doch zur Evidenz 
hervor, dass aus der Division oder Multiplikation eines Wald- 
wertes mit einem beliebigen Divisor bezw. Faktor niemals ein 
Bodenwert und umgekehrt bei derartiger rechnerischer Be- 
handlung eines Bodenwertes niemals ein Waldwert resul- 
tieren kann. Mit anderen Worten: das innere Verhältnis zwi- 
schen Waldwert und Bodenwert ist kein geometrisches, als 
welches es — wie auch Schiffel — Hönlinger betrachtet wissen 
will, sondern ein arithmetisches. Waldwert und Bodenwert sind 
ihrem Charakter nach zwei ganz verschiedene Dinge, die — 
ebensowenig wie ein Körper mit einer Fläche — unmittelbar 
nicht miteinander verglichen werden können. Der Bodenwert 
ergibt sich aus dem Waldwerte nicht als aliquoter Teil, son- 
dern als Differenzbetrag nach Abzug des Holzvorrates. 

Hönlinger erkennt die Richtigkeit des Rentierungswertes 
der normalen :Betriebsklasse unumschränkt an und in der Tat 

bildet der zweifellos richtige Ansatz Don — Normalvorrat -+- 

Bodenwert der ganzen Betriebsklasse einen in Theorie und 
Praxis unbestrittenen Wert, 115), die Limes der Summe aus 
dem auf die mannigfachste Art und Weise — mitunter gro- 
tesk — abgeleiteten Bodenwert und Normalvorrat“. Nach 
unseren bisherigen Ausführungen und im Sinne der herrschen- 
den Grundrententheorie kann aber als reiner Bodenwert 

ohne Rücksicht auf die vorhandene Bestockung nur der 

1) Ö,F, Br: 1905, Nr. 34/1182, 
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Br RE en nr Ds 2 = ae 

Ra EEE 23 
Wert RR: für die Flächeneinheit in Betracht kommen ‚op! — 

und muss die Differenz zwischen den beiden einwandfreien 
; Ri u-Ra 
Werten — daher denrichtigen Normal- 

- 0,op  Lop" —1 
vorrat — ohne Aufrechnung von Erziehungskosten, die ja 

ın der Formel nicht enthalten sind — ergeben. Indiesem 
Ri 

0,0p SEEN 
Sinne sind unsere Formeln zu beurteilen, nicht aber, wie 
Hönlinger selbst sehr richtig fordert, Schlussfolgerungen zu 
ziehen aus einem abgekürzten Resultate, welches den eigent- 
lichen Formelinhalt und den Sinn der Ableitung in der Tat 
nicht mehr erkennen lässt. „Die Formel nicht, — der Geist 
ists Wesen der Mathesis für die Schule wie fürs Leben‘, 
sagt Pressler und logische Abstraktionen können nur aus der 
Entwicklung und dem sinngemässen Inhalt, nicht aber aus 
einem mehr oder weniger entstellten Schlussresultate einer ; 
Formel gezogen werden. 

Ist aber unser Bodenertragswert nicht nur mathematisch 
und logisch einwandfrei begründet, sondern auch den allge- 
meinen volkswirtschaftlichen Anschauungen entsprechend auf- 
gebaut, so muss jeder andere Bodenerwartungs- 
werttheoretisch unrichtig sein. Liefert ferner eine 
‚korrekte Ableitung des Normalvorratswertes unter Einsetzung 
eben des richtig ermittelten zugehörigen Bodenertragswertes 

den Differenzbetrag der zwei unantastbaren Werte: 

UHR 

1,0p" — 1’ 
lung unumstösslich erbracht, weil eben die zum Vergleich her- 
angezogene Differenz auf absolut einwandfreier Grundlage 
aufgebaut ist. Selbstverständlich verliert die Gleichung: 
Ri | 

0,0p 

0,0p 

so ist auch der Beweis für dessen richtige Ermitt- 

Ri 
jede Beweiskraft, wenn nicht ausser... noch ein zweiter 

Wert zuverlässig richtig de ist; denn u(B ni x) -- (NV 

vu 

obwohl Boden- und Normalvorratswert ie für sich ah 
entgegengesetzt unrichtig ermittelt wurden. 

Es ist aber völlig unzulässig, die Formel SEE hnittel. 
0,op 

= u-B-- NV — wie schon weiter oben erwähnt wurde --. 



- Ra IE 
bar ar zu vergleichen, weil diese Rentierungswerte zwar ? 

unter Anwendung des gleichen Verrechnungsprinzipes, der Be 
rücksichtigung nur zukünftiger Ausgaben, aber von ganz ver- 
schiedenen Zeitpunkten aus abgeleitet wurden und die eine 
Formel einen Waldwert, die andere einen Bodenwert zum 
Inhalt hat. 

Auch wäre es durchaus unrichtig, den aussetzenden 
Waldwirtschaftsbetrieb im Jahre o oder auch u und 
den jährlichen Nachhaltsbetrieb mit bereits vor- 
handenem Normalvorrate, also im Zeitpunkte u direkt zuein- 
ander in Beziehung zu bringen. Bei einem richtigen, kor- 
rekten Vergleich dieser beiden Betriebe müssen wir für den 
aussetzenden Betrieb denjenigen Zeitpunkt annehmen, in wel- 
chem der auf der ganzen Fläche aufstockende eleichalte Holz- 
bestand denselben Wert besitzt wie der Holzvorrat einer gleich- 
grossen 'mit o bis (u—ı) Jahre alten Beständen normal be- 
stockten Betriebsklasse. Bezeichnen wir diesen Zeitpunkt mit 
m, so besteht die Gleichung :116) 
Ne Au+2%Dn- op" EBHNM A 

‚op" — l,op 
..uRa (Au+B+V): (1,0op"-1)+3Dn : 1,0p""".(1,0p" 

"Lop1 | l,op" -0,0op 

Eee oder auch 
0,op 

u-Ra 

L.oP RR ER A [@+v+9
: 1,op” —(B+V)—} >Da : 1

,0p"-2 

+ —-1)-%Da -(1,0op"°—1 Ri u:-Ra „B V+c) -(1,0p"-1)-2Da -(1,0p IR u.(B+V)= 
1,op"-1 0,0p 

Beide — Erwartungs- und Kostenwerts- — Gleichungen a 
bei Einsetzung des zugehörigen Bodenertragswertes 

Ra ET | 
— Tor gleichmässig über in die 3. Form: 

| 8 ı Da | 
oe (Au+%Dn - 1,0p"”) : (1,op 4% a) 

l,op"— 1 De l,op"—1 
(1,op" — l,op) u-Ra Au—+2%Da—+2Dn — c—uv 

l,op—1  Lop— 1 np 0,0p 2 

" Lop—1I op’ 

un) 2Da bedeuten die Durchforstungserträge, welche vor, ZDn die- 
jenigen, welche nach dem Jahre m eingehen; also a<{m<{n. 
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Bezeichnen wir die Grösse: . 

N = & I Rau: [Au+ son Lapı N: Ü op” x Sen >. ae -.) Er 

| (,op" — 1,op") ] mit u:-Rm: l,op", so erhalten wir die weitere 

Gleichung: | 
Ä u:-Rm:1,op®" Ri 

Up 0;0D 

d. h. die Wertsverhältnisse bleiben dieselben, ob ich die Wald- 
rente u-Rm zum ersten Male in (u—m) und dann alle u Jahre 
beziehe, oder ob ich alljährlich die Waldrente Ri einnehme. 
Die erste Formel besitzt eben den Typus des aussetzenden, 

. die zweite den des jährlichen Betriebes, ihre richtigen Kapital- 
© werte aber sind beide Male die gleichen. 

Ein Beispiel möge die Sache erläutern. Es seı: 

Au 10000 Mk., 2Da— 200 Mk., 2 Dn — 800 Mk.; 
u 32.1008 40, nn 80 Jahre; ce I09 Mk, v=6.Mk:; 

Be 909: Ku 1100 ha. 

- Unter Zugrundelegung dieser Werte erhalten wir: 

1. Ra =-10000+200 - 1,0300 4 800 : 1,03190-° — 100 + 1,0310 — 
: Pr (1, 03100 _ FE 0 000 = 1178 = t445. 24922 — 3044 

—1057 Mk. 

| 

ie a 100. Br Mk. 

3 Ri = 10000 —+ 200 + 800 — 100 — 100 - 6 = 10300 Mk. 

Ri | | 
-0,0p 

"= WR 343333 Mk. — 38700 + 304633 Mk. 

5. Rm : 1,op= — Ra = (10000 + 800 - 1,806) : (1,03% — 1) 
+ (200 - 0,307 — 100) - (1,03% — 19,2136) 
— (10000 + 1445) : 1,03" — 11445 — 39 . 1,03” + 750 
= 11406 - 1,03” — 10.695. 

100° en in 6. 38700 + (aim —y : (11406 . 1,03" — 10695) = 343333; 
| . ee 62619: 1,03% - 363349; 1,03 ig - 58026; m = 59,47 

oder rund-60 Jahre. 



u : Rm - 1,0p” = . Rm : 5,8026 : 0,0549 — 343333; 1,0p— 1 

343 II 

U: Rm— 100. 10778 — 077 800 Mk. 

Wir sehen also, dass wir die beiden fraglichen Waller 
schaftsbetriebe nur unter der Voraussetzung einwandfrei mit 
einander vergleichen können, dass wir den aussetzenden Be 
trieb im Jahre 60 dem ‚jährlichen Betrieb mit bereits vor- 
handenem Normalvorrate d. h. im Jahre u= 100 gegenüber- 
stellen. Würden wir den aussetzenden Betrieb im Jahre o als 
Vergleichsgrösse heranziehen, so wäre er naturgemäss dem 
jährlichen Betriebe gegenüber im Nachteil, weil eben ein 
Waldwert von 343333 mit einem Bodenwerte von 38 700 
in Beziehung gebracht, der Holzvorrat der normal aufgebauten 
Betriebsklasse mit 304633 Mk. aber einseitig dem jähr- 
lichen Betriebe zugute gerechnet würde. Beim Vergleich der 
Wertsverhältnisse einer normalen Betriebsklasse mit einer 
gleichgrossen, aussetzend bewirtschafteten, u-jährigen Wald- 
fläche wäre hingegen letztere ein Vorteil, weil dann die Wald- 
werte von 1038700 Mk. und 343 333 Mk. unmittelbar. gegen- 
einander abgewogen würden. Auch dieses Beispiel zeigt uns 
wieder recht deutlich, dass zwischen jährlichem und aussetzen- 
dem Betriebe finanzwirtschaftlich ein Unterschied nicht be- 
steht, vorausgesetzt, dass man vergleichsfähige Entwicklungs- 
stadien miteinander in Parallele setzt. Die Reinertragslehre 
liefert überhaupt jederzeit richtige und brauchbare Werte, wenn 
sie nur richtig verstanden und korrekt angewandt wird. 

B) Die Hönlingersche Theorie. 

1. Ermittlung des Bodenwertes. 

Die Hönlingersche Bodenwertsformel für die Flächenein- 
heit lautet: 

l,op" — 1 Lo — Er 
= 

Diese Formel charakterisiert sich als kapitalisierter Jetztwert 
einer periodischen ewigen Rente Ri, welche zum ersten Male 
nach u Jahren und sodann alle u Jahre bezogen werden kann. 
Sie gehört, ebenso wie der Bodenertragswert der Reinertrags- 
lehre, dem aussetzenden Betriebe an und ist ihrem Wesen nach 
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kein Boden-, sondern einWaldwert, wobei es — wie oben nach- 
gewiesen wurde — völlig belanglos erscheint, ob sie direkt 
abgeleitet oder als Teilwert der normalen Betriebsklasse : 
Ri 1,op® — 
5: Ve aufgefasst wird. 

Doch wir wollen nicht in den von Hönlinger und auch 
von uns gerügten Fehler verfallen, aus der fertigen Formel 
Schlüsse zu ziehen, sondern auf die Hönlingerschen. Ablei- 
tungen und Erklärungen seines „Bodenwertes‘ der normalen 
Betriebsklasse selbst näher eingehen. 

Zur Ableitung derselben wählt er — unter Ausseracht- 
lassung der Durchforstungen — für Au = 11771 Mk, c = 
20: Mk, v = 10 Mk‘... u =/76' Jahre und p = 3% folgendes 

| Beispiel 427) 
„Eine Eisenbahn, die soeben gebaut wird, soll mitten 

durch einen normal bestockten Wald führen und beansprucht 
zufällig für ihren Bau genau die Grösse eines soeben erfolgten 
Jahresschlages. Mit Berücksichtigung der Vorteile, die uns 
die Bahn bietet, verzichten wir bei der Berechnung des Boden- 
wertes auf die Rechtswohltat des Gesetzes, dass uns unsere 
Auslagen von den zu erwartenden Erträgen nicht in Abzug 
gebracht werden dürfen und wir beanspruchen also nur rein 
den Ersatz des Wertes des Bodens, und zwar nur des Bodens, 
weil, was nochmals wiederholt sein soll, nur der Jahresschlag, 
also ohne jedwede Bestockung, seitens der Bahn beansprucht 
wird. Dieser Ersatz berechnet sich auf Grund der genannten 
Ertragsverhältnisse aus der uns bekannten Formel des aus- 
setzenden Betriebes: * 

Alt C» op" en 20,508: 10, air 

 Lop!— 1 1,0370 — ] 0,03 
minus 186,90 Mk. 

Wir hätten also der Bahn dafür, dass sie uns die Gefällig- 
keit erweist, uns von einem 'unrentablen Boden befreit zu 
haben, obengenannten Betrag zu bezahlen. 

Nehmen wir nun den zwar unmöglichen Fall an, dass 
jedes Jahr in den nachfolgenden 69 Jahren abermals 69 Bah- 
nen, und zwar unter ganz gleichen Verhältnissen gebaut wür- 

17) H., Waldwertrechnung und Taktik, S. 9—11. 
. Hönlinger rechnet nach Kronen statt nach Mark und schreibt für 

v=(v-+s). In der vorliegenden Arbeit sollen die uns gebräuchlicheren Be- 
zeichnungen Verwendung finden. Der Einfachheit der Darstellung und 
des Vergleichs halber sollen auch in dieser Behandlung Durchforstungs- 
ansätze in den Formeln ausser acht bleiben. 



den; dann hätten wir durch die folgenden 70 Jahre Sr 
den Betrag 186,90 Mk. zu bezahlen, nes BEuaER sich zu 
der Summe von 

1,0370 — 1 
186,90 - 003° also auf 186, 90 - 230,54 = 43098, 02 Mk. 

/0. Jahre ansainmeln würden. | a 

! 

Nachdem wir von demselben Walde eine A 
rente von Au — (u-v—+c) = 1171 — 70-10 20 = 45I Mk 
beziehen, müssten wir innerhalb 70 Jahren 43 098,02 Mk. dafür 
zahlen, um von diesem Momente an eigentlich auf jährlich 
451 Mk. verzichten zu müssen! 

Wie diese Berechnung ganz deutlich erweist, ist: also die, 
Art dieser Bodenwertsbestimmung unrichtig. 

Dadurch, dass uns die Bahn die Fläche unseres letzten 
Jahresschlages genommen, ändert sich in den folgenden 
69 Jahren gar nichts in bezug unserer Auslagen und Ein- SE 
nahmen. Wir beziehen durch diese Jahre fortlaufend den uns 
bekannten Reinertrag von Au — (uv + ec) = 451 Mk. Im 
70. Jahre, in dem unsere Nutzung auf die von der Bahn okku- 
pierte Fläche fallen sollte, I nicht, ebensowenig auch er 
jedes folgende 70. Jahr. | R 

Dieser Entgang hätte also für uns den Verlustjetztwert von 

1,03% — 1 Di — 1 

und da uns die Bahn nur reinen Waldboden ohne Bestand ge- 
nommen hat, repräsentiert auch dieser Wert unseren Bodenwert 
im jährlichen Nachhaltsbetriebe, im Gegensatz des ig 

Au — c - 1,0p" ER 
den mit B= a 

Um Missverständnissen im vorhinein vorzubeugen, sei hier 
erwähnt, dass diese Berechnung für obigen Expropriations- 

en — 65,21 Mk., oder als Formel ausgedrückt © Zar A o X 

fall nicht als Ersatzwert anwendbar wäre, und zwar weil erstens x h 

wir für diese Fläche keine Kulturkosten mehr aufzubringen 
hätten, wodurch sich unser Jetzt- oder nächstjähriger Rein- 
ertrag um seine Grösse vergrössern würde, ferner, dass wir 
nach 70 Jahren nicht nur auf den Reinertrag‘ verzichten, son- 
dern ausserdem auch noch den Betrag u-v zahlen müssten, 
nachdem sich die Jahresausgaben in der Praxis durch die Ent: 
nahme einer verhältnismässig so kleinen Fläche nicht ver- 
mindern. Die Berücksichtigung letzterer zwei Umstände hat 
jedoch mit der Bewertung des Bodens nichts zutun. Da 
die frühere Berechnung den Zweck verfolgt, zu bestimmen, ; 
welchen Wert der Boden für uns besitzt, und es sich nicht BR: 
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um einen Entschädigungsanspruch, der höher ausfallen müsste, 
handelt, ist auch für diesen Fall die Methode der früheren 
Berechnung des Bodenwertes richtig.“ 

Hönlinger vergleicht hier offenbar den Wert 
Ra l,op"-—-1 Ra 

1l,op"— I 0,op  0,op 
Ri l,op— 1 Ri 

l,op! — 1 0,op  0,op’ 
was nach unseren obigen Ausführungen unrichtig und unzu- 
‚lässig ist, weil die Betriebsklasse hiebei einmal mit Vorkosten 
belastet erscheint, das andere Mal hingegen nicht. Soweit 
‚sich das Beispiel auf unsere Formel bezieht, hätte man jähr- 
lich den Bodenwert abgetreten, den vorhandenen Holzvorrat 
für sich verbraucht, gleichzeitig aber unter Aufwand von Kosten 
einen neuen Normalvorrat begründet bezw. die Kosten hiefür 
ausgegeben und in Rechnung gesetzt. Im zweiten. Falle — 
bei der Anwendung der Hönlingerschen ‚„Bodenwerts“-Formel 
'— hingegen hätte man den Bodenwert abgetreten und den 

unmittelbar mit dem Werte 

vorhandenen Normalvorrat aufgezehrt, ohne einen neuen be- 
gründet zu haben; dabei wäre jedoch die Ausgabenberechnung 
nicht theoretisch korrekt und kaufmännisch richtig erfolgt, 
weil mit der Zunahme der abgetretenen Bodenflächen — ab- 
gesehen von dem Wegfall der jährlichen Kulturkosten — die 
Ausgaben u-v sukzessiv abnehmen, bis sie im Jahre 70 völlig 
in Wegfall zu kommen hätten. ° Übrigens sind beide Werte 
sinngemäss nicht als Boden-, sondern als Wald werte 
aufzufassen, wie dies die Art der Ableitung deutlich er- 
kennen lässt (s. hieher auch S. 1354 ff.). 

Richtig hätte Hönlinger — wie er es auch in dem letzt- 
zitierten Absatze andeutet und Seite 31 seiner „Waldwertrech- 
Dune 2... “ durchführt — zur Berechnung des wirklichen 
reinen Bodenwertes folgende Erwägung anstellen müssen. 
Durch den Verkauf des Bodens um den Preis K ergeben sich 
für den Besitzer der normalen Betriebsklasse verschiedene 

finanzielle Änderungen. Er erspart die Kulturkosten des be- 
treffenden Jahres und muss theoretisch jährlich v.Mk. 
weniger ausgeben. . Dafür zessiert zum ersten Male nach u 
Jahren und dann alle weiteren u Jahre die künftige Waldrente, 
obwohl die jährlichen Verwaltungs- usw. Kosten (ohne Kultur- 
kosten) für diese Jahre jeweils auszugeben sind. Soll also 
in den bisherigen Wertsverhältnissen eine Störung nicht ein- 
treten, so besteht die Gleichung: ER 
Au—c-uv Au-(u-I)v-c Au-c-(u-l)v—+(u-1)v 

op ch .0,0p l,op" — 1 h 



Hieraus berechnet sich: 

Au —c 

 1;,0p% a | Be 
wertformel, weil letzterer Ausdruck bekanntlich auch BIER En. 
schrieben werden kann: Ban. 

K- Ale: J,0p! — V - (1,op“ Br Ra ee 

1,op*— 1 | ‚op"—1 ® 

- Das angeführte Beispiel möchte also für die Begründung 

ie Hönlingerschen Theorie der B er 
nötigen Beweiskraft entbehren. 

Doch Hönlinger fährt in seinem Werke Sr fort 118) Be 
„Klarer wird jedoch die Berechnung des Bodenwertes durch 

folgende Betrachtung: Der Besitzer eines Waldes (normale 
Betriebsklasse) tritt seinen Wald an einen Käufer unter fol- 7 
genden Bedingungen ab: der Käufer hat alljährlich durch u 
Jahre eine zu berechnende Quote zu bezahlen und übernimmt 
dafür den jeweiligen Jahresschlag in seinen Besitz. Der Ver: 
käufer verbleibt durch die folgenden u Jahre im Genuss der 
Jahresnutzung, muss jedoch auch durch diese Zeit die ger 
samten Auslagen der ganzen Betriebsklasse bezahlen. Mit 
Ende des uten Jahres übergeht der ganze Besitz in das Eigen- 
tum des Übernehmers samt dem folgenden Nutzgenusse und 
den Lasten. Welchen Betrag hätte in diesem Falle der Über- 9: 
nehmer jährlich zu bezahlen? : 

Nennen wir diesen jährlich zu leistenden Betrag x, dann .: 
1,0 op'—1: 

dop. ? Be 
der jährlich vom u®® Jahre an anzufordernde Zins desselben 
beträgt: Er Bee, 

sammelt sich derselbe nach u Jahren zu dem Wertex -— —— 

-0,0p=x: (l,op!— 1), welcher dem von nun an 5 

in den Besitz des Käufers eingehenden Reinertrage: Au + &Dn = N 
uv—.c gleichen soll. Es ist demnach: 

x. (l,op— 1) = Au+2Dn — uv—c, und daraus 
Au+2Dn —uv—.c_ 

l.op" — 1 : 

weil jährlich immer nur der Boden ohne Bestand in den Be- 
sitz des Käufers überging und er jährlich die Quote x bezahlte, 
entspricht auch der gefundene Wert für x dem Bodenwerte. 

Da der Käufer im ersten Jahre für den übernommenen 
Boden den Betrag x bezahlte und von dieser Bodenfläche durch 

118) H., Waldwertrechnung und Taktik, S. 11/12 



(u—ı) Jahre keine Rente bezieht, soll sich der Wert dieser 
Bodenfläche innerhalb der folgenden (u—ı) Jahre zu dem 
Werte ansammeln: B 1,op"7! 

. Ebenso für die nächstjährig Be Fläche zu 
dem Werte . . ae DB rR0p 

der im 3. Jahre angekauften TIL VErLECHE OD 
u. s. w. fort | 

B 
B 

im (u — l)ten Jahre 1,op 

und im ufe2 Jahre . ’ - 0,0p 

die Summe dieser Werte beträgt . ... . S=B- an = 1 

für welche der Käufer den Preis von “> — 

gezahlt hat. 

Es ist demnach auch x = IB 

Auch dieses Beispiel kalkuliert nicht nach einem Boden- 
‘werte, sondern nach einem Waldwerte. Denn der Annahme 
gemäss geht faktisch alljährlich nicht der Boden ohne Be- 
stand in den Besitz des Käufers über, sondern der Boden und 
ein den Erziehungskosten eines Bestandes gleichkommender 
Betrag. Nach u Jahren hat also der Käufer keineswegs u 
nackte Bodenflächen abgetreten erhalten, sondern diese Boden- 
flächen und einen den Erziehungskosten des Normalvorrates 
auf dieser Fläche gleichkommenden Geldbetrag, der nach der. 
Voraussetzung des Beispieles auch jeweils dieser seiner Be- 
stimmung zugeführt worden ist, somit keinen reinen Boden- 
wert, sondern einen Waldwert. Hätte Hönlinger in die 

1,op— 1 

-.0,0p 
 Summenformelx - für x = B seinen „Bodenwert“ 

— eingesetzt, so hätte er sehen müssen, dass der 
1,op"— 1 5 ; 

Käufer faktisch nicht nur den Boden wert der Betriebsklasse, 
sondern den ganzen Waldwert derselben im Laufe der 
Jahre vertragsgemäss bezahlt, dafür aber nach Ablauf dieses 
Zeitraumes auch die Betriebsklasse mit norma n e1:. De 
stockung erworben hat; denn 

Ri hop! — Eo-Ri _WR. 

l,op" — 1 0,0p 0,0p 

Für die Berechnung des reinen Bodenwertes be- 
stehen in dem angenommenen Beispiele folgende Bedingungs- 

 gleichungen: 
tr. Wenn. der Kaufer des reinen Waldbodens bei 

seinerseitigem Fortbetreiben der Waldwirtschaft im bis- 
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herigen Sinne weder verlieren noch gewinnen will, so darf DENE: 
er jährlich für den Boden den Betrag x aufwenden, wie 
er der nachfolgenden, sinngemäss angeschriebenen Gleichung. 
entspricht: 

l,op" — | l,op" — 1 V 1,0p.- 4 2 By Be 

u 0,0p Er 0,0p + 0 ‚op 0,0p 0,op O,op ’ 
_ 1 = a 

(x+c+V): En ee 

Diese Formel a unserem Waldkostenwerte der 
normalen Betriebsklasse und HOREEN. Far das obige Beispiel 
folgende Ziffern: 

(x + 20 + 333,30) - 230,6 — 22333,30 — 15033,30 ; 

za, nn x — 166,40 — 353,30 — — 180,90 Mk., 
wie der richtige ee —_ unserer Formel 
entsprechend — oben von Hönlinger berechnet wurde. 

2. Will der Verkäufer des reinen Waldbodens eben- 
falls im finanziellen Gleichgewichtszustande der bisherigen 
Wirtschaft verbleiben, so kann er für den Boden x Mk. veı- 
langen, wobei x der nachfolgenden Gleichung Ben muss: 

l,opa — | u , EN (user ‚op 3% [u 1,op 1 N 1,0p uv ] 

"0,0p - 1 ‚opu 0,op - l1,opt 0,op 0,o0p - 1,op“ a: 0,op - 1,op\ 
Ri 

0,0p 
l,opt — 1 u-V Ri PR V BERETRS x 

0,op - 1,opu Es FR N AS l,opt  0,0p 
l,opu — 1 „V +» Lopt  usV:. urV Ri 

. x V) — — Ze; 
0,0p - 1,op“ N, 1,op“ ® l,opt  1,optU  0,0p 
l,opu — | Ri 

(A <t+V)—-uV= k 
0,0p - 1,opu a 0,0p 

Diese Formel, welche unserem Walderwartungs werte 
der normalen Betriebsklasse entspricht, ergibt folgende Ziffern- 
werte für das obige Beispiel: 
29,1234 - (1171 + x -+ 333,30) — 23333,30 — 15033,30; 

| 38 366,60 ei 

wie oben. 

Es wäre — wie Hönlinger annimmt — falsch kalkuliert, 
wollte man den Verkäufer mehr zahlen lassen, als zum Bezug 
seiner Rente während des u-jährigen Übergangsstadiums 
jeweils erforderlich ist. Die Kulturkosten c hat also der Ver- 
käufer für sich überhaupt nicht mehr auszugeben und auch 
der Betrag der Verwaltungskosten nimmt —- theoretisch — 

a a REN 



für ihn alljährlich "um v Mk. ab unter Überwälzung des Er- 
gänzungsbetrages zu u-v auf den Käufer. 

Wir'.erhalten also auf Grund der den obigen Bormlan. 
 sätzen zugrunde liegenden einwandfreien Erwägungen beide 
Male unseren korrekten Bodenertragswert, während Hön- 
linger in seinen Beispielen beide Male unbewusst nach Wald- 
werten kalkuliert. Auch zu dieser Kritik soll auf die Aus- 
führungen S. 160 ff. verwiesen sein. Dass der unter den obigen 
Voraussetzungen sich berechnende negative Bodenwert für An- 
kaufszwecke in der Praxis natürlich keine Gültigkeit bean- 
spruchen kann, wurde schon anderweitig erwähnt. Der Wald- 
betrieb rentiert eben im gegebenen Falle nicht zu 3% und 
darf daher auch nicht unter Anwendung dieses zu hohen 
‚Zinsfusses berechnet werden. 

Sehen wir uns nun noch die „theoretische Ableitung des 
(Hönlingerschen) Bodenwertes“ etwas näher an. Hönlinger 
unterscheidet zunächst nicht scharf genug zwischen dem 
periodischen Bodenreinertrag des aussetzenden Be- 
triebes und dem jährlichen Waldreinertrag der normalen 
Betriebsklasse. Ferner legt er die gesamten jährlichen Aus- 
gaben für die ganze Betriebsklasse dem jeweils zum Abtrieb 
‚bestimmten Bestande allein zur Last und erhält sonach dessen 
„Reinertragswert‘, d. i. die jährliche reine Waldrente Au — 
e —-uv= Ri, während er die anderen Bestände samt und 
sonders :mit Kosten nicht belastet. Die „Reinertragswerte“ 
der einzelnen Bestände bedeuten nach Hönlinger „den Zins 
jedes uten Bodenteiles der: Betriebsklasse, auf welchem sie 
stocken“. Eine derartige Kostenverrechnung entbehrt unseres 
Erachtens der nötigen Begründung. Bei richtiger Rech- 
nungsstellung sind jedem Bestande jeweils diejenigen Kosten 
— entsprechend verzinst — ın Anrechnung zu bringen, welche 
zu seiner Begründung und Erziehung verausgabt werden. 
Wollte man aber — an sich nicht korrekt — nur die 
laufenden Kosten ohne Verzinsung in Rechnung setzen, so 
dürften diese keinesfalls in ihrem Gesamtbetrage jeweils dem 
Abtriebsbestande allein zur Last gelegt werden, sondern wären 
rechnerisch auf die ganze Betriebsklasse entsprechend zu Ver- 
teilen. 

- Übrigens bilden diese ‚„Reinertragswerte‘“ gar nicht einen 
dern, sondern die wirklichen Nettowerte der 
Einzelbestände haben ausser ihrem Bodenanteile auch ihre 
Erziehungskosten (c und v) entsprechend zu verzinsen. In 
der Hönlingerschen NEE “ableitung: 

8: l,;op” — 1 AS Ri 

0,0p 0,0p 
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bedeutet also B gar keinen reinen Boden wert, sondern einen 
— unrichtig entwickelten — Kollektivbegriff, der sich aus 
Bodenwert, Kultur- und Verwaltungskosten im Sinne der 
Gleichung zusammensetzt. 

Eine korrekte Boden wertsableitung nach dem Entwick- 
lungsgang der Hönlingerschen Formel müsste folgendermassen 
lauten: 
Wert des Bodens der Schlagfläche: 

B-+c- 1,0 PP +(B-+V) - (1,op —1)=(B+V- ec) - 1,0pP— V 
Wert des Bodens und des l jährigen Bestandes: 

B+c-1,op!+(B-+V)- Lop—)=B+V-+e) -1,op!—V 

Wert des Bodens und des (u—1)jährigen Bestandes: 

B-te - 1,op&=1-H(B-+HV) - (1,0p&- a hope YV 
Die Summe dieser Werte: = (B+V-+6e)- 

bedeutet den Wald wert der or Betriebsklasse, 
der durch den Waldreinertrag Ri alljährlich laufend zu ver- 
zinsen ist. Es ist demnach der ı jährige Zins dieses unseres 
Waldwertes gleich dem jährlichen Wald-Reinertrag, und es 
folgt 

- l,op" — 1 
|8+v+9 005 —u-V] -op=Au—c—uv 

(B+V-+.c):- (1,op— I)—uv=Au—c-—.uv, und hieraus 

Bu SAT een. — ec 1,op" = V (Lopez 
l,op"—1 Lop—1 
Ra 

Be d. h. unser korrekter Bodenertragswert. 

Der Hönlingersche ‚„Boden‘wert wird also um den Betrag: 
Au—c—uv Au— 

1,op' — I  Lop® mitt V= 
Ri—Ra l u 

=c+V— se: —=c-4Yv in op 4 ‚op! — ;) ee zu 

gross ermittelt, welcher Betrag mit fallendem Zinsfuss und 
steigender Umtriebszeit grösser wird, wie die Tabelle F auf 
Seite 88 in Hönlingers „Waldwertrechnung“ unmittelbar er- 
sehen lässt. | 

Hönlinger dürfte sich zu seiner falschen ‚Boden‘ ‘werts- 
formel des jährlichen Nachhaltsbetriebes wahrscheinlich aus 
folgenden Erwägungen haben verführen lassen: In der rich- 

tigen Erkenntnis, dass den mit den Erziehungskosten 
a 

| 0,0p 
des Normalvorrates belasteten reinen Waldwert einer nor- 

malen Betriebsklasse bedeutet, deren zugehöriger einwandfreier 

are _ ee > 
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Bodenertragswert = ist, zog Hönlinger offenbar 
1,0p" — 1 

den nicht zutreffenden Schluss, dass dann auch für den mit 
Vorkosten nicht belasteten reinen Waldwert einer nor- 

malen Betriebsklasse: „= als analoger Bodenertragswert 

des jährlichen Nachhaltsbetriebes a I. resultieren 

müsse. Es wurde hiebei aber übersehen, dass für den reinen 
Waldboden immer von dem Standpunkt der holzleeren 
Blösse ausgegangen werden muss, während dies für die Be- 
urteillung des Waldwertes einer Betriebsklasse nur für das 
Begründungsjahr o derselben zutreffend ist, weil später bereits 
Bestände und somit keine reinen Bodenflächen mehr vor- 
handen sind. 

Zur Begründung seiner wahrscheinlich vorgefassten Mei- 
nung wählte dann Hönlinger für die Ableitung seines „Boden‘“- 
wertes Fälle, die nicht nur durchgängig für die Praxis äusserst 
unwahrscheinlich sind, sondern immer auch — bei richtiger 
Beurteilung — nach Waldwerten kalkulieren, nicht aber 
nach reinen Boden werten im Sinne der herrschenden Grund- 
rententheorie. 119),,Mit Beispielen, die der realen Wirklichkeit 
zuwiderlaufen, ist aber der Wissenschaft in keinem Falle ge- 
dient.‘ 

Mit diesen Ausführungen erledigen sich auch Hönlingers 
120\,,3 mathematische Beweise, dass der Bodenerwartungswert 
der Reinertragslehre in seiner Anwendung auf den jährlichen 
Nachhaltsbetrieb mit Vorkosten belastet erscheint und daher 
unrichtig sein muss“. Von analogen „Vorkosten‘, wie sie für 
einen bestehenden Wald- oder Holzvorratswert in Be- 
tracht kommen können, kann beim Bodenwerte gar nicht ge- 
sprochen werden. Für den Boden sind alle Waldaus- 
gaben zukünftige Kosten; sie dürfen daher auch nicht in 
ihrem einfachen arithmetischen Betrag in Abzug kommen, 
sondern müssen unter Anrechnung von Zinsen in der Form 
von Nachwerten oder geometrischen Rentensummenendwerten 
erscheinen. Die bezügliche periodisch eingehende reine Rente 
kann daher nicht Au-+ &2Dn — c — uv = Ri, sondern 
muss Au — &Dn- 1,0p!=® — c- 1,op® — V- (l,op" — |) 
—= Ra lauten. Auf der abweichenden Verrechnungsweise der 

119) Nossek, Ö.V. 1908, S. 263, Ä 
120) H., Weitere Beweise‘ für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, 

Ss. 9—18. 

Ei» 
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Ausgaben und Finnahmen (D!). beruht der ganze Unterschied 
zwischen der Hönlinger-Theorie und der Bodenreinertragslehre. 
Sobald Hönlinger die theoretische Richtigkeit unserer Rech- 
nungsstellung anerkennt, sobald er also sich bezüglich. der 
Bodenertragswertsberechnung auf mathematisch und volkswirt- 
schäftlich einwandfreien Grund begibt, fällt seine "Lehre in 
sich zusammen und wird mit der von ihm bekämpften Boden- 
reinertragstheorie identisch.121) 

Übrigens soll auch bei. dieser Gelegenheit ausdrücklich 
nochmals darauf hingewiesen werden, dass für eine richtige 
Beurteilung unserer Formeln die logische Entwicklung 
derselben ausschlaggebend sein muss; aus schliesslichen End- 
ergebnissen, welche durch mathematisch zwar unanfecht- 
bare Substitution von Werten.den wahren Inhalt und Sinn 
unserer Formeln aus dem Grunde gar nicht mehr ersehen lassen 
können, weil wesentliche Bestandteile derselben — B, V — 
dadurch völlig ' zum Verschwinden ‘gebracht werden, können 
sinngemässe Schlussfolgerungen nicht abgeleitet werden; 
solchen ümgemodelten Formeln kommt weder theoretisch noch 
praktisch irgendwelche Bedeutung zu. | 

:2. Ermikiane d.e:s Normalvorratswertes. 

‘Nachdem der "Hönlingersche Bodenwert als ee 
unrichtig zurückgewiesen werden musste, würde für den Be- 
weis der‘ Unrichtigkeit seines Normalvorratswertes der Um- 
stand völlig hinreichend sein, dass letzterer sich darstellt als 
Differenz zwischen dem richtigen Waldwerte und einem 
falschen Bodenwerte Denn wenn wir den richtigen 
Bodenwert der Betriebsklasse mit u-B, den Hönlingerschen 
mit u (B-- @) bezeichnen, so ergibt sich als Hönlingerscher 
Normalvorratswert: NV = WR — u-B — u:9, während 
dessen richtiger Wert sich auf WR — u:B zu belaufen 
hätte. Der Hönlingersche Normalvorratswert mu'ss also um 
denselben Betrag zu niedrig ermittelt werden, als sein „Boden“- 
wert zu hoch angesetzt wurde. Die Differenz‘ zwischen dem 
richtigen und dem von Hönlinger berechneten Werte nimmt 
— wie vorhin bereits bewiesen wurde — mit sinkendem Wirt, | 

schaftszinsfusse und steigender Umtriebszeit erheblich zu. == 
Wollen wir aber auch hier auf das Wesen :der Hön- 
a Ableitung etwas näher eingehen. 122) 

. Die Kritik der Ableitung des Normalvorratswertes als 

‘129 $, auch 6, F.ü.], 1908, Nr; 28/1832, 0:0 00:00 och m 
122) H., Waldwertrechnung und Taktik, S. 17—22, Be 

a a a Te FL 



Differenz zwischen dem Waldrentierungswerte und dem :Hön: 
lingerschen „Boden‘werte erledigt sich mit den vorstehenden 
Ausführungen. : zz 

E: '_2: „Da.der Reinertragswert des: Bestandes die Rente des 
ee Bödenwertes vorstellt,. muss die Summe des Bodenwertes und 
BE der. Summenwert der Bestände, als obengenannte Renten be- 
4 trachtet, den Waldwert ergeben.“ Diese. „Begründung“ be- 

| deutet nur eine rechnerische Transformation der vorigen For- 
E: mel, für welche das oben Gesagte, somit. vollinhaltlich. An- 

wendung zu finden hat, % 

= | 3. „Die Summe der- ‚Reinertragswerte A Bestände soll 
@ _ den- Normalvorratswert ergeben.“ Die. bezügliche Hönlinger- 

sche. ‚Ableitung geht von der von uns. oben als unrichtig be- 
Br: zeichneten Auffassung aus, dass diese „Reinertragswerte“ als 
E: Zinsen des „Bodenwertes“ aufzufassen sind und. muss daher 
E: der. gestellten Anforderung entsprechen. Ihre Beweiskraft steht 

und fällt mit der Beurteilung des Hönlingerschen ‚„Boden“- 
wertes, weshalb dıe bei dessen Besprechung vorgebrachten 

E: Momente auch hieher einschlägig sınd. 

e- MA: „Der Jetztreinertragswert aller Bestände, vermehrt um 
E den ‚Jetztwert aller künftigen Bestände bis ins. Infinitum, soll 

den Wert des Waldes ergeben.“ Diese Forderung ist unseres 
Erachtens unrichtig gestellt; denn eine Summe von Be- 
standswerten kann ihrem Wesen nach niemals einen Wald- 
wert ergeben, sondern immer nur einen Holzvorrats wert. 
Dass die Hönlingersche Formel gleichwohl dieser prinzipiell - 
falschen ‚Anforderung genügt, ist nach. unserem Dafürhalten 
kein Beweis für. die Richtigkeit ihrer Ableitung, sondern nur 

| ein Beweis dafür, dass die Hönlingerschen „Reinertragswerte 
E der Bestände“ in der: Fat'keine Bestandswerte, sondern 
E: Waldwerte darstellen, ebenso wie dies bezüglich des Hön- 
# | lingerschen ,„Bodenwertes‘‘ konstatiert werden musste und wie 
E: dies schon. der Formeltypus erkennen lässt. 

= Richtig gestellt müsste. obige Forderung lauten: der Jetzt- 
E reinertragswert aller Bestände, vermehrt um den Boden- 
E wert der Betriebsklasse, muss den lee des Wake 

ergebe: an Ren Ban, Er 5 

| “Übrigens entbehrt die Hönlingeische Normalvorrätsberech- 
E- nung bei näherem Zusehen der erforderlichen Einheitlichkeit 
E und Fnsichgeschlossenheit. . Als „Reinertragswert des Bestan- 
E des“ ım Jahre m bezeichnet Hönlinger den Wert» He, = 

Ri 13 ee 
mu nr Die! Summe -dieser Reinertragswerte für ‚die -Be- 

4° > 



— 1 66 Ss i 2 Mn var IE EEN 

stände vom Alter m=o bis m = (u-1) müsste den „Rein- 
ertragswert des Normalvorrates‘‘ ergeben, der sich demgemäss 
berechnen auf: 

NV, =Ri- (none op" ve ge a 1 ai Tr: + 1 rt 1 ‚op" os 

RS 
0,op - 1,op" 

Dieser Wert ist offenbar verschieden von dem anderweitig 
ermittelten Hönlingerschen 

u 
NV=Ri- (6: Re Be ) i 

Während letztere Formel das Verhältnis zwischen NV und 
W richtig als ein arıthmetisches erkennen lässt, zeigt ersterer 
Wert den schon bei der Hönlingerschen Bodenwertsableitung: 

Ri 1 — |] 
on nu —  gerügten Fehler, nämlich das Verhältnis 

‚op  0(,op 
zwischen dem Waldwerte und einem seiner Komponenten B 
bezw. NV als ein geometrisches aufzufassen. Schon weiter 
oben wurde betont, dass auf solche Weise ermittelte Werte 
nıemals ihrem Wesen nach Boden- bezw. Holzvorratswerte 
darstellen können, sondern immer den Charakter von Wald- 
werten an sich tragen. 

Die Differenz 

NVı— NV; = Ri > 

1,op" — 1 es u-Ri 

0,op -1,op® \0,op I,op — 1 
DEN N l u 
ee er -1,op® 0,op T l,op — 1 

u 1 

ne BER BR 0,0p. Er 

liefert immer positive Werte. Warum aber NV,„, d., h. der 
„Reinertragswert‘‘ einer normal abgestuften Reihe von o bis 
(u—ı)-jährigen Beständen, welche für sich im aussetzenden 
Betriebe bewirtschaftet werden, grösser: sein soll als NV „ 
d. h. der Wert derselben Bestände nach ihrer Vereinigung 
zu einer normalen Betriebsklasse, die im jährlichen Nachhalts- 
betriebe bewirtschaftet wird (etwa auf- dem Wege der Wald. 
genossenschaftsbildung), ist nicht ersichtlich und entbehrt 
offenbar der nötigen Begründung. 

Für NV, würde sich als zugehöriger „Bodenwert“ der 
Betriebsklasse ermitteln: 
a Ri Ri-(l,op—l) Ri 12) = Ri 
" 0op 0,op-1,op" 0,op 1,op" 0,op 1,op“’ 

a 
set 
B-- ne 
ee 
BR: 
Br 

m 
-.,% } b 

% 
R- 

y 
er 
B2: 

> +2 
a 

> Sg 
Br S 

Br 
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während uns NV; den ‚Wert: uB, = en liefert, der 
l,op® — | 

natürlich um den gleichen Betrag: 

: u l 

Bi is — 1. 30,0p Lopi) 

grösser sein muss als NV, kleiner als NV,, ist. 

B= Top = ‚gesetzt würde im einen Fall den Waldwert liefern 

als: 
KNvıoB— Ri u-Ri ee u-Ri ni. 

G,op  Lope—T" L,op—1 — _Dop 

im anderen Falle erhielte man hingegen: 
l,opu — 1 Ri - (1,opt — 1) Ri l,op — 1 Ri 

BeNVNuHtB: 0,0p - 1,opü Si 0,0p - 1,opU +] ‚opu— 1 “0 ‚op - 1,opu 0 ‚op 

Im ersteren Falle erweist sich sonach der Hönlingersche 
„Bodenwert‘ der normalen Betriebsklasse entsprechend den 
u Flächeneinheiten als u-facher Kapitalbetrag einer zum ersten- 
Male nach u Jahren und dann alle weiteren u Jahre eingehen- 
den Waldrente, ım letzteren Falle hingegen als ein auf die 
Gegenwart diskontierter Waldrentierungswert im Jahre u, 
dessen Zusammenhang mit den u Teilflächen der Betriebs- 
klasse ebenfalls nur ein geometrischer ist, indem der Gesamt- 
bodenwert nicht als u-facher Kapitalbetrag, sondern als Jetzt- 
wert einer u-Jährigen Rente sich darstellt. Dass beide „Boden- 
werte‘ ihrem Wesen nach Waldwerte sind und demnach 
auch die zugehörigen Normalvorratswerte keine Holzbe- 
stands- sondern gleichfalls Waldwerte sein müssen, liegt 
auf der Hand und ist aus den Formeln NV = Ri'x ohne wei- 
teres ersichtlich. 

In seinen „Weitere Beweise für die Unrichtigkeit der 
Reinertragslehre‘“ bemängelt Hönlinger unsere Formel für den 
Erwartungswert des Normalvorrates: 

Lop"—1 | 
NE=-(AurBV)- Dan Lonk — u(B-+ V) und behauptet, 

sie liefere erst bei Ergänzung durch den weiteren Wert 
Au— (B+V).(l,p—1)—c-1 

0,o0p - 1,op“ 
rungswert des Normalvorrates. 

Für die Ableitung des Rentierungswertes des Nor- 
malvorrates hätte, wenn wir der Einfachheit der Darstellungs- 
weise halber Durchforstungen ausser Ansatz lassen, folgende 
Entwicklung Platz zu greifen: 

‚O 
P_ den richtigen Rentie- 
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stände, so erhalten wir: 
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Betrachten wir diese Formel etwas genauer und stellen 
wir sie in Beziehung zum Waldrentierungswerte, der nach un- 
serer Auffassung nur für. völlig normale Verhältnisse gültig 
ist und zusammengesetzt erscheint aus der Summe der Boden- 
ertragswerte für u.ha und der unter Zugrundelegung eben 
dieses Bu berechneten wirtschaftlichen Bestandswerte 
(Kosten: oder BE rene). ash o- bis (u—ı)-jährigen Be- 

Ri Ra 1 7 

are Sem em Da 
* ae 0,0p - = 0,0p - 1,0pu 

-  1L,opt —1 = (Au+B,+V. u Aut But Ve u Bu+V)+o 
‘Nur unter dieser Annahme B = Bu dürfen wir die vor: 

stehende Rentierungswertsformel des Normalvorrates ın Be- 
Ri 

ziehung setzen zum Waldrentierungswerte 9 wei. dieser 

nach unserer Berechnungsart auf derselben Grundlage basiert. 
Nach einigen weiteren sinngemässen Umformungen und 
Substitutionen lässt sich die Formel auch darstellen als: 

Au - L,op®- Au+Au—c-1opı  H1,0pt—1 
E=- -- u (B V 
a l,opt — 1 Hop - 1,op I 

 Au—c uv. ER "Ri u.Ra 
= ——— — — u Bu = <— — uBu ; 

0,op—. .0,0p 0,0p oO ‚op lL,opu — 1 

' Wir sehen also deutlich, dass de Rentierungs- und auch 
der Erwartungswert des- Normalvorrates sich logischerweise 

‚ergibt als Differenz zwischen dem Waldrentierungswerte und 
dem Bodenertragswerte der ganzen Betriebsklasse. 

Unter Einsetzung des Hönlingerschen „Boden“wertes 

De 1 553 | erhalten wir aus der vorstehend korrekt abge- 
£ 2 

leiteten Formel: : | 
NV- (Au+V) . (l1,opu—1) . | Ri - es Ri Ra—Ri 

0,0p - L,opu 0,op - 1 23 l,opt — I ' 0,0p‘- 1,op!% 
na . Au Ey. op—l) .y_.urRi Re 

= 0,0p : 1,op“ l,opu — 1 0,0p - 1,op“ 
ee Aus: 1,0opt — Au+ V - (l,opı — 1) + Au--c  1,op& — V . (l,opt — 1) 

RE 2 0,0p - 1,op4 ee, 
en - Ri | 

FAR rn hope —1 
5 Au=c-—uv -‚u.-Ri s 1 u Yin le NE DR 
BAER .. Sop En " hop] 0,op HL,opı — 1 

a; i.. den : -Hönlingerschen’ NV7,, welcher seinem Wesen nach 
ebensowenig ein Holzvorratswert ist, als der zugehörige ‚Boden- 
wert“ sich als Bodenwert erweist. Die obige Ableitung‘ lässt 
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die prinzipiellen Unterschiede zwischen der Bodenreinertrags- 
lehre und der Hönlinger-Theorie deutlich ersehen. 

Wollen wir übrigens unseren Normalvorratswert als Er- 
wartungswert berechnen, so hat die Fragestellung für die 
Formelableitung nur zu lauten: Was ist von dem jetzt vor- 
handenen Holzvorrate für ein Wert zu erwarten, wenn kein 
neuer Vorrat mehr begründet werden soll. Wir erhalten dann 
von Anfang an nur unsere Formel: 

1,op— 1 
NE=(Au+B+V) SB Tnpk u (B+V). 

Von dem innerhalb der nächsten u Jahre durch Abtrieb und 
Wiederaufforstung völlig neu zu begründenden Vorrate ist zur 
Zeit faktisch noch nichts vorhanden, er kann deshalb auch 
nur mit dem Werte o in der Rechnung erscheinen, wie dies 
bei Einsetzung unseres Bu ersichtlich ist. | 

Was die Hönlingersche Ableitung des Normalvorratswertes 
auf Seite 7 seiner „Weitere Beweise... .‘ betrifft, welche 
die Unrichtigkeit unserer Formel dartun soll und den Normal- 
vorrat berechnet als Summe aus den u-jährigen und den darauf- 
folgenden unendlichen Waldreinerträgen, jeweils vermindert 
um den entsprechenden Kapitalwert der jährlich zu begleichen- 
den Bodenrenten, so ist folgendes zu bemerken: Die Formel: 

3 l,opu — 1 ‚opt — 1 NE= au.0P N 1,op SE Au GEBE Fer 

0,op 1,op 0,0p - 1,opu ' 0,0p - 1,opı 0,op - L,op®k Au_uv_c B 

x 1,op“ — 1 ub r 0,op Wr 

0,op - 1,op“ 0,op - 1,0p“ 

I II 
lässt sich — ohne ihren Sinn zu entstellen — auch anschreiben als: 

nee ? ’ i r 
ne bo" —l [RB 2 5 San 

1,op\ 0,0p l,op4 0,0p 0,0p 

Nach Hönlinger „stimmt aber Teilwert I — wie ein Blick 
auf den obigen Ansatz zeist — mit dem richtigen Vorratswerte 
Au— uv— c 

— uBnur dann überein, wenn der Wert II gleich 
0,0p 

Null ist, was hinwiederum nur in dem Falle zutreffen könnte, 
Au—uv—c ub 

wenn 
0,0p : 1,0p! 0,op : 1,0p" oder anders, wenn Au — uv — 

c = ub wäre, was jedoch auf Grund fachlicher Erwägung gänz- 
lich ausgeschlossen ist, weildie Waldrente Au — uv —c 
stets weit grösser sein muss, als die eineninte- 
grierenden Bestandteilder Waldrentebildende 
Bodenrente.“ 

Diese Behauptung kann mathematisch nicht aufrecht 
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erhalten werden. Vom mathematischen Standpunkte aus be- 
trachtet lässt sich Teilwert I auch anschreiben: 

(05-3) j (5-8). 
0,op 1,op" 0,0p 

Wir sehen also, dass Teilwert I den richtigen Schlusswert 
‚Ri 

0,0p 
cum grano salis jeden beliebigen Wert annehmen kann, ohne 
dass das richtige Schlussresultat dadurch nur im geringsten 
beeinflusst würde, weil eben der in der Gleichung positiv auf- 
tretende Teilwert II einen identischen negativen Bestandteil 
von Teilwert I bildet und somit diese beiden Werte immer 
gegenseitig sich aufheben müssen. Damit dürften sich auch 
die Hönlingerschen Folgerungen, weil auf mathematisch un- 
richtiger Basis beruhend, erledigen. | 

Auf die sämtlichen von Hönlinger in seiner Schrift ‚„Be- 
weise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre‘‘ aufgestellten 
Behauptungen und Formeln kann ein detailliertes Eingehen 
in vorliegender Arbeit wohl nicht verlangt werden, zumal da 
bei den Besprechungen der Hönlingerschen Schrift in den 
deutschen und österreichischen Fachzeitschriften die meisten 
seiner Einwände bereits entsprechend beleuchtet wurden. Zur 
allgemeinen Charakteristik der dort vorgebrachten ‚Beweise‘ 
möge Bezug genommen sein auf einen Ausspruch v. Gutten- 
bergs,!23) dem Verfasser dieses vollständig beistimmt und der 
lautet: „Die Formeln haben in der Waldwertrechnung nur so 
lange einen Wert, als sie den ihnen zugrunde liegenden logi- 
schen Gedankengang klar zum Ausdruck bringen, nicht mehr 
aber dann, wenn dieser durch Zusammenziehungen oder son- 
stige Transformationen gänzlich verloren geht.“ 

Gewiss ist es mathematisch zulässig, in den von 
* Ra 

uns entwickelten Formeln für B= Bu = Kol einzusetzen. ‚op! — 

Fachlich berechtigt ist eine solche Substitution aber nur 
"insoweit, als dadurch die Endresultate nicht durch Verschwin- 
den ganzer, sich gegenseitig aufhebender Posten — V, Bu — 
zu falschen Schlussfolgerungen veranlassen müssen. (Z. B. 
die Reinertragslehre berechnet Kostenwerte, ohne überhaupt 
die Kosten zu kennen usw.) 

Ausserdem ist aber gerade in solchen Vergleichsfällen die 
Anwendung der ganzen Formeln geboten. So ist es z. B. 
absolut ünzulässig, aus dem Vergleiche der abgekürzten For- 

— u.B bereits völlig enthält und dass der Teilwert II 

138) Z,f,d.g.F. 1908, S. 359. 
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| "Au 27 Au AVEHEoERET rer 
meln on und — Er 38 ‚sachlich einwandfreie 

‚op ee 
und allgemein gültige. Schlüsse ableiten; zu wollen, weil hiebei 

Se Ri 
verschiedene Werte a, kompensiert sind, indem ERRREEN 

0,0p 
>Dn — a ERB 
DT ; hingegen. 7 -um den keluge 

op —1 5: 1 un 

wegs gleichwertigen Betrag. 

um den Betrag 

zDn- ip re bo Kies 

Ne  Lop" a a 
erscheint. RN ee Re. B 

Aus dem Endresultäte der Differenz: ae 

op. 0,op. Bi (a opt = Anz ) 3 
z 

Be ee Netto waldwer 7a > Abgekürzter. Netto- "Bodenertragswert. 
Au . “ , ET Ark: a es u Au na : 

- > 
— N Dr 

= 0,op | ee 
Abgekürzter Briktowsient,  Abgekürzter Brutto-Bodenertragswert. 

folgern zu wollen, die Bodenreinertragslehre kalkuliere nach 
Bruttowerten, wäre ebenso unrichtig und. sinnwidrig, wie 
wenn man diese abgekürzte Schlussformel: 

1 u 

Be a opt. 
) mit. .der Hönlingerschen. ungekürzien 

G- Es u 

0,02... Lope ir DET 
Richtig und ebenso einfach. geschrieben. lautet unsere 

„uisRi: ı mw. Ra 
Gleichung: NV re on 

hervor, dass wir erstens nur Reinerträge in Rechnung: ‚setzen, 
sodann aber richtigerweise auch den Waldwert als, Kapital- 
betrag einer Wa Idrente, den Boden wert als Kapitalbetrag 
einer Bodenrente und den Normalvorrätswert als Differenz 
dieser beiden Werte ermitteln, wobei noch:die weitere. Tatsache 
ersichtlich ist, dass wir — im Zeitpunkte u, auf welchem diese 
Formeln stehen — die Waldrenteder ganzen Betriebs- 

klasse in ihrem einfachen Werte. Rijährlich,dieBoden- 
3 + Ra 

rente eines Einzelbestandes = : wen ‚Ra hingegen als 

Formel: Ri - . ‚vergleichen wollte 

. Hieraus geht. zur. Evidenz 

uten Teil’der Gesamt bo de nrente periodisch! alle u Jahre be- 
zıehen können. 

Auch die weiteren Schlussfolgerungen, Setkhe: Honlabe 
aus unseren sinnwidrig entstellten Formeln ziehen zu müssen 
glaubt, entbehren eben wegen der von ikm vorgenemmenen 



fachlich unlogischen A OUSTORMIRLIOREN und ‚Substitutionen 
der- zwingenden 'Beweiskraft. . : : 

Gegen die Ableitungen und den Fahrer Siam: un- 
serer Formeln, wie er von uns entwickelt und begründet wird, 
hätte eine Kritik einzusetzen, welche Anspruch auf Berechtigung 
und Beachtung finden wollte. Der. Hönlingerschen Krıtik der 
Bodenreinertragslehre vermag aber ‚dieses Zeugnis nicht 
ausgestellt zu ‚werden. = “e 

— 
. 

a Der finanzielle Umtrieb. 

Für die Umtriebsbestimmung stellt Hönlinger folgenden 
Leitsatz auf:1?4) „Nach nationalökonomischen Grundsätzen 
müssen wir unser Ziel darin suchen, bei kleinster Mühe den 
grössten Erfolg aus dem Waldboden zu ziehen und dies ist im 
-Nachhaltsbetriebe in jenem Umtriebsalter der Fall, bei welchem 
der- aus dieser Betriebsart ermittelte höchste Bodenwert, dem- 
nach auch die höchste Bodenrente erzielt wird.“ Mit dieser 
Forderung sind wir voll und ganz einverstanden. Sie bildet 
aber zugleich das wesentlichste Merkmalder Böden- 
reinertragslehre. Hönlinger ist demnach prinzipiell — 
wenn auch vielleicht unbewusst — als Anhänger derselben zu 
erachten, wie dies auch Martin gelegentlich der Besprechung 
von Hönlingers ‚Beweise für die ee ‚der Reinertrags- 
lehre“ konstatiert.125) 

Wir können uns nur mit der Enlingssschen Entwicklung 
des „Boden“-wertes nicht einverstanden erklären und über- 
haupt die Nötwendigkeit einer besonderen, nur für den jähr- 
lichen: Nachhaltsbetrieb, gültigen. "Bodenwertsermittlung nicht 
anerkennen. 

Mit der Verwerfung des Hönlingerschen „Boden“wertes 
des jährlich .nachhaltigen Betriebes muss aber auch seine auf 
demselben begründete Umtriebsbestimmung vom theoretischen 
Standpunkte aus zurückgewiesen werden. Zu der Ablei- 
tung!26) seines „Umtriebsalters der höchsten Bodenrente ım 
‚Nachhaltsbetriebe“ _ ist übrigens nöch inleenties zu be- 
merken :12?) , GR | 

. Es. ist unrichtiz, für die Ableitung dei günstigsten Um- 
triebszeit einer normalen Betriebsklasse von der fest gegebenen 
‚Fläche P, verschiedene Flächen zugrunde zu legen, so 

er H., Waldwertrechnung und Taktik, S. “afas, 
135) Z.f.F.u.], 1908, 8. 26%, Te 
126) H., Waldwertrechnung und Taktik, S. AA ff. 
EEE: "auch ©.E. u. J. 1908, Nr. 1/1305... | 
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zwar, dass für die Umtriebszeit u die Fläche u-f = F „, für 
die Umtriebszeit ut n hingegen eine solche von (u+n)-f 

=, = Fı S F ın Rechnung gestellt wird. Die Werte einer 

und derselben Betriebsklasse müssen beim Vergleiche ver- 
schiedener Umtriebszeiten hinsichtlich der Flächen usw. rich- 
tig angesetzt werden, indem die Kalkulation nicht auf eine 
konstante Flächeneinheit f sich zu erstrecken hat, sondern auf 

die jeweilige normale Jahresschlagfläche bezw. = Die 

zugehörige Waldrente wird somit durch die Umtriebszeit nicht 
nur absolut, sondern auch relativ beeinflusst. Die jährliche 
Gesamtausgabe für Verwaltung usw. der ganzen Betriebsklasse 
bleibt zwar für jede unterstellte Umtriebszeit die gleiche, weil 

: =v:.F= const.; die jährlichen Ein- 
utn : 

nahmen hingegen, wie auch. die jährlichen Ausgaben für Kul- 
turen variieren mit der Umtriebszeit entsprechend der Formel: 

(Au +8Dn — ce): ->(Autn +2Dn-— ec). 

een 
u 

Urn 

Unter Beachtung dieser notwendigen Forderungen würde 
die im übrigen nach dem Hönlingerschen Prinzipe abgeleitete 
Formel folgendes Ergebnis liefern: 

(Formel siehe nächste Seite.) 

Nun ist aber BE = WR; und R, =. WR, 
0,op 0,0p 

demnach auch 1,02 = a ; z bedeutet also offenbar 

nichts anderes als das Wertzuwachsprozent der gesamten Be- 
triebsklasse, welches also nach Hönlinger den massgebenden 
Vergleichswert für die Umtriebsbestimmung aus dem Wirt- 
schaftszinsfusse bilden soll. Dass die hieraus berechnete finan- 
zielle Umtriebszeit mit dem Hönlingerschen ‚„Boden‘werts- 
maximum zusammenfällt, ist eben nur ein weiterer Beweis 
dafür, dass der Hönlingersche „Boden‘wert des nachhaltigen 
Betriebes eben in der Tat den Charakter eines W ald wertes 
an sich trägt. Bei richtiger Berechnung des Bodenwertes und 
des zugehörigen Normalvorratswertes im Sinne der Reiner- 
tragslehre ergibt sich für normale Verhältnisse die Beziehung 

Ri p Ri 

NE es 
d. h. die gesamte normale Betriebsklasse rentiert zudemsel- 
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ben -Zinsfusse wie die zugehörigen berechneten Werte des 
Bodens-und Holzyorrates. Es ist dies aber lediglich eine 
Sekundärerscheinung, die mit dem Prinzip unserer Umtriebs- 
bestimmung nach dem Bodenertragswertsmaximum nicht zu- 
sammenhängt und nur ein Beweis dafür ist, dass auch für 
den jährlichen Nachhaltsbetrieb die aus unserer Bodenwerts- 
formel abgeleitete finanzielle Umtriebszeit massgebend zu 
sein hat. . 

Wir bereähnen eben den finanziellen Ümtrieb: | äls Kul- 
minationspunkt unserer korrekten Bodenertragswertformel, 
während Hönlinger der Bestimmung desselben nach dem 
gleichen Prinzip seine‘ unrichtige® „Boden“ werts- 
formel zugrunde legt und somit auch von den unserigen ab- 
weichende, theoretisch unrichtige Werte erhalten muss. 

Ähnliche Bedenken sind auch gegen die nachstehende 
Ableitung Hönlingers geltend zu machen. Nach Hönlinger!?8) 
„lasst die Gleichung: .' x 

hop®— 1. _ Au nachfolgende Schlussfolgerung zu.; 

\; 

0,op 0,0p 
l;op! — 1 : RR. 

Wenn G- Den - 0,0p = Am, . dann ist bei einem 

höheren Uhnteldbe: a 5 in 

rm _ : Ba 
0,op 

und wir können aus letzterer Gleichung das Verzinsungsprozent 
x des höheren Umtriebs ermitteln, woraus wir ferner ersehen, 
ob der (u— m)-jährige Turnus besser oder minder rentiert als 
der u- ‚Jährige; ersteres ist dann der Fall, wenn x > P; letzteres 
wenn x< p“. 

Zunächst ist auch hier erläuternd: beizufügen, dass die 
richtige Gleichung: 
G-Buiv- Auf2Da Top! .1,0p“ Be ER Ra 

l,op" — 1 | l,op" — 1 

zu lauten hätte, womit sich die Behauptung, die Reinertrags- 
lehre kalkuliere für ihre Umtriebsbestimmung nach Brutto- 
werten als völlig unbegründet erweist. Wenn auch in der 
Tat V ohne Einfluss auf’die Höhe des Umtriebs 
d.h. auf den Kulminationszeitpunkt für G oder 
Bu ist, weil eben die Ausgaben für Verwaltung usw. bei kon- 
stanter Fläche unabhängig von der Umtriebszeit dieselben 
bleiben, so ist die Umtriebsbestimmung ohne Einsetzung von 

138) H., Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre, S. 43. 



Ben der FörmelGe 

Bar 177 Dur 

Au+2Dn : 1,op""—c. Kop och = 

l,op" — | 
eine sekundäre aus der allgemein gültigen Bodenertragswerts- 

Ra 
formel: Bu = re entwickelte einfachere, aber durchaus ‚op! — 

nicht logischere Berechnungsmethode. Sodann ist aber 
G = Bu -—- V keineswegs als konstanter Wert in Rechnung zu. 
stellen, sondern abhängig von der jeweiligen Umtriebszeit eben 
im Sinne der vorgenannten Formel. Der richtige Ansatz müsste 
also lauten: 

| Gu. 1,op" — 1 _Rra4-V Br), 

0,op 0,op 
Be l,opt®m — 1] Rıtma4V. re — |) 
Er 0,0 Bin O,oX.: >; 
opt 1 Ra -Lopir®—] -Retmg 

gner Bu - 0 0 bezw. B, 4m Go 770 

Aus letzteren Gleichungen resultiert aber bei richtiger Be- 
rechnung von Gu+m bezw. B,4m immer 

Rıtma l,op"t” RE 1 R+tma % 1 1 

IT ee Dar’ 
demnach für alle Fälle =D: 

Wollte man hingegen mit Hönlinger G bezw. B — be- 
rechnet für irgendeine Umtriebszeit oder auch sonstwie er- 

. mittelt — als konstante Grösse für die weiteren Berechnungen 
unterstellen, so erhielte man für die Umtriebsbestimmung die 
Gleichung: 

B- | = ünd hieraus 

RS re _n. Butn op 1 5 oder auch x=p 5 

d. h. das durchschnittlich jährliche. Verzinsungsprozent des 
Produktionskapitales, das sein Maximum dann erreicht, wenn 

Se 3 

B=B,+„n wird, d. h. wenn es gleich wird dem unterstellten 
"Wirtschaftszinsfusse. 129), Es ist übrigens einleuchtend, dass 
die vorhin erwähnte Übereinstimmung sowohl hinsichtlich der 
Bodenreinertragslehre, als auch in Ansehung der Hönlinger- 
Theorie zutage treten muss, weil es sich offenbar gleich 
bleibt, ob wir bei gleichem Verzinsungsprozent die für ver- 
schiedene Umitriebsalter variierende Höhe des Grundkapitales 
oder ob wir. unter Anwendung eines gleichen Grundkapitales 

129) Ö.F.u.J. 1908, Nr. 21/1325, 
3 12 
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die voneinander abweichenden Verzinsungsprozente desselben 
bestimmen. Beide Methoden müssen zu demselben Resultate 
führen, nämlich zur Fixierung des bei beiden auf denselben 
Zeitpunkt fallenden Umtriebsalters.“ 

Wir sehen auch hier wieder, dass im Grunde genommen 
zwischen der Bodenreinertragslehre und der Hönlinger-Theorie 
weder ım Prinzipe noch in der Methode ein tiefer gehender 
Unterschied besteht, die Differenzen vielmehr nur auf den 
wiederholt festgestellten Mängeln der letzteren beruhen. Wir 
können daher Schiffel vollinhaltlich beipflichten, wenn er 
sagt.:130) „Herr Hönlinger könnte in den Schoss der Boden- 
reinieriragslchre zurückkehren, wenn er seine falsche Auf- 
fassung des Bestandskostenwertes rektifizieren und 

Am = (Bm + V) : (1,0p" — 1) + c : 1,0p" 

als theoretisch richtig anerkennen wollte. Aus dieser Formel 
folgt dann auch der theoretisch richtige Bodenwert 
des aussetzenden Betriebes und es verschwinden alle 
Differenzen, die zwischen ıhm und der Bodenreinertragslehre 
bestehen.“ 

Im übrigen wird zu den vorstehenden Ausführungen auch 
auf Abschn. II, S. 164 Bezug genommen. 

4. Das Weiserprozent. 

Die Hönlingersche Ableitung seines Weiserprozentes steht 
mit der für seine Umtriebsbestimmung entwickelten Formel 
in unmittelbarem Zusammenhang, so dass die bei deren Be- 
sprechung vorgebrachten Erinnerungen zum Teil auch hieher 
einschlägig sind. 

131) Nachdem das finanzielle Umtriebsalter schon früher 
bestimmt wurde, verändern sich die Auslagen u-v--c durch 
das allfällige noch Stehenlassen eines schlagbaren Bestandes 
um ein Jahr länger:nicht auf -(u—-1)'v-+-c, indem, wenn die- 
ser Bestand noch nicht in diesem Jahre zum Abtriebe 'ge- 
langen würde, die laufenden Kosten durch den Wert eines 
anderen, in diesem Jahre zum Schlage gelangenden Bestandes 
gedeckt werden und der um ein Jahr später zur Fällung ge- 
langende Bestand nur wieder die laufenden Auslagen u-v--c 
des betreffenden Jahres zu decken verpflichtet ist. 

Es ist demnach der Reinertragswert dieses Bestandes bei 

180) Ö.F,u,J. 1908, Nr. 28/1332, 
181) H,, Waldwertrechnung und Taktik, S. 56. 



bestimmtem Umtriebsalter der Betriebsklasse um ein ur 
später auch: Ahı- 5 v-— c und nicht: 

Autı — (u+1)v—c.“ 

Der Fehler, für die in Frage stehende Ableitung verschie- 
den grosse Betriebsklassenflächen in Betracht zu ziehen, wird 
hier zwar vermieden, dafür aber ein anderes Moment übersehen. 
Die ganze Hönlinger Theorie ist doch — wie er selbst wieder 
holt betont — auf der Grundlage eines völlig normalen 
jährlichen Betriebes aufgebaut. Soll nun ein gegenwärtig 
u-jähriger Bestand ein oder eventuell auch mehrere Jahre län- 
ger stehen bleiben, so kann doch in diesem Jahre überhaupt 
kein anderer theoretisch völlig hiebsreifer Bestand zur 
Fällung gelangen, weil eben noch kein anderer das finanziell 
günstigste Abtriebsalter u erreicht hat. Es würde also bei der 
obigen Kalkulation ein, eventuell auch mehrere Bestände vor- 
zeitig zum Abtrieb kommen müssen und ausserdem noch die 
ganze Normalität der Betriebsklasse gestört werden. Dies steht 
aber doch offenbar mit der ganzen Hönlingerschen Theorie 

. 

des jährlich nachhaltigen Betriebes in Widerspruch, nachdem 
dieselbe eine unabhängige Betrachtung eines Einzelbestandes 
überhaupt nicht zulässt. - 

Sehen wir uns die Ableitung selbst etwas näher an, so 
besteht gegenüber unserer Weiserprozentermittlung der 
nachfolgende, aus dem Vergleiche der bezüglichen Grund- 

 formeln unmittelbar ersichtliche, Unterschied. 

Unsere Grundformel lautet: 

Axtn — A, I,op" = (B er u V) : (1,0p" EIS I), 

worin A den erntekostenfreien Bestandesverkaufswert in 
dem beigefügten Alter bedeutet, dessen Beurteilung als „Brutto- 
wert‘ unseres Erachtens unrichtig ist, weil eben die Kultur- 
kosten für die Wiederbestockung der abgeholzten Schlagfläche 
nicht den Abtriebsbeständen, sondern den durch sie begründe- 
ten Beständen mit entsprechender Verzinsungsforderung zur 
Last zu legen sind. 

132), Beider Herleitungdes Weiserprozentesaus 
der Grundgleichung kann man nun zwei Wege einschlagen: 

I. Man fragt sich, zu welchem Prozent ver- 
zinsensichdieProduktionskapitalien Ax, Bund V, 
wenn dieselben noch n Jahre im Walde wer- 
bend belassen werden und Ax auf den Betrag 
von A (x+n) anwächst? Um diese Frage zu beantworten, 
bestimmt man aus unserer Grundgleichung einfach den Wert 

182) Endres, Waldwertrechnung und Taktik, S. 195/196, 

| 12* 



von p bezw. w, welchen Buchstaben wir nun "hier an Stelle 
von p setzen, wollen. - 

. Es ist alsdann | | 

A(x+n) = Ax: 1,ow® + (B+V): (l,ow® — 1), 
woraus 

„_ Aß&+n)+B-+V _A@-n) — 
RE RE REV SB V a 

und 

= (Ast) FBEV ) 
w= 10. TAREHEY —1 

oder, wenn n=1, 
= A&+1) — Ax 

Ax+B-+V 

Diesen Weg schlugen Pressler, Heyer und Judeich ein, 
wenn auch von verschiedenen Voraussetzungen ausgehend. 

2. Der zweite Weg ergibt sich durch folgende Fragestel- 
lung: Wenn wir verlangen, dass das Boden- und. 
Verwaltungskapital sich unter allen Umstän- 
denzudem Wirtschaftszinsfussepverzinst, und 
wenn der Abtriebsertrag nach n Jahren.den be- 
stimmten Wert A(x+n) erreicht, mit welchem 
Prozent w wächst dann Ax weiter, um die Grösse 
A(x+n) — (B-+-V)-(l,op— 1) aufzuwiegen?. In diesem 
Falle lautet die Grundgleichung | 

A(x+n) = Ax- 1,ow®+ (B+V)- (l1,op’— 1), 

- 100. 

woraus 

Low Ast) B+V: (hop®— 1) 
; Ax Ax 

und 

en (A sn) B+V-Gphy ı) 
AXx 

oder, wenn n = I, ? 

— F% ; 

Vorstehenden Weg wählte G. Kraft bei Ableitung seiner 
Weiserprozentformel. 

Beide Wege führen zu demselben Ziele, d. h. im Zeitpunkte 
der finanziellen Hiebreife ist nach beiden Methoden w=p.“ 



Bezüglich der Vergleichung der Weiserprozentformeln 
unter sich und mit dem Wertszuwachsprozent möge auf Endres, 

 Waldwertrechnung und Forststatik S. 212—214 verwiesen sein. 

Das gleiche Prinzip wie wir verfolgt auch Hönlinger 
bei seiner Weiserprozentermittlung, ein Umstand: der aber- 
mals deutlich ersehen lässt, dass zwischen der von ihm so 
heftig bekämpften Reinertragslehre und seiner eigenen Theorie 
‚auch hinsichtlich der Methode der Rechnungsstellung ein 
grundsätzlicher Unterschied nicht besteht. Nur geht Hön- 
linger von einer anderen Grundformel aus, lautend: 

Ri,tn — ne L,0B° == B. (1,0p" 1) 
worin 

Ry,„=A(x+n) — xv—c und RR=A, — xv—c; 
B jedoch den Hönlingerschen ‚„Bodenwert des jährlich nachlar 

tigen Betriebes“ — | 2 ee 1 bedeutet und x=u = Hönlingers 

„Umtriebsalter der höchsten Bodenrente im Nachhaltsbetriebe“ 
entspricht. 133) Abgesehen von den gegen diese Ableitung und 
die in ihr enthaltenen Grössen bereits geltend gemachten theo- 
retischen Bedenken ist es durchaus nicht einzusehen, weshalb 
zur Bestimmung der finanziellen Hiebsreife eines Einzel- 
bestandes von den Waldwerten einer ganzen nor- 
malen Betriebsklasse ausgegangen werden soll. 

„Die weiteren Entwicklungen seiner nicht einwandfreien 
Grundformel nimmt Hönlinger ganz analog unserer Ableitung 
vor. Er muss demgemäss, wenn er weiters Ri,+, als Ausfluss 
von Ri,, vergrössert durch den n-jährigen Zins, also=Ri, - 1,0p" 
betrachtet, als „Weiserprozente“* schliesslich erhalten: 

1. Entsprechend unseren Erwägungen unter Ziff. ı 

Ri Re 
s=100: 1 Be 

Ri: = | 

a Nr ‚om. L,op—Rır ee 
-L,op— R, +-Ri, 1 

_100. Aesatı re +1 ı) 

Br 1,0p" 

188) x wurde an Stelle von u gesetzt, um den Vergleich mit unserer 
obigen Ableitung besser ersichtlich zu machen, ! K 



oder, wennn = I, 
w=100. 1,oz - (1,opt — 1) + 1 — 1,0p“ 

1,0p“ = a 
0,02. ‚d,op8 ZU, wi -——(lop —1) 100 - = | 

1,0pi —1 = | 2 a 7 5 a 

, ee a S 
Unsere ana oBe Formel lautet in diesem Falle: ; En 

Ax = (BEV):W ee 

Ax x+ Bor N RR 

2: Entsprechend unseren a unter Ziffer 2: 

a Ri, - 1,02%  Rix (l,op® Sa 
I RE 54 4E,0pP° — DeRE h 8: 

- 100. (oe ee ı) 
| l,op —1 

oder, wnnn=1I, | | | 

w100: (1,02 — op 1) 
P 

1,op— 1 

wW=Z- 

= 1 — 

Unsere he Formel lautet in diesem Falle: 

BIP: 
Ax 35 

Während in unseren Vergleichsformeln aber z das Werts- 5 
zuwachsprozent des Einzelbestandes — entsprechend der 
Gleichung: A (x -- 1) = Ax- 1,0z — bedeutet, stellt es sich bei 
Hönlinger wiederum der als das Wertszuwachsprozent ‘der 
ganzen Betriebsklasse entsprechend dem Ansaren E 

Ri,ıı =Ri, - 1,02. ER 
Lässt man die Hönlingersche Grundgleichun g- un- | 

verändert, d. h. verbleibt an Stelle von w der WirtsCHas 2 

w=Z — 

cs 

fuss p, so erhält man fürn = ı: “ 

27 1 ap R p ; = 

anz=p: Hops Teer und 

P zu 2) ER Te 

Es sind dies dieselben Formeln, welche Hönlinger bei 
seiner Umtriebsermittlung erhält, jedoch auf anderer Voraus- _ 
setzung abgeleitet, wie aus dem Vergleiche der Kapitel 3 Ba a) h 
direkt ersehen werden kann, % 
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Dort (bei der Umtriebsbestimmung) werden für verschie- 
dene Umtriebszeiten gleich grosse Einzelbestände und somit 
wechselnde Gesamtflächen der Betriebsklasse unterstellt und 

(A(x+n)— (&+n):v—c)=(Ax—x:v—.c): 1,02" 
gesetzt, während hier bei der Weiserprozentermittlung die 
Gleichung 

(A(x+n)— x: v_— c)=(Ax—x-v—.c): 1,02” 
bei gleichbleibenden Betriebsklassen- un d Einzelbestandsfläche 

=. zugrunde gelegt wird. Die Wertszuwachsprozente der 

ganzen Betriebsklasse, als welche sich z beide Male ım 
Grunde genommen erweist, sind also nicht identisch. 
Wie jedoch bereits ausgeführt wurde, sind beide Male die 
Hönlingerschen Unterstellungen theoretisch unrichtig; sie sind 
aber auch — gegenseitig betrachtet — inkorrekt und nicht 

 vergleichsfähig. Im ersten Falle ist z das Wertszuwachsprozent 

ne 

7 

von Betriebsklassen wechselnder Flächen, das zweite Mal das 
Zuwachsprozent des Hönlingerschen Bestandes-, Reinertrags- 
wertes“‘, der eben Waldwertscharakter besitzt. Richtig und 
gegenseitig vergleichsfähig hätte der Ansatz beide Male zu 
lauten: | Rh 

= (Au — uv — ce): 1,02 = (Autn)—wrn) v— c) 

Bei diesen einwandfreien Ansätzen muss jedoch die Hönlın- 
gersche Berechnung stets wieder auf p zurückführen. 

Übrigens kann etwas Besonderes, Neues in den Hönlin- 
gerschen Schlussformeln für das Weiserprozent nicht erblickt 
werden. Ihre Ableitung ist theoretisch unrichtig; das End- 
resultat verdient jedoch als Näherungswert immerhin für 
die Praxis eine gewisse Beachtung. Als solcher ist er aber 
auch aus unseren Formeln unmittelbar zu erhalten, wenn 

ad ‚für Ax 
1,op" — 1 

—= Auund A («+ 1ı)=Au- 1,02 — analog den Hönlingerschen 
Annahmen — einsetzt. Für ältere Bestände, für welche die 
Weiserprozentberechnung in der Praxis doch fast ausschliess- 
lich Anwendung zu finden hat, mögen diese Werte bisweilen 
vielleicht — wenigstens für überschlägige Berechnungen — 
vorteilhaft Verwendung finden. Man muss sich aber stets be- 
wusst bleiben, dass sie nur Näherungswerte bedeuten, aus 
denen besonders in zweifelhaft gelagerten Fällen nicht ohne 

man für B + V die abgekürzte Formel 

' weiteres Schlüsse gezogen werden dürfen. Jedenfalls erscheint 
es völlig verfehlt, diese Näherungswerte — wie Hönlinger 
es tut — als theoretisch unantastbaren Massstab für die Be- 
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urteilung unserer korrekt ‚abgeleiteten Formelwerte zu be- 
nützen. Ferner ist bei unserer Weiserprozentermittlung und 
deren Anwendung in der Praxis wohl zu beachten, dass kei- a 
neswegs für sämtliche Holz- und Betriebsarten dieselben 
Wirtschaftszinsfüsse als allgemein gültige Vergleichs- f 
grössen unterstellt werden dürfen. Es sind vielmehr die ein- 
zelnen w jeweils mit den für die betreffenden Verhältnisse be- 5 
gründeterweise anzuwendenden verschiedenen Wirtschaftszins- 
füssen p zu vergleichen und. erst hieraus weitere analoge 
Schlüsse zu ziehen. Die Hönlingerschen Vergleichsberech- 
nungen auf Seite 45 ff seiner „Beweise für die Unrichtigkeit 
der Reinertragslehre‘ erscheinen von diesem Gesichtspunkte 
aus betrachtet nicht genügend begründet, indem für die gering 
rentierende Buchenwirtschaft keinesfalls derselbe Zinsfuss wie 
für den rentabien Fichtenbetrieb zugrunde gelegt werden darf. 

Die Hönlingerschen Weiserprozentformeln lassen sich übri- 
gens in völlig et auch aus der Grundgleichung: 

NV. —NV,:- = (WR — NV,): (1,op® — 1) | 
ableiten, wobei NV en ae — 5.181 f.) — ermittelten Wert = 

NV y oe und sch W-NV = 
1l,op“ - 0,op 0,op - 1,0p“ 

bedeutet. Der Wert z würde hiebei, entsprechend der Glei-, 
chung :NV, +» L.cz = NV, das Wertzuwachsprozent die- 
ses „Reinertragswertes des Normalvorrates“ darstellen. Auch 
bei dieser Ableitung wäre zu beanstanden, dass für die Bestim- 
mung der Hiebsreife eines Einzelbestandes von dem 
Gesamtholzvorrat einer normalen Betriebs- 
klasse ausgegangen würde, aber auch die an sich richtige 
Heranziehung von Bestandswerten ist hiebei insoferne illu- 
sorisch, als wir bereits oben Gelegenheit hatten, den Hön- 
lingerschen Normalvorrat — NV, sowohl wie NVn ı — als 
Waldwert zu charakterisieren. 

Fassen wir unsere Ausführungen zu Abschnitt III zu- 
sammen, so kommen wir zu dem scheinbar paradoxen Schlusse, 
dass Hönlinger eigentlich zu den Bodenreinerträglern zu rech-. 
nen ist, obwohl er diese Lehre auf die mannigfachste Art 
angreift und bekämpft. Er ist völlig einverstanden mit unserem 
Grundprinzip einer möglichst intensiven Boden benützung und 
auch die Methode seiner Rechnungsstellung schliesst sich 
eng an die unserige an. 

Wahrscheinlich irregeleitet durch den falschen Analogie- 
schluss: wenn der absolute Waldreinertrag des aussetzen- 
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den oder auch des mit Vorkosten belasteten jährlichen nor- 

malen Betriebes = ve ‚und sein zugehöriger Bodenertrags- 
® $) 

Ra 4 a 
wert = r ist, so muss für den jährlichen, mit ‚Vor- 

kosten nicht belasteten Betrieb, dessen Waldwert — normale 

3% einwandfrei gegeben 

ist, auch der zugehörige Bodenwert des jährlich nachhaltigen 

® Betriebes = 1 ı 1 sein, ist Hönlinger einer Täuschung 

Er . zum Opfer gefallen, die er zur Grundlage einer mehr oder 
weniger in sich abgeschlossenen Theorie gemacht hat. 

Auf trügerischem Fundamente begründet, kann seine 

Verhältnisse vorausgesetzt — mit 

$ Lehre auch nicht von Bestand sein. Sie widerspricht der 
F: nationalökonomischen Auffassung bezüglich der Grundrenten- 
= theorie und verstösst gegen das theoretisch und kaufmännisch 
R:: richtige Prinzip, für Zukunftsrechnungen mit Zinseszinsen und 
3 . geometrischen Summenendwerten, statt — unter Ausseracht- 
& lassung jeder Verzinsung — nur mit einfachen arıthmetischen 

Summen zu rechnen. Forstlich fachlich begeht Hönlinger den 
Fehler, den aussetzenden bezw. den erst zu begründenden jähr- 
lich nachhaltigen Betrieb im Zeitpunkte o, d. h. noch ohne 
Vorhandensein jedweder Holzbestockung, zu einer bereits mit 
o- bis (u—ı)-jährigen Beständen normal bestockten Betriebs- 
‚klasse unmittelbar in Parallele zu setzen. Dass bei einem 
auf solch unrichtiger Basis ruhenden Vergleiche natürlich der 
aussetzende Betrieb finanziell schlechter abschneiden muss, 
liegt auf der Hand, während bei richtiger Vergleichsberechnung 
ein Unterschied zwischen ihm und dem jährlichen Nachhalts- 
betriebe in dieser Hinsicht nicht vorliegt. 

Für überschlägige, näherungsweise Vergleichsberechnun- 
gen mögen die Hönlingerschen Formeln immerhin in der 
Praxis eine gewisse Beachtung verdienen; theoretisch sind 
dieselben aber keinesfalls als richtig anzuerkennen. 

Die Hönlingerschen Veröffentlichungen und die rege DE 
kussion derselben in allen bedeutenderen deutschen und öster- 
reichischen Fachzeitschriften hat neben manchen Unzuträg- 
lichkeiten persönlicher Natur, dieleider auch in wissenschaft- 
lichen Kontroversen nicht immer ganz vermieden werden, das 
Gute gehabt, zu einer Vertiefung und dadurch um’ so festeren 
Begründung der Bodenreinertragslehre Anlass zu geben. Von | 
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet sind auch sie als frucht- 
bare Erzeugnisse unserer Wissenschaft zu beurteilen. 
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IV. Martin. — Riebel. 2 
. eo. 

Die Stellung, welche Martin und Riebel gegenüber der 
Bodenreinertragslehre einnehmen, ist kurz dahin zu charakteri- 
sieren, dass beide hinsichtlich ihrer Grundanschauungen voll 
und ganz auf dem Standpunkte der Bodenreinertragslehre sich 
befinden und auch deren theoretische Richtigkeit sowohl be: 
züglich der volk$wirtschaftlichen wie auch der mathematischen 
Grundlagen unumwunden anerkennen. Sie halten jedoch eine 
genügend sichere und einwandfreie Erhebung der zum Ein- 
setzen in ünsere Formeln benötigten Rechnungsunterlagen 
mindestens für: sehr zweifelhaft und weichen daher hinsicht- 
lich der Wertsermittlung für Boden, Holzvorrat und Gesamt- 
wald in manchen Punkten von der exakten Pressler—Heyer— 
Judeichschen Richtung ab, der Praxis hiebei verschiedene Zu- 
geständnisse machend, die theoretisch nicht immer ganz ein- 
wandfrei erscheinen, dies aber auch gar nicht für sich in 
Anspruch nehmen. 

Martin berechnet den Waldwert der von ihm als Wirt- 
schaftseinheit angenommenen Betriebsklasse nach dem Ren- 
tierungswertsverfahren — analog Wagener, Ostwald, Schiffel 
u.a. — unter Annahme eines bestimmten forstlichen Zinsfusses, 
der nicht nur für die verschiedenen Holzarten, Betriebsarte:i 
usw. jeweils besonders festzusetzen und zu begründen ist, son- 
dern auch mit zunehmender Umtriebszeit stufenweise abneh- 
men soll. Wir können uns mit der letzteren Forderung nicht 
einverstanden erklären. Unsere Formeln enthalten sämtlich 
nur Gegenwartswerte; die Regulierung, welche die Zunahme 
der Holzpreise und die sinkende Tendenz des landesüblichen 
Ziusfusses erfordert, ist betätigt durch die Wahl des ‚forst- 
lichen Zinsfusses“. Will man diesen für höhere Umtriebe 
stufenweise abnehmen lassen, so wird hiemit dieses Prinzip 
einseitig durchbrochen. Mit gleichem Rechte könnte man in 
diesem Falle auch höhere als die gegenwärtigen Werte für 
Dn mit wachsendem n einsetzen usw. Besteht begründete Ver- 
anlassung, an den Rechnungsgrundlagen — infolge anderer wirt- 
schaftlicher Entwicklung usw. — Änderungen eintreten zu 
lassen, so haben sich diese jeweils auf die sämtlichen 
Grössen zu erstrecken; sie geben also gleichzeitig Anlass zu 
einer völlig neuen Berechnung. Eine ausnahmsweise Behand- 
lung des Zinsfusses in dieser Beziehung erscheint nicht ge- 
nügend begründet und könnte höchstens dazu führen, die 
ohnehin schon ziemlich ausgedehnte Willkürlichkeit in der 



Wahl des forstlichen Zinsfusses noch weiter zu erhöhen und 
damit den Gegnern wieder einen willkommenen Grund geben 

»zu der Behauptung, man könne aus den Formeln herausrechnen, 
-was man gerade wolle. ! 

Auch die Berechnung des Holzvorratess nach dem 
Gebrauchswerte der einzelnen Bestände, wie sie Martin für 
die Praxis begutachtet, bedingt natürlich manche Unterschiede 
gegenüber der exakten Bodenreinertragslehre. Letztere ver- 
langt wie von jedem Einzelbestande, so auch von dem Ge- 
samtvorrate eine bestimmte einheitliche Verzinsung, ohne 
Rücksicht auf dessen Zusammensetzung aus jüngeren und älte- 
ren Beständen mit verschiedenen Massen- und Wertszuwachs- 
verhältnissen. Nach ihr ist jeder Bestand abtriebsreif, wenn 
sein Weiserprozent unter den Wirtschaftszinsfuss herabsinkt, 
während nach Martin ältere Bestände sehr wohl noch geringer 
rentieren können, ohne dass das Verzinsungsprozent des ge- 

_ samten Vorrates dadurch unter den Wirtschaftszinsfuss herab- 

gedrückt würde, weil eben die jüngeren und mittleren. Bestände 
höher als zu p % rentieren.!33) „Diese Annahme wird aller- 
dings hinfällig, wenn die Werte der Bestände als Kosten- 
oder Erwartungswerte in Rechnung gestellt werden. Alsdann 
ist die Wertzunahme der Bestände von den Rechnungsfaktoren 

* (Anfangswert, Endwert, Zinsfuss) abhängig.‘ Die Martinsche 
Folgerung, eine Konsequenz der Gebrauchswertsmethode, hat 
für die praktische Wirtschaftsführung gewiss manches für sich 
"und bewährt einen ausgesprochen konservativen Charakter; 
theoretisch ist sie — wie Martin mit der Anerkennung 
der Kostenwertsmethode als der theoretisch korrektesten Be- 
‚wertungsart der Einzelbestände selbst zugibt — nicht einwand- 
frei. Vielleicht finden wir Gelegenheit, zu diesem Punkte 
anderweitig einmal ausführlicher Stellung zu nehmen. Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit ist ein näheres Eingehen 
hierauf nicht möglich und wohl auch nicht erforderlich. 

Den Bodenwert, den anerkannten Weiser für die Rentabi- 
lität der Wirtschaft, findet Martin als Differenz zwischen dem 
Waldrentierungswerte und dem Gebrauchswerte des auf- 
stockenden Holzvorrates. Das Verhältnis zwischen Bestands- 
wert und Bodenwert der ganzen Betriebsklasse wird also hier 
— im Gegensatz zu Schiffel und bei genauerem Zusehen auch 

‘zu Hönlinger — richtig als arıthmetisches angenommen, 
wie überhaupt der einzige, praktisch bedeutsame Unterschied 
zwischen der Martinschen und der Pressler—Heyer—Judeich- 
schen Richtung lediglich in der abweichenden Berechnung des 

188) Martin, Die forstliche Statik, S. 177. 



 Holzvorrates und den hieraus ie ergebenden. F olgerungen 
zu finden sein dürfte. Ä ; 

Was die Riebelsche Näherungsformel z zur Berechnung 

‚des Waldbodenwertes betrifft: B= Ri:(18 — A) so wäre 

kurz folgendes zu erwähnen. Auf derselben Grundlage wie 

die Hönlingersche Formel: B=- re 1 aufgebaut, hat 

auch für ihre Kritik das bei Besprechung der letzteren Ange- 
führte theoretisch vollinhaltlich zur Geltung zu kommen. | 

ie ee der Werte von T- ‚op — 

Näherungswert Mm ermikee, Verbalnl. zwischen. 

Wald- und Bodenwert wird fälschlicherweise hier also. als. 
geometrisches aufgefasst. Für Umtriebszeiten von über 
ı80 Jahren, wie sie z. B. beim Eichenhochwaldbetrieb nicht 
aussergewöhnlich sind, liefert die Riebelsche Formel unter 
allen Umständen — also auch ohne Rücksicht auf die 
eventuell sehr hohe Bodengüte — negative Bodenwerte, wäh- 
rend dies nach der exakten Bodenreinertragslehre keineswegs Er 
immer der Fall sein muss; nach Hönlinger vollends wäre ein 
derartiger Wert nur denkbar, wenn die laufenden Jahresaus- 
gaben für die vorhandene normale Betriebsklasse hinter den 
jährlichen Einnahmen zurückstehen würden, was in der Praxis 
wohl kaum jemals eintreten dürfte, von stark mit Forstrechten 
belasteten oder als Schutzwald, Park usw. in Betracht kommen- 
den Waldungen abgesehen. 

Als Rentabilitätsweiser kann also der Riebelsche Boden- 
wert nicht dienen. 

Wesentlich für die vergleichende Beurteilung der prin-; 
zipiell gleichartigen Riebelschen und Hönlingerschen Boden- 
wertsformel ist jedoch der Umstand, dass Riebel seinen Wert 
als das, was er ist, als einen Näherungswert anerkennt ie 
und betrachtet wissen will, während Hönlinger für seine For- 
mel Anspruch auch auf theoretische Richtigkeit erhebt. 

Zu einigen weiteren, theoretisch nicht einwandfreien Kon- 
zessionen, welche Riebel bezüglich der Anwendbarkeit der 
Bodenreinertragslehre in der Praxis machen zu müssen glaubt, 
soll hier nicht Stellung genommen werden. Von einer 
eigenen Theorie der Waldwertrechnung kann 

u) 
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bei ihm sowohl, wie auch bei Martin nicht ge- 
sprochen werden, weshalbeinnäheresEingehen 
aufihre bezüglichen Schriftenin der vorliegen- 
den Arbeit nicht veranlasst erscheint. 

Auch andere selbständige Theorien neueren 
* Datums auf dem Gebiete der Waldwertrechnung und forst- 
lichen Statik — von kleineren Einzelarbeiten und dem im - 
Nachfolgenden noch Besprochenen abgesehen — sind dem 
Verfasser nicht bekannt. 

V. Einige weitere Gesichtspunkte 
für den Ausbau und die Anwendbarkeit der exakten 

Bodenreinertragslehre in der Praxis. 

Bei der theoretisch einwandfreien Begründung der Boden- 
reinertragslehre und dem sie beherrschenden richtigen wirt- 
schaftlichen Grundgedanken, wie er schon in der Einleitung 
besprochen wurde, könnte es wundernehmen, dass dieselbe 
auch heute noch nicht in der Praxis den ihr gebührenden all- 

 seitigen Eingang gefunden hat. Es dürfte dies auf Gründe 
verschiedenartiger Natur zurückzuführen sein. 

Die Forstwirtschaft ist wie kein anderer Produktionszweig 
dazu angetan, konservative Anschauungen gross zu ziehen, und 
gewiss liegt dazu eine weitgehende Berechtigung vor. Bei der 
langen Dauer der forstlichen Produktionszeiträume ist eine 
gewisse Stetigkeit Haupterfordernis für eine gedeihliche Ent- 
wicklung. Ein zu starkes und plötzliches Herabgehen mit 
der Umtriebszeit, wie es die bisherige Rechnungsmethode der 
Bodenreinertragslehre in der Tat oft ergeben würde, könnte 
für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie die nachteiligsten 
Folgen zeitigen. Die vorübergehenden Mehreinnahmen aus 
dem Walde dürften — besonders wenn sie ganz oder zum Teil 
nicht entsprechend produktiv angelegt oder eventuell zur ‘be- 
schleunigten Tilgung höher zu verzinsender Schulden verwen- 
det, vielmehr nur zur Deckung laufender Bedürfnisse ausge- 
geben würden — den Nachteil späterer geringerer Rentenbe- 
zuge und niedrigerer Waldkapitalwerte kaum auszugleichen 
imstande sein. Gerade Personen in massgebender Stellung 
mit grosser Verantwortlichkeit können daher derartige kon- 
servative Bedenken und Erwägungen nicht zum Vorwurf ge- 
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macht werden. Nur darf eben auch hierin nicht zu weit ge: 
gangen werden. Die Festsetzung des Umtriebes soll mit hin- 
wirken auf eine entsprechende Regulierung der Holzpreise, 
wobei wiederum für Holzexport- und -Importländer verschie- 
dene Gesichtspunkte zu würdigen sind. Hiebei darf nicht 
übersehen werden, dass bei einer Umtriebsherabsetzung künf- 
tighin mit einer Reduktion des Angebotes an Starkhölzern zu 
rechnen ist, welche demgemäss eine Preissteigerung erwarten 
lassen, während das stärkere Angebot an schwächeren Sorti- 
menten ein Sinken im Einheitspreise derselben in Aussicht 
stellt, falls nicht mit begründeter Wahrscheinlichkeit ein relativ “ 
noch stärkeres Zunehmen der Nachfrage nach solchen ge 
ringen Sortimenten — eventuell bei Erfindung neuer tech- 
nischer Verwertungsarten — angenommen werden darf. F ür 
die Zukunft wäre daher ein solcher Umtrieb zu wählen, dessen 
Holzvorratskapital — nach unserer gegenwärtigen und für die 
Folgezeit voraussichtlich zu erwartenden Wirtschaftslage — 

nr Dr 

mindestens ein Gleichgewicht zwischen Erziehungskosten und 
Tauschwerten erwarten lässt, wenn auch keineswegs geleugnet 
werden soll, dass zur Zeit noch die Erziehungskosten nicht 
allein von ausschlaggebender Bedeutung für die Holzpreisbil- 
dung erscheinen können. Dass natürlich ausserdem noch die 
‚mannigfachsten Bestimmungsgründe bei der endgültigen Fest- e 
setzung der Umtriebszeit mitzusprechen haben, ist bekannt. 
Im Rahmen der vorliegenden, vorwiegend theoretischen Arbeit 
erscheint eine Besprechung derselben nicht angezeigt. 

Die richtige Beurteilung der Zinsfussfrage ist für die Um- 
triebsermittlung und überhaupt alle forststatischen Fragen von 
einschneidender Bedeutung. Dieses Thema wurde schon 
wiederholt behandelt und die Gründe, welche für und wider E 
einen besonderen ‚‚forstlichen Zinsfuss‘ vorgebracht wurden, 
sind wohl schon ziemlich erschöpfend besprochen worden. 

In der Österreichischen Forst- und Jagdzeitung 1908 

Nr. = sagt Grünau sehr richtig: „Die Wahl des Zinsfusses x 
1346 

hängt von den inneren und äusseren Waldverhältnissen 
ab. Die inneren Waldverhältnisse begrenzen das Maximum, 
während die äusseren Waldverhältnisse das Minimum angeben, 
bis zu welchem man herabgehen kann. Zeit und Ort der 
Besitzverhältnisse werden hier massgebend und der Sachver- 
ständige hat unter gewissenhafter Beachtung aller massgeben- 
den Umstände im einzelnen gegebenen Falle die Wahl des 
Zinsfusses zu entscheiden.‘ Eine allgemein gültige Nor- “ 

mierung des forstlichen Zinsfusses hält er mit Recht für un- £ 
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zulässig. 134)Auch die moderne Wertberechnung für industrielle 
Anlagen erfolgt bekanntlich nicht unter Zugrundelegung eines 
unifizierten, sondern eines jeweils besonders zu begründenden 
Zinsfusses, welcher dem Wesen der in der Fabrikanlage in- 
vestierten Kapitalien entspricht und je nach der Sicherheit 
und dem Mass der zur Erzielung der Rente mit erforderlichen 
Arbeitsbetätigung grösser oder kleiner als der landesübliche 
Zinsfuss sich erweisen kann. 

Jedoch sind die Grenzen für den forstlichen Zinsfuss — wie 
z. B. aus den Reinertragsübersichten der sächsischen Staats- 
forsten ersehen werden kann — ziemlich eng gezogen und 
bewegen sich im allgemeinen zwischen 2 und 3%. 135),Er 
ist im grossen Ganzen auch nur geringen Schwankungen unter- 
worfen, da er vom Geldmarkt gänzlich unabhängig ist. Wir 
sind also durchaus nicht gezwungen, etwa bis zur Forderung 
einer Maximalverzinsung des Holzvorratskapitales zu gehen, 
welche etwa so hoch wäre, wie sie die landesüblichen Geldan- 
leihen gewähren. Kreditwirtschaft und Waldwirtschaft sind 
eben zwei himmelweit verschiedene Dinge.‘ 

Und doch ist ein gewisser Zusammenhang zwischen beiden 
nicht zu leugnen. Eine ordnungsgemässe Waldwirtschaft ist nach 
unserer Auffassung nur denkbar, wenn neben dem eigent- 
lichen Waldwerte, d. h. dem in der Wirtschaft gebundenen 
Boden- und Holzvorratskapitale dem Besitzer auch beliebig ver- 
mehrbare und vertretbare Geldkapitalien zur Verfügung 
stehen, aus welchen er die verschiedenen Auslagen des Be- 
triebes zu bestreiten hat. Sehr richtig sagt Nossek,136) „dass 
die Forstwirtschaft ım aussetzenden Betriebe, da sie zu ihrer 
Fortführung der Zinsen von Kapitalien bedarf, die in anderen 
Unternehmungen investiert sind, zu einem völlig selbständigen 
Dasein unfähig ist und nur im Zusammenhange mit den letz- 

. teren bestehen kann.‘ Es wäre nun unseres Erachtens un- 

wirtschaftlich kalkuliert, wollte man die zur Bestreitung der 
jährlichen Ausgaben erforderlichen Kapitalien in billigstem 
Gelde deponieren. Hiefür ist vielmehr hochprozentiges Geld 
— selbstverständlich bei der nötigen Sicherheit der Anlage und 
unter Berücksichtigung des Kursstandes der jeweils verfüg- 
baren Werte — anzulegen, äussersten Falles aber wären erst- 
klassige Hypotheken oder Staatsobligationen und sonstige 
mündelsichere Kreditpapiere heranzuziehen, welche ihre Kurs- 
werte mindestens zu dem landesüblichen Zinsfusse verzinsen. 

u cf. hiezu Ö.F.u. J. 1908, Nr. 18/1322. 
185) Ö.F,u, J. 1908, Nr. 42/1346 (Grünau). 
186) Ö,V. 1906, S. 146, 
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Die erwähnten Betriebsausgaben haben den Charakter = 
reiner Geldwerte, wobei es völlig gleichgültig ist, ob sie = 
für diesen oder jenen Betrieb verausgabt werden. Wir müssen 
den Kapitalwert dieser Auslagen als selbständiges Pro- 
duktionskapital auffassen, das ganz unabhängig vom 
Forstbetriebe die erforderlichen Zinsen abwirft und mit letz- 
terem nur 'insoferne zusammenhängt, als eben diese Zinsen 
zur Ermöglichung forstlicher Einnahmen ausgegeben werden. 
Das forstliche Betriebskapital im weiteren Sinne ist daher zu- 
sammengesetzt zu denken aus dem engeren Waldkapitale — 
Boden- und Holzvorrat —, von dem nur eine mässige Verzin- 
sung zu erwirtschaften ist und dem vorbeschriebenen Geldkapi- 
tale, von welchem wir naturgemäss eine höhere Renkierune 
fordern können. 

Roth hat diesen Gedanken bereits. im Jahre 1874 ange- 
'regt.137) In neuester Zeit wird er besonders von Prof. Nossek 
wieder eifrig verfochten, welcher in der Österreichischen Vier- 
teljahresschrift für Forstwesen 1906, S. 145, hiezu ausführt: 
„Wenn wir auch zugeben wollen, dass derjenige, der überhaupt 
eine Forstwirtschaft betreiben will, sich mit einer verhältnis- 
mässig niedrigen Verzinsung jener Kapitalien begnügen müsse, 
die im Forstbetriebe investiert sind, so involviert dies doch 
nicht zugleich die Notwendigkeit, dass er auch sein sonstiges 
Vermögen oder Teile desselben nur zum forstlichen Zinsfuss 
nutzbar machen dürfe; über diese Kapitalien wird er vielmehr 
frei verfügen und dieselben so gut zu verzinsen trachten als es 
unter Berücksichtigung seiner persönlichen Wünsche und Nei- 
gungen angesichts der augenblicklich bestehenden allgemeinen 
Wirtschaftslage überhaupt möglich ist.“ Und Seite 149 1. c. 
fährt er fort: „Die wirtschaftliche Tätigkeit des forstlichen 
Unternehmers ist mit der Wahl der vorteilhaftesten Holzart, 
Betriebsart und Umtriebszeit sowie der meistversprechenden 
Begründungs- und Erziehungsweise der Bestände durchaus En 

nicht erschöpft; neben diesen. der Hauptsache nach mehr tech- 
nischen’ Fragen hat der Forstbetrieb auch eine Reihe von 
Fragen rein finanzieller Natur zu.lösen, zumal von der Art der 
Beschaffung der zur Führung des Forstbetriebes erforderlichen 
Kapitalien, bezw. deren Beschränkung auf das notwendige Mini- 
mum der wirtschaftliche Gesamterfolg ebenso abhängig ist, 
wie von den zuerst genannten Faktoren. Das was im‘ Betriebe > 
anderer Unternehmungen in dieser Beziehung unbestrittener- 
massen Geltung hat, muss füglich auch auf die Forstwirtschaft 

157) Monatsschrift für das Forst- und Jagdwesen, später forstw. Zentral- 
blatt, 1874, S. 337 ff, 
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übertragen werden können, da ein diskutierbarer Grund zu einer 
Sonderstellung der letzteren nach dieser Richtung hin 
nicht besteht.“ 

Wir schliessen uns diesen Ausführungen vollinhaltlich an, 
ebenso wie wir der Nossekschen Bodenertragswertsformel: 

Bu — ZU + 2Dn Loop — (+55) 

1,0p" — 1 0,0P 
abgesehen von einigen, sogleich noch zu erwähnenden Modifi- 
kationen grundsätzlich beistimmen möchten. Es bedeutet in 
dieser Formel p den forstlichen Zinsfuss, für den etwa 
2—3% in Anschlag zu bringen sind, während p den Geld- 
zinsfuss der für den Forstbetrieb im weiteren Sinne er- 
forderlichen reinen Geldkapitalien bezeichnet, über dessen 
Höhe allgemein gültige Normen kaum gegeben werden können, 
der vielmehr vom subjektiven Urteil des Einzelunternehmers 
abhängig ist.138) „Es gelingt bestenfalls die gegenständlichen 
Zinsfüsse nach unten hin abzugrenzen, indem man jenen Zins- 
fuss, zu dem Staatsschuldverschreibungen und Anlagepapiere 
ähnlichen Charakters ihre Kurswerte verzinsen als den niedrig- 
sten annimmt, der bei Prolongierungen und Kapitalisierungen 
der genannten Art überhaupt noch in Frage kommen könnte.“ 

Obige Formel erscheint uns nur insoferne theoretisch 
nicht vollständig korrekt zu sein, als sie für die Kulturkosten c 
nur den ‚„forstlichen‘ Zinsfuss zur Anwendung gebracht wissen 
will. Nossek erkennt dies sehr wohl selbst, indem er hiezu 
ausführt: 139), Aus der Formel für das Kulturkostenkapital 

CH OD c 

ap | 
geht hervor, dass man annimmt es müsse im Beginn der Unter- 
nehmung ein Kapital vorhanden sein, aus dem zunächst der 
erstmalige Kulturaufwand c bestritten werden kann und dessen 
Rest innerhalb je u Jahren soviel Zinseszinsen einträgt, um 
damit die zu Beginn jedes weiteren Umtriebes anfallenden 
Kosten der Bestandsbegründung decken zu können. Dabei wird 
wieder als selbstverständlich angenommen, dass der fragliche 
Rest wieder nur zum forstlichen Zinsfuss Zinsen werben könne, 
obgleich derselbe der Natur der Sache nach in die in Frage 
stehende forstliche Unternehmung gar nicht aufgenommen 
werden kann, sondern unbedingt ausserhalb derselben zins- 
werbend untergebracht werden muss. Hierauf ist indessen 
kein besonderes Gewicht zu legen, weil dieser Kapitalrest über- 
flüssig wird, wenn wir unter Anlehnung an die Formel 

186) Ö,V, 1906, $. 149. 
10) Ö. V. 1906, S. 148. 
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_ Au-+ &Dn . 1,0p! — c 
er 1,0p! — { FE (c+V) 

die zu Beginn des zweiten und der folgenden Umtriebe nötig 
werdenden Kulturkosten jeweils direkt von dem kurz vorher 
flüssig gewordenen Abtriebsertrage decken wollen.“ 

Wie wir schoen in Abschnitt I a. a. OÖ. näher auszuführen 
und zu begründen Gelegenheit hatten, kann diese Ver- 
‚rechnung theoretisch nicht als exakt bezeichnet werden, da 
es kaufmännisch unrichtig gerechnet ist, die Begründungs- 
kosten eines Bestandes von dem Erlös des zuvor abgetriebenen 
Altholzes in Abzug zu bringen, anstatt diese Ausgaben auf 
das Konto des neuen Bestandes zu schreiben. 

Anders verhielte es sich schon mit den Erntekosten für 
Au und &Dn. Diese werden ja in der Tat zur Realisierung der 
betreffenden Bezüge ausgegeben. Aber gleichwohl möchte es 
fraglich sein, ob nicht auch die Erntekosten — reine 
Geldausgaben, die bei der meist üblichen Kreditwirtschaft in 

Bu 

der Regel schon vor der Vereinnehmung der Bruttowerte Auusw. 
den Arbeitern zu zahlen sind — als Zinsen eines selbständigen 
Geldkapitales, ähnlich Cu oder V, im Sinne Nosseks in Rech- 
nung gestellt werden sollen. Unseres Erachtens wäre ein hin- 
reichender Grund hiefür darin zu suchen, dass der Waldboden 
doch in der Tat, absolut betrachtet, Brutto werte erzeugt, 
dass also auch diese Werte mit dem forstlichen Zins 
fusse kapitalisiert werden müssen. Wenn wir faktisch nur 
Nettowerte einnehmen, so erweisen sich diese eben nicht als 
Differenz gleichartiger Kapitalien, sondern als Differenz 
zwischen den im letzten Grunde lediglich vom Waldboden be- 
zogenen Bruttoerträgen Au usw. und den — neben sonstigen Ko- 
stenaufwänden — hiefür ausgegebenen Erntekosten e,„ USW., 
die als Zinsen eines reinen Geldkapitales aufgefasst werden 
können. 

Die hienach modifizierte Nosseksche Bodenertragswerts- 
formel hätte demgemäss — unter Verwendung der bekannten 
Zeichen — zu lauten: 

__ Au-+2Dn  ZDn - (l,opu-n— I) eu-+en - 1,opı=2—-c 
Bu c+ = 

"1,0Pu — it l,opu — 1 l,opu — 1 | v ö 

Noch Auf einen weiteren Gesichtpunkt möge verwiesen 
sein, der für eine befriedigende Lösung der forstlichen Zıns- 
fussfrage nicht ohne Bedeutung sein dürfte. Die Anregung 
hiezu hat Verfasser dieses aus drei Aufsätzen von Oberförster 



Kreutzer in der Österreichischen Forst- und Jagdzeitung: 1905, 
Nr. 9/1157 und Nr. 17/1165, sowie 1908, Nr. 32/1336 erhalten. 

Als neuer Ausdruck für den Waldwert einer normalen 
Betriebsklasse — nach heutigem Gelde berechnet — wird 
dortselbst die Formel aufgestellt: 

l,opu — I u 1,opıU Wr 
as ELDER .— —St.1, um . 1,0t% . 

| 0,0p 2 1,0pu en De 6: D,) = 
Hierin bedeutet: 

G=das Grundkapital=B-+c+ 5 ‚ wobei annäherungsweise 

| v.G u 
| een gesetzt wird; 

St = den jetzigen Geldwert des Stammkapitales 
1,0op" — 1 >) 1 =G: Se 
| 0,0p 2}: 1,0p" 

pı = dem Forstrentierungsprozente, auf obigen Betrag anwächst ; 

t = Teuerungszuwachsprozent, 
p = Geldzinsfuss (: das Nosseksche p :), 

Dn - (1,op” — I)+.... 

0,0p 

„Wollte man die so ermittelten Beträge auf das minder- 
prozentige Geld, das nach Ablauf von u Jahren herrschend sein 
dürfte, umrechnen, dann müsste man die ganze Gleichung — 
sagen wir — mit dem Faktor f multiplizieren; weil aber die 
Gleichungen bestehen bleiben, ob jetzt die Multiplikation durch- 
geführt wird oder nicht, so geht hieraus die Einflusslosigkeit 
dieses Wertfaktors auf die einzelnen Glieder der Gleichung von 
selbst hervor.“ 

Kreutzer vertritt hiebei den zweifellos richtigen Gedanken, 
dass die Gegenwartswerte nicht ohne weiteres mit den nach 
Ablauf einer Umtriebszeit erzielbaren Wertbeträgen verglichen 
werden dürfen, wie dies unsere bisherige, der vorigen analog 
angeschriebene Waldrentierungsformel: 

Mr Lopr i: 2 uV HH 

0,op 0,0p 0,op 5 

Allerdings muss hier betont werden, dass auch bisher in 
der Tat keineswegs eine solche unmittelbare Gleichstellung er- 
folgte — Kreutzer erkennt dies übrigens in der Ö. F.u. ]. 
1908, Nr. 32/1336 selbst an — sondern wir berücksich- 
tigten eben bisher die für die Zukunft anzunehmende Preis- 
steigerung in der Anwendung niedriger „forstlicher‘‘ Zinsfüsse. 

13* 

das nach u Jahren zu 

D, = abgekürzter Ausdruck für 

tut. 



Schreibt man unsere Bodenertragswertsformel : 

Bu = a: im Sinne Kreuzer s: Bu = BE 
1,0f" — 1 l,op — 1 

so findet man — wie aus der nachfolgenden Tabelle ersicht- 
lich ıst — bei den als Hochwaldumtriebe hauptsächlich in 
Betracht kommenden Zeiträumen für f nahezu den Wert p—t, 
worauf auch bisher schon bei der Begründung unseres VER 
lichen Wirtschaftsprozentes verwiesen wurde. 

(Tabelle siehe folgende Seite.) 

Jedoch dünkt uns eine genauere Ausscheidung der einzel- 
nen Zinsfüsse, zu deren Ermöglichung allerdings eine sorg- 
fältige Statistik — unter Beachtung der einschlägigen steuer-, 
tarıf- und zollpolitischen usw. Massnahmen und deren inodifi- & 
zierenden Einflusses auf eine normale Preisentwicklung — uns 
erst möglichst einwandfreies Material beschaffen müsste, für 

. besser geeignet, die Ansätze in unseren Formeln klarer und 
verständlicher erscheinen zu lassen, als dies bei einseitiger Zu- 
grundelegung von Gegenwartswerten und unter Einsetzung 
eines allzu niedrigen ‚„forstlichen“ Zinsfusses der Fall ist, dessen 
geringe Höhe oft nicht unmittelbar genügend begründet er- 
scheint. 

Bei einer entsprechenden Berücksichtigung des Teuerungs- 
zuwachses möchte die besondere Festsetzung eines „forstlichen 
Zinsfusses“ überhaupt entbehrlich sein. Die Statistik liefert 
uns die hiefür nötigen Ziffern jedenfalls mit grösserer Sicher- 
heit als sie ein lediglich gutachtlich begründeter forstlicher 
Zinsfuss für sich in Anspruch nehmen kann. 

Nun muss aber!#P) „als unbestritten die Regel Selten, dass 
die Preise der Hölzer cet. par. im Laufe des Kulturfortschrittes 
in stärkerem Masse zunehmen als dem Sinken der Umlaufmittel 
entspricht.“ Wirtschaftstheoretisch wird dies von Roscher mit 
folgenden Worten begründet: 141), Je höher die Volkswirtschaft 
entwickelt ist, um so teuerer pflegen verhältnismässig alle 
solchen Güter zu werden, bei deren Hervorbringung der Faktor 
der tauschwerten Natur überwiegt.‘ Bei keinem Rohprodukte 
dürfte dies aber in höherem Masse der Fall sein als beim Holz. 
Auch die Statistik bestätigt diese absolut, aber auch relativ 
d. h. im Verhältnis zum Sinken des Geldwertes zunehmende 
Tendenz der Holzpreise, ganz besonders der für die moderne 
Forstwirtschaft ausschlaggebenden Nutzholzpreise. 

44) Martin, Die forstliche Statik, S, 170. 
#1) Zitiert nach Martin, Die forstl. Statik, S. 122, 

> 
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Für die praktische Anwendung der Preisstatistik auf dem 
Gebiete der Waldwertrechnung und Forststatik sind natürlich 
ausser der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Lage 
auch noch die speziellen örtlichen Verhältnisse (Neuanlage 
holzverarbeitender Betriebe usw.) jeweils entsprechend sorgfäl- 
tig zu berücksichtigen. Wenn diese Ziffern — wie alle Zu- 
kunftswerte — auch nicht auf absolute Genauigkeit Anspruch 
erheben können und sollen, so dürfte die Rechnung unter ihrer 
Zugrundelegung doch einwandfreiere und durchsichtigere Re- 
sultate zeitigen als unsere bisherige, äusserlich auffallende und 
zur Kritik herausfordernde übermässige Herabsetzung des 
„forstlichen (Zinsfusses‘. 

Der Charakter des Bodenertragswertes als Rentabilitäts- 
weisers bleibt hiebei völlig gewahrt und auch zur Ermittlung 
der finanziellen Umtriebszeit im Sinne unserer bisherigen Auf- 
fassung kann derselbe nach wie vor Verwendung finden. Die 
in letzterer Hinsicht vorgebrachten Einwände Nosseks 
(Ö. V. 1906, S. ı51/152) erscheinen unseres Erachtens nicht 
hinreichend begründet und entbehren — wie Trebeljahr nach- 
gewiesen hat (Z. f. F. u.- J. 1907, S. 457ff.) — der nötigen 
Konsequenz. 

Bezeichnet man mit 

Au = den Bruttowert des Abtriebsertrages im Jahre u, 
Dn = die Bruttowerte der Durchforstungserträge in den 

Jahren n, 
e, bezw. e, = die zugehörigen Erntekosten, 

— die Kulturkosten, 
— die jährlichen Verwaltungskosten im weiteren Sinne, 

— amrliene Grössen fürs ha und nach ihrem 
gegenwärtigen Geldwert in Ansatz gebracht == 
ferner mit 

— den (landesüblichen) Geldzinsfuss, der als konstant an- 
genommen wird, 

4 den Holz teuerungszuwachs und 
t = den allgemeinen Teuerungszuwachs in % 
_ > für die Zukunft im allgemeinen eine der sbeelanfenn 
Periode analoge wirtschaftliche Entwicklung angenommen —, 
so erhält man bei der Unterstellung einer Preiszunahme wäh- 
rend des kommenden u-jährigen Zeitraumes und nachherigem 
Gleichbleiben der Preise die nachstehenden Formeln; hiebei 
möge darauf hingewiesen sein, dass für den Vergleich mehrerer 
Umtriebszeiten natürlich der vorgenannte Zeitraum u jeweils 



gleichlang angenommen werden muss, so dass in speziellen 
Fällen eine besondere Modifizierung der Formeln einzutreten 
hätte. 

l. Bodenertragswert - 

für das Jahr —u bis zum Jahre —u, vom Stand: 
punkteod.i. der Gegenwart aus betrachtet. 

Der Bodenertragswert ändert sich unseren Voraussetzungen 
gemäss theoretisch für jedes Jahr. Von besonderer Wich- 
tigkeit erscheint der Gegenwartswert desselben, zum Vergleich 
seien jedoch auch die für das Jahr — u und Lu sich berech- 

Er: nenden Werte angeführt. 
Br: Zum leichteren Verständnis der Ableitung diene nach- 
Ei stehendes Schema: 

h==--40--- = - PR ----> = 

Da für die Ableitung eu bezw. en vollständig analog den 
zugehörigen Bruttowerten Au bezw. Dn zu behandeln wären, 
nur dass t an Stelle von T gesetzt werden müsste, sollen der 
‚Einfachheit der Darstellung halber im folgenden 
die Erntekosten unberücksichtigt bleiben; ihre Einsetzung darf 
natürlich bei praktischer Anwendung der Formeln nicht über- 
sehen werden. 

Bu _ Au - 1,0oT% Pen -1,0oTa Dn :. 1,0Tu = ce «+ 1,0tu R 

1,op“ vozE ] 1,0p® 1,op® ; {,0P% — 1) 1,op“ et 

.... hop“ — 1,0tu 1,ot" DEE. 

1l,opu -Go(p—t) RR ‚op“ -0,0p ‚op 

142) 

143) Von der weiteren DE dieses Wertes auf 
(-- ) 

Kar, - 1,opü 
‘wurde des Vergleichs mit den übrigen Hormein halber Umgang genommen. 
(S. auch S. 203.) 



—. 200... — ; 

Z Au -1,0T“  Dn 1,oTu ‚oTu ae 3 5 

73 
gg a REN B, 1,op“ Be | 25 l,op“ #7 ‚opa -(1, opu—1) — ‚opu BEE z l,ot sa 

x 1.otu Lop — Lot = 1,otu S 
$) I,op® . 0,0 P—gd) 1,op® s 0,0p 

—=o : | 

Au Au-1 ‚oTu Dn Dn na | oTa 

 — 
N 

= 1,op“ + „op“ -(1, op“ ER, nr 1,oTu-n 
* l,op" en l,opu —n Hr 

+ Dn - 1,0Tu ce e © - 1,otu 

l,oputn -(l,opu — 1) I,otu 1,0pu „op on) 
v 1.op?u — 1,0t2u 1,0tu 

Lot  L,opm .(,o(p—t) a 0,0p : 

Der Unterschied obiger Formeln gegenüber der gleichför- a 
migen Behandlung nach der bisher gebräuchlichen Bodener-r 
tragswertsformel, ’ 

Bu= ar Br — e-- ist unmittelbar ersichtlich. Ri 
1,op" — 1 0,op | Ta 

2. Bestandeserwartungswerte 
unter den gleichen Voraussetzungen wie bei 1. 

Die bisherige, gleichfalls ohne ae: des Berech 
nungszeitpunktes aufgestellte Formel lautete: 5 

Au+B-+V ,Dn-+.. 
HEm = 1 op® A 1 op i — (B u NY; ’ es 

unsere analog gebildete Formel lässt sich folgendermassen an: 0: 
schreiben: B- 

HE’m= Au: 1,o "-14-Bum=p + Vo-m-n Re alas: 

1,op!” ni GR | 
Dan - 1er. bo 8 

a Ben n 9 BE B’ V. FE 

7 1,0p"7” l,op®" gi D 4 
In beiden Formeln ist n > m unterstellt. Sue 

Der Erwartungswert des Normalvorratseineruba 

umfassenden Betriebsklasse berechnet sich unieh = 
Zugrundelegung a Formel auf :143) 2 

Au Dn = -1,0oTu| euntent+c+uv t + Lotu) x 

0,0 (p- ‚o(p— N - er - 1,op“ 3 0,0 (p—t) I1- PB. 1,0pu = a: > 

Das a Glied enthält hierin die rein forstlichen Werte, 
deren Kapitalisierung eventuell unter Zugrundelegung eines 
mässig niedereren Zinsfusses erfolgen kann, als dem landes- 

0— 

148) Von der etwas umständlichen Entwicklung der Formel soll der Bons | 
fachheit halber hier Umgang genommen werden, 



een 

üblichen Zinsfusse p entspricht. Auch kann für p in der obigen 
Formel an sich schon ein gegenüber dem dermaligen landes- 
üblichen etwas ermässigter Zinsfuss unterstellt werden, weil 
in dieser Formel — der Erwartungswertsmethode entsprechend 
— nur Zukunftswerte enthalten sind, der Zinsfuss aber stati- 

 stisch nachweisbar im allgemeinen eine sinkende Tendenz zeigt. 

Diese teilweisen Modifikationen sind eben Sache der ein- 
zelnen Waldbesitzer, denen über die Verzinsung ihrer Kapitalien 
zwingende Vorschriften nicht gemacht werden können und 
sollen. 

Mit Einsetzung niedrigerer Werte für p erhalten wir na- 
 türlich cet. par. höhere Kapitalwerte, wie aus obiger Formel 
‚unmittelbar entnommen werden kann; denn der mit sinkendem 

ap 
p grösser. werdende F m @ n m) ist bei veränderlichem p 

von wesentlich grösserem Einfluss als der andere mit abnehmen- 

dem p zunehmende Faktor is er | 
. pP . l,op" 

3. Bestandskostenwerte 

unter den gleichen Voraussetzungen wie vor. _ 

Der bisherigen Bestandskostenwertsformel: 
— HKm=(B+ Vo) Lopm—(B-+V)— (D, hop...) 

hätten wir folgende modifizierte Formel gegenüberzustellen: 

Dn - 1,0p"” 
a Vete )-m+n1> n IBAN 0, | 1 ma ER 

en. De +... 

Dr : 
in beiden Formeln ist — im Gegensatz zur vorigen -—n<m 
angenommen. 

Als Kostenwertdes Normalvorrates erhalten wir 
- hienach!#) einen mit dem Erwartungswerte desselben identi- 
schen Wert. ; 

Die Übereinstimmung der Schlussresultate trotz der bei 
= der Ableitung angewandten grundsätzlich verschiedenen Rech- 

nungsmethoden ist dadurch bedingt, dass bei der Berechnung 
nicht nur für Au, Dn, v und c, sondern auch für p, T und t 
die gleichen Grössen zugrunde gelegt wurden. Da sämtliche 
Ansätze Durchschnittswerte sein sollen, erscheint dieses 

48) Siehe die Fussnote auf voriger Seite. 
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Verfahren zur Berechnung von Mittelwerten begründet. Für 
die Vergangenheit, die bei der Kostenwertsberechnung 
von Holzbeständen in Betracht zu ziehen ist, können — beim 
Vorliegen einer entsprechend weit zurückreichenden Statistik 
und Betriebsbuchführung — sämtliche Ziffern unmittelbar ein- S 
wandfrei erhoben werden; ob dieselben Zahlen unverändert 
auch für zukünftige Zeiten Geltung behalten dürften, ist natur 
gemäss mit Sicherheit niemals anzugeben. Jedoch erscheint 
u. E. für die Erwartungswertsberechnung eine sachgemässe 
Modifizierung der obigen Werte unter eingehender Würdigung 2 
der gegenwärtigen und voraussichtlich sich zukünftig ge- 
staltenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eines Landes 
bezw. einer Gegend in gewissen Wahrscheinlichkeitsgrenzen 
wohl ermöglicht. 

Diese Erwägungen entsprechen auch den A ER 
volkswirtschaftlichen Grundsätzen, welche für die normale 
Preisbildung hauptsächlich in Betracht kommen. Die Kosten- 
werte unter Berücksichtigung "der Vergangenheitsverhältnisse 
bilden ein festgegebenes Minimum des Preises, welchen der 
Verkäufer fordern muss, wenn er keine Verluste erleiden will. 
Die Erwartungswerte hingegen, welche die künftige voraus- Si 
sichtliche Entwicklung und allgemeine Wirtschaftslage speku-r 
lativ berücksichtigen, können je nach der Beurteilung des kauf- 
lustigen Unternehmers sehr verschieden ausfallen; sie bilden 
jeweils das Maximum, welches der Käufer bei einer bestimmten 
Verzinsungsforderung der Anlagekapitalien zahlen zu können 
glaubt, ohne einen Verlust erwarten zu müssen bezw. um einen 
gewissen, von ihm in Rechnung zu stellenden Unternehmer-- 
gewinn zu erzielen. Für ihn sind eben die Rechnungsgrund- 
lagen Au, Dn, v, c, T, t und p in gewissem Sinne spekulativer 
Natur, während der das Preisminimum nach der Kostenwerts 
methode fixierende Verkäufer hiebei statistisch erhobene ein- 
deutige Vergangenheitswerte in Ansatz bringt. Innerhalb die 
ser Grenzwerte haben sich reelle Tauschwerte zu bewegen, so 
dass beide Kontrahenten berechtigtermassen für sich einen Er Er 
wissen relativen Gewinn erzielen können. 

Wenn demnach auch die äussere Form der obigen > 
nach der Erwartungs- und bezw. Kostenwertsmethode abge- 
leiteten Formeln die gleiche ist, so kann ihr Inhalt doch 
ein wesentlich verschiedener im Sinne der letzten Ausführungen 
sein. 



4. Berechnung des Waldrentierungswertes einer bereits 

vorhandenen uha grossen normalen Betriebsklasse 

unter den obigen Voraussetzungen. 

Die direkte Berechnung des Waldrentierungswertes 
‚einer normal aufgebauten Betriebsklasse unter den gleichen 
Voraussetzungen wie oben liefert folgendes IR 
a: _ Au+Dn eu-ten+e c+u:v 

| . 1L,op l,op | 

: (Au—+Dn): 1,0T  (eu+en+c-+u:v): 1,ot 
Rı = P} RER 2 1;0B* ; 1,op 

le (Au Dn):1,0T? (eu+en+c-+u:v): 1,0t? 
ER Ra = g 0 3 Ben. op: l,op 

R _ (Au Dn) . 1,0T*-! (uten+c-+Hu-.v): Lot .- 

z 1,op" l,op" 

u R : _ (Au +, Du) 501°: (em se en--c-u:-v)- 1,ot" 

as 1,op"+! l,op"+1 
an. (Au + Dn) : 1,0T“ steu en-c--u :v): 1,ot" 
= art = 1,op"+? 1 ‚op“t? 

= _ (Au-+-Dn):1,0TC (eu+en-+c-+u: v): 1,ot! 
FR 1l,op” 1,op” 

WR, = (nachdem die Ausgaben rechnerisch völlig analog den 
Bruttoeinnahmen zu behandeln sind, soll ihr Ansatz 
erst wieder am Schlusse der Ableitung a 

> Au+Dn /10T- - ‚oT 1,0T#  EKorT4r! j 

En RE [2 ‚op re ee l,op“ T l,opu l tr op? ne 1 

_Au+Dn. 1,0T ER — l.oTW). loop Au-+Dn 1,0Tu - 1 ‚ol.-1 1,07 

or: : l,op l,opt : 0.o(p— T) 1,0T Er. "Loop "0,07 

Au+Dn (Au-+Dn) -1,oTt  (Au--Dn) - 1,0Tt 
0, o(p— ES 0,0o(p —T) - 1,op“ 0,0p - 1,op“ 

_ Au+Dn (Au Dn) - 1,0Tu ‚b.op — 0,op + 0,0T 

0o(p—T) l,opu 0,op(p — T) - 0,0p 

gE Au+Dn or] EEE 

0,0(P—T) p : 1,opu.} 
‚unter Berücksichtigung der Ausgaben: 
WRo Z Au+Dn | Sk } a euten+tc-+u-v ie t - 1,otu 

i 0,0(P—T) p : 1,op® 0, P—t) p 1,op“ 
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ertragswert der ganzen Betriebsklasse — ei das Jahr 6) d. % 
den Gegenwartsstandpunkt — = u-.B/, hinzufügt. 

Die geringe rechnerische Mehrarbeit, welche sıch bei B 
nützung der. vorstehenden Formeln ergibt, sollte keinen Hüı 

da bei Berechnung besonderer Zinseszinstabellen dies 
nahezu beseitigt werden kann. Auch bei Verwendung vol 
Logariıthmentafeln und unter Einhaltung eines bestimmt 
Schemas vereinfacht sich die Rechnung sehr wesentlich, weil 
verschiedene Faktoren wiederholt auftreten. SE 

Die Formeln sind den tatsächlichen Verhältnissen besse 

klar ersehen und vermeiden besonders allzu a forstlich 
Zinsfüsse‘“, den schwächsten a bei unseren bisher en 
rechnungen. 

C. Schluss. 
Wir sind am Schlusse unserer Ausführungen ängelangt- 

Mögen auch sie in bescheidenem Masse mit dazu beigetragen 
haben, das wohlfundamentierte Gebäude der : 
lehre noch fester zu begründen und auszubauen; möge au 

Interesse unserer Wissenschaft und. ihres Ansehens auch“ pi 

Laienkreisen. SR 

D. Anhang. 
Zur Verdeutlichung unserer Ausführungen und zuge 

zwecks vergleichender Gegenüberstellung der Ergebnisse ver- 
schiedener Berechnungsarten sei als Anhang noch ein einheit- 
liches Rechnungsbeispiel nach den verschiedenen in der vor- 
‚liegenden Arbeit behandelten Methoden durchgeführt. 

Wir unterstellen hiefür folgende Ziffern: 
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x Verlangt der Waldkäufer — die Voraussetzung er von 
ihm in Rechnung gestellten Preiszunahme um T bezw. t % 

als richtig angenommen — eine höhere Rentierung seines An- 
 lagekapitales als zu 4%, z. B. zu 5 %, so kann er natürlich nur 

in entsprechend niedrigeres Angebot stellen, weil sich dann 
eben bei den geringeren Baptalwerten. cet. par. eine höhere 
Verzinsung ergibt. 
Unsere am Schluss aufgestellten Formeln lassen übrigensden 
engen Zusammenhang zwischen Teuerungszuwachs und ‚„forst- 
 lichem“ Zinsfuss deutlich ersehen. Im obigen Beispiele (p—=4%) 
ergibt sich für p— T=2% und für p—t=2,5% ; demgemäss 
liegt auch der sich hieraus berechnende Wert zwischen den 
nach der gewöhnlichen Formel für Bu bezw. WR sich ergeben- 
den Resultaten für p=2,5 bezw. = 2%. Der Vorzug, welchen 
‘wir den letzterwähnten modifizierten - Formeln ‘ zuerkennen 
möchten, beruht "hauptsächlich darauf, dass die Wertsberech- 
nung eine verständlichere und durchsichtigere ist als die — dem 
Laien wohl stets unbegründet erscheinende — Rechnung mit 
am scheinbar übermässig niederen „rorstlichen” Zinsfusse. 
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